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Auf ein Wort -
Impressum 

Katastrophenschutz 
der Länder 

Sechs Innenminister - aus den Bun
desländern Schleswig-Holstein, Ber
lin, Nordrhein-Westfalen , Rheinland
Pfalz, Hessen und Bayern - neh
men Stellung zum Katastrophen
schutz in ihren Ländern. 
Reaktionen auf die Brandkatastrophe 
im Sommer 1975, auf die mehrfache 
Flutkatastrophe im Januar dieses 
Jahres und auf den Thomsen-Bei
trag in ZIVILVERTEIDIGUNG IVI75. 

· .. in Schleswig-Holstein 
Von Innenminister Rudoll Titzck 
.. . in Berlin 
Von Innensenator Kurt Neubauer 
· .. In Nordrhein-Westfalen 
Von Innenminister 
Dr. Burkhard Hirsch 
· .. in Rheinland-Pfalz 
Von Innenminister Heinz Schwarz 
· .. in Hessen 
Von Innenminister 
Hanns-Heinz Bielefeld 
. .. In Bayern 
Von Innenminister Dr. Bruno Merk 

24 Hans Günter Klein, Major 
d. R., Referent beim Land

kreistag Nordrhein-Westfalen , Düs
seldorf: 
Der Zivilschutz der Kreise in Nord
rhein-Westfalen als Daseinsvorsorge 
für den Bürger. 
Eine wichtige Ergänzung zur Dar
stellung des Katastrophenschutzes 
auf Länderebene: die Organisation 
des gesamten Zivilschutzes auf der 
untersten Ebene, dort, wo ,vor Ort' 
schnelle Entscheidungen im eintre
tenden Katastrophenfall oder gar im 
V-Fa ll zu treffen sind. 

29 Peter C. Compes, o. Prof. 
Dr. -Ing., Fachbereich 14 -

Sicherheits technik, Gesamthochschu
le Wuppertal : 
SIcherheItstechnik. Modell eines 
neuen Fachbereichs an der Gesamt
hochschule Wuppertal. 
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Eine weit über den deutschen Raum 
hinaus bedeutende neue wissen
schaftliche Disziplin wird hier von 
ihrem Begründer selbst erstmals aus
führlich beschrieben. Compes be
handelt den Standort im Kanon der 
traditionellen Wissenschaften, die 
Aufgaben und Probleme des For
schungs- und Lehrprogramms und 
weist den vielfältigen gesellschaft
lichen Bedarf an dem neuen Beruf 
"Sicherheitsingenieur " nach. 

38 Jochen Löser, Generalmajor 
a.D.: 

Allgemeiner Friedensdienst statt 
Wehrpflicht. 
Ein mutiger Diskussionsbeitrag, ein 
Plädoyer, gerichtet an die politischen 
Parteien und alle Entscheidungsträ
ger, für eine Vereinheitlichung von 
Wehrdienst, Zivildienst und - neu 
- einem Dienst in der Zivilen Ver
teidigung als gleichberechtigte 
Dienstformen, zu denen sich jeder 
Wehrpflichtige freiwillig entscheiden 
können soll. Außer einer erhöhten 
Wehrgerechtigkeit verspricht sich Lö
ser vor allem eine äußerst notwen
dige gesteigerte Wirksamkeit der 
Zivilen Verteidigung in allen ihren 
Aufgaben. 

43 Wollgang Beßlich, Reg.-Dir.: 
Die Aufrechterhaltung der 

GesetzgebungsfunktIonen. Ein Teil
gebiet der Zivilen Verteidigung unter 
der Lupe, 

49 Olto Schaible: 
Was tun die Städte und Ge

meinden zum Schutz ihrer Bürger? 
3. Wiederverwendung vorhandener 
Schutzbauwerke. 
Im letzten Teil seiner Serie zieht 
Schaible ein Resumee der Leistun
gen im öffentlichen Schutzraumbau 
der Bundesrepublik - und kommt 
zu einem negativen Ergebnis, das 
obendrein nur einen weiterhin pessi
mistischen Ausblick zuläßt. 

54 Horst Roeber, Dr. jur. , 
Rechtsanwalt, bisher Mini

sterialrat und Fachreferent für die 
Trinkwassernotversorgung im Bun
desministerium des Innern, Bonn: 
Wasserfachlehrgänge " Trinkwasser
notversorgung" Im Bundesamt für 
Zivilschutz. 

62 SPEKTRUM 

68 Zeitschriftenschau 

70 Patentberichte 

Titelbild : 
21. Januar 1976: Zweiter Deichbruch bei 
Dornbusch im Kehdinger Land (erster 
Bruch : 3. 1. 1976). Hubschrauber der Bun
deswehr im Einsatz zur Unterstützung von 
Soldaten der Bundeswehr, die mit Sand
sacken das neugerissene Loch im Deich 
notdürftig zupacken. (dpa Farbarchiv Frank
furt) 
Fotos und Illustrationsvorlagen : Horst Brixl 
L~ndespressestelle Schleswig-Holstein, 
Kiel ; Gerd Hensel/Peter C. Compes, Wup
pertal ; AEG-Telefunken ; Pressestellen der 
Inne.nministerien von Schleswig-Holstein , 
Berlln (Innensenator), Nordrhein-Westfa
len, Rheinland-Pfalz, Hessen , Bayern ; J. 
Loser; W. Beßlich; O. Schaible ; H. Roeber ; 
DeutSche Rettungsflugwacht Kontaktsteile 
Hannover; O. Huber. 

3 



4 

Es stand im SPIEGEL (Nr. 4/76) : 623 Polen-Aussiedler tausch
ten ihre flutbedrohte provisorische Unterkunft im Hamburger 
Hafen gegen einen .. bombensicheren" Bettenplatz .. tief unterm 
Fundament des Johann-Rist-Gymnasiums im holsteinischen We
del ". Und siehe da: .. In einem Labyrinth von Gängen (mit Buch
staben markiert) und Funktionsräumen (mit farbigen Zahlen ge
kennzeichnet) fanden die Flutgeschädigten so manches, was für 
einen noch größeren Notfall vorbereitet war, strahlensichere 
Stahltüren etwa, Eingangsschleusen und Entgiftungsanlagen, 
eine bleibewehrte Abwurfgrube für alles Verseuchte. " Der SPIE
GEL erkannte : Dies ist eines der 182 Hilfskrankenhäuser, die 
bislang in der Bundesrepublik im Rahmen des Zivilschutzes ein
gerichtet wurden. 

Der Schutz der Zivilbevölkerung - bisher stiefmütterlich be
handelt wie kaum ein Gebiet der öffentlichen Vorsorge - für 
den Katastrophenfall, worin, wie der SPIEGEL wissen dürfte, 
nicht nur der Verteidigungsfall , sondern jeder Fall einer Natur
oder ähnlichen Katastrophe im Frieden eingeschlossen ist, und 
von letzterem soll es ja auch bei uns ab und zu mal was geben, 
eröffnet "Endzeitchancen " : .. Solche Endzeitchancen haben sich 
Bundesregierungen aller Parteien in den vergangenen 25 Jahren 
insgesamt mehr als acht Milliarden Mark kosten lassen; so viel 
kostete bislang nach dem Motto, ,daß die zivile Verteidigung 
ein unverzichtbarer Bestandteil der Gesamtverteidigung ist und 
auch bleiben wird ' - der bundesdeutsche Zivilschutz, und davon 
machten allein die Errichtung und Unterhaltung der Hilfskranken
häuser mit rund 70000 Betten sowie die Bevorratung von Sani
tätsmitteln in 169 separaten Lagern eine halbe Milliarde aus." 

Diese Summen klingen hoch - für sich allein. Die Vergleiche 
machen einiges klarer: Das Verhältnis der Ausgaben für den 
Schutz der Zivilbevölkerung, SPIEGEL-Redakteure eingeschlos
sen, zu den Ausgaben für die militärische Verteidigung klafft seit 
Jahren immer weiter auseinander, betrug für 1975 1 : 53. 1974 
gaben wir pro Kopf der Bevölkerung 481,20 DM tür militärische 
Verteidigung aus, für die zivile Verteidigung 9,30 DM. Fragt sich , 
wer damit verteidigt werden kann und soll. Glaubt man den 
Worten von Forschungsminister Matthöfer, geäußert in einer 
Fernsehdiskussion am Freitag, 6.2.1976, in WDR 111 zu Proble
men der Kernenergie, so ist ja die Bundesrepublik sowieso nicht 
zu verteidigen (auf die Frage, ob die vielen Kernkraftwerke als 
Angriffsziele das Land nicht unverteidigbar machten). 

Doch scheint selbst dies zuviel : .. Genutzt wurden die Anlagen 
- außer jetzt in Wedel - noch nie oder allenfalls, wie ein Bun
ker im Bayerischen, zum Kegeln ". Niemand wünscht, daß diese 
vorsorglich bereitgestellten Anlagen ernsthaft gebraucht werden 
müssen. Was aber ohne? 

Fazit des SPIEGELS: .. Angesichts der Betriebskosten für den 
Bunker, so ein Katastrophenschützer, ,hätten wir die auch im 
besten Hotel unterbringen können '." 

Zu kurz gedacht. Selbstverständlich - für den 2.-Klasse- oder 
3.-Klasse-Tagesatz von weit über 100 DM in deutschen Kranken
häusern kann man auch in der Hamburger .. Nobelabsteige" 
(SPIEGEL-Nomenklatur) Atlantic unterkommen. Dem Kranken 
wirds nur wenig nützen. Was bringt der Hinweis? Katastrophen
opfer, gar Polen-Aussiedler im Nobel-Hotel, das möchten wir 
den SPIEGEL-Redakteuren doch ersparen. Sie könnten dort um 
ein Bett gebracht werden. Hoffentlich bleibt wenigstens der Platz 
an der Bar. Die Redaktion 
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Katastrophenschutz 
der Länder 

Hans-Arnold Thomsen, Ministerial
direktor beim Bundesminister des In
nern, Leiter der Abteilung Zivile Ver
teidigung, hat in ZIVILVERTEIDIGUNG 
IV/1975 unter dem Titel "Der große 
Brand in Niedersachsen - auf Konse
quenzen untersucht" erste Erfahrun
gen aus der Waldbrandkatastrophe des 
Sommers 1975 zusammengefaßt. Dies 
bedeutet: Er hat dem Katastrophen
schutz der Bundesrepublik angesichts 
einer solch großen Bewährungsprobe 
,auf den Busch geklopft'. Thomsen be
schrieb schon bekannte oder aberdurch 
den Waldbrand erst deutlich gewordene 
Mängel im bundesde'utschen Katastro
phenschutz und führte sie auf ~iefere 
Ursachen zurück. ZIVILVERTEIDIGUNG 

bat die Innenminister der Bundeslän
der um ihre Einschätzung der Brand
katastrophe. Die nach dem Jahres
wechsel 1975/76 eingetretene Flutkata
strophe an der Nordseeküste kam als 
weiterer Anstoß zum Nachdenken und 
Handeln hinzu. 

Die folgenden veröffentlichten Bei
träge bilden das erste Echo bis zum 
jetzigen Redaktionsschluß ; sie sind also 
noch nicht vollzählig. Sie stellen die 
Organisation und Leistung des Kata
strophenschutzes (bzw. der Katastro
phenabwehr) auf der jeweiligen Lan
desebene dar und verstehen sich als 
Reaktion auf die beiden Katastrophen 
und auch auf die Äußerungen Thom
sens . 

... in Schleswig-Holstein Die vorbeugenden und vorberei
tenden Katastrophenschutz-Maß
nahmen, die in Schleswig-Holstein 
auf Grund des Landes-Katastro
phenschutzgesetzes vom 9.12. 1974 
und auch bereits vorher getrOffen 
worden sind, haben sich bewährt. 
Die Katastrophenabwehrstäbe des 
Landes und der betroffenen Kreise 
waren wenige Stunden nach den 
ersten Warnungen des Deutschen 
Hydrographischen Instituts in vol
ler Aktion . Die benötigten Einsatz
kräfte des Katastrophenschutzes, 
der Bundeswehr und des Bundes
grenzschutzes waren in kurzer Frist 
alarmiert und zur Stelle. Insgesamt 
wurden über 26000 Helfer einge
setzt; wovon die Feuerwehren mit 
16000, die Bundeswehr mit 4400 
und die Polizei mit 3200 die größ
ten Kontingente stellten. 

Von Innenminister Rudolf Titzck 

Wer glaubte, nach der Wald
brandkatastrophe In NIedersachsen 
Im August des vergangenen Jahres 
sei In den nächsten Monaten und 
Jahren In unserem Lande nicht mit 
neuen Katastrophengefahren zu 
rechnen, der wurde durch die 
Sturmflut zum Jahreswechsel eines 
anderen belehrt. 14 Jahre nach der 
- von einigen fälschlIcherweise als 
"Jahrhundertflut" apostrophierten 
- Sturmflut Im Jahre 1962 stieg 
das Wasser an unserer Westküste 
auf eine Höhe, die die damaligen 
Pegelstände um mehrere DeZ'imeter 
übertraf. Ein Orkan mit Spitzenge
schwindigkelten von über 170 km In 
der Stunde Jagte über unser Land 
und richtete an Gebäuden und In 
Wäldern große Schäden an. Zwei 
Menschen kamen allein In Schles
wig-Holsteln durch SturmeinwIr
kung ums Leben. 
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Die nach der Sturmflutkatastro
phe 1962 neu errichteten oder ver
stärkten Deiche hielten den Fluten 
stand. Dagegen wurden andere Ab
schnitte, die 1962 unversehrt ge
blieben waren , deren Erneuerung 
aber im Rahmen des Generalplans 
für den Küstenschutz geplant und 
bereits in Angriff genommen war, 
in Mitleidenschaft gezogen. Es ent
standen an ihnen Schäden in einer 
Größenordnung von ca. 45 bis 50 
Mio. DM. Große Teile des Chri
stianskooges in Dithmarschen und 
der Haseldorfer Marsch in der Nähe 
von Hamburg wurden überflutet; 
viele Menschen mußten vorüber
gehend evakuiert werden . Der 
durch die Sturmflut verursachte Ge
samtschaden liegt allein in Schles
wig-Holstein weit höher als 100 Mio. 
DM. 

Der selbstlose Einsatz dieser 
Helfer kann nicht hoch genug ein
geschätzt werden I Unserer Bevöl
kerung ist wiederum bewußt ge
worden , daß wir in der Stunde der 
Gefahr mit den Angehörigen der 
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Seh leswig - Hoistei n 

Feuerwehren, des Technischen 
Hilfswerks, des Arbeiter-Samariter
Bundes, des Deutschen Roten 
Kreuzes, der Johanniter-Unfall
Hilfe, des Malteser Hilfsdienstes, 
mit den Soldaten und mit den Be
amten der Landespolizei und des 
Bundesgrenzschutzes rechnen kön
nen. Nicht unerwähnt bleiben dür
fen auch die Männer der Deutschen 
Gesellschaft zur Rettung Schiffbrü
chiger, die auch bei diesen Stür
men viele Schiffbrüchige dem nas
sen Tod entrissen haben. 

Entwicklung 
des Katastrophenschutzes 

in Schleswig-Holstein 

In Schleswig-Holstein hat der 
Katastrophenschutz, worunter wir 
sowohl die Katastrophenvorsorge 
als auch die Vorbereitung und 
Durchführung der Abwehr von Ka
tastrophen verstehen, schon immer 
eine große Bedeutung gehabt. Das 
liegt sicher daran, daß das " Land 
zwischen zwei Meeren" wie kaum 
ein anderes Bundesland den Ge
fahren von Naturkatastrophen aus
gesetzt ist. Hinzu kommt aber auch 
daß seine Bevölkerung im Bewußt
sein dieser Gefahren ein beson
ders starkes Zusammengehörig 
keitsbewußtsein entwickelt hat, das 
in der hohen Zahl der ehrenamtli 
chen Helfer sichtbaren Ausdruck 
gefunden hat. 
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Rudolf Titzck, 50, ist seit 1971 
Innenministe r des Landes Schles
wig-Holstein, dem Bundesland , das 
durch seine Lage zwischen zwei 
Meeren den Gefahren von Natur
katastrophen besonders ausgesetzt 
ist. Zuvor war der gelernte Verwal
tungsjurist u. a. Bürgermeister und 
Kämmerer der Landeshauptstadt 
Kiel. Der in Neukirchen (Nordfries
land) geborene Pastorensohn ge
hört der CDU an und ist seit 1973 
stellvertr. Landesvorsitzender dieser 
Partei in seinem Heimatland Schles
wig-Holstein . 

Bereits im Jahre 1956 wurden 
" Richtlinien für die Abwehr von Ka
tastrophen " erlassen, die Vorbild 
für entsprechende Vorschriften vie
ler anderer Länder waren . Diese 
Richtlinien enthielten - 12 Jahre 
vor dem Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes -
bereits die Bestimmung, daß das 
Schwergewicht der Katastrophen
abwehr bei den Kreisen und kreis
freien Städten liegt. Die auf Grund 
dieser Richtlinien und anderer Vor
schriften getroffenen Vorsorgemaß
nahmen mußten bei der Flutkata
strophe 1962 ihre schwerste Be
währungsprobe bestehen. 1964 
wurde das Brandschutzgesetz no
velliert, das die Feuerwehren bei 
öffentlichen Notständen zur Hilfe
leistung verpflichtet. Im Laufe der 
Zeit wurde , nicht zuletzt auf Grund 
der Erkenntnisse der großen Kata
strophenschutz-Übung "Orkan 
1967", jedoch deutlich , daß nach 
den bestehenden Rechtsvorschrif
ten eine einheitliche Lenkung der 
Abwehrmaßnahmen im Katastro
phenfall nicht gewährleistet war. 
Diese Frage muß aber, das haben 
auch die Vorgänge in Niedersach
sen bewiesen, klar und eindeutig 
geregelt sein, wenn Mißverständ
nisse, Kompetenzkonflikte und Ko
ordinierungsschwierigkeiten von 
vornherein ausgeschlossen werden 
sollen . 

Diese Entwicklung fand ihren 
Abschluß im Erlaß des Landes-Ka-

tastrophenschutzgesetzes Schles
wig-Holstein vom 9. 12. 1974, das 
seit dem 1. 1. 1975 in Kraft ist, sowie 
den Verwaltungsvorschriften zum 
Landes-Katastrophenschutzgesetz. 

Damit sind in Schieswig-Hol
stein - als 2. Bundesland nach 
Bayern auf dem Gebiet 
des friedensmäßigen Katastrophen
schutzes klare Verhältnisse ge
schaffen worden . Das gilt sowohl 
für den organisatorischen Bereich 
als auch für die Fragen der Heran
ziehung von Behörden und Privat
personen zur Hilfeleistung bei Ka
tastrophen, der Rechtsstellung der 
Helfer und ihrer Entschädigungsan
sprüche und der Kostentragung . 
Die einstimmige Verabschiedung 
dieses Gesetzes im Schieswig-Hol
stein ischen Landtag mag auch als 
Beweis für die Geschlossenheit 
dienen, mit der die schleswig-hol
steinische Bevölkerung zum Kata
strophenschutz steht. 

Aktueller Stand 
des Katastrophenschutzes 

in Schleswig-Holstein 

Der aktuelle Stand des Kata
strophenschutzes in Schieswig-Hol
stein stellt sich in den wichtigsten 
Bereichen wie folgt dar : 

Im organisatorischen Bereich 
werden im Katastrophenfall bei der 
Landesregierung ein Krisenstab 
(politische Ebene) und im Innenmi
nisterium ein Führungsstab Kata
strophensChutz (Verwaltungsebene) 
gebildet, auf Kreisebene unter Lei
tung des Landrats/Oberbürgermei
sters ein Katastrophenabwehrstab, 
der, mit örtlich bedingten Abwei
chungen, der Gliederung des Füh
rungsstabes Katastrophenschutz 
entspricht. Diese Stäbe haben ne
ben der allgemeinen organisatori
schen und verwaltungsmäßigen 
Oberleitung auch den Einsatz der 
Hilfskräfte zu regeln. Sie sind in 
ihrer Funktionsfähigkeit bei Übun
gen erprobt worden . In einigen 
Kreisen haben sie sich auch bei 
der Bekämpfung von Naturkata
strophen praktisch bewährt. Die 
Führungsaufgaben unmittelbar an 
der Schadensstelle werden von 
"Technischen Einsatzleitungen " 
durchgeführt. 

Bei Großkatastrophen ist eine 
wirkungsvolle Führung der Einsatz
kräfte nur dann möglich , wenn sie 
einheitlich nach den bestehenden 
Stärke- und Ausrüstungsnachwei-
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sungen gegliedert sind. Anderer
seits muß aber verhindert werden, 
daß bestehende Organisationsfor
men und Unterstellungsverhältnis
se, die sich in der Vergangenheit 
bewährt haben, zerstört werden. 
Die Einsatzverbände in Schleswig
Holstein sind unter Abwägung die
ser beiden Gesichtspunkte organi
siert worden. 

Es kommt allerdings darauf an, 
und da möchte ich mich den Ausfüh
rungen von H. A. Thomsen in der 
letzten Ausgabe der "Zivilverteidi
gung " anschließen, in Übungen das 
Zusammenspiel der einzelnen Ver
bände untereinander und mit den 
Technischen Einsatzleitungen vor 
Ort sowie mit der Katastrophenab
wehrleitung des Kreises immer 
wieder zu proben. Die in letzter 
Zeit festzustellende vermehrte 
Übungstätigkeit in Schieswig-Hol
stein zeigt, daß die Notwendigkeit 
von Übungen, auf die auch im Lan
des-Katastrophenschutzgesetz aus
drücklich hingewiesen wird, offen
sichtlich erkannt worden ist. Auch 
auf Landesebene sind mehrere 
große Katastrophenschutzübungen 
durchgeführt worden. So haben 
sich an der Übung "Helgoland " 
auch die Bundesmarine und der 
Bundesgrenzschutz beteiligt. Noch 
für dieses Jahr ist eine weitere 
Landesübung geplant, in der vor 
allem Taktik und Technik der Füh
rung auf Landes- und Kreisebene 
geprobt werden sollen . 

Eine unverzügliche und zügig 
durchgeführte Alarmierung bei grö
ßeren Schadensereignissen sowie 
die Einleitung notwendiger Sofort
maßnahmen ist auf Landes- wie 
auch auf Kreisebene durch Kata
strophenabwehrkalender vorge
plant. Der für den Bereich des In
nenministeriums gültige Katastro
phenabwehrkalender, der auch an
dere Fachbereiche einschließt, ent
hält in gestraffter Form alles, was 
zur Abwehr von Katastrophen jeg
licher Art notwendig ist. Die für 
Fachbereiche angelegten Spezial
kalender sind mit diesem Alarmka
lender abgestimmt. Die Alarmie
rung des Führungsstabes Kata
strophenschutz des Innenministe
riums ist jederzeit, auch an Wo
chenenden, gewährleistet. 

Auch die Kreise und kreisfreien 
Städte haben Katastrophenabwehr
kalender und Sonder-Katastro
phenabwehrkalender angelegt, die 
dem Abwehrkalender des Innenmi
nisteriums entsprechen. Es beste
hen ferner Regelungen, die die je-
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derzeitige Erreichbarkeit der Füh
rungskräfte gewährleisten. 

Bei Katastrophen kommt es -
wie sich auch in Niedersachsen 
wiederum deutlich gezeigt hat -
auf schnelle und genaue Meldun
gen und auf richtige Auswertung 
und Weitergabe an die fachlich zu
ständigen Stellen an . Das Landes
Katastrophenschutzgesetz ver
pflichtet deshalb die Katastrophen
schutzbehörden, sich über ihre 
Maßnahmen ständig gegenseitig zu 
unterrichten. Der Meidefluß zwi
schen den Behörden funktioniert. 
Durch Ausbildung und Übungen ist 
sicherzustellen, daß die Meldungen 
von der Technischen Einsatzleitung 
vor Ort zur unteren Katastrophen
schutzbehörde laufen. 

Dieses insgesamt positive Bild 
für den organisatorischen Bereich 
läßt sich auch auf den personellen 
Bereich übertragen. In Schleswig
Holstein haben sich z. Z. über 
54000 Bürger zur Mitarbeit in den 
Feuerwehren und im Katastrophen
schutz verpflichtet. Von dem auf 
Grund der Vereinbarungen zwi
schen dem Bund und den Ländern 
aufzustellenden Soll sind ca. 
75 Prozent erfüllt. 

Auf die Bedeutung der freiwilli
gen und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
der Helfer und Katastrophenschutz
Organisationen im Katastrophen
schutz kann nicht oft genug hinge
wiesen werden. Bedenkt man, daß 
- etwa bei den Feuerwehren -
für einen ehrenamtlichen Helfer nur 
1/100 der Kosten einer hauptamtli
chen Kraft aufzuwenden sind , so 
wird deutlich , daß allein aus fiska
lischen Gründen an dem Grundsatz 
der Ehrenamtlichkeit festgehalten 
werden muß. Deshalb muß die of
fenbar bestehende Absicht des 
Bundesministers des Innern, über
örtliche Kadereinheiten mit haupt
amtlichen Kräften aufzustellen , 
die auch unter taktischen und or
ganisatorischen Gesichtspunkten 
äußerst bedenklich erscheint, in der 
schwersten öffentlichen Finanzkrise 
seit dem Krieg anachronistisch an
muten. 

Noch wichtiger als die fiskali
schen Gründe für die Beibehaltung 
des Prinzips der ehrenamtlichen 
Mitwirkung ist für mich aber fol
gender Aspekt : 

Ich sehe in der Bereitschaft 
der einzelnen Organisation zum 
Helfen und in dem Verantwortungs
bewußtsein des einzelnen Helfers 
ein wesentliches Element unserer 
demokratischen, pluralistischen Ge-

Schieswig-Hoistein 

meinschaft. Gerade heute, wo im
mer mehr nach dem Staat gerufen 
wird , halte ich es für bemerkens
und anerkennenswert, wenn sich 
einzelne oder Gruppen bereit fin
den, öffentliche Aufgaben zu über
nehmen. 

Ein Helfer ist aber nur so gut 
wie die Ausrüstung, die ihm in die 
Hand gegeben wird . Hier bestehen 
leider sehr große Mängel , die ins
besondere darin liegen, daß die to
tal veraltete Bundesausrüstung 
nicht ersetzt wird . Der Bund hat 
das bei der Eingehung der Ehe 
"einheitlicher Katastrophenschutz 
für Frieden und Verteidigungsfall " 
abgegebene Versprechen nicht ge
halten. Es ist sicherlich öffentlich
keitswirksamer, einen neuen Hub
schrauber zu übergeben als 20 ver
altete Sanitätsfahrzeuge durch 
neue zu ersetzen. Aber ob dem 
Katastrophenschutz damit mehr ge
dient ist, daß mehrere Sanitätszüge 
" trocken " üben müssen, dürfte 
sehr fraglich sein . 

Ich befürchte, daß bei den Über
legungen über die Aufstellung der 
überörtlichen Kadereinheiten nicht 
zuletzt Publizitätserwägungen eine 
große Rolle gespielt haben. Sollte 
diese Abs icht weiterverfolgt wer
den und sollten die hierfür erfor
derlichen Mittel in Höhe von ca. 
40-50 Mio. DM der Ausbildung und 
Ausrüstung des örtlichen Katastro
phenschutzes entzogen werden , 
dann würde das mit Sicherheit das 
Ende des gemeinsamen Katastro
phenschutzes bedeuten. 

In Schleswig-Holstein bringen 
die Gemeinden und Kreise mit Un
terstützung des Landes jährlich 
Mittel in großer Höhe für die Aus
rüstung der Feuerwehren und des 
Rettungsdienstes und damit auch 
für den Katastrophenschutz auf. 
Darüber hinaus wird nach einem 
Beschaffungsprogramm für den 
friedensmäßigen Katastrophen
schutz in Höhe von insgesamt ca. 
13 Mio. DM Katastrophenschutz
Ausrüstung im engeren Sinn mit 
einer 50prozentigen Landesbeteili 
gung erworben. Im Jahre 1975 lag 
der Schwerpunkt dabei bei Schutz
einrichtungen und -ausrüstungen 
für die Kreise, in denen Kernkraft
werke errichtet bzw. geplant sind . 

Eine Darstellung des Katastro
phenschutzes in Schleswig-Holstein 
wäre unvollständig , wenn nicht auf 
die gute und enge Zusammenarbeit 
mit der Bundeswehr und dem Bun
desgrenzschutz hingewiesen wür-
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deo Der ständige und enge Kontakt 
zwischen dem Land und dem Terri
torialkommando Schieswig-Hol
stein einerseits, den Kreisen und 
den Verteidigungskreiskommandos 
andererseits sow;e mit dem Grenz
schutzkommando Küste gewährlei
sten einen reibungslosen Einsatz. 
Hierbei ist klargestellt, daß die Ein
heiten der Bundeswehr und des 
Bundesgrenzschutzes an die Wei
sungen der zivilen Behörde gebun
den sind , ihre Aufgaben im Rah
men der erhaltenen Aufträge je
doch selbständig durchführen. 

Mit den Nachbarländern Nieder
sachsen und Hamburg besteht 
ebenfalls ein guter, enger Kontakt. 
Dies hat nicht zuletzt die schnelle 
und wirksame Hilfeleistung durch 
Schleswig-Holstein bei der Wald
brandkatastrophe in Niedersachsen 
bewiesen. Die Notwendigkeit, einen 
gemeinsamen Stab mehrerer Län
der zu bilden, hat sich bis jetzt 
noch nicht gezeigt; nicht einmal bei 
der Flutkatastrophe 1962, von der 
ja mehrere Bundesländer betroffen 
waren . 

Katastrophen
und Krisenbewußtsein 

Mein niedersächsischer Kollege 
hat im Zusammenhang mit sei
ner Kritik an der Ausrüstung des 
Katastrophenschutzes auch auf 
mangelndes Krisenbewußtsein hin
gewiesen und dafür den Bund mit
verantwortlich gemacht. Die beab
sichtigten Restriktionen im Haus
halt der Zivilen Verteidigung des 
Bundes sind sicherlich nicht geeig
net, dem entgegenzuwirken. Ich 
werde - und ich weiß mich dabei 
von der gesamten schleswig-hol
steinischen Landesregierung unter
stützt - mich auch in Zukunft da
für einsetzen, daß der Aufbau des 
Katastrophenschutzes in unserem 
Lande zügig und ohne Einschrän
kungen fortgeführt wird. Ich weiß, 
daß die schleswig-holsteinische Be
völkerung mich hierbei voll unter
stützt. In vielen Begegnungen und 
Gesprächen habe ich mich immer 
wieder davon überzeugen können , 
daß der Bürger zu seiner Feuer
wehr, zu seiner Sanitätsgruppe und 
zu seinem Bergungszug steht. 

In Schleswig-Holstein ist Vor
sorge getroffen, daß im Katastro
phenfall alle verfügbaren Kräfte zur 
Rettung von Menschenleben und 
Sachgütern wirkungsvoll und 
schnell eingesetzt werden können . 
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... in Berlin 
Von Innensenator Kurt Neubauer 

Notwendigkeit 
der Bestandsaufnahme 

Katastrophen beanspruchen die 
Fähigkeit zu helfen aufs äußerste. 
Helfen aber, und gerade helfen un
ter den Bedingungen einer Kata
strophe will rechtzeitig gelernt sein. 
Schadensereignisse katastrophalen 
Ausmaßes wie in jüngster Zeit die 
Großwaldbrände in NIedersachsen 
Im August vorigen Jahres und der 
Orkan am ersten Januarwochen
ende dieses Jahres zwingen daher 
alle Verantwortlichen, umgehend 
zu prüfen, ob die getroffene Vor
sorge sachgerecht und ausreichend 
ist. 

Nachdem die Ständige Konfe
renz der Innenminister der Länder 
bereits in ihrer Sitzung am 19. Sep
tember 1975 in Berlin ihren Arbeits
kreis V mit der Auswertung der 
Waldbrandkatastrophe beauftragt 
hat, beginnt jetzt nach Sammlung 
der Erfahrungsberichte die konkre
te Arbeit in dessen Unterausschuß 
"Katastrophenschutz ". Gleichzeitig 
hat der Bundesminister des Innern 
zusammen mit den Innenministern 
der Länder begonnen, die Lehren 
für den im Kompetenzbereich des 
Bundes liegenden Katastrophen
schutz im Verteidigungsfall zu zie
hen. 

Im Heft IV/75 dieser Zeitschrift 
hat der zuständige Abteilungsleiter 
des Bundesinnenministeriums, Mi
nisterialdirektor Thomsen , die 
neuesten Erkenntnisse für den Ka
tastrophenschutz aus der Sicht des 
Bundes dargestellt. Ich möchte 
demgegenüber im folgenden die 
Gesichtspunkte aufzeigen, unter 
denen Katastrophenschutz in dem 
begrenzten Gebiet und unter den 
besonderen Bedingungen des 
Stadtstaats Berlin betrieben wird. 

Verwaltungspolitische 
Grundgedanken 

Die Sondersituation des Landes 
Berlin ist die eines Gebiets 
o von stadtstaatlicher Verwal-

tungsstruktur, 
o unter Besatzungshoheit, 
o in politisch-geographischer In

sellage und 
o von großer städtischer Verdich

tung . 
Dies hat uns Veranlassung ge

geben, den Grundgedanken des 
Bundesgesetzes über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes, 
das nach Berlin wegen der ober
sten Verantwortung der drei 
Schutzmächte für die Sicherheit 
des Landes ebenso wie die ande-
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ren Zivilverteidigungsgesetze nicht 
übernommen werden konnte, kon
sequent fortzuentwickeln. Unter 
Aufgabe unterschiedlicher Kata
strophenschutzplanungen für ver
schiedene Ausgangslagen (Groß
schadensereignisse im Frieden, in
nere Unruhen, Auswirkungen mili
tärischer Kampfhandlungen) haben 
wir eine einheitliche Grundkonzep
tion des Katastrophenschutzes un
ter entscheidender Abstützung auf 
die vorhandenen hauptberuflichen 
und freiwilligen Kräfte der Gefah
renabwehr erarbeitet. 

Nach meiner Auffassung muß 
der Katastrophenschutz in Berlin 
folgenden Hauptforderungen genü
gen: 
D Hauptberufliche Kräfte nebst 
Gerät können aus Gründen der er
forderlichen Sparsamkeit nur in an
gemessenem Verhältnis zur Wahr
scheinlichkeit und Häufigkeit be
stimmter Gefahren zur Verfügung 
gestellt werden . 
D Zur Ergänzung für besondere 
Belastungssituationen sind freiwil
lige Helfer durch Aktivierung des 
Bürgersinnes zu gewinnen . 
D Weitere ergänzende Kräfte und 
Mittel sind im Bedarfsfalle zunächst 
aus dem Potential der Behörden 
und, soweit dann noch erforderlich, 
von den Bürgern heranzuziehen. 
D Zuständigkeiten, Verantwor
tungen und Befugnisse aller Träger 
der Gefahrenabwehr sind eindeutig 
zu verteilen. 
D Insbesondere sind die Eingriffs
befugnisse in die Rechte Dritter 
überschaubar zu regeln. 
D Besonders aber müssen die 
Leitungsbefugnisse im Einsatzfall 
klar festliegen. 
D Schließlich ist eine funktionsfä
hige Koordinierung sicherzustellen, 
soweit die verschiedenen Organe, 
insbesondere wegen des verfas
sungsmäßigen Ressortprinzips des 
Art. 43 Abs. 5 der Verfassung von 
Berlin (Jedes Mitglied des Senats 
leitet seinen Geschäftsbereich 
selbständig und in eigener Verant
wortung innerhalb der Richtlinien 
der Regierungspolitik ... ) nicht un
ter eine einheitliche Leitung ge
steilt werden können. 

Katastrophenschutz 
im System 

der Gefahrenabwehr 

Diesem verwaltungspolitischen 
Grundgedanken trägt das Berliner 
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System des Katastrophenschutzes 
schon in der Begriffsbildung Rech
nung : 

D Als Katastrophe wird - um 
einen brauchbaren Arbeitsbegriff 
zu gewinnen - der Zustand ange
sehen, bei dem das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen oder 
Sachwerte, deren Erhaltung im öf
fentlichen Interesse liegt, in einem 
solchen Umfang akut gefährdet 
sind, daß die normalen Kräfte und 
Mittel der für die Gefahrenabwehr 
zuständigen Behörden nicht für 
eine angemessene Hilfeleistung 
ausreichen. 

D Katastrophenschutz ist dem
nach die Bereitstellung der über 
den Normalbestand der Verwaltung 
hinaus erforderlichen (zusätzlichen) 
Kräfte und Mittel zur Abwehr von 
außergewöhnlichen akuten Gefah
ren für Leben und Gesundheit von 
Menschen sowie für Sachwerte, de
ren Erhaltung im öffentlichen Inter
esse liegt. 

Der Begriff des Katastrophen
schutzes umfaßt somit bewußt nicht 
die unmittelbaren Aufgaben der 
Gefahrenabwehr im Einsatzfall. 

Rechtsgrundlagen 
der Gefahrenabwehr 

Die Abwehr von Gefahren für 
die öffentliche Sicherheit und Ord
nung ist in Alltagsfällen wie bei 
Schadensereignissen mit schwer
wiegenden Folgen (gleich welcher 
Ursache) Aufgabe der Ordnungsbe
hörden - also der Mitglieder des 
Senats sowie der nachgeordneten 
Ordnungsbehörden, insbesondere 
der Bezirksämter und der Berliner 
Feuerwehr - und der Polizei. Dies 
bestimmen seit 1. September 1975 
die §§ 1 bis 4 des Allgemeinen Ge
setzes zum Schutz der öffentlichen 
Sicherheit und Ordnung in Berlin 
- ASOG Bin - vom 11. Februar 
1975. Dies moderne Gesetz, das 
bereits den im Auftrage der Innen
ministerkonferenz erarbeiteten Mu
sterentwurf eines einheitlichen Po
lizeigesetzes für Berlin umsetzt, re
gelt insbesondere auch in § 13 die 
Inanspruchnahme Dritter zu Dienst
und Sachleistungen jetzt einheitlich 
für alle Bereiche der Gefahrenab
wehr. Daneben kann in bestimm
tem Umfange auf das Reichslei
stungsgesetz zurückgegriffen wer
den, das in Berlin wegen der Nicht
übernahme des Bundesleistungs
gesetzes als Landesrecht fortgilt. 

Berlin 

Träger der Gefahrenabwehr 
im ersten Zugriff 

Träger der unmittelbaren Ab
wehr von Gefahren aus außerge
wöhnlichen Schadensereignissen 
ist vornehmlich die ca. 2500 Mann 
starke und gut ausgerüstete Be
rufsfeuerwehr. Ihr stehen 9 Frei
willige Feuerwehren in Stadtrand
gebieten mit insgesamt 171 Mann 
und auf Grund meiner Erlasse vom 
19. Dezember 1973 und vom 27. 
August 1975 neuerdings auch 7 
Freiwillige Feuerwehren an Be
rufsfeuerwachen mit insgesamt 165 
Mann zur Seite. Diese mit eigenen 
Ei nsatzfah rzeugen ausgestatteten 
und gerade für Ausnahmezustände 
geschaffenen neuartigen Freiwilli
gen Feuerwehren haben bei dem 
Orkan am 3. Januar 1976 ihre erste 
Bewährungsprobe bestanden. 

Durch § 10 des Berliner Feuer
wehrgesetzes in der Neufassung 
vom 26. September 1975 in Verbin
dung mit der Verordnung über die 
Werkfeuerwehren vom 18. Novem
ber 1975 ist jetzt auch in Berlin die 
Möglichkeit geschaffen, besonders 
brand- und explosionsgefährdete 
Betriebe zu verpflichten , auf eigene 
Kosten eine Werkfeuerwehr einzu
richten und zu unterhalten, die je 
nach dem Gefährdungsgrad des 
Betriebs den Maßstäben einer Be
rufsfeuerwehr oder einer Freiwilli
gen Feuerwehr entspricht. Dies 
wird, so hoffe ich, im Laufe der Zeit 
zu einer fühlbaren Stärkung des 
Potentials der Gefahrenabwehr 
führen. 

Die vielleicht wichtigste Maß
nahme des Berliner Katastrophen
schutzes ist darin zu erblicken, daß 
der Feuerwehr durch eine Verord
nung über die Erweiterung des Ka
tastrophenschutzes vom 25. März 
1974 und gemäß § 2 des Berliner 
Feuerwehrgesetzes zusätzliche 
Kräfte und Mittel in Form eines 
Katastrophen-Hilfsdienstes zur Ver
fügung gestellt werden. Die Verord
nung ist auf Grund der besatzungs
rechtlichen Anordnung des Zivil
schutzes durch Order der Alliierten 
Kommandantur - BKlo (65) 11 
vom 1. Oktober 1965 - erlassen 
worden . Die Feuerwehr bildet die
sen Katastrophen-Hilfsdienst ge
meinsam mit dem Landesverband 
Berlin des Technischen Hilfswerks 
und den privaten Hilfsorganisatio
nen (z. Z. Arbeiter-Samariter-Bund, 
Deutsches Rotes Kreuz, Johanni
ter-Unfall-Hilfe und Malteser-Hilfs-
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dienst) . Die Möglichkeit, die Deut
sche Lebens-Rettungs-Gesellschaft, 
wie im Grundsatz vorgesehen , 
praktisch einzubeziehen, wird ge
prüft. Der Katastrophen-Hilfsdienst 
wird unter der Verantwortung des 
Senators für Inneres vom Leiter der 
Berliner Feuerwehr eingesetzt und 
geführt. Die praktische Aufstellung 
von Einheiten (gedacht ist zunächst 
neben der Feuerwehr an 900 Mann 
Sanitätsdienst, 300 Mann Ber
gungsdienst und 200 Mann Instand
setzungsdienst) wird in Kürze be
ginnen, wenn mit dem Bund Ein
vernehmen über die Formulierung 
der erforderlichen Verwaltungsvor
schriften erzielt ist. Der Bund wird 
die Finanzierung in demselben Um
fange übernehmen wie bei der " Er
weiterung des Katastrophen
schutzes" nach dem bezeichneten 
Bundesgesetz. 

Die nicht in den Katastrophen
Hilfsdienst einbezogenen caritati
ven Hilfsorganisationen (Arbeiter
wohlfahrt, Caritas und Diakoni
sches Werk) stehen satzungsge
mäß als ergänzendes Potential zur 
Verfügung . 

In diesem Zusammenhang sei 
erwähnt, daß auch mit der Unter
stützung durch die Streitkräfte der 
Alliierten Schutzmächte gerechnet 
werden kann . So gibt es konkrete 
Vereinbarungen über den Einsatz 
von Hubschraubern für die Lufter
kundung durch Beamte der Feuer
wehr und der Polizei . 

Einsatzleitung am 
Schadensort 

Bei außergewöhnlichen Scha
densereignissen wird der Einsatz 
aller an der Gefahrenabwehr un
mittelbar beteiligten Stellen durch 
eine "Gemeinsame Einsatzleitung " 
koordiniert, deren Leitung ein Be
amter der Berliner Feuerwehr über
nimmt. Die Einzelheiten habe ich 
durch einen Erlaß vom 17. Juli 1973 
geregelt, dem ein Plan zur Abwick
lung des Fernmeldeverkehrs bei 
derartigen Ereignissen beigefügt 
ist. Diese Regelung entspricht der 
Berliner Verfassungslage, die es 
ausschließt, daß ein Senatsmit
glied, etwa der Senator für Inneres, 
in die Zuständigkeiten anderer Se
natsmitglieder oder in bezirkseige
ne Angelegenheiten hineinregiert. 
Die in Auswertung einer übungs
serie entwickelte Lösung der Ge
meinsamen Einsatzleitung ermög
licht eine integrierte Arbeit und 
stellt daher in Verbindung mit den 
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oben dargestellten rechtl ichen Re
gelungen in jedem denkbaren Ein
satzfall eine einheitliche Einsatzlei
tung auf Landesebene sicher. Der 
Gemeinsamen Einsatzleitung gehö
ren neben einem Einsatzstab der 
Feuerwehr und einem Arzt des Se
nators für Gesundheit und Umwelt
schutz als Sanitätsführer Verbin
dungsleute aller mitwirkenden Stei
len an. Sie tritt bei einem EinzeI
ereignis im Kommandobus der 
Feuerwehr, bei stadtweiten Ereig
nissen in der Branddirektion zu
sammen. 

Alle Einzelbereiche der Gefah
renabwehr werden im Rahmen der 
Koordinierung durch die Gemein
same Einsatzleitung durch eigene 
Einsatzleitungen geführt. Dies gilt 
insbesondere für die Polizei, soweit 
nicht Einheiten, wie die technischen 
Einsatzbereitschaften, zur Unter
stützung bei technischen Aufgaben 
der Feuerwehr unmittelbar unter
stellt werden . 

Das vorstehend dargestellte 
System der Einsatzleitung hat den 
Vorzug , daß es sich nahtlos aus 
den Verfahrensweisen bei Ein
sätzen geringerer Größenordnung 
entwickelt. Der Leiter der Feuer
wehr bestimmt, wann eine Ge
meinsame Einsatzleitung eingerich
tet wird. 

Vorsorge für die 
Bereitstellung zusätzlicher 

Kräfte und Mittel 
Die vorsorgliche Bereitstellung 

zusätzlicher Kräfte und Mittel ist 
aus finanziellen Gründen nur in 
Schwerpunktbereichen vertretbar ; 
so z. B. für die Unterbringung ob
dachlos Gewordener, für die Ein
richtung von 3 Notkrankenhäusern 
mit insgesamt 1 000 Betten und für 
die Trinkwassernotversorgung 
durch Straßenbrunnen. 

Für die Bereitstellung zusätzli
cher Kräfte und Mittel bei Eintritt 
einer Katastrophe und die lagege
rechte Wahrnehmung von Aufga
ben im sogenannten zweiten Zu
griff bilden die Senatsverwaltungen 
und die Bezirksämter Katastro
phenstäbe, die - einzeln oder 
gleichzeitig - jederzeit alarmier
bar sind. Das sachgerechte Zusam
menwirken gewährleistet ein koor
dinierender Landes-Katastrophen
stab unter organisatorischer Lei
tung des Senators für Inneres, in 
den alle Katastrophenstäbe der Se
natsverwaltungen, die im Falle des 
Katastrophenalarms tätig werden , 
Vertreter entsenden. 

Ausbildung und Übungen 
als Daueraufgabe 

Ereignisse wie die niedersächsi
sche Waldbrandkatastrophe ma
chen aber nun deutlich , daß die 
besten Regelungen nichts nützen, 
wenn sie nicht eingeübt sind und 
im Bewußtsein aller Beteiligten le
ben . Hier besteht auch in Berlin ein 
noch keineswegs gedeckter Fortbil 
dungsbedarf. 

Die Berliner Feuerwehr hat da
mit begonnen, in Planspielen die 
Fähigkeit ihrer leitenden Beamten 
zum stabsmäßigen Führen größe
rer differenziert zusammenge
setzter Einheiten zu entwickeln . Die 
sehr zeitaufwendige Erarbeitung 
geeigneten übungsmaterials für 
die behördlichen Katastrophenstä
be, zunächst in Form einer Muster
übung für die Bezirksämter, ist in 
meinem Hause begonnen worden. 

Da der Feuerwehr eine ent
scheidende Rolle bei der Abwehr 
von Gefahren aus Großschadenser
eignissen zukommt, messe ich ge
nerell der beruflichen Aus- und 
Fortbildung der Beamten des feu
erwehrtechnischen Dienstes auch 
unter den Gesichtspunkten des Ka
tastrophenschutzes erstrangige Be
deutung zu . Ich habe mich daher 
nachdrücklich für das Zustande
kommen des Beschlusses der In
nenministerkonferenz vom 13./14. 
September 1974 in Berlin einge
setzt. Der Beschluß empfiehlt, Aus
bildung und Laufbahn des feuer
wehrtechnischen Dienstes nach 
neuen Grundsätzen zu ordnen, um 
sie den gestiegenen Anforderun
gen in der immer stärker techni
sierten Umwelt und der allgemei
nen Entwicklung im Bereich der 
Schule, der Hochschule und der 
beruflichen Bildung anzupassen. 
Berlin wird daher in Kürze eine 
dem Beschluß entsprechende neue 
Laufbahnverordnung erlassen. Die 
Ausbildung für den mittleren Dienst 
wird zwecks Intensivierung ent
scheidend verlängert werden . Für 
den gehobenen Dienst wird als Re
gelfall die Einstellung solcher Be
werber vorgesehen, die das Stu
dium in einer geeigneten Fachrich
tung an einer Fachhochschule mit 
der Ingenieurprüfung abgeschlos
sen haben. Dabei sind Bauinge
nieurwesen, Elektrotechnik und 
Maschinenbau im allgemeinen, ins
besondere aber der an der Berli
ner Technischen Fachhochschule 
eingerichtete Studiengang "Ma
schinenbau-Betrieb " mit dem Stu-
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dienschwerpunkt " Gefahrenabwehr 
und Schadenverhütung " als geeig
net anzusehen. Es ist in Aussicht 
genommen, die Feuerwehrbeam
ten, die aus dem mittleren in den 
gehobenen Dienst aufsteigen sol 
len , an die Technische Fachhoch
schule zu entsenden. 

Zur Abrundung der Darstellung 
der Berl iner Bemühungen um den 
Katastrophenschutz sei noch er
wähnt, daß auf meine In it iative hin 
die Vorschriftenkommission des 
Arbeitskreises II (Öffentl iche Si
cherheit und Ordnung) der Arbeits
gemeinschaft der Innenministerien 
der Länder zusammen mit dem 
Bundesamt für Ziv ilschutz damit 
befaßt ist, einheitliche takti sche 
Zeichen für Polizei , Feuerwehr und 
Katastrophenschutz zu entwickeln . 
Die Notwendigkeit hierfür hatte 
sich bei einer Berl iner Pl anübung 
herausgestellt. 

Schlußbemerkungen 

Zum Schluß meiner Bestands
aufnahme möchte ich als das mit 
der Koordin ierung des Katastro
phenschutzes in Berlin beauftragte 
Mitglied des Senats die Feststel
lung wiederholen, die der Senat in 
Beantwortung einer parlamentari
schen Anfrage vom August vorigen 
Jahres getroffen hat : 

Die bisher bekanntgewordenen 
Tatsachen der Entstehung, des Ab
laufs und der Bekämpfung der 
Waldbrand katastrophe in Nieder
sachsen geben keine Anhaltspunk
te dafür, daß der Katastrophen
schutz im Land Berlin unter Be
rücksichtigung der hier bestehen
den stadtstaatlichen Situation nicht 
sachgerecht vorbereitet ist. 

Ein besonderes Landes-Kata
strophenschutz-Gesetz ist in Berl in 
nicht erforderlich . Es könnte nur 
Doppelregelungen enthalten und 
würde daher im Einsatzfall eher zu 
Unklarheiten führen. 

Ich bin mir allerdings bewußt, 
wie ich auch im Rat der Berliner 
(Bezirks-)Bürgermeister bei einer 
Besprechung des Katastrophen
schutzes im November vorigen Jah
res ausgeführt habe, daß alle Be
te iligten laufend weiter lernen und 
insbesondere üben müssen, damit 
sie im Falle einer Katastrophe, die 
wir uns gewiß nicht wünschen , de
ren Eintritt wir aber nicht ausschlie
ßen können, den dann gestellten 
Anforderungen in dem Maße ge
recht werden, auf das die Bürger 
Anspruch haben. 
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Berlin/Nordrhein -Westfalen 

••• in Nordrhein -'Westfalen 
Von Innenminister Dr. Burkhard Hirsch 

Das Grundgesetz (Artikel 30) 
bestimmt, daß der Katastrophen
schutz im Frieden Sache der Län
der ist. Diese Feststellung Thom
sens und seine weiteren Ausfüh
rungen zur Kompetenzverteilung 
zwischen Bund und Ländern kann 
und will ich im Rahmen dieses Auf
satzes ebensowenig wiederholen 
oder vertiefen wie seine Darstel
lung der Größenordnung des Scha
dens und der Kosten der Scha
densbekämpfung auf Grund der 
Waldbrandkatastrophe in Nieder
sachsen. Ich will hier nur versu
chen, den Stand der Katastrophen
abwehr im Land Nordrhein-Westfa
len und die Perspektiven aufzuzei
gen, die sich aus meiner Sicht u. a. 
auch aus den Erfahrungen der 
Waldbrandkatastrophe für die wei
tere Arbeit an dieser Materie erge
ben. Wenn ich hier und im folgen
den nur den Begriff " Katastrophen
abwehr" verwende, so deshalb, 
weil ich diesen Begriff für sprach
lich besser, weil schärfer und prä
ziser halte, denn die Katastrophe 
soll nicht geschützt, sondern abge
wehrt werden. Auf die Ausführun
gen Thomsens will ich im folgen
den nur insoweit eingehen, als sie 

Dr. Burkhard Hirsch , geb. am 29. 5. 
1930 in Magdebu rg, verheiratet, zwei 
Kinder ; 1948 Abitur, Studium der 
Rechtswissenschaften Universität 
Marburg/ L., 1954 Referendar, 1961 

für die Lösung der uns gestellten 
Fragen von unmittelbarer Bedeu
tung sind. 

Katastrophenabwehr ist für 
mich die gesetzliche und organisa
torische Lösung des Problems, in 
einem Katastrophenfall das gesam
te vorhandene personelle und 
sachliche Potential an Katastro
phenabwehrhilfe so schnell und ef
fektiv wie möglich zum Einsatz zu 
bringen. "Aufgabe der Katastro
phenabwehr ist, Katastrophen ab
zuwehren, Katastrophenzustände 
zu beseitigen und die dafür not
wendigen Vorbereitungen zu tref
fen " (§ 1 Abs. 1 des Entwurfs des 
Katastrophenabwehrgesetzes [Kat
Ag] Nordrhein-Westfalen). 

1. Katastrophenabwehrhilfe 

Damit stellt sich zunächst die 
Frage nach dem im Land Nord
rhei n-Westfalen vorhandenen Po
tentia l an Katastrophenabwehrhil
fe . 

Dabei muß zunächst ein unge
mein bedeutsamer Gesichtspunkt 
beachtet werden. Zweck des Bun-

Promotion, 1959 zweites Staats
examen, seit 1964 Rechtsanwalt. 
1948 Mitglied der liberal-Demokra
tischen Partei ; 1949 Mitglied der 
F.D.P. und des Liberalen Studenten
bundes Deutschlands ; 1959-1964 
Landesratsvorsitzender der Deut
schen Jungdemokraten Nordrhein
Westfalen ; 1960-1967 in der Wirt
schaftsverei nigung Eisen- und Stahl
industrie, Düsseldorf; 1964 bis 1972 
Mitglied des Rates der Stadt Düssel
dorf ; 1967-1971 Justiti ar der Walz
stahl kontor West GmbH ; 1971 bis 
1973 Prokurist der Mannesmann
Röhrenwerke AG ; seit 1971 Vorsit
zender des F.D.P.-Kreisverbandes 
Düsseldorf und Mitgl ied des Landes
vorstandes der F.D.P. Nordrhein
Westfalen ; 6. 12. 1972-5. 6. 1975 Mit
glied des Deutschen Bundestages ; 
1973- 1975 Direktor der Mannes
mann AG in Düsseldorf; seit 4. 6. 1975 
Innenminister des Landes Nord
rhe in-Westfalen. 
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Nordrhein - Westfa len 

desgesetzes über die Erweiterung 
des Katastrophenschutzes vom 
9. 7. 1968 war es, eine weitere ge
trennte Entwicklung des friedens
mäßigen Katastrophenschutzes, für 
den die Länder zuständig sind , und 
des Katastrophenschutzes für den 
V-Fall , für den der Bund zuständig 
ist, zu beenden. Vielmehr sollte das 
vorhandene Potential zu einem ein
heitlichen Katastrophenschutz zu
sammengefaßt werden , während 
bis dahin die Einheiten des frühe
ren Lustschutzhilfsdienstes streng 
getrennt wurden von den Einheiten 
des friedensmäßigen Katastrophen
schutzes. 

Das ist mit dem Einordnungser
laß des Innenministeriums Nord
rhein-Westfalen vom 26. 5. 1972 ge
schehen. 

Das hat zur Folge, daß für alle 
Eskalationsfälle der Gefahrenab
wehr in diesem Bereich die gleiche 
Organisation , die gleichen Einhei
ten , die gleichen Helfer und Helfe
rinnen zur Verfügung stehen. Den 
früheren Dualismus gibt es nicht 
mehr. 

Brandschutzdienst 

Bergungsdienst 
I nstandsetzungsd ienst 
ABC-Dienst und 
Versorgungsdienst 

Sanitäts- und 
Betreuungsdienst 

Veterinärdienst 
Fernmeldedienst und 
Führungsdienst 

Zugleich war das Land nach § 4 
Abs. 2 des Bundesgesetzes über 
die Erweiterung des Katastrophen
schutzes verpflichtet, verbindliche 
Festsetzungen für die Stärke und 
Gliederung der Katastrophenab
wehr in den Kreisen und kreisfreien 
Städten zu treffen . Das ist durch 
Erlaß meines Hauses vom 14. 6. 
1973 mit der Maßgabe erfolgt, daß 
diese Festsetzungen nach Abschluß 
der kommunalen Neugliederung 
überprüft und den neuen Verhält
nisse angepaßt werden sollten . 

Diese Anpassung ist abge
schlossen. Die endgültige Fest
setzung unter Berücksichtigung der 
Ergebnisse der Verwaltungsreform 
ist mit Erlaß vom 6. 9. 1975 erfolgt. 

Im Rahmen dieser Stärkefest
setzung entfallen auf die einzelnen 
Fachdienste insgesamt 173000 Hel
fer als Soll . 

Für den Schutz der Bevölkerung 
vor im Frieden und im Verteidi
gungsfall drohenden Katastrophen 
steht im Land Nordrhein-Westfalen 
folgendes Personal zur Verfügung : 

rd . 90000 Helfer 

insgesamt rd . 15000 Helfer 

insgesamt rd . 53000 Helfer 

insgesamt rd . 5000 Helfer 

insgesamt rd . 163000 Helfer 

Dieses Helferpotential verteilt sich auf folgende Trägerorganisationen : 
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Feuerwehr rd. 90000 Helfer 

Technisches Hilfswerk rd . 15000 Helfer 

Deutsches Rotes Kreuz rd. 37000 Helfer 

Malteser-Hilfsdienst rd . 10000 Helfer 

Johanniter-Unfall-Hilfe rd . 4000 Helfer 

Arbeiter-Samariter-Bund rd . 2000 Helfer 

Regieeinheiten (keiner 
Trägerorganisation 
angeschlossen) 

insgesamt 

rd . 5000 Helfer 

rd . 163000 Helfer 

Dem einzelnen Helfer steht die 
für Katastrophenabwehr erforderli
che persönliche Ausrüstung zur 
Verfügung . Die Einheiten und Ein
richtungen sind mit im Katastro
phenschutz notwendigen Kraftfahr
zeugen und Geräten ausgestattet. 

Die Anzahl der Fahrzeuge (ein-
schließlich Anhänger) beträgt : 

Bund rd. 5 100 
Land rd. 800 
Gemeinden 
(Feuerwehr) rd. 7500 

rd. 13400 
mit einem Gesamtanschaffungs
neuwert von rd. 1 Mrd. DM. 

Das Gesamtpotential der Kata
strophenabwehrhilfe stellt somit 
zunächst eine Zusammenfassung 
aller Kräfte der Gemeinden , des 
Landes, also insbesondere der 
Feuerwehren, der Bereitschafts
polizei , der Hilfsorganisationen und 
des Technischen Hilfswerks dar. 
Ergänzend hierzu sind mit Mitteln 
des Landes 138 regionale Kata
strophenschutzzüge für den Sani
täts- und Betreuungsdienst aufge
stellt, ausgerüstet und ausgebildet 
worden . 

Zu dieser sogenannten " Lan
desreserve" noch einige erläutern
de Bemerkungen : 

Im Rahmen der Vorsorge für 
eine die örtlichen Maßnahmen 
überlagernde friedensmäßige Ka
tastrophenabwehr hat das Land die 
Ausrüstung für 126 K-Sanitätszüge, 
12 K-Betreuungszüge und 2 Strah
lenbehandlungszentren beschafft. 
Nach der Sollstärke verfügen die 
126 K-Sanitätszüge über : 

504 VW-Kombi mit Einrichtung 
für 2 Krankentragen 

126 Transporter für verlastbare 
Ausrüstung 

126 Kräder 
756 
Die 12 Betreuungszüge sind 

ausgestattet mit: 
36 VW-Kombi m. Sitzeinrichtung 
12 VW-Neunsitzer 
12 Küchenwagen 
12 Kräder 
72 
Außerdem stehen 28 Rettungs

wagen zur Verfügung, insgesamt 
mithin 856 Kraftfahrzeuge. 

Die Beschaffung weiterer 5 Ret
tungswagen wurde bereits einge
leitet. 

Das Land besitzt außerdem 3 
Feuerlöschboote, 11 Flutlichtanla
gen, 28 Wasseraufbereitungsanla
gen, 6 Ölabsorptionsanlagen und 
7 Entstrahlungsanlagen. 

ZIVILVERTEIDIGUNG 1/76 



Die Feuerlöschboote sind in 
Düsseldorf, Duisburg und Köln sta
tioniert. Die Strahlenbehandlungs
zentren befinden sich in den Städti
schen Krankenanstalten in Essen 
und Köln-Merheim. 

In den folgenden Jahren soll 
der Bestand weiter erhöht werden . 

Das Vorsorgeprogramm des 
Landes auf dem Gebiet der Was
seraufbereitung zur Überwindung 
von Trinkwassernotständen aus 
Anlaß von Grundwasserverseu
chung , Trockenperioden, Über
schwemmungen und dgl. umfaßt 
zur Zeit 28 Wasseraufbereitungsan
lagen (WAA) mit einer Kapazität 
von 8 000 I/h. 

Um trotz der Organisation auf 
Kreisebene auch überörtliche Ein
sätze zu ermöglichen, kommt der 
einheitlichen Ausbildung, insbeson
dere des Führungspersonals, er
höhte Bedeutung zu. Diese einheit
liche Ausbildung obliegt den Lan
desverbänden der freiwilligen Hilfs
organisationen. Hierzu müssen sie 
materiell instandgesetzt werden . 

Zu diesem Zweck wurden Lehr
und Ausbildungszüge aufgestellt. 
Die Kosten für die Ausrüstung trägt 
das Land , da die Ausbildung vor
wiegend im staatlichen Interesse 
erfolgt. Der Bund ist nach den Vor
schriften des Gesetzes über die 
Erweiterung des Katastrophen
schutzes zu einer Ausstattung der 
Landesverbände nicht verpflichtet. 
Das Personal für die Lehr- und 
Ausbildungszüge wird von den 
Hilfsorganisationen gestellt. Zur 
Zeit sind 4 Züge aufgestellt. Sie 
sind neben Kleingerät, wie Filmvor
führgerät, Sauerstoffbehandlungs
gerät, Schockbekämpfungssatz, 
Autoklav, Tornisterfiltergerät usw. 
ausgestattet mit je 

4 VW-Kombi mit Krankentra
geneinrichtung 

1 Rettungswagen 
nach DIN 75000 

3 Funksprechgeräten. 
Vorerst ist die Aufstellung von 

5 Zügen vorgesehen , dessen letzter 
im Jahr 1976 beschafft werden soll . 

Da es nicht möglich ist, für alle 
Katastrophenfälle ausreichende 
landeseigene Kräfte vorzuhalten , 
muß bei entspreChenden Notstän
den auch auf die Hilfe der Bundes
wehr, des Bundesgrenzschutzes 
und der Stationierungsstreitkräfte 
zurückgegriffen werden . Entspre
chendes gilt für ausreichendes lan
deseigenes sächliches Hilfspoten
tial. Ich denke in diesem Zusam
menhang Z. B. an Räumgeräte. Ne-
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ben den soeben genannten Fah~ 
zeugen der Bundeswehr und der 
Stationierungsstreitkräfte kann sich 
das Land im Katastrophenfall auf 
geordertes schweres Räumgerät 
der Privatwirtschaft stützen. 

In diesem Zusammenhang dürf
ten einige Zahlen zu den finanziel
len Aufwendungen für die Kata
strophenabwehr interessant sein : 

Für die Katastrophenabwehr 
wurden in den letzten Jahren zur 
Verfügung gestellt : 

Haushalts-
jahr Land Bund 
Ist-
Ausgaben 
1969 1 711 936 24498925 
1970 1 539606 21 588154 
1971 3608581 27100198 
1972 3721 994 18373280 
1973 7380894 25564495 
1974 8323700 27819410 

26286711 154944 462 

Die Aufwendungen der Feuer
schutzträger für die Sicherstellung 
des Feuerschutzes betrugen 1973 
rd . 350 Mio. DM, in denen 32 Mio. 
DM Beihilfen des Landes aus der 
Feuerschutzsteuer enthalten sind . 

Da den Hilfsorganisationen, die 
den Sanitätsdienst und den Be
treuungsdienst stellen , nicht zuge
mutet werden konnte, daß sie nach 
der Stellung einer hohen Zahl von 
Freiwilligen, und zwar rd. 55000 
Helfern, auch noch das Geld für 
deren Ausbildung bzw. Verwaltung 
aufbringen, hat das Land Nord
rhein-Westfalen auf Vorschlag des 
Innenministeriums seit 1971 Dota
tionen bewilligt, die zur Zeit 5,7 Mio. 
DM betragen. Diese Summe bedeu
tet, daß die Hilfsorganisationen an 
Landes- und Kreisdotationen pro 
Helfer rd . 110 DM im Jahr erhalten. 

Die zuvor genannte Summe von 
350 Mio. DM zeigte, welche außer
ordentlich hohe Belastung die 
Kommunen unseres Landes auf 
sich nehmen, um den Feuerschutz 
und die technische Hilfeleistung bei 
Unglücksfällen und öffentlichen 
Notständen zum Wohl der Mitbür
ger sicherzustellen ; dafür gebührt 
ihnen in hohem Maße Dank und 
Anerkennung. 

Thomsen verweist auf die "er
kannten Mängel in der Ausstattung 
und Ausrüstung ". Der von ihm auf
gezeigte Weg der Schaffung über
örtlicher Kadereinheiten scheint mir 
jedoch nicht der richtige Weg zu 
sein, diesen Mängeln wirkungsvoll 
zu begegnen. 

Nordrhein-Westfalen 

Zum einen kann die Forderung 
nach schlagkräftigen Geräteeinhei
ten einschließlich leistungsstarker 
Kommunikationsmittel und ausrei
chender Logistik mit qual ifizierten 
Fach- und Führungsleuten aus dem 
vorhandenen personellen und sach
lichen Potential der Feuerwehren 
(in Nordrhein-Westfalen über 7500 
hauptamtliche Kräfte, dazu über 
7300 Werkfeuerwehrmänner), der 
Bundeswehr und der Stationie
rungsstreitkräfte sowie, im Vertei
digungsfall , der Privatwirtschaft 
verwirklicht werden . Zum anderen 
würden zwei Kadereinheiten, etwa 
je eine für den nord- und süddeut
schen Raum, angeSichts der Größe 
des in einem Verteidigungsfall be
troffenen Gebietes und der Zahl 
von Katastrophenabwehrbehörden , 
zu deren Unterstützung sie ja be
stimmt sind , ernstlich nicht ins Ge
wicht fallen . Vor allem ließe sich 
meiner Überzeugung nach und ent
gegen der Auffassung von Thom
sen gerade wegen der von ihm ge
nannten Leistungsgrenzen der von 
Freiwilligen getragenen Katastro
phenabwehr nicht verantworten 
daß der Bund seinen jetzigen per~ 
sone lien und finanziellen Anteil von 
einem Drittel am jetzigen örtlichen 
Katastrophenschutz zugunsten 
überörtlicher Kadereinheiten zu
rücknimmt. 

" Grundlage allen wirklich wir
kungsvollen Katastrophenschutzes 
sind letztlich allein staatsbürger
licher Sinn und demokratische Soli
darität. Hilfsbereitschaft und Näch
stenliebe, persönliCher Einsatz und 
Opferbereitschaft lassen sich nun 
einmal nicht staatlich anordnen. Nur 
mit freiwilliger, ehrenamt/icher Mit
arbeit von Tausenden unserer Mit
bürger in den verschiedenen privat
rechtlich wie öffentlich-rechtlich ver
laBten Hilisorganisationen bleibt der 
Katastrophenschutz aktions/ähig." 

(Prof. Dr. Werner Maihofer, " Das 
Parlament", 1975, Nr. 33) 

Ich weiß, daß die aus dem unge
mein bedeutsamen Bürgersinn her
rührende Bereitschaft, vor allem 
der Jugend in unserem Land (in 
Nordrhein-Westfalen allein 5120 
Angehörige der Jugendfeuerweh
ren) , den in Not geratenen Mitmen
schen zu helfen, groß ist. Maß und 
Intensität des Engagements des 
freiwilligen Helfers hängen aber 
entscheidend vom Stand seiner 
Ausrüstung , der Menge und der At
traktivität des ihm zur Verfügung 
gestellten Gerätes, ab. Es darf unter 
gar keinen Umständen dazu kom-
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Nordrhein-Westfalen 

men, daß die Ausstattung der Ein
heiten und Einrichtungen des Ka
tastrophenschutzes durch den 
Bund (Ersatz ausgesonderter und 
Beschaffung neuer, dem letzten 
Stand der Technik entsprechender 
Fahrzeuge und Geräte) durch die 
Aufstellung der von Thomsen ge
forderten überörtlichen Kadere in
heiten in irgendeiner Form beein
trächtigt wird. Es ist schon bedau
erlich genug , daß die Mittel des 
Bundes für den erweiterten Kata
strophenschutz im Rahmen der mit
telfristigen Finanzplanung praktisch 
festgeschrieben worden sind , was 
für sich allein schon angesichts der 
zu erwartenden Kostensteigerung 
der nächsten Jahre im Endeffekt 
auf eine Minderung der Einsatzfä
higkeit der Einheiten und Einrich
tungen des erweiterten Katastro
phenschutzes hinauslaufen muß. 
Was das für das Engagement des 
freiwilligen Helfers bedeutet, brau
che ich nicht näher zu erläutern . 
Letztlich sprechen auch ökonomi
sche Gründe für die Verstärkung 
der Mittel für die Ausrüstung : Der 
Einsatz von Freiwilligen ist nur 
möglich und effektiv, wenn er sich 
auf ein starkes Sachpotential ab
stützt. Fehlt dies und geht damit 
die Zahl der Freiwilligen zurück, 
muß auf hauptamtliche Kräfte zu
rückgegriffen werden . Das bedeutet 
aber hohe Personalkosten, wenn 
man bedenkt, daß nach unseren 
Erfahrungswerten für eine hauptbe
rufliche Kraft Im Jahr 35000 DM 
Personalkosten angesetzt, für den 
Freiwilligen aber für den gleichen 
Zeitraum nur 350 DM zur Verfügung 
gestellt werden müssen. 

2. Gesetzliche Grundlagen 
und Organisation 

der Katastrophenabwehr 

Ich hatte zu Beginn dargelegt, 
daß Katastrophenabwehr für mich 
die gesetzliche und organisatori
sche Lösung des Problems ist, in 
einem Katastrophenfall das ge
samte vorhandene personelle und 
sächliche Potential an Katastro
phenabwehrhilfe so schnell und 
wirkungsvoll wie möglich zum Ein
satz zu bringen. 

Die derzeitige organisatorische 
Regelung des friedensmäßigen Ka
tastrophenschutzes in den Richtli
nien über Organisation und Durch
führung der Katastrophenabwehr 
im Land Nordrhein-Westfalen (RKA) 
vom 5. 12. 1960 beruht auf der 
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Rechtsgrundlage des Ordnungsbe
hördengesetzes (OBG) und des 
Gesetzes über den Feuerschutz 
und die Hilfeleistung bei Unglücks
fällen und öffentlichen Notständen 
(FSHG) für die allgemeine und be
sondere Gefahrenabwehr. Diese 
Richtlinien sehen eine Zusammen
fassung aller Kräfte der Gemein
den, des Landes, also insbesonde
re der Feuerwehren, der Bereit
schaftspolizei , der Hilfsorganisatio
nen und des Technischen Hilfs
werks sowie der Bundeswehr und 
der Stationierungsstreitkräfte vor. 

Dieses sächliche Potential der 
eigentlichen Katastrophenabwehr
hilfe wird organisatorisch durch die 
eingerichteten und jederzeit ein
satzbereiten Katastrophenabwehr
leitungen, in die der Beraterstab 
nach § 7 Abs. 3 KatSG integriert 
ist, in den Ebenen der Kreise und 
kreisfreien Städte, der Regierungs
präsidenten und des Innenministers 
eingesetzt und geführt. 

Die Richtlinien für die Katastro
phenabwehr sehen ein schnelles 
Alarmierungssystem, die Vorberei
tung von Lotsenstellen , die Vorbe
reitung der Unterbringung, Betreu
ung und Versorgung der Geschä
digten und die Einrichtung einer 
I nformationsstelle für Presse, 
Rundfunk und Fernsehen vor, da
mit das legitime Informationsbe
dürfnis der öffentlichkeit geordnet 
befriedigt werden kann. Sie sehen 
weiter eine technische Einsatzlei
tung am Schadensort sowie 
schließlich die Erstellung von Kata
strophenabwehrplänen vor. 

Diese Katastrophenabwehrplä
ne sind die entscheidende Grund
lage für ein sofortiges und wirksa
mes Eingreifen der Katastrophen
abwehrbehörden. 

Noch während der Brandkata
strophe in Niedersachsen habe ich 
daher mit Erlaß vom 19. 8. 1975 die 
Katastrophenabwehrbehörden an
gewiesen, die Katastrophenab
wehrpläne erneut, außerhalb der 
Routineüberprüfungen , zu überprü
fen , zumal infolge der kommunalen 
Neugliederung sowohl auf der Ge
meinde- als auch auf der Kreisebe
ne weitgehend neue Gebietskör
perSChaften entstanden sind . Hier
bei soll ein besonderes Augenmerk 
auf die Detailkontrolle und das 
Alarmierungssystem gerichtet und 
durch das halbjährliche Zusam
mentreffen der Katastrophenab
wehrleitungen der Kreisbehörden , 
der vorläufigen Einsatzleitungen 
der kreisangehörigen Gemeinden 

sowie der nach § 7 KatSG gebilde
ten Stäbe deren Funktionsbereit
schaft getestet werden . 

Ferner habe ich mit Erlaß vom 
26. 9. 1975 Weisung gegeben, bald
möglich sogenannte "Checklisten " 
für die Leiter der Katastrophenab
wehrbehörden aller Verwaltungs
ebenen und die Mitglieder ihrer Ka
tastrophenabwehrleitungen zu er
stellen. Hiermit soll den für die 
Abwehr von Katastrophen betrau
ten Führungskräften , besonders 
dem außerordentlich stark bean
spruchten Hauptverwaltungsbeam
ten , im Einsatzfall ein Hilfsmittel an 
die Hand gegeben werden , das si
cherstellt, daß vor allem in den ent
scheidenden ersten Minuten und 
Stunden der Katastrophe keine 
wichtigen Maßnahmen der Kata
strophenabwehr versäumt werden . 

Die Richtlinien von 1960 waren 
ein ausgezeichnetes Instrumenta
rium . Sie hätten bereits früher dem 
KatSG von 1968 angepaßt und re
daktionell überarbeitet werden kön
nen. Jedoch erschien es zweckmä
ßig, die Verabschiedung der Ge
setze über den Rettungsdienst und 
den Feuerschutz und die Hilfelei
stung bei Unglücksfällen und öf
fentlichen Notständen abzuwarten. 
Beide Gesetze sind am 1. 1. bzw. 
1. 3. 1975 in Kraft getreten. 

Gleichzeitig befaßte sich die In
nenministerkonferenz mit den Pro
blemen der evtl. Erarbeitung eines 
einheit lichen Musterentwurfs für 
Katastrophenschutzgesetze der 
Länder. Die Beratung im zuständi
gen Arbeitskreis V der Innenmi
nisterkonferenz machten jedoch die 
recht unterschiedlichen Verhältnis
se der Länder, von denen Bayern 
und Schleswig-Holstein bereits 
Landeskatastrophenschutzgesetze 
haben, deutlich , so daß die Innen
ministerkonferenz von einem sol
chen Plan Abstand nahm. Statt des
sen wurden Leitlinien erarbeitet, 
die f lexib lere Lösungen gestatten. 
Sie wurden am 20. 6. 1975 von der 
Innenministerkonferenz verabschie
det. 

Der Weg war nunmehr frei für 
die Entscheidung , ob es zu einer 
Novellierung der Richtlinien von 
1960 oder zu einem Katastrophen
abwehrgesetz des Landes Nord
rhein-Westfalen kommen würde . 

Bereits vor den Sommerferien 
hatte ich mich für die Schaffung 
eines Katastrophenabwehrgesetzes 
entschieden und in meinem Haus 
den Auftrag erteilt, den Entwurf 
eines solchen Gesetzes zu ent
wickeln . 
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Der mit den übrigen Landesres
sorts abgestimmte Entwurf ist im 
Dezember 1975 den kommunalen 
Spitzenverbänden, dem Landesfeu
erwehrverband und den freiwilligen 
Hilfsorganisationen zur Stellung
nahme übersandt worden. Ich gehe 
davon aus, daß ich den Entwurf 
nach Billigung durch das Kabinett 
noch im Laufe des Februars d. J. 
Lm Landtag einbringen kann. 

Folgende sind, in aller Kürze 
zusammengefaßt, die wesentlichen 
Grundzüge des Entwurfs: 

Wegen der besonderen Aufga
bensteilung, die im Einsatz eine 
sehr straffe Führung erfordert, be
stand eine leichte Versuchung , die 
Katastrophenabwehr nur Landes
behörden zu übertragen und damit 
eine Regelung zu treffen wie bei 
der Polizei . Angesichts des in un
serem Lande jedoch sehr fort
schrittlich entwickelten kommuna
len Verfassungsrechts habe ich 
mich entschlossen, auch diesen 
Teil der Gefahrenabwehr nach den 
gleichen Grundsätzen zur Regelung 
vorzuschlagen wie die übrigen Auf
gaben der Gefahrenabwehr auf der 
Grundlage des Ordnungsbehörden
gesetzes, d. h. , daß die Katastro
phenabwehr eine gemeinsame Auf
gabe von Gemeinden, Kreisen und 
Land ist. Die Schwierigkeit im Ge
setzgebungsverfahren wird darin 
bestehen, unter Beibehaltung des 
Grundsatzes der Pflichtaufgabe zur 
Erfüllung nach Weisung eine Rege
lung zu finden, die der notwendi
gen straffen Führungsstruktur im 
Ernstfall gerecht wird. Wir werden 
in weiten Bereichen des Entwurfs 
den Grundzügen des Ordnungsbe
hördengesetzes folgen und nur Ab
weichungen vorsehen, wo dies aus 
der Natur der Sache her geboten 
erscheint. Es wird dabei nicht zu 
vermeiden sein, daß sich manche 
Vorschriften des Ordnungsbehör
dengesetzes wiederholen, aber mir 
scheint dies deswegen notwendig, 
weil für die einfache Handhabung 
des Gesetzes eine in sich geschlos
sene Kodifikation besser ist als 
eine Reihe von Verweisungen . Zur 
Abgrenzung vom Ordnungsbehör
dengesetz werden wir den Versuch 
einer Legaldefinition der Katastro
phe bringen , um die Katastrophe 
von den Schadensereiqnissen 
unterhalb der Katastrophenschwel
le abzugrenzen. Wir werden uns 
hierbei der in 15 Jahren bewährten 
Begriffsbestimmungen der o. g. 
RKA bedienen, die nach Erlaß des 
Gesetzes in angepaßter Form 
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als geschlossene Verwaltungsvor
schrift umgearbeitet werden müs
sen . 

In Anpassung an die neuen 
Größenverhältnisse nach der kom
munalen Neugliederung werden wir 
vorsehen , daß auch grundsätzlich 
kreisangehörige Gemeinden Träger 
der Katastrophenabwehr sein kön
nen und entsprechende Behörden 
bilden . Um jedoch kleinere Gemein
gen, insbesondere mit starken 
Streusiedlungen, mit derartigen 
Aufgaben nicht zu überfordern, ist 
eine flexible Vorschrift vorgesehen, 
um in diesen Fällen die Aufgabe 
durch den zuständigen Kreis wahr
nehmen zu lassen. 

In einem Abschnitt des Gesetzes 
werden wir die Katastrophenab
wehrhilfe definieren und nach dem 
Subsidiaritätsgrundsatz zunächst 
die öffentlichen Aufgabenträger, al
so Gemeinden, Land und im Wege 
der Amtshilfe den Bund für die Ka
tastrophenabwehr heranziehen. 

Eine besondere Bestimmung 
wird die Mitwirkung der freiwilligen 
Hilfsorganisationen regeln , die 
satzungsgemäß die Mitwirkung in 
der Katastrophenabwehrhilfe zu 
ihren Aufgaben erklärt haben. Dar
über hinaus wird letztlich auch in 
übereinstimmung mit dem Ord
nungsbehördengesetz die Inan
spruchnahme von Privatpersonen 
und Privateigentum in der gesetzli
chen Regelung vorzusehen sein für 
den Fall , daß das von den öffentli
chen Aufgabenträgern und von den 
Hilfsorganisationen vorgehaltene 
Hilfspotential nicht ausreicht. 

Einer der wichtigsten Grund
sätze wird es sein , die Katastro
phenabwehrbehörden gesetzlich zu 
umfassenden Vorbereitungen und 
insbesondere zur überprüfung die
ser Vorbereitungen in übungen an
zuhalten . Die Behörden werden Ab
wehrpläne zu erstellen haben, mit 
denen die Katastrophenabwehrlei
tungen in laufenden übungen auf 
den Ernstfall vorbereitet werden . 

In Anpassung an das Feuer
schutzgesetz und das Rettungsge
setz des Landes wird eine einheit
liche Leitstelle konzipiert werden , 
für deren Ersteinrichtung und -aus
stattung das Land die Kosten über
nehmen wird. 

Thomsen fordert eine gesetzge
berische Novellierung für den Fall , 
daß die Katastrophe sich auf meh
rere Kreise erstreckt, auch dann, 
wenn mehrere Kreise länderüber
greifend von einer Katastrophe be
droht sind . 

Nordrhein-Westfalen 

Der Entwurf des Katastrophen
abwehrgesetzes sieht für den Ein
satzfall ein verstärktes Weisungs
und Selbsteintrittsrecht der Auf
sichtsbehörden vor ; ebenso kann , 
wenn die Bezirke mehrerer Kata
strophenabwehrbehörden von einer 
Katastrophe betroffen werden 
die gemeinsame Aufsichtsbehörd~ 
auch eine der beteiligten Katastro
phenabwehrbehörden mit der ge
meinsamen Einsatzleitung beauf
tragen . Unabhängig von der Frage, 
ob die Bemühungen des Bundesin
nenministers um eine Novellierung 
des Katastrophenschutzgesetzes 
von 1968 Erfolg haben werden, wird 
man aber schon jetzt für einen Ver
teidigungsfall davon ausgehen kön
nen, daß die Aufsichtsbehörden in 
den von Thomsen geschilderten 
Fällen die Leitung der Katastro
phenabwehr übernehmen kann . 

Ich habe soeben die Forderung 
des Gesetzentwurfs nach verstärk
ter Ausbildungs- und übungstätig
keit angesprochen . Dazu gehören 
noch einige Anmerkungen zur Aus
bildung der Führer und Helfer der 
Katastrophenabwehr : In den zen
tralen Ausbildungsstätten des Lan
des - Feuerwehrschule in Münster 
und Katastrophenschutzschule in 
Wesel - sind in den letzten fünf 
Jahren je 5000 Führungskräfte in 
Speziallehrgängen unterwiesen 
worden . Hierzu gehörten auch die 
entsprechenden Fachbeamten der 
Gemeinden, Kreise und des Landes 
aus den Katastrophenschutzbehör
den . Neben der ständigen Aus- und 
Fortbildung der über 90000 Feuer
wehrleute in Nordrhein-Westfalen 
bilden die Hilfsorganisationen 
(Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter
Samariter-Bund, Malteser-Hilfs
dienst, Johanniter-Unfall-Hilfe) rund 
15000 Helfer laufend aus. 

Das erworbene Fachwissen muß 
jedoch in übungen erprobt und er
halten werden. Auf Grund der all
gemeinen Haushaltslage mußten in 
den letzten Jahren Zahl und Um
fang dieser Übungen eingeschränkt 
werden . Allerdings sollen Stabs
rahmenübungen öfter durchgeführt 
werden . Was nicht geübt wird, 
funktioniert im Ernstfall , in dem 
noch erhebliche nervliche Belastun
gen für alle Beteiligten hinzukom
men, nicht. Ich habe daher ange
ordnet, daß alle Regierungspräsi
denten, Kreise und kreisfreien 
Städte kurzfristig Stabsrahmen
übungen abhalten sollen . Zweck 
der übung soll sein 
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o Schulung der Lagebeurteilung 
o Entschlußfassung in der Anord

nung von Sofortmaßnahmen 
o insbesondere Maßnahmen der 

vorläufigen Einsatzleitung 
o Tätigkeit der Katastrophenab

wehrleitung nach der Alarmie
rung 

o und insbesondere die Zusam
menarbeit zwischen Katastro
phenabwehrleitung und techni
scher Einsatzleitung sowie mit 
allen anderen in der Katastro
phenabwehr mitwirkenden Stei
len . 
Den Übungsunterlagen sollen 

Checklisten beigefügt werden. 
Die Regierungspräsidenten sind 

gebeten worden , den Kreisen und 
kreisfreien Städten unterschiedli 
che Schadenslagen anzugeben. 

Diese Übungen finden seit eini
ger Zeit in verschiedenen Gemein
den und Kreisen sowie bei den Re
gierungspräsidenten statt. Leitende 
Beamte der für die Katastrophen
abwehr zuständigen Abteilung mei
nes Hauses haben mehrfach unan
gemeldet an den Übungen teilge
nommen und sich so einen Über
blick über den Stand der Vorberei
tungsmaßnahmen verschafft. 

Die Einsatzfälle der Vergangen
heit, insbesondere die Hochwasser
katastrophe in Ostwestfalen , die 
Hilfeleistungen bei der Flutkata
strophe in Hamburg und bei der 
Waldbrand katastrophe in Nieder
sachsen im vergangenen Sommer 
haben bewiesen, daß sowohl kräf
te- wie auch führungsmäßig die 
Katastrophenabwehr in Nordrhein
Westfalen hinreichend gesichert ist. 
Mir ist von in Niedersachsen einge
setzten Führungskräften aus Nord
rhein-Westfalen bestätigt worden , 
daß das in unserem Land vorhan
dene Abwehrpotential in Verbin 
dung mit den von mir genannten 
Rechts- und Organisationsvor
schriften die in Niedersachsen vor
gefundenen Verhältnisse nicht un
wesentlich übersteigt. Dies dürfte 
nicht zuletzt eine Folge unseres 
hochverdichteten Raumes mit we
sentlich stärkeren Feuerwehrein
heiten sein. 

Im Zusammenhang mit den 
Überlegungen um eine weitere Ver
besserung der Katastrophenab
wehr darf jedoch auch die Frage 
eines wirksamen Schutzes der Be
völkerung in einem Verteidigungs
fall nicht außer acht gelassen wer
den. Keine Regierung könnte ange
sichts der verheerenden Wirkung 
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moderner Waffensysteme die Ver
antwortung dafür tragen, daß der 
Zivilbevölkerung der notwendige 
und mögliche Schutz in einem sol 
chen Fall vorenthalten bleibt. Aller
dings sind die Möglichkeiten des 
Landes, ausreichende Vorsorge auf 
diesem Gebiet für den Konfliktfall 
zu treffen , begrenzt. Aufbau und 
Finanzierung der Zivilen Verteidi
gung, zu der auch und vor allem 
der Schutz der Zivilbevölkerung ge
hört, obliegen dem Bund. Das Land 
kann auf diesem Gebiet immer nur 
in dem Rahmen tätig werden , den 
der Bund setzt. Und dieser Rahmen 
war seit der Rezession der Jahre 
1966/67 zumindest in finanzieller 
Hinsicht außerordentlich eng. 

Dementsprechend ist der Stand 
der Vorsorgemaßnahmen in den 
einzelnen Bereichen der Zivilen 
Verteidigung und des Zivilschutzes 
sehr unterschiedlich. Er ist dort im 
großen und ganzen zufriedenstei
lend, wo sich die finanziellen An
forderungen wie dem Selbstschutz 
der Behörden und Betriebe und 
beim Aufbau eines funktionsfähigen 
Warn- und Alarmdienstes in Gren
zen halten . Er läßt demgegenüber 
dort erhebliche Wünsche offen, wo 
die erforderlichen Maßnahmen wie 
beim öffentlichen und privaten 
Schutzbau immense finanzielle Mit
tel verschlingen. 

Das Land wird sich auch in Zu
kunft dafür einsetzen, daß der Zivi
len Verteidigung im Rahmen der 

Gesamtverteidigung unseres Lan
des auch in Zeiten äußerster finan
zieller Anspannung der notwendige 
Stellenwert in der Skala der politi
schen Prioritäten eingeräumt wird . 
Es wird darüber hinaus dafür sor
gen, daß die bereitgestellten Bun
desmittel für Zwecke der erweiter
ten Katastrophenabwehr, des 
Schutzraumbaues und des Warn
und Alarmdienstes einer optimalen 
Verwendung zugeführt werden, und 
es wird dort, wo die Kompetenz
verteilung zwischen Bund und Län
dern eigene Initiativen des Landes 
ermöglichen (Befeh lsstellenausbau, 
Aufenthaltsregelung und Betreuung 
von Evakuierten und Flüchtlingen, 
Schutz lebens- und verteidigungs
wichtiger Objekte), die erforderli
chen und möglichen Vorsorgemaß
nahmen treffen . 

Insbesondere wird das Land die 
Initiativen, die es für die Aufrecht
erhaltung der Regierungs- und 
Staatsfunktionen in einem Span
nungs- und Verteidigungsfall seit 
Jahren entwickelt hat, kontinuier
lich fortführen . Dazu gehören u. a. 
d ie Sicherstellung der verteidi
gungswichtigen FernmeIdeverbin
dungen sowie die Aus- und Fort
bildung von Bediensteten aller Ver
waltungsebenen , die nach der Pla
nung ihrer Behörde für einen Ein
satz in den Befehlsstellen vorgese
hen sind, für die in einem Verteidi 
gungsfall wahrzunehmenden Ver
waltungsaufgaben. 

. .. in Rheinland-Pfalz 
Von Innenminister Heinz Schwarz 

Nach der Waldbrandkatastrophe 
in Niedersachsen wurde auch in 
der Öffentlichkeit des Landes 
Rheinland-Pfalz, insbesondere in 
den Katastrophenschutzorganisa
tionen , immer wieder die Frage ge
steilt, ob sich eine Katastrophe die
ses Ausmaßes in einem anderen 
Bundesland wiederholen könnte 
und ob wir darauf in Zukunft bes
ser vorbereitet sind. 

Konkret : Reichen die getroffe
nen organisatorischen Vorbereitun
gen aus, sind alle erforderlichen 
rechtlichen Voraussetzungen ge
schaffen und stehen genügend gut 
ausgerüstete und ausgebildete 
Hi lfskräfte bereit, um einer ähnlich 
großen Katastrophe gewachsen zu 
se in? 

Für Rheinland-Pfalz kann ich 

dazu fo lgendes festste llen: Ein ef
fektiver Katastrophenschutz setzt 
zunächst voraus, daß die sich im 
Katastrophenfall stel lenden Organi
sations- und Führungsfragen gelöst 
sind . Es muß z. B. sichergestellt 
sein, daß bei einer Katastrophe die 
verschiedenen Hilfsorganisationen, 
die Po lizei und die Verwaltungsbe
hörden reibungslos zusammenar
beiten können . Das bedeutet: Der 
Katastrophenschutz ist nur so wirk
sam wie die zur alltäg lichen Gefah
renabwehr ständig präsenten Ein
richtungen. Rund um die Uhr sind 
nur die Polizei, die Feuerwehr, die 
Bundeswehr, Sanitäts- und Ret
tungsdienstorganisationen wie 
Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter
Samariter-Bund, Malteser-Hilfs
dienst, Johanniter-Unfallhi lfe, das 
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Technische Hilfswerk und die Deut
sche Lebensrettungsgesellschaft 
einsatzbereit. Wenn man von Poli
zei und Bundeswehr absieht, ste
hen in diesen Organisationen rund 
85000 Helfer schnell zur Verfü
gung, davon allein 61 000 bei der 
Feuerwehr. Die Feuerwehr als 
Pflichteinrichtung der Gemeinden 
ist vor allem deshalb das Rückgrat 
des Katastrophenschutzes, weil sie 
praktisch überall vorhanden ist, 
eine auf Notsituationen ausgerich
tete umfassende Aufgabensteilung 
hat, mit den auf die verschieden
sten Gefahrenlagen hin konstruier
ten Fahrzeugen und Geräten aus
gerüstet ist und sofort alarmiert 
werden kann. Das dichte Netz von 
Ortsfeuerwehren und Stützpunkt
feuerwehren gewährleistet, daß 
auch bei extremen Gefahrenlagen 
schnell und wirksam Hilfe geleistet 
werden kann . 

Eine Voraussetzung dafür, daß 
auch Katastrophen großen Ausma
ßes gemeistert werden können , ist 
die Fähigkeit, die auf den alltägli
chen Fall zugeschnittenen Einhei
ten jederzeit und problemlos wie 
Bausteine zu größeren Einhei
Nur wenn diese Fähigkeit eingeübt 
ist, kann im Ernstfall die Einsatz
leitung al le zur Verfügung stehen
den Kräfte straff und wirkungsvoll 
führen und einsetzen. Hier ist noch 
e,lrliges zu verbessern. 

Außerdem muß überlegt werden , 
wie das Hilfspotential des Bundes
grenzschutzes, der Bundeswehr 
und der in Rheinland-Pfalz statio
nierten alliierten Streitkräfte für die 
Bewältigung von Katastrophen 
sinnvol l genutzt werden kann. Der 
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Heinz Schwarz, geboren am 24. Juli 
1928 in Leubsdorf (Kreis Neuwied), 
katholisch , verheiratet, sechs Kinder. 
Ausbildung und Beruf : Volksschule , 
Handelsschule, Weinbauschule. 1944 
bis 1947 kaufmännische Lehre bei 
der Kreissparkasse Neuwied, Ab
schlußprüfung. Zwischenzeitlich 1944 
bis 1945 Wehrdienst. 1948 Tätigkeit 
im elterlichen Weinbau- und Gast
wirtschaftsbetrieb. 1949 bis 1964 Ge
schäftsführer in der Jungen Union 
und in der CDU auf Kreis-, Landes
und Bundesebene. 1964 Amtsbür
germeister in Bad Hönningen (spä
ter : Verbandsbürgermeister) . Politi
sche Tätigkeit : Von 1946 an Mitarbeit 
in der Jungen Union . 1947 Mitglied 
der CDU. 1956 Mitglied des Kreis-

Bundesgrenzschutz und die Bun
deswehr können, wenn die eigenen 
Kräfte nicht ausreichen, von den 
Ländern , die für den friedensmäßi
gen Katastrophenschutz zuständig 
sind, jederzeit zur Hilfeleistung an
gefordert werden . Auch die alliier
ten Stationierungsstreitkräfte wa
ren bisher, wenn sie um Hilfe er
sucht wurden, stets dazu bereit. 

Voraussetzung für ein erfolgrei
ches Zusammenwirken aller verfüg
baren Kräfte war und ist jedoch in 
jedem Fall , daß dieses Zusammen
wirken in ausgearbeiteten Kata
strophenschutzplänen bereits so
weit wie möglich festgelegt, fortge
schrieben und eingeübt ist. Dieses 
Training ist im Ernstfall zusammen 
mit einer gut funktionierenden Ein
satzleitung der Schlüssel zur effek
tiven Katastrophenabwehr. 

Das Land Rheinland-Pfalz hat 
diesen Gesichtspunkten bereits mit 
den " Richtlinien für die Vorberei
tung und Durchführung des Kata
strophenschutzes " aus dem Jahre 
1959 Rechnung getragen. Im Jahre 
1974 wurde darüber hinaus durch 
das "Landesgesetz über den 
Brandschutz und die Technische 
Hilfe " die gesetzliche Grundlage 
für eine moderne Gefahrenabwehr 
geschaHen . Das "Brandschutzge
setz " regelt zusammen mit anderen 
Gesetzen wie dem Landesrettungs
dienstgesetz, dem Landeswasser
gesetz und der Landesbauordnung 
die Abwehr aller Gefahrenlagen 
unabhängig von der Art und dem 
Umfang der Gefahr. 

Weil die Erfahrung lehrt, daß 
die Übergänge vom kleinsten Un
fall bis zur Katastrophe fließend 

Rheinland-Pfalz 

tags Neuwied . 1959 Mitglied des 
Landtags Rheinland-Pfalz. In der 
6. Wahlperiode stellvertretender Vor
sitzender der CDU-Landtagsfraktion 
und Vorsitzender des Innenaus
schusses des Landtags. Maßgeb
licher Anteil an der Gebiets- und 
Funktionalreform in Rheinland-Pfalz. 
1969 Bezirksvorsitzender der CDU 
Koblenz-Montabaur. 1971 (18. Mai) 
Minister des Innern von Rheinland
Pfalz. 1. 1. 1973 bis 31 . 12. 1974 Vor
sitzender der Ständigen Konferenz 
der Innenminister der Länder. Seit 
1973 Vorsitzender des Bundesfach
ausschusses " Innenpolitik" der CDU. 
Oktober 1974 Buch : "Sicherheit oder 
Freiheit? Innere Sicherheit als Prüf
stein der Demokratie ". 

sind , wurde auch die Gefahrenab
wehr kontinuierlich gestaltet. Die 
Gemeinden haben nach diesem 
Gesetz die Pflicht, für ausreichen
den Brandschutz und Technische 
Hilfe zu sorgen , wenn diese Auf
gabe nicht den Landkreisen oder 
dem Land zugewiesen ist. 

Unter Brandschutz und Techni
sche Hilfe sind "alle vorbeugenden 
und abwehrenden Maßnahmen zum 
Schutze von Menschen, Tieren und 
Sachen vor Brandgefahr und ande
ren Gefahren , die infolge von Not
oder Unglücksfällen drohen ", zu 
verstehen. Die Gemeinden haben 
in Abstimmung mit ihren Nachbar
gemeinden Alarm- und Einsatzplä
ne aufzustellen und gemeinsame 
Übungen, Ausbildungs- und Fortbil
dungskurse zu planen und durchzu
führen . Auch die Landkreise sind 
gesetzlich verpflichtet, überörtliche 
Maßnahmen vorzubereiten und 
durchzuführen, z. B. Alarm- und 
Einsatzpläne aufzustellen und im 
Interesse einer lückenlosen Gefah
renabwehr mit den Plänen der Ge
meinden zu koordinieren . Die 
Funktionsfähigkeit dieser Pläne ist 
in gemeinsamen Übungen zu er
proben. 

Realistische und funktionsge-
rechte Alarm- und Einsotzpläne 
sind mehr als nur Adressensamm
lungen und Tele fonverzeichnisse. 
Sie müssen einen Maßnahmenka
talog enthalten , der auf die ver
schiedensten Gefahrenarten und 
auf alle Größenordnungen von 
Schadenssituationen abgestellt ist. 
So gehören z. B. bereits ausgear
beitete Funkpläne dazu. Da es 
schon bei normalen Schadensla-
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gen, wie z. B. Verkehrsunfällen , nö
tig ist, daß die verschiedenen 
Einrichtungen, wie Polizei , Feuer
wehr und Rettungsdienst , reibungs
los zusammenarbeiten, müssen in 
den Plänen der Gemeinden auch 
die neben der Feuerwehr bestehen
den Organisationen entsprechend 
ihren festgelegten Aufgaben be
rücksichtigt sein . Das gleiche gilt 
auch für die Pläne der Landkreise. 

Darüber hinaus ist gesetzlich 
festgelegt, daß bei den Stadtver
waltungen der kreisfreien Städte 
und den Kreisverwaltungen Stäbe 
zur Vorbereitung und Durchführung 
von Maßnahmen einzurichten sind , 
die den Anforderungen von Gefah
renlagen besonderer Art gewach
sen sind. Auch die Bezirksregie
rungen und das Innenministerium 
haben solche Stäbe zu bilden . Im 
Interesse eines schnellen , konzen
trierten und massiven Einsatzes 
muß die Aufsichtsbehörde den Ein
satz der Feuerwehren direkt anord
nen können , ohne zunächst die Ein
satzleitung zu übernehmen ; auch 
dafür bietet das Landesgesetz über 
den Brandschutz und die Techni
sche Hilfe die gesetzlichen Voraus
setzungen. 

Eine zentra le Bedeutung kommt 
der Einsatzleitung zu . Sie muß klar 
geregelt und mit den notwendigen 
Befugnissen ausgestattet sein . Ent
sprechend der Konzeption des 
Brandschutzgesetzes, nämlich alle 
Gefahrenlagen zu erfassen, liegt 
die Einsatzleitung je nach Art und 
Umfang der Gefahr beim zuständi
gen Bürgermeister, dem Landrat, 
dem Regierungspräsidenten oder 
dem Innenminister. Es ist sicherge
stellt, daß beim Anwachsen einer 
Gefahr die Leitung ohne Schwierig
keiten von der untersten bis auf die 
höchste Ebene verlagert werden 
kann. Wenn dem Bürgermeister die 
Einsatzleitung gesetzlich übertra
gen ist, dann heißt das nicht, daß 
er schon bei jedem Brand oder 
Verkehrsunfall die Leitung zu über
nehmen hätte. 

Nach dem Gesetz ist bei Gefah
renlagen, die überwiegend den 
Aufgabenbereich der Feuerwehren 
betreffen , der Leiter der Gemeinde
feuerwehr von vornherein Beauf
tragter des Bürgermeisters und da
her Einsatzleiter. Bei besonderen 
Gefahrenlagen sind die von den zu
ständigen Fachbehörden wie Ge
werbeaufsichtsamt, Wasserwirt
schaftsamt oder Forstamt für erfor
derlich gehaltenen Maßnahmen zu 
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berücksichtigen . Der Einsatzleiter 
ist berechtigt, im Rahmen der ge
setzlichen Möglichkeiten alle Maß
nahmen zu treffen , die zur Abwehr 
einer Gefahr notwendig sind. So 
kann er die erforderlichen Siche
rungsmaßnahmen an der Einsatz
steIle immer dann selbst durchfüh
ren , wenn diese Maßnahmen noch 
nicht von der Polizei oder anderen 
zuständigen Dienststellen getroffen 
worden sind. Angehörige des Ein
satzdienstes haben diese Befugnis
se ebenfalls, wenn der Einsatzlei
ter die notwendigen Maßnahmen 
nicht selbst treffen kann . Personen, 
die an den Hilfsmaßnahmen nicht 
unmittelbar beteiligt sind , sind ge
setzlich verpflichtet, sich so zu ver
halten, daß sie den Einsatz nicht 
behindern. Sie haben die Anwei 
sungen des Einsatzleiters oder sei
nes Beauftragten zu befolgen. Tun 
sie das nicht, können sie mit einem 
Bußgeld bis zu 10000 DM bestraft 
werden . Das dürfte eine wirksame 
und auch notwendige rechtliche 
Handhabe gegen Störungen des 
Einsatzes durch Neugierige sein. 

Eine noch so gut durchdachte 
Organisation reicht jedoch allein 
zur wirksamen Katastrophenbe
bekämpfung nicht aus ; ebenso 
wichtig ist auch eine gute und 
zweckmäßige technische Ausstat
tung der Einsatzkräfte, vor allem 
mit Führungsmitteln wie Funk- und 
Fernsprecheinrichtungen. Die Lan
desregierung hat deshalb schon 
vor Jahren damit begonnen, fahr
bare Funkleitstellen zu beschaffen 
und bei den fünf Berufsfeuerweh
ren des Landes zu stationieren . Bis 
jetzt wurden zwei mobile Leitstel
len - Container mit Funk- und 
Lageraum - bei den Berufsfeuer
wehren Koblenz und Ludwigshafen 
in Dienst gestellt. Weil die Fern
meldetechniker dieser Wehren den 
Einbau der umfangreichen Funk
und Fernsprechausrüstung selbst 
vorgenommen haben, und die fach
gerechte Bedienung und schnelle 
Einsatzbereitschaft jederzeit ge
währleistet. So hat sich die " Leit
stelle Rhein-Mosel " der Berufsfeu
erwehr Koblenz als "Abschnittsbe
fehlsteIle Rheinland-Pfalz" bei der 
Waldbrandkatastrophe in Nieder
sachsen gut bewährt. Für eine 
überregionale Einsatzleitung müs
sen aber noch zusätzliche Einrich
tungen geschaffen werden . Vorher 
muß jedoch noch geklärt werden , 
ob und inwieweit dabei fernmeIde
technische Einrichtungen des Bun
desgrenzschutzes genutzt werden 

können . Rheinland-Pfalz hat auch 
'die Beschaffung von Kommando
fahrzeugen für die Feuerwehr ge
fördert. Es handelt sich dabei um 
Kleinbusse, die zunächst als Ein
satzleitstellen an örtlichen Gefah
rensteilen eingesetzt werden. Auch 
bei kleineren Schadensereignissen 
hat sich schon oft gezeigt, wie not
wendig eine deutlich gekennzeich
nete und gut funktionierende Ein
satzleitung ist. Bei der Beratung 
des Verordnungsentwurfes über 
die Planung, Errichtung und Fi
nanzierung von Einrichtungen, An
lagen und Ausrüstungen des über
örtlichen Brandschutzes und der 
Technischen Hilfe wird zur Zeit ge
prüft, welche Führungsmittel die 
Kreise anzuschaffen und einsatzbe
reit zu halten haben. 

Für vordringlich hält die rhein
land-pfälzische Landesregierung 
den Ausbau des Funk- und Fern
sprechwesens bei der Polizei, dem 
Rettungsdienst und der Feuerwehr. 
Denn die Abwehr einer Gefahr be
ginnt schon damit, daß der Bürger 
diese Gefahr melden kann . In 
Rheinland-Pfalz wurde in den letz
ten drei Jahren der einheitliche 
Notruf 110 mit Vorrang ausgebaut. 
Heute können schon über 95 Pro
zent der rhein land-pfälzischen Be
völkerung über den einheitlichen 
Notruf 110 jederzeit eine ständig 
besetzte Polizeidienststelle errei
chen . -(j 

Diese Polizeidienststellen , die 
direkt an das Feuerwehrfunknetz 
angeschlossen sind , veranlassen 
die ersten Abwehrmaßnahmen , wie 
die Benachrichtigung der zuständi
gen Rettungsleitstelle oder die 
Alarmierung der Feuerwehr über 
Draht oder Funk. Der Ausbau der 
Funkalarmierung wird vorrangig 
betrieben . Durch den Aufbau eines 
Funkrelaisnetzes, das bei Katastro
phen als Führungsinstrument dient, 
wird sichergestellt, daß schnelle 
und wirksame Hilfe geleistet wer
den kann . Ergänzt wird dieses Netz 
durch feste Funkstationen, die in 
jeder rhein land-pfälzischen Ver
bandsgemeinde eingerichtet wer
den sollen , und die Funkanlagen in 
Kommandowagen und anderen 
Fahrzeugen der Einsatzkräfte. Bei 
Einsätzen kann so ohne Verzöge
rung von der Einsatzleitung jeder
ze it Verstärkung an Ausrüstung 
und Personal herangeführt werden . 
Sobald die Feststationen der Ge
meinden oder Kreise besetzt 
sind, werden von dort alle weite
ren Maßnahmen veranlaßt. Die ge-
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samte Fernmeldekonzeption zielt 
darauf ab, einen nahtlosen Über
gang der fernmeidemäßigen Ein
satzführung vom kleinen Verkehrs
unfall über den Großbrand bis zur 
Katastrophe zu ermöglichen. 

Die Ausstattung der Katastro
phenschutz-Organisationen mit 
Fahrzeugen und Geräten wird lau
fend den Bedürfnissen und dem 
neuesten Stand der Technik ange
paßt. Mit erheblichen Zuschüssen 
wird die Beschaffung von Rettungs
wagen und Krankentransportwa
gen, Zelten und anderem Kata
strophenschutzmaterial für die Sa
nitätsorganisationen und von Fahr
zeugen und Geräten der Feuerweh
ren gefördert. Wegen der ange
spannten Finanzlage der öffentli
chen Haushalte müssen jedoch da
bei noch stärker als bisher Schwer
punkte gesetzt werden. 

In Rheinland-Pfalz wurde im 
Laufe der letzten Jahre ein Feuer
wehr-Stützpunktnetz errichtet. In 
diesen Stützpunktnetzen sind sol
che Fahrzeuge und Geräte statio
niert, die nicht in jeder Gemeinde 
vorhanden sein können , wie Rüst
wagen für die Technische Hilfe , 
Großtanklöschfahrzeuge zur Wald
brandbekämpfung und zu Einsätzen 
auf den Autobahnen, Drehleitern , 
Schlauchwagen, Ölwehrfahrzeuge 
und große Rettungsscheren . Die 
Konzentration dieser Spezialaus
rüstung in Stützpunkten garantiert 
ihren wirtschaftlichen und wirksa
men Einsatz. Als landeseigene Son
derausrüstung werden bei den Feu
erwehren, Kreisverwaltungen und 
in zentralen Lagern außerdem Not
stromaggregate, Beleuchtungs
sätze, Lichtgiraffen, Trägerfahrzeu
ge mit verschiedenen Spezial-Con
tainern, Pionierausrüstungen , 
Schlamm- und Schmutzwasserpum
pen und Spezialschutzbekleidung 
bereitgehalten. Rheinland-Pfalz ist 
bestrebt, möglichst wenig Aus
rüstung und Gerät in Katastro
phenschutzlagern auf Vorrat zu hal
ten, sondern möglichst viel bei den 
Stützpunktfeuerwehren zu statio
nieren, da von hier aus die Aus
rüstung schneller einegesetzt wer
den kann. 

Schweres Gerät wie Bagger und 
andere Räumgeräte werden nicht 
vorgehalten. Nach dem Brand
schutzgesetz sind dringend benö
tigte Hilfsmittel, insbesondere Fahr
zeuge und Geräte, von jedermann 
zur Verfügung zu stellen . In den 
Alarm- und Einsatzplänen sind alle 
Firmen aufgeführt, die über schwe-
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re Lkw, Bagger und Räumgeräte 
verfügen und im Gefahrenfall her
angezogen werden können . Das ist 
wirtschaftlicher als die teure An
schaffung dieser lediglich in Aus
nahmefällen benötigten Aus
rüstung. Bestrebungen des Bundes, 
solches Gerät mit dem dazugehöri 
gen Personal ständig einsatzbereit 
zu halten, sollten deshalb und we
gen der hohen Unterhaltskosten, die 
dazu noch Jahr für Jahr bei gleich
bleibender Finanzausstattung des 
Katastrophenschutzes steigen wer
den, äußerst kritisch geprüft wer
den. 

Die Ausbildung von Führungs
kräften , vor allem von Stabsperso
nal, muß intensiviert werden . 
Außerdem müssen das Führungs
wissen und die Führungsfähigkeit 
der Bundeswehr und des Bundes
grenzschutzes den für den Kata
strophenschutz zuständigen zivilen 
Stellen vermittelt werden . Ebenso 
notwendig erscheint mir, die jähr
lichen Großübungen und Planspiele 
auf Kreisebene im größeren Rah
men durchzuführen und dabei den 

... in Hessen 

Bundesgrenzschutz und die Bun
deswehr mit einzubeziehen. 

Wenn der Erfahrungsbericht des 
Landes Niedersachsen über den 
Ablauf der Waldbrandkatastrophe 
vorliegt, muß eingehend geprüft 
werden, ob und inwieweit die recht
lichen und organisatorischen Vor
aussetzungen für den Katastro
phenschutz geändert oder ergänzt 
werden müssen. Diese Prüfung 
muß sich auch auf die Ausrüstung 
und Ausbildung erstrecken, um 
künftig Großgefahrenlagen wirk
sam begegnen zu können. Bereits 
jetzt kann aber festgestellt werden, 
daß der klaren Regelung der Ein
satzleitung, der Bildung von Ein
satzstäben auf allen Ebenen und 
dem nahtlosen Übergang der Ein
satzleitung von der untersten bis 
zur höchsten Ebene und der Durch
führung von Großübungen und 
Planspielen eine überragende Be
deutung zukommt. Das rhein land
pfälzische Landesgesetz über den 
Brandschutz und die Technische 
Hilfe bietet dafür eine gute rechtli
che Grundlage. 

Von Innenminister Hanns-Heinz Bielefeld 

Wie 1975, so richtete die Auf
merksamkeit der Öffentlichkeit sich 
auch im Jahre 1976 in besonderem 
Maße auf den Katastrophenschutz. 
Bereits in den ersten Tagen des 
neuen Jahres sind die Feuerweh
ren, das Technische Hilfswerk und 
die Hilfsorganisationen, die zusam
men mit Bundeswehreinheiten zur 
Bewältigung der jüngsten Sturm
flut im norddeutschen Küstenraum 
eingesetzt waren , erneut hart ge
fordert worden . 

Fragen über die Organisations
struktur des Katastrophenschutzes 
und den Einsatz seines Instrumen
tariums werden auch nach dieser 
Katastrophe nicht ausbleiben . 
Eines dürfte unbestritten sein: Das 
Geschehen zu Beginn des Jahres 
trägt entscheidend dazu bei , die 
aus der Waldbrandkatastrophe vom 
Sommer vorigen Jahres in Nieder
sachsen gewonnenen Erfahrungen 
schneller in entsprechende Konse
quenzen umzusetzen. 

Ich darf in diesem Zusammen
hang auf den Beschluß der Innen
ministerkonferenz vom 18./19. Sep
tember 1975 verweisen, die den Ar-

beitskreis V beauftragt hat, einen 
ausführlichen Bericht über die Fol
gerungen aus der Vorjahreskata
strophe zu liefern. Schon heute ist 
erkennbar, daß dieser Bericht u. a. 
darauf hinweisen wird , auch in Zei
ten weniger gefüllter Kassen des 
Bundes und der Länder den Kata
strophenschutz mit Gerät und Ma
terial ausreichend auszustatten und 
den Trägern des Katastrophen
schutzes die Unterstützung zu ge
ben, die sie zur optimalen Erfüllung 
ihrer Aufgaben braucht. Ich teile 
daher die in dem Aufsatz von Mi
nisterialdirektor Thomsen (BMI) 
getroffene Feststellung , daß man 
nicht mehr erwarten könne , als 
man in Ausbildung , Ausstattung, 
Ausrüstung und Übungen investiert 
habe. 

Unabhängig von den hier ange
sprochenen finanziellen Erwägun
gen ist in meinem Hause - wie 
auch in den übrigen Bundeslän
dern - unmittelbar nach Beendi
gung der Brandkatastrophe in Nie
dersachsen damit begonnen wor
den, die gesammelten Erkenntnisse 
auf mögliche Konsequenzen für 
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Hessen 

den Katastrophenschutz - soweit 
die Landeszuständigkeit berührt ist 
- zu analysieren . 

Dabei hat sich gezeigt, daß die 
erfolgreiche Bekämpfung einer Ka
tastrophe dieses ungewöhnlichen 
Ausmaßes insbesondere von einer 
funktionierenden Koordinierung 
der Schadensbekämpfungsmaß
nahmen und von einer einheitlichen 
Führung aller Einsatzkräfte ab
hängt. Bei der Führung des Kata
strophenschutzes auf Kreisebene 
ist von der Überlegung auszugehen, 
daß der Hauptverwaltungsbeamte 
wegen der Fülle seiner sonstigen 
Aufgaben oftmals nicht in der Lage 
sein wird , sich als Spezialist auf 
dem Gebiet des Katastrophen
schutzes ausbilden zu lassen, um 
im Katastrophenfall Spezial kräfte 
auf Kreisebene zu führen und bei 
der überörtlichen Koordinierung 
mitzuwirken. 

Mit anderen Worten : Es muß 
eine ausreichende Zahl von quali
fizierten Führungskräften vorhan
den sein , um einen wirksamen Ein
satz der Katastrophenschutzeinhei
ten gewährleisten zu können. Die 
Frage, wie und wo und durch wen 
diese Führungskräfte für überregio
nale Einsätze verstärkt zu schulen 
sind, sollte im Vordergrund neuer 
Überlegungen stehen. 

In diesem Zusammenhang muß 
auch der Führung aller Einsatzkräf
te durch ein integriertes Funknetz 
unter Einbeziehung aller Hilfsorga
nisationen besondere Beachtung 
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geschenkt werden . Mit diesem 
Funknetz - es besteht in Hessen 
aus sieben meist bei den Berufs
feuerwehren eingerichteten Leit
funkstellen , die als örtliche und zu
gleich übergeordnete Einsatzleit
zentra len bei Großbränden und Ka
tastrophenfällen überörtliche Hilfe
leistungen auslösen - ist ein In
strumentarium geschaffen , das 
auch für Rettungsdienstzwecke zur 
Verfügung steht. 
Die hier angesprochenen Katastro
phen haben erneut die Notwendig
keit verdeutlicht, in den Ländern -
soweit noch nicht geschehen -
Katastrophenschutzgesetze zu ver
abschieden und dabei eine weit
gehende Harmonisierung mit den 
Regelungen des Bundes und der 
anderen Länder anzustreben. Be
mühungen des Bundes, zu einem 
mit den Ländern abgesprochenen 
Musterentwurf zu kommen, halte 
ich für verspätet, nachdem eine 
Reihe von Ländern bereits Kata
strophenschutzgesetze verabsch ie
det oder - wie Hessen - einen 
Entwurf vorliegen haben . Die Ge
fahr , daß von Land zu Land unter
schied liche und damit der Sache 
abträgliche Regelungen getroffen 
werden können , halte ich für nicht 
gegeben, weil die Länder auf der 
Innenministerkonferenz am 20. Jun 
1975 Leitlinien für regelungsnot 
wendige und rege lungsfähige Kri 
terien im Katastrophenschutz be 
schlossen haben, die in den ent 
sprechenden Vorschriften der Län 
der Eingang finden sollen . 

Unter Beachtung dieses Be-
sch lusses und in Übereinstimmung 
mit den meisten von Ministerialdi
rektor Thomsen (BMI) angespro
chenen Grundsätzen regelt daher 
der Entwurf eines Hessischen Ka
tastrophenschutzgesetzes u. a. die 
Zuständigkeiten der mit dem Kata
strophenschutz befaßten Behörden. 
Der Landrat bzw. Oberbürgermei
ster sind "untere" Katastrophen
schutzbehörde, der Regierungsprä
sident und der Minister des Innern 
"obere bzw. oberste " Katastro
phenschutzbehörde mit der Maßga
be, daß die Leitung des Einsatzes 
und som it das Weisungsrecht ge
genüber allen in der Katastrophen
abwehr Mitwirkenden in entspre
chenden Fällen von der übergeord
neten Katastrophenschutzbehörde 
übernommen werden kann. 

Zur Gewährleistung eines wirk
samen Katastrophenschutzes sind 
die Katastrophenschutzbehörden 
nach dem Entwurf verpflichtet, u. a. 
beratende Stäbe zu bilden , Ab
wehrpläne zu erarbeiten, Übungen 
abzuhalten und die Einsätze unter 
Bestellung eines technischen Lei
ters des Einsatzes zu leiten . Ferner 
sollen die Mitwirkung öffentlicher 
und privater Einheiten und Einrich
tungen des Katastrophenschutzes 
und die Leistungspflichten Dritter 
- unter entsprechender Anwen
dung des Bundesleistungsgesetzes 
- geregelt werden. Schließlich 
sieht der Gesetzentwurf Förde
rungsmaßnahmen des Landes für 
den Katastrophenschutz, insbeson
dere in Form der Bereitstellung von 
Spezialfahrzeugen und -geräten , 
der Einrichtung von Fernmeidezen
tralen und der Beteiligung an 
Schwerpunktaufgaben (z. B. Kata
strophenschutzzentren) vor. 

Ungeachtet fehlender spezial
gesetzlicher Regelung der Materie 
- der Brandschutz ist bereits 
durch das Brandschutzhilfelei
stungsgesetz vom Oktober 1970 
(GVBI. I S. 585) geregelt - wird 
der Katastrophenschutz in Hessen 
schon jetzt auf der unteren Verwal
tungsebene von den Landräten und 
Oberbürgermeistern wah rgenom
men, die auch Katastrophenab
wehrpläne ausgearbeitet und Stäbe 
gebildet haben. 

Das Zusammenwirken der Ka
tastrophenschutzbehörden mit den 
für die Katastrophenabwehr zur 
Verfügung stehenden Einheiten 
(Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, 
Deutsches Rotes Kreuz, Arbeiter
Samariter-Bund, Malteser-Hilfs-
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dienst, Johanniter-Unfallhilfe, Deut
sche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) 
wird durch Ausbildungsveranstal
tungen und Übungen erprobt. 

Den Organisationen stehen 
auch die vom Land im Zuge eines 
Mehrjahresprogrammes beschaff
ten Katastrophenschutzfahrzeuge 
und -geräte zur Verfügung. Mit der 
Überlassung dieser Fahrzeuge und 
Geräte konnte die Effektivität 
des Katastrophenschutzes ent
scheidend verbessert werden . Fast 
alle Landkreise und kreisfreien 
Städte sind mit einem Schnellein
satzzug ausgerüstet worden. Er be
steht aus zwei Notfall krankenwa
gen bzw. Mannschaftstransportwa
gen, ei nem Gerätewagen mit einer 
umfangreichen Bergungsaus
rüstung, einer fahrbaren Trinkwas
seraufbereitungsanlage und einem 
Satz Sanitätsausrüstung mit Not
stromaggregat, Sanitätszelt und 
Verbandsplatzzubehör. Daneben 
wurden u. a. Rettungsboote, Sand-

... in Bayern 
Von Innenminister Dr. Bruno Merk 

Die Brandkatastrophe in Nieder
sachsen hat dem Katastrophen
schutz ungewöhnliche Publizität 
verschafft, einem Aufgabengebiet, 
das sonst eher ein bescheidenes, 
von der Öffentlichkeit praktisch 
nicht zur Kenntnis genommenes 
Dasein führt. Die Massenmedien 
griffen das Thema in großer Breite 
auf. Die politischen Parteien und 
die verantwortlichen Stellen und 
Gremien auf der Länder- und Bun
desebene sahen sich veranlaßt, 
ausgiebig darüber nachzudenken, 
ob gewisse Mängel, die bei den Be
kämpfungsmaßnahmen sichtbar ge
worden sind, die Folgen persönli
chen Versagens oder eines an sich 
unzureichenden Abwehrsystems 
gewesen seien. 

Heute, ein knappes halbes Jahr 
nach der großen Brandkatastrophe 
hat sich die Öffentlichkeit längst 
wieder anderen Themen zugewen
det. Die Verwaltung selbst wartet 
noch auf den abschließenden Er
fahrungsbericht des Niedersächsi
schen Ministers des Innern. Unab
hängig davon ist, gestützt auf die 
allgemein bekannten Umstände 
des Schadensfalles, eine Grund
satzdiskussion unter den Fachleu
ten über die Konsequenzen aus 
den Erfahrungen in Gang gekom
men. 
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säcke, Pumpen , Zelte, Betten und 
Spezialfahrzeuge sowie schweres 
Gerät für Räum- und Bergungsein
sätze beschafft. 

Das Land hat darüber hinaus 
fünf Ausweichstellen für den Blut
spendedienst eingerichtet, die im 
Katastrophenfall sofort vom Deut
schen Roten Kreuz übernommen 
und betrieben werden können , 
wenn ein hoher Bedarf an Blutkon
serven entsteht. Auch wurden Arz
neimittellager angelegt. Der Aus
bau von Stützpunktfeuerwehren zu 
Katastrophenschutzzentren ist ein 
weiteres Ziel in dem Bemühen, die 
Einsatzbereitschaft und Leistungs
fähigkeit der Einheiten und Einrich
tungen des Katastrophenschutzes 
zu verbessern . Ich meine, die Un
wetter- und sonstigen in letzter Zeit 
eingetretenen Katastrophen haben 
die Notwendigkeit und Bedeutung 
derartiger Vorsorgemaßnahmen 
nachdrück lich unterstrichen. 

Es erscheint angezeigt, auch 
aus bayerischer Sicht einige An
merkungen zu machen. Sie be
schränken sich auf Grundsätzliches 
und stützen sich auf Erfahrungen 
eines Bundeslandes, das schon 
sehr frühzeitig ein eigenes Kata
strophenschutzgesetz erlassen hat 
und selbst auch von Katastrophen 
und ähnlichen Ereignissen nicht 
verschont geblieben ist. Ich erinne
re nur an die großen Zugunglücke 
in Aitrang und Warngau, an den 
Brückeneinsturz in Kempten, an 
verschiedene Hochwasserkatastro
phen und an die Giftgaskatastrophe 
bei Feldkirchen im letzten Sommer. 

1. Kompetenzverteilung 
zwischen 

Bund und Ländern 

Die Katastrophe von Nieder
sachsen und die Unzuläng lichkei
ten mancher Abwehrmaßnahmen 
sprechen nicht gegen die im 
Grundgesetz festgelegte Kompe
tenzve rteilung zwischen Bund und 
Ländern. Die sichtbar gewordenen 
Mänge l haben ihre eigentlichen Ur
sachen, soweit bisher erkennbar, 
nicht darin , daß etwa der Bund zu 
wenig Mitwirkungsmöglichkeit ge-
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habt hätte und das Land Nieder
sachsen an sich überfordert gewe
sen wäre . Ich kann daher der Auf
fassung des Bundesministers des 
lnnern, die sowohl im zuständigen 
Ausschuß des Bundestags wie an 
anderen Stellen zum Ausdruck 
kam, nur zustimmen, daß zu einer 
Kompetenzverlagerung auf den 
Bund kein Anlaß bestehe. Geboten 
ist aber, daß alle verantwortlichen 
Stellen in Bund und in den Ländern 
die Erfahrungen sorgfältig auswer
ten und sie, wo immer erforderlich , 
konkret in Verbesserungen um
setzen . 

2. Gesetzliche Grundlagen 

Die Ereignisse haben m. E. sehr 
deutlich gezeigt, daß die Länder 
klare gesetzliche Regelungen der 
Leitungszuständigkeiten benötigen. 
Es genügen weder im Polizei- und 
allgemeinen Sicherheitsrecht ver
ankerte, in der Regel auf Einzel
anordnungen abgestellte Befugnis
se noch speziell auf Feuerwehren 
zugeschnittene Zuständigkeiten . 
Auf § 7 des Gesetzes über die Er
weiterung des Katastrophen
schutzes (KatSG) vom 9. Juli 1968 
(BGB!. S. 776) zu verweisen , hilft 
nicht weiter. Denn diese bundes
rechtliche Bestimmung regelt ge
mäß Art. 73 Nr. 1 GG nur die Zu
ständigkeit für den Einsatz des Ka
tastrophenschutzes in einem Ver
teidigungsfall . 

Die Leitungszuständigkeiten 
müssen auch so ausgestaltet sein , 
daß bei " kreisüberschreitenden " 
Katastrophen Überschneidungen 
vermieden werden . Das geschieht 
am besten dadurch, daß der Regie
rungspräsident oder der Innenmi
nister von vornherein oder im Ein
zelfall einer Katastrophenschutzbe
hörde der Kreisebene die Einsatz
leitung überträgt. Es muß auch die 
Mög lichkeit vorgesehen sein , daß 
der Regierungspräsident oder in 
besonderen Fällen auch der Innen
minister selbst die Einsatzleitung 
übernehmen kann. Das Bayeri
sche Katastrophenschutzgesetz 
(BayKSG) vom 31 . Juli 1970 (GVBI 
S. 360) trifft dazu in den Art. 2 und 
3 klare Regelungen . Es sieht dar
über hinaus nicht nur Weisungs
rechte gegenüber den Einsatzver
bänden, sondern auch gegenüber 
allen staatlichen Behörden und 
Dienststellen der gleichen oder 
einer niedrigeren Stufe vor, wobei 
das Weisungs recht übergeordneter 
Fachbehörden, um das Ressort-
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prinzip nicht zu verletzen, unbe
rührt gelassen wird (Art. 5 Abs. 3 
BayKSG) . Die bayerische Regelung 
geht also wesentlich über den In
halt des § 7 KatSG hinaus. 

Ob diese und die anderen ein
schlägigen Fragen in einem eige
nen Katastrophenschutzgesetz oder 
in Gesetzen mit verwandten Mate
rien geregelt werden, ist nicht ent
scheidend. Es war deshalb m. E. 
auch ausreichend, daß die Ständige 
Konferenz der Innenminister im 
vergangenen Jahr lediglich Leitli 
nien für regelungsbedürftige und 
regelungsfähige Materien im Kata
strophenschutz und nicht einen 
Mustergesetzentwurf beschlossen 
hat. Die dort herausgestellten 
Grundsätze sind geeignet, die noch 
vorhandenen Lücken einer brauch
baren landes- und bundesrechtli 
chen Gesamtregelung des Kata
strophenschutzes schließen zu hel
fen. Vielleicht muß nun noch die 
eine oder andere neue Erfahrung 
eingearbeitet werden . Entsprechen
des muß aber auch für die derzei
tige Fassung des KatSG gelten. Für 
dessen Anwendungsbereich kann 
z. B. die Beschränkung der Lei
tungsbefugnisse auf die Kreisebene 
sicher nicht beibehalten werden. 

Das Abwehrsystem sollte, so
weit noch nicht geschehen, durch 
Vereinbarungen zwischen den Län
dern für die gemeinsame Bekämp
fung solcher Katastrophen ergänzt 
werden, welche sich über Länder
grenzen hinweg erstrecken. Darauf 
zielte auch bereits ein Beschluß 
der IMK vom Januar 1966 ab , nach 
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Dr. jur. Bruno Merk, 53, Bayer. 
Staatsminister des Innern aus Groß
kötz, Landkreis Günzburg ; Abitur in 
Bruchsal , danach Kriegsdienst be i 
der Infanterie; 1945 zunächst Ersatz
lehrer, dann Verwaltungsdienst bei 
der Stadt Günzburg, 1952-1955 ju
ristisches Studium an der Universi
tät München , 1956 Promotion zum 
Dr. jur., 1958 2. juristische Staats
prüfung, Staatsdienst bei der inne
ren Verwaltung; September 1960 
Wahl zum Landrat des Landkreises 
Günzburg; seit 1958 Mitglied des 
Bayer. Landtags, 1962, 1966, 1970 
und 1974 jeweils mit großer Mehr
heit wiedergewählt, 1959-1966 stell 
vertretender Vorsitzender der CSU
Fraktion, seit 5. 12. 1966 Bayer. 
Staatsminister des Innern, 1970 und 
1974 jeweils wieder berufen. 

dem u. a. die Katastrophenschutz
unterlagen über Hilfsmittel , Fern
meldeverbindungen usw. über die 
Landesgrenzen hinaus auszutau
schen sind. Als Beispiel solcher 
Kooperation, die gegebenenfalls 
auch benachbartes Ausland ein
schließen müßte, möchte ich die 
Vereinbarungen der Bodenseean
lieger über das gemeinsame Vor
gehen bei Ölunfällen im Bodensee
gebiet nennen. Wir führen z. Z. 
auch Verhandlungen mit Ober
österreich, Salzburg und Tirol mit 
dem Ziele, Absprachen über grenz
überschreitende Maßnahmen und 
den Einsatz von Hilfskräften jen
seits der Grenzen auf den neuesten 
Stand zu bringen. 

Nicht zuletzt beziehen Art. 35 
Abs. 2 und Abs. 3 GG und das 
KatSG den Bund mit dem ihm zur 
Verfügung stehenden Hilfspotential 
(Technisches Hilfswerk, Bundes
grenzschutz, Streitkräfte usw.) aus
reichend in den Katastrophen
schutz im Frieden mit ein . Ich bin 
der Auffassung, daß für eine Aus
weitung dieser Mitwirkung kein Be
dürfnis besteht. Es ist insbesonde
re kein Anlaß gegeben, das Wei
sungsrecht der Bundesregierung 
nach Art. 35 Abs. 3 GG für den Fall 
länderübergreifender Katastrophen 
auszudehnen. Einerseits war Nie
dersachsen im vergangenen 
August allein betroffen , anderer
seits kann das Zusammenwirken 
benachbarter Länder, wie ausge
führt, durch entsprechende Verein
barungen und praktische Maßnah
men ohne weiteres sichergestellt 
werden . 

3. Führungskräfte 

Als Konsequenz aus der Erfah
rung in Niedersachsen wird auch 
die Frage zur Diskussion gestellt, 
ob der Bund nicht auf Grund seiner 
Verantwortung für den Katastro
phenschutz im Verteidigungsfall mit 
entsprechenden Führungsmitteln 
ausgestattete Führungskräfte auf 
Bundesebene bereithalten solle. 
Diese sollen ohne Verlagerung der 
örtlichen Leitungsverantwortung 
den Einsatzleitern in den Ländern 
auf Abruf zur Verfügung gestellt 
werden, um damit das angebliche 
Defizit an Führungsqualität auszu
gleichen. 

Nach meiner Auffassung trifft es 
zwar zu, daß die Katastrophen
schutzbehörden nicht immer in der 
Lage sind , unverzüglich arbeitsfä
hige Einsatzstäbe aufzustellen. Es 
ist wohl auch richtig, von einem 
noch recht unterschiedlichen Aus
bildungsstand zu sprechen. Ich be
zweifle aber, ob auf der Bundes
ebene vorgehaltene Führungskräfte 
dann, wenn es notwendig ist, sofort 
zur Verfügung stünden. Völlig un
realistisch muß aber der Vorschlag 
erscheinen, wenn man sich extreme 
Verhältnisse einschließlich des Ver
teidigungsfalles vorstellt. Ein Heer 
von " Profis" benötigte man dann 
wohl, um überall präsent sein zu 
können. Wir sollten auch nicht der 
Vorstellung verfallen, perfekte Ein
satztaktiker seien fern täglicher 
Praxis und ohne ständige Bezie
hung zu den Einsatzkräften und 
den örtlichen Verhältnissen ohne 
Minderung der Qualität zu haben. 

Unter den gegebenen Umstän
den ist es wesentlich sachdienli
cher und breitenwirksamer, an der 
Basis selbst anzusetzen. Wir, der 
Bund im Rahmen der Erweiterung 
des Katastrophenschutzes und die 
Länder, müssen der Ausbildung 
der Einsatzstäbe - und auch der 
örtlichen Einsatzleiter mit ihren 
Führungsgruppen - gemeinsam 
Priorität einräumen. Die in den Stä
ben zusammengefaßten Führungs
kräfte der Katastrophenschutzbe
hörden und der Hilfsorganisationen 
müssen in praxisnahen Lehrgängen 
an den Katastrophenschutzschulen 
gründlich ausgebildet werden . Das 
muß nach einem allseits abge
stimmten Konzept geschehen. Ein 
Nebeneinander von Maßnahmen im 
Sinne des KatSG einerseits und 
der Länder andererseits wäre 
schädlich. Die seit längerer Zeit an 
der Katastrophenschutzschule Bay-
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ern im Auftrag des Bundes laufen
den Lehrgänge für diesen Perso
nenkreis haben bisher bei den Be
teiligten volle Zustimmung gefun
den. Vor allem hat es sich bewährt, 
auch Vertreter der Bundeswehr und 
der Polizei beizuziehen. 

Die Alarmierung und die Ar
beitsweise der Einsatzstäbe muß 
durch regelmäßige Übungen auf 
der Kreisebene erprobt werden. 
Dabei ist jeweils auf die konkreten 
K-Planungen in den Kre isen abzu
stellen . Wir haben dazu vor kurzem 
allen Kreisverwaltungsbehörden 
einen verbindlichen Muster-Kata
strophenschutzplan an die Hand 
gegeben, der es ermöglicht, die 
Alarmierungs- und Abwehrmaßnah
men nach einheitlichen, aber nicht 
starren Kriterien zu planen und 
gegebenenfalls auch durchzufüh
ren , wobei für die Improvisation je 
nach den Erfordernissen der kon
kreten Gefahrenlage genügend 
Spielraum bleibt. Bei allem ist eng
ster Kontakt zu den Hilfsorganisa
tionen , zur Polizei und auch zur 
Bundeswehr unentbehrlich. 

Die unteren Katastrophen-
schutzbehörden bedürfen aller-
dings einer nachhaltigen Unter
stützung durch vorgesetzte Stellen 
oder durch zentrale Fachbehörden. 
In Bayern nehmen diese Aufgabe 
die Regierungen und das Landes
amt für Brand- und Katastrophen
schutz wahr. Es läßt sich dabei 
auch auf qualifizierte ehrenamtliche 
oder hauptamtliche Fachleute der 
Feuerwehren und der sonstigen 
Hilfsorganisationen zurückgreifen, 
die im übrigen den Einsatzstäben 
der Regierungspräsidenten zuge
ordnet sein können. Es bietet sich 
an , sie auch gegebenenfalls im Ein
satzfall unteren Einsatzstäben bei
zugeben. 

Da der Katastrophenschutz für 
den Frieden und den Verteidi
gungsfall praktisch eine Einheit bil
det, wäre es richtig , daß die für die 
Verwendung solcher Kräfte benö
tigten Mittel vom Bund mitgetragen 
werden . Das geschieht praktisch 
bisher leider nicht. 

4. Einsatzkräfte 

Als weitere Konsequenz aus der 
großen Brandkatastrophe wird von 
Bundesseite auch die Vorhaltung 
überörtlicher Einsatzkräfte mit Spe
zialausstattung erwogen. Dieser 
Plan geht zunächst richtig davon 
aus, daß wir z. Z. ein überörtlich 
organisiertes Hilfspotential des Ka
tastrophenschutzes nicht haben. 
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Der Katastrophenschutz stützt sich 
im wesentlichen auf die den Ge
meinden und Kreisen zugeordneten 
Feuerwehren und sonstigen Hilfs
organisationen. Das gilt für die Be
reiche der Bundes- und der Län
derverantwortung. Der Bund wollte 
zwar die Lücke ursprünglich durch 
ein Zivilschutzkorps schließen. Von 
dessen Aufstellung wurde seiner
zeit jedoch aus finanziellen Grün
den abgesehen. Dabei wird es si
cher auch auf absehbare Zeit blei 
ben. 

Die neuerlichen Erwägungen 
des Bundes zielen wohl auf eine 
gewisse Ersatzlösung ab. In wei
chem Ausmaß sie sich bewegen 
soll , ist noch unklar. Ich kann mir 
aber nicht vorstellen , daß einige 
wenige Einheiten, von denen bisher 
die Rede ist, auch wenn sie noch 
so gut ausgestattet wären, für das 
gesamte Bundesgebiet eine we
sentliche und im angemessenen 
Verhältnis zum Aufwand bleibende 
Verbesserung des Hilfeangebotes 
bringen könnten ; das würde noch 
viel weniger für den Verteidigungs
fall zutreffen, in dem wahrschein
lich alle Kreise gleichzeitig von Ka
tastrophen bedroht wären . 

Ich bin der Auffassung, daß den 
Katastrophenschutzbehörden im 
Frieden und im V-Fall ein einiger
maßen ausreichendes Hilfspoten
tial zur Verfügung stehen wird , 
wenn der von Bund und Ländern 
nach dem Erlaß des KatSG konzi 
pierte Ausbau des Katastrophen
schutzes im Lauf der Zeit planmä
ßig fortgeführt wird . Diesen Ausbau 
nunmehr abzubrechen und sogar 
die Bundesbeteiligung im Rahmen 
des sogenannten Verstärkungsteil s 
zurückzunehmen, halte ich gerade 
nach den Erfahrungen in Nieder
sachsen für unvertretbar. Gewiß, 
die öffentlichen Mittel sind knapp. 
Gerade aber deshalb können wir 
es uns nicht leisten, immer wiede r 
neue Konzepte zu entwerfen, die, 
jedenfalls nach den bisherigen Er
fahrungen, keinesfalls die Gewähr 
für eine Verbilligung bieten . 

Die Lücke auf der überörtlichen 
Ebene kann m. E. auch auf einfa
chere und naheliegendere Weise 
einigermaßen geschlossen werden: 
Es ist kein besonderes Problem, 
örtliche Kräfte für überörtliche Ein
sätze vorzubereiten , sie gegebe
nenfalls aus den Kreisen herauszu
ziehen und zu größeren Verbänden 
zusammenzufassen. In Niedersach
sen wurde praktisch ebenso und 
insoweit mit Erfolg verfahren . Wir 
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haben in Bayern seit Jahrzehnten 
gewisse Feuerwehren für überörtli
che Einsätze zu Notstandseinheiten 
zusammengefaßt und sind nunmehr 
dabei, dieses, die örtlichen Ab
wehrmaßnahmen überlagernde Sy
stem fortzuschreiben . Der Bund 
sollte sich für seinen Verantwor
tungsbereich auch insoweit den 
landesrechtlichen Gegebenheiten 
anschließen und die ausschließli
che Fixierung auf die Kreisebene, 
wie sie dem KatSG zugrunde liegt, 
aufgeben. 

Ich möchte dabei keineswegs 
übersehen, daß für die Abwehr be
stimmter Gefahren Spezialgerät be
nötigt wird , das uns noch nicht 
oder noch nicht ausreichend zur 
Verfügung steht. Soweit notwendig 
und vertretbar, sollten wir es be
schaffen . Der Bund mag auch inso
weit einen ihm zukommenden Bei
trag leisten. Die Spezialausstattung 
sollte aber auch schon bestehen
den Einheiten an bestimmten 
Schwerpunkten zugewiesen wer
den mit der Maßgabe, daß es von 
überall her abgerufen werden kann . 
Alle Bedürfnisse werden wir aber 
auch damit kaum abdecken kön
nen. Es bleibt der Rückgriff auf pri
vate Stellen , die in Bayern nach 
Art. 5 Abs. 1 BayKSG jederzeit zu 
Sach- und Werkleistungen heran
gezogen werden können. Daß auch 
die Bundeswehr mit manchen ihr 
gegebenen Möglichkeiten zumin
dest im friedensmäßigen Katastro
phenschutz ins Kalkül gezogen 
wird - man denke nur an ihre 
Transportkapazität zu Lande und in 
der Luft, an die Bergepanzer, die in 
Niedersachsen so wirksam zum 
Einsatz kamen , an die Pipel ine
Kompanien usw. -, erscheint mir 
durchaus sachgerecht zu sein . 

5. Schlußbemerkung 

Abschließend möchte ich sehr 
dazu raten, die Erfahrungen aus 
Niedersachsen zusammen mit an
deren Erkenntnissen sorgfältig aus
zuwerten und keineswegs zur Ta
gesordnung überzugehen; der zu
ständige Arbeitskreis V der Innen
minister-Konferenz ist dazu nach 
dem ihm bereits erteilten Auftrag 
besonders aufgerufen. Gegebenen
falls müssen unverzüglich die ge
botenen Verbesserungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. Die Verantwor
tung für den Schutz unserer Bürger 
erlaubt keine Nachlässigkeiten. Hü
ten wir uns aber vor Aktivitäten, die 
in Wahrheit keine Verbesserung 
bringen. 
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Der Zivilschutz der Kreise 
in Norclrhein-Westfalen 
als Daseinsvonorge für den Bürger 

Einführung 

Zu den Aufgaben der Kreise und 
Gemeinden (darunter insbesondere 
der kreisfreien Städte) gehört es, im 
Rahmen der Bundes- und Landes
gesetzgebung die notwendigen Maß
nahmen für die Lebens- und Exi
stenzgrundlagen ihrer Bürger in Kri
senzeiten zu treffen . Krisenzeiten 
bringen immer erschwerte Lebens
bedingungen, die ganz besonders 
dann die Kreise und Gemeinden als 
Nahtstellen zwischen der Bevölke
rung und den öffentlichen sowie pri
vaten Diensten und Einrichtungen 
zeigen. Für solche Situationen 
müssen im kommunalen Bereich 
rechtzeitig und ausreichend Hilfs
maßnahmen für die verschiedenen 
Lebensbedürfnisse der Bevölke
rung getroffen werden . Die We
senselemente eines kommunalen 
Zivilschutzes müssen sich deshalb 
auf Notstandsvorsorgen im wei 
testen Sinne erstrecken. Sie berüh
ren dabei im wesentlichen den zi 
vilen Bereich , gehen aber auch in 
den militärischen Sektor über. Die 
kommunale Ebene ist deshalb in 
der Bewältigung von Notständen 
nicht nur verstärkt auf die Zusam
menarbeit mit zivilen Dienststellen 
des Bundes und des Landes, son
dern auch auf Unterstützung und 
Abstimmung mit militärischen 
Dienststellen der Bundeswehr und 
der Stationierungsstreitkräfte ange
wiesen. Nur so kann der kommu
nale Bereich seiner besonderen 
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Verantwortung für die in seinem 
Gemeinwesen lebenden Menschen 
gerecht werden. Das erfordert stän
dige Anstrengungen zur Sicherung 
und Vorhaltung von Zivilschutzein
richtungen und die Fähigkeit , durch 
flexibles Planen und Handeln Kri 
sen zu bewältigen. Die breite Mit
arbeit der Kreise und Gemeinden 
im Zivilschutz bringt nicht nur ein 
hohes Maß an Verantwortung , son
dern auch Zuständigkeiten und er
fordert Maßnahmen von den Krei 
sen und Gemeinden mit organisa
torischen , administrativen, perso
nellen und materiellen Mitteln. Die 
Kreise und kreisfreien Städte sind 
allein und aus eigener Kraft nicht 
in der Lage, einen funktionsgerech
ten Zivilschutz zum Leben und 
Überleben der in ihren Bereichen 
wohnenden Bürger zu ermöglichen. 
Bund und Länder müssen den kom
munalen Partner in die Lage ver
setzen , die ihm zugewiesenen Zu
ständigkeiten zu erfüllen, und zwar 
insbesondere durch eine ausrei 
chende Zuweisung materieller Aus
stattung sowie durch die notwendi
gen Finanzmittel. 

Daß bei der Vielzahl von Maß
nahmen in Anbetracht der gegen
wärtigen Finanzknappheit nur 
Schwerpunkte möglich sind , wird 
allen einleuchten. Besonderes Ge
wicht muß aber dem Zivilschutz 
trotz alledem zukommen, um be
reits im Frieden Gefahren wirksam 
abwehren zu können. Noch einmal 
soll die gegenseitige Abhängigkeit 
von militärischen und zivilen Schut
maßnahmen hervorgehoben wer-

den. Das gemeinsame Ziel , diesen 
Staat und seine Bürger zu schützen, 
erfordert eine reibungslose Zusam
menarbeit. Hierzu sollten auch im 
kommunalen Bereich - insbeson
dere bei den Kreisen - weitere 
Abstimmungen und Informationen 
über die beiderseitigen Zuständig
keiten und Kompetenzen getroffen 
werden. Nach der geltenden Ver
fassungs- und Rechtslage in der 
Bundesrepublik stehen die zivile 
Verteidigung und die Streitkräfte 
sowohl im Frieden als auch in Kri
sen jeweils für ihren Bereich eigen
verantwortlich nebeneinander. Eine 
Zusammenarbeit und eine Abstim
mung ihrer Maßnahmen sind je
doch zwingend notwendig. Zivil
schutz und militärische Verteidi
gung sind ein unverzichtbarer und 
gleichwertiger Teil des Gesamt
schutzes dieses Staates und seiner 
Bürger. Sie dienen dem Schutz und 
dem Wohl der Bevölkerung, tür die 
im öffentlichen Bereich Verantwor
tung getragen wird. 

Aufgaben der Kreise 
und Gemeinden 

Die durch kommunale Spitzen
verbände') vertretenen nord rhein
westfälischen Kreise und Gemein
den sind für die Aufgaben des Zi
vilschutzes nach Maßgabe der Bun
des- und Landesgesetzgebung zu
ständig. Die Kreise nehmen mit 

1) Städtetag, Städte- und Gemeind ebund so
wie Lankre istag. 
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ihren kreisangehörigen Gemein
den gemeinsam alle die Aufgaben 
wahr, die von den kreisfreien 
Städten für ihr Gebiet erfüllt wer
den. Zuständig für die Aufgabener
füllung ist der Oberkreisdirektor 
als Hauptverwaltungsbeamter des 
Kreises.2

) Er hat zugleich auch 
staatliche Funktionen: untere staat
liche Verwaltungsbehörde, Aufsicht 
über die kreisangehörigen Gemein
den, Leiter des Schulamtes, Chef 
der Kreispolizeibehörde. 

Begriff " Zivilschutz " 
aus kommunaler Sicht 

Der Zivilschutz bei den Kreisen 
hat seine Hauptauf!=jabe in der täg
lichen Gefahrenabwehr für den 
Bürger und in der Bekämpfung von 
Katastrophen, die jederzeit eintre
ten können. Der Schwerpunkt des 
kommunalen Zivilschutzes liegt 
demnach mit den Aufgaben " Feuer
sChutz, Rettungsdienst und Kata
strophenschutz" im Frieden. Dane
ben liegt ein weiterer wesentlicher 
Schwerpunkt in der friedensmäßi
gen Planung und Vorbereitung von 
besonderen Schutzmaßnahmen ge
gen die spezie ll en , zusätzlichen 
Gefahren für den Bürger im Vertei
digungsfall , der als eine besonders 
große und schwere Form einer Ka
tastrophe bezeichnet werden kann. 
Allein eine gründliche friedensmä
ßige Planung der zusätzlichen 
Maßnahmen ermöglicht eine wirk
same Abwehr der schwerwiegen
den Gefahren in einem Verteidi 
gungsfall. Das kann nur in enger 
Abstimmung mit der für die militä
rische Landesverteidigung zustän
digen Dienststel len des Territorial
heeres geschehen. 

Die nordrhein-westfälischen 
Kreise, vertreten durch die Ober
kreisdirektoren , sind in ihren Ge
bieten die Aufgabenträger für den 
Zivilschutz im Frieden und die zi
vi le Verteidigung im Krisen-, Span
nungs- und Verteidigungsfall. An
dere Behörden, Einrichtungen der 
Wirtschaft , Verbände und Hilfsorga
nisationen sowie Regieeinheiten 
und -einrichtungen wirken dabei 
mit. Die Oberkreisdirektoren sind 
demnach in den Kreisen die zu
ständigen Ansprechpartner für die 
Dienststellen des Territorial heeres 
(in der Regel VKK). 

Zuständig für die Zusammenar
beit und Koordinierung mit der 

2) In den anderen Bundesländern (Ausnahme: 
Niedersachsen): Der Landrat. 

ZIVILVERTEIDIGUNG 1/76 

Bundeswehr ist federführend bei 
den Oberkreisdirektoren die Abtei 
lung 38 (Zivilschutz) des Ord
nungsamtes. Die Bezeichnung "Zi 
vilschutz " umfaßt die hauptsächli
chen Aufgaben der Abteilung 38. 
Die sonstigen Aufgaben der zivilen 
Verteidigung (z. B. Versorgung und 
Bedarfsdeckung) werden dabei in 
wesentlichen Bereichen mit abge
deckt, da alle Maßnahmen der 
Kreise in erster Linie auf den 
Schutz des Lebens und der Ge
sundheit sowie der Versorgung der 
Bevölkerung im Krisen-, Span
nungs- und Verteidigungsfall und 
auf die Gefahrenabwehr im Frieden 
ausgerichtet sind . Die Bezeichnung 
"Zivile Verteidigung " wird für die 
Bezeichnung der Organisations
form im kommunalen Bereich auf 
Grund der Empfehlung der Kom
munalen Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsvereinfachung Nr. 3/72 
nach Abstimmung mit dem Bundes
minister des Innern aus psycholo
gischen Gründen nicht mehr ge
wählt. Der Begriff "Zivilschutz" hat 
zudem den Vorteil der größeren 
sprachlichen Kürze und ist bereits 
im Bewußtsein der Öffentlichkeit 
verfestigt. Der Aufgabenbereich 
"Zivilschutz " wird allgemein als 
Daseinsvorsorgemaßnahme für den 
Bürger im Frieden und im Verteidi
gungsfall angesehen. Der die zivile 
Verteidigung umfassende kommu
nale Aufgabenbereich "Zivilschutz" 
steht in Konkurrenz zu den vielfäl
tigen sonstigen öffentlichen Auf
gaben. Der "Zivilschutz" darf dabei 
nicht isoliert betrachtet werden, er 
hat keine besondere Priorität. Viele 
Verwaltungen schieben den Gedan
ken an Katastrophen und Katastro
phenschutz vor sich her. Sie mögen 
damit nicht viel zu tun haben. Ihnen 
liegen andere Probleme näher. Bei 
vielen Verwaltungen bedarf es erst 
einer Katastrophe in ihrem Bereich , 
um in ihnen die Erkenntnis zu er
wecken , daß es vielleicht doch ganz 
gut gewesen wäre, wenn man sich 
vorher das Instrument geschaffen 
hätte, mit dem man Katastrophen 
wirksam begegnen kann. 

Das Wichtigste ist der Schutz 
und die Hilfeleistung für die Bevöl
kerung im Frieden im täglichen Ge
schehen. Gegenüber den täglichen 
Gefahren, die die Bevölkerung in 
vielfältiger Gestalt bedrohen, stellt 
die Katastrophe im Frieden und 
erst recht im Verteidigungsfall nur 
eine Eskalation dar. Dementspre
chend liegt der Schwerpunkt der 
Arbeit und aller Überlegungen auch 
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in der Vorsorge für die tägliche Ge
fahrenabwehr und nur sekundär, 
allerdings angesichts der Scha
denslagen in Katastrophenfällen 
trotzdem noch durchaus pronon
ciert in der Vorsorge für Kata
strophen jeder Art. Demzufolge 
gliedert sich die Organisationsform 
der Daseinsvorsorgemaßnahme 
"Zivilschutz " der Kreise in " Feuer
schutz, Katastrophenschutz, Ret
rungsdienst und Zivile Verteid i
gung ". 

Feuerschutz 

Die alltägliche Gefahr, mit der 
der Bürger immer zu rechnen hat, 
ist ein Brand. Deshalb steht im Vor
dergrund der Zivilschutzaufgaben 
der Feuer- bzw. Brandschutz. Ge
setzliche Grundlage der Aufgaben
erfüllung ist das Gesetz über den 
Feuerschutz und die Hilfeleistung 
bei Unglücksfällen und öffentlichen 
Notständen (FSHG) vom 25. Fe
bruar 1975 (GV. NW. S. 182). 

Gesetzl iche Träger des Feuer
schutzes sind die Gemeinden. So
weit überörtliche Regelungen not
wendig sind , unterhalten die Kreise 
gemeinsame Einrichtungen für die 
Feuerwehren. Außerdem haben sie 
überörtliche Vorbereitungen und 
Maßnahmen zur Beseitigung öffent
licher Notstände zu treffen und das 
Personal auszubilden. Feuerweh
ren sind öffentliche (Berufsfeuer
wehren , Freiwillige Feuerwehren 
und Pflichtfeuerwehren) und private 
(Werks- und Betriebsfeuerwehren) 
Feuerwehren. In den Kreisen be
stehen überwiegend Freiwillige 
Feuerwehren. Zur Feuerwehr kann 
jeder männliche Einwohner vom 
18. bis zum 60. Lebensjahr heran
gezogen werden mit Ausnahme von 
Polizeibeamten, Helfern des Kata
strophenschutzes oder derjenigen, 
die einen Ablehnungsgrund nach 
§ 21 Abs. 1 Gemeindeordnung NW 
geltend machen können . Kreise 
und kreisfreie Städte haben im üb
rigen Feuerschutz-Leitstellen zu 
unterhalten, denen die Einsätze der 
Feuerwehren zu melden sind und 
über d ie ggf. die Einsätze gelenkt 
werden können. Sie sind über den 
Feuerwehrkurzruf 112 erreichbar. 

Rettungsdienst 

Der Landtag von Nordrhein
Westfalen hat inzwischen das Gesetz 
über den Rettungsdienst vom 26. 
November 1974 (GV NW S. 1481 / 
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SGV NW 215) verabschiedet, das 
am 1. Januar 1975 in Kraft getreten 
ist. Es regelt den Krankentrans
portdienst, die Notfallrettung und 
den zentralen Krankenbettennach
weis. Zuständig sind als Aufgaben
träger die Kreise und kreisfreien 
Städte. Sie haben ab 1. Januar 
1975 eine ständig besetzte und 
über den Notruf 110 erreichbare 
Leitstelle, die alle Einsätze des 
Rettungsdienstes lenkt und einen 
zentralen Krankenbettennachweis 
führt, einzurichten ; außerdem ha
ben sie Rettungswachen zu unter
halten. Rettungswachen können je
doch auch von kreisangehörigen 
Gemeinden übernommen werden, 
wenn sie die erforderliche Lei 
stungskraft besitzen. Im Rettungs
dienst können freiwillige Hilfsorga
nisationen (DRK, Malteser, Johan
niter, Arbeiter-Samariter, THW 
usw.) mitwirken. 

Katastrophenabwehr 

Katastrophenschutz ist Gefahren
abwehr. Gesetzliche Grundlage ist 
noch das Gesetz überAufbau und Be
fugnisse der Ordnungsbehörden -
Ordnungsbehördengesetz - i. d. F. 
vom 26. Oktober 1969 (SGV NW 
2060). Richtlinien über Organisation 
und Durchführung der Katastro
phenabwehr im Land Nordrhein
Westfalen (RKA) vom 5. Dezember 
1960 (SMBI. NW 2151) geben nä
here Hinweise. Von dem Unfall , wie 
er die Bürger alltäglich in vielfälti
ger Gestalt bedroht und begegnet, 
unterscheidet sich die Katastrophe 
nur durch das Ausmaß. In Nord
rhein-Westfalen wird als Kata
strophe bezeichnet (Ziff. 1 der 
Richtlinien über die Katastrophen
abwehr vom 5. Dezember 1960 -
RKA-) ein 

"durch Naturereignis, Unglücksfall, 
Explosion oder ähnliches Ereignis 
eingetretener öffentlicher Notstand 
für Leben, Gesundheit, Eigentum, 
Unterkunft und Versorgung der Be
völkerung, der so umfangreich ist, 
daß er nur durch besondere ört
liche oder überörtliche Maßnahmen 
beseitigt werden kann ". 

Dementsprechend umfaßt die 
Katastrophenabwehr alle behörd
lichen Maßnahmen auf der Orts-, 
Kreis-, Bezi rks- und Landesebene, 
die notwendig sind , um durch Ka
tastrophen drohende Schäden zu 
verhindern , eingetretene Schäden 
zu beseitigen oder zu mindern und 
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die öffentliche Sicherheit und Ord
nung wiederherzustellen (2 .1 RKA) . 

Katastrophenabwehr ist also ein 
Sonderfall der allgemeinen Gefah
renabwehr. Sie richtet sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen, 
die für die Gefahrenabwehr im 
Lande Nordrhein-Westfalen allge
mein gelten (§ 5 OBG und § 2 
Satz 2 FSHG). 

§ 5 OBG lautet: 

,, (1) Für die Aufgaben der Gefah
renabwehr sind die örtlichen Ord
nungsbehörden zuständig. 
(2) Die Zuständigkeit der Landes
und Kreisordnungsbehörden be
stimmt sich nach den hierüber er
lassenen gesetzlichen Vorschrif-
ten ." 

Ordnungsbehörden haben dem
nach die Aufgabe, Gefahren abzu
wehren , durch die die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung bedroht 
ist. Örtliche Ordnungsbehörden 
sind die Gemeinden, überörtliche 
Ordnungsbehörden sind die Kreise, 
die die überörtliche Katastrophen
abwehr organisieren. Die Gemein
den bilden in der Regel bei einer 
Katastrophe nur die vorläufige Ein
satzleitung. Der Kreis übernimmt 
sobald wie möglich die Katastro
phenabwehrleitung. Für die regio
nale Katastrophenabweh r ist der 
Regierungspräsident zuständig. 
Soweit eine Katastrophe über ei
nen Regierungsbezirk hinausgeht, 
ist der Innenminister zuständig. 

Die Abwehr besteht aus ver
schiedenen Stufen : 

o Anordnung der jeweiligen Lei
tungen 

o Maßnahmen der jeweiligen Ka
tastrophenhilfsdienste (Sani
tätsorganisationen, Feuerwehr, 
THW u. a.) 
Es kann angenommen werden , 

daß der Landtag von Nordrhein
Westfalen in der laufenden Legisla
turperiode ein Katastrophenabwehr
gesetz verabschieden wird . Danach 
sollen neben einer klareren Rechts
grundlage u. a. auch bei den Krei
sen und kreisfreien Städten Kata
strophenabwehrleitstellen errichtet 
und Stäbe zur Katastrophenabwehr 
(Katastrophenabwehrleitungen 
KAL-) gebildet werden. 

Zivile Verteidigung 
(erweiterter Katastrophenschutz) 

Rechtsgrundlagen sind das 
Erste Gesetz über Maßnahmen zum 

Schutz der Zivilbevölkerung vom 
9. Oktober 1957 (BGBI. I S. 1696) 
und das Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes 
vom 9. Juli 1968 (BGBI. I S. 776). 
In dem Ersten Gesetz über Maß
nahmen zum Schutz der Zivilbe
völkerung ist insbesondere der zi
vile Luftschutz geregelt, ferner die 
Sicherung von KUlturgut und die 
Arzneimittelbevorratung . Zuständig 
für den Luftschutz sind die Gemein
den. Das Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes 
spricht die Gefahrenabwehr im Ver
teidigungsfall an. Aufgabenträger 
sind die Kreise und kreisfreien 
Städte. Für sie handeln die Haupt
verwaltungsbeamten, in den Krei
sen : Oberkreisdirektoren. Wie bei 
der friedensmäßigen Gefahrenab
wehr im Katastrophenschutz baut 
der erweiterte Katastrophenschutz 
für den Verteidigungsfall auf der 
Mitwirkung freiwilliger Helfer auf. 
Diese können, sofern sie sich für 
zehn Jahre zum Dienst im Kata
strophenschutz verpflichten, vom 
Wehrdienst freigestellt werden. 

Der Oberkreisdirektor beauf
sichtigt und überwacht die Aufstel
lung, Ausbildung und Ausrüstung 
der verschiedenen Katastrophen
schutzfachdienste. Er ist im Ver
teidigungsfall sowie bei Übungen 
und Ausbildungsveranstaltungen 
weisun~sberechtigt. Zu seiner Be
ratung steht ihm ein Stab zur Ver
fügung, in dem alle am Katastro
phenschutz mitwirkenden Organi
sationen beteiligt sind. Vertreter 
der Bundeswehr werden auf Emp
fehlung des Landkreistages NW 
von Fall zu Fall hinzugezogen. Die 
Bestimmungen des Landesrechts 
über die Gefahrenabwehr sind 
durch das Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes 
nicht außer Kraft gesetzt. Nach wie 
vor bleibt die Gefahrenabwehr im 
täglichen Unfall und in der friedens
mäßigen Katastrophe und etwa 
auch bei Schäden im Verteidi
gungsfall eine Aufgabe, die nach 
den Bestimmungen des Landes
rechts zu bewältigen ist. Das Ge
setz über die Erweiterung des Ka
tastrophenschutzes regelt demge
genüber vielmehr nur, was der 
Bund für den Verteidigungsfall an 
Mitteln vorzuhalten beabsichtigt, 
um dem dann zu erwartenden, nach 
Zahl und Umfang weit über das 
friedensmäßig denkbar hinaus
gehende Maß an Notständen wirk
sam zu begegnen. 
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Das Bundesgesetz über die Er
weiterung des Katastrophenschut
zes schafft also kein neues Instru
ment, sondern es erweitert - da
her der Name - durch Ergänzung 
und Verstärkung die Vorkehrungen , 
die die Länder für die tägliche Ge
fahrenabwehr und die Eskalation 
durch friedensmäßige Katastro
phen getroffen haben oder noch 
treffen. 

Daß es sich hierbei nicht nur um 
eine Wunschvorstellung des Lan
des oder eines einzelnen Vertre
ters eines Landes handelt, ergibt 
sich aus Ziff. 32 Abs. 3 der Allge
meinen Verwaltungsvorschrift über 
die Organisation des Katastrophen
schutzes (KatS-Organisation-VwV 
vom 27. Februar 1972). 

Hier heißt es: 

" Die für die Gefahrenabwehr zu
ständigen Behörden in den Land
kreisen können die auf ihrem Ge
biet stationierten Einheiten (Teil
einheiten) und Einrichtungen (des 
Zivilschutzes, d. Verf.) im Frieden 
nach Landesrecht, im Verteidi
gungsfal/ bei Gefahr im Verzuge 
vorläufig einsetzen. Der Hauptver
waltungsbeamte ist unverzüglich zu 
benachrichtigen. " 

Diese Bestimmung wird hier er
wähnt, weil darin deutlich gemacht 
ist, daß die grundsätzlichen Zu
ständigkeiten für die Gefahrenab
wehr im Frieden und im Verteidi
gungsfall durch das Gesetz über 
die Erweiterung des Katastrophen
schutzes nicht berührt werden . 

Das Gesetz über die Erweite
rung des Katastrophenschutzes be
inhaltet vielmehr nur - um dies 
noch einmal zu wiederholen - das 
Maß, in dem von seiten des Bundes 
zusätzlich zu den Maßnahmen der 
Länder Vorkehrungen für den Ver
teidigungsfall getroffen werden. Es 
enthebt auch nicht die Länder und 
die von diesen mit der Gefahren
abwehr beauftragten Behörden ih
rer Pflicht zu eigenen Vorkehrun
gen, wenn sie das vom Bund in 
Aussicht genommene zusätzliche 
Potential nicht für ausreichend hal
ten. 

Katastrophenschutz 
im Frieden und Verteidigungsfall 

als humanitäre Aufgabe 

Nach § 7 des Gesetzes über die 
Erweiterung des Katastrophen
schutzes hat der Katastrophen-
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schutz den Voraussetzungen des 
Art. 63 des IV. Genfer Abkommens 
vom 12. August 1949 zum Schutz 
von Zivilpersonen in Kriegszeiten 
(BGBI. 1954 11 S. 781) zu entspre
chen . Diese Bestimmung, die die 
sogenannte Magna Charta des Ka
tastrophenschutzes ist, lautet: 

" Unter Vorbehalt von vorüber
gehenden von der Besatzungs
macht ausnahmsweise aus zwin
genden Sicherheitsgründen aufer
legten Maßnahmen 

a) können die anerkannten natio
nalen Gesel/schaften vom Roten 
Kreuz (vom Roten Halbmond, vom 
Roten Löwen mit roter Sonne) ihre 
Tätigkeit gemäß den Grundsätzen 
des Roten Kreuzes fortsetzen, wie 
sie von den internationalen Rot
kreuzkonferenzen festgelegt wor
den sind. Die anderen Hilfsgesel/
schaften können ihre humanitäre 
Tätigkeit unter ähnlichen Bedin
gungen fortsetzen ; 

b) darf die Besatzungsmacht keine 
Veränderungen im Personal oder in 
der Zusammensetzung dieser Ge
sellschaften verlangen, die der oben 
erwähnten Tätigkeit zum Nach
teil gereichen könn.ten . 

Die gleichen Regeln finden auf 
die Tätigkeit und das Personal von 
besonderen Organisationen nicht
militärischen Charakters Anwen
dung, welche bereits bestehen oder 
geschaffen werden, um die Lebens
bedingungen der Zivilbevölkerung 
durch Aufrechterhaltung der le
benswichtigen öffentlichen Dienste, 
durch Verteilung von Hilfssendun
gen und durch Organisierung von 
Rettungsaktionen zu sichern. " 

Der Katastrophenschutz, der auf 
die Mitwirkung freiwilliger Organi
sationen und Helfer aufbaut und in 
seinen Fachdiensten (Brandschutz-, 
Bergungs-, Instandsetzungs-, Sani
täts-, ABC-, Betreuungs-, Veterinär
Fernmelde- und Versorgungs
dienste) seine organisatorische 
Form findet, genießt also eine Be
stands- und Arbeitsgarantie auch 
für die Zeit einer Besetzung durch 
feindliche Streitkräfte. Vorausset
zung ist allerdings, daß die Tätig
keit der Fachdienste des Kata
strophenschutzes darauf be
schränkt ist, die Lebensbedingun
gen der Zivilbevölkerung durch 
Aufrechterhaltung der lebenswichti
gen öffentlichen Dienste, durch 
Verteilung von Hilfssendungen und 
- besonders wichtig - durch Or-
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ganisierung von Rettungsmaßnah
men zu sichern. 

In einer Internationalen Exper
tenkommission wurden bereits vor 
geraumer Zeit Vorschläge erarbei
tet, für solche Dienste ein beson
deres - international geschütztes 
- Zeichen einzuführen. Voraus
setzung aber für die Wirksamkeit 
eines solchen Schutzes ist, daß bei 
einem potentiellen Gegner kein 
Zweifel darüber besteht, daß die 
Fachdienste des Katastrophen
schutzes in ihrer Tätigkeit sich an 
die Bestimmungen des Art. 63 IV. 
Genfer Abk. halten und keine Tätig
keit ausüben, die darüber hinaus
geht und insbesondere als Kampf
handlungen oder als eine Unter
stützung der Streitkräfte gedeutet 
werden könnten. Auch polizeiliche 
Maßnahmen jeder Art sind diesen 
Fachdiensten verboten. 

Abgrenzung zur Polizei 

Deshalb kommt einer klaren Ab
grenzung der Aufgaben dieser 
Fachdienste von den Aufgaben der 
Polizei und des Bundesgrenzschut
zes besondere Bedeutung zu. 

Natürlich kann bei der Kata
strophenabwehr im Frieden und 
auch im Verteidigungsfall nicht auf 
die Unterstützung der Polizei ver
zichtet werden, ebenso wenig wie 
im Frieden oder im Verteidigungs
fall bei der Durchführung der hu
manitären Aufgaben auf die Unter
stützung des Bundesgrenzschutzes 
und der Bundeswehr verzichtet zu 
werden braucht. Umgekehrt aber 
sind der Unterstützung dieser Auf
gabenträger (Polizei - Bundes
grenzschutz) durch Art. 63 IV. Gen
fer Abk. enge Grenzen gezogen. 
Der Zivilschutz darf nicht etwa mit 
seinen Fahrzeugen Kombattanten 
oder Munition transportieren , seine 
Fachdienste dürfen nicht etwa als 
Hilfspolizei zur Aufrechterhaltung 
der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung eingesetzt werden, wohl 
aber dürfen zum Beispiel Verwun
dete oder Kranke medizinisch ver
sorgt oder auch gesunden Soldaten 
Getränke gereicht werden . Diese 
Aufgabenabgrenzung muß mehr als 
bisher deutlich gemacht werden . 

Abgrenzung zur Bundeswehr 

Eine Abgrenzung gegenüber 
der Bundeswehr - sollte man an
nehmen - sei leichter möglich , 
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und doch stößt das in der Praxis 
auf Schwierigkeiten. So hat ein 
Oberkreisdirektor bei einer Kata
strophenschutzübung Bundeswehr
offiziere in Uniform als Schieds
richter eingesetzt mit der Folge, 
daß es aus diesem Anlaß zu einer 
erheblichen Diskussion in der Öf
fentlichkeit über die Stellung der 
Fachdienste des Katastrophen
schutzes gekommen ist. Das glei
che geschah an anderer Stelle, als 
eine kreisangenörige Gemeinde 
eine Katastrophenschutzübung 
durch Soldaten der Bundeswehr 
ausarbeiten und leiten ließ. Auch 
hier ist in der Öffentlichkeit die 
Frage gestellt worden, ob der Ka
tastrophenschutz nicht nur eine 
verdeckte Verstärkung , gleichsam 
einem verlängerten Arm der Bun
deswehr, darstelle. 

In bei den Fällen kommt die 
enge Verbundenheit der Bundes
wehr mit den zivilen Behörden zum 
Ausdruck. In beiden Fällen zeigt 
sich aber auch - wie übrigens in 
zahlreichen anderen Fällen, wo die 
Bundeswehr bei Katastrophen mit 
ihrem Material und Personal aus
geholfen hat - die Hilfsbereit
schaft der Bundeswehr, für die die 
Kreise und Gemeinden dankbar 
sind. Aber durch solche Schieds
richtertätigkeit oder durch die Aus
arbeitung von Planspielen und 
Übungen für die zuständigen zivilen 
Behörden der Gefahrenabwehr von 
seiten der Bundeswehr entsteht 
nach außen ein Eindruck, der im 
Interesse des internationalen 
Schutzes der Fachdienste des Zivil
schutzes unter allen Umständen 
vermieden werden muß. 

In den Verwaltungen ist aller
dings bisher nur wenig Personal, 
das in der Anlage und Leitung von 
Planbesprechungen und Übungen 
ausreichend geschult ist. Bei den 
Kreisen gibt es bisher auch noch 
zu wenig Personal, das in die 
Schiedsrichtertätigkeit eingewiesen 
ist. Wenn deshalb die Verwaltung 
für diese Aufgaben Personen ge
winnt, die eine solche Schulung im 
Rahmen der Bundeswehr erhalten 
haben und die vielleicht sogar sol
che Tätigkeiten innerhalb der Bun
deswehr auch zur Zeit noch aus
üben, so sollten diese Soldaten 
oder Reservisten doch nur als Pri
vatpersonen in Erscheinung treten , 
nicht als Vertreter der Bundeswehr. 
Sofern sie auch bei solcher Gele
genheit als Vertreter der Bundes
wehr in Erscheinung treten wollen, 
dürfen sie mit Aufgaben des Zivil-
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schutzes nicht betraut werden . Erst 
recht geht es natürlich nicht an, wie 
es bei einer nachfolQenden schrift
lichen Auseinandersetzung über ei
nen solchen Vorfall geschehen ist, 
daß die Bundeswehr von einem 
Hauptverwaltungsbeamten als eine 
"Hilfsorganisation" bezeichnet 
wird , die für Zwecke des Kata
strophenschutzes von ihm mit an
deren Hilfsorganisationen zu sam
mengefaßt würde. Hier wird man 
sich über die verschiedenen 
Rechtsgrundlagen und Aufgaben 
des Zivilschutzes einerseits, der 
Polizei, des Bundesgrenzschutzes 
und der Bundeswehr andererseits 
stärker klar werden müssen. Es ist 
aber unbestritten, daß eine enge 
Zusammenarbeit zwischen der 
Bundeswehr und den Kreisen so
wie Gemeinden für einen wirksamen 
Katastrophenschutz notwendig ist, 
da die Bundeswehr zur Hilfe bei 
Naturkatastrophen, schweren Un
glücksfällen und zur dringenden 
Nothilfe nach ihrer Ausbildung , 
Ausrüstung und Organisation ge
eignet und auch verpflichtet ist. 

Die Verpflichtung für die Bun
deswehr kann aus Art. 35 (2) GG 
erwachsen, wonach ein Land Kräfte 
und Einrichtungen der Bundeswehr 
zur Hilfe bei einer Naturkata
strophe oder bei einem besonders 
schweren Unglücksfall anfordern 
kann (nicht : muß) . Einzelheiten -
insbesondere Voraussetzungen 
und Grenzen der Hilfe - sind für 
die Bundeswehr durch den Erl. d. 
BMVtg. vom 22. Mai 1973 (VMBI. 
1973 S. 313) geregelt. Übungen und 
Planspiele für solche Hilfeleistun
gen dürften von grundsätzlicher 
Bedeutung sein und deshalb nicht 
zwischen dem einzelnen Kreis und 
dem VKK, sondern nur zwischen 
der Landesregierung und dem 
Wehrbereichskommando vereinbart 
und vorbereitet werden können. 
Bei Übungen und anderen Ausbil 
dungsveranstaltungen des Zivil
schutzes, die eine Hilfeleistung der 
Bundeswehr nicht vorsehen, sollte 
die Bundeswehr ~Qf. nur durch Be
obachter, nicht aber durch Mitwir
kende oder Leitende in Erschei
nung treten. 

Aufgaben der Kreise 
für den Verteidigungsfall 

Für den VerteidiQungsfal1 haben 
die Kreise und kreisfreien Städte 
eine Fülle von Aufgaben vorzube
reiten bzw. durchzuführen : 

o Warn- und Alarmdienst 

o Aufenthaltsregelung nach § 12 
Katastrophenschutzgesetz 

o Aufgaben als Anforderungs-
und Festsetzungsbehörden 
nach dem Bundesleistungs-
gesetz 

o Aufgaben der Versorgung und 
BedarfsdeckunQ nach dem Wirt
schaftssicherstell ungsgesetz 

o Ernäh rungssicherstell ung 

o Wassersicherstellung 

o Verkehrssicherstellung 

o Aufgaben der Verwaltungsfunk
tion im Verteidigungsfall (Be
fehls- bzw. Führungsstelle) 

o Aufgaben im Gesundheits- und 
Veterinärwesen (Bekämpfung 
von Seuchen und Vergiftungen 
sowie übertragbarer Krankhei 
ten, gesundheitliche Vorsorge
maßnahmen, Einrichtung von 
Hilfskrankenhäusern) 

o zivile Alarmplanung 

o Objektschutz 

o Schadensbekämpfung 

o Mitwirkung bei Lähmungen und 
Sperren 

o Aufgaben im Presse- und Infor
mationswesen 

Hier erQeben sich eine Fülle von 
Berührungen mit dem militärischen 
Bereich . 

Ausklang 

Wie schon zu Anfang betont, ist 
ein funktionierender Zivilschutz nur 
im Rahmen einer gleichrangigen zi
vilen und militärischen Verteidigung 
möglich. Die Aufgabe kann von den 
zivilen und militärischen Stellen 
nur gemeinsam gelöst werden . Zi
vile Verteidigung als Teil der kom
munalen Daseinsvorsorgeaufgabe 
"Zivilschutz" ist demnach ein un
verzichtbarer Bestandteil der Ge
samtverteidigung. Wesentliches 
Ziel der Verteidigungsanstrengun
gen ist, das Überleben der eigenen 
Bevölkerung zu gewährleisten. 
Diese gemeinsame Aufgabe zu er
füllen , sind sowohl die Bundeswehr 
von der militärischen als auch die 
Länder mit ihren Kreisen und Ge
meinden von der zivilen Seite auf
gerufen. Beide Partner sollten des
halb trachten, daß diese Aufgabe 
glaubhaft und zweckentsprechend 
erfüllt wird, und die zivilen und mi
litärischen Partner sollten auch 
darauf achten , wie sie erfüllt wird . 
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Zur Einführung 

Vor etwa 15 Jahren berichtete ich in 
einem Vortrag an der Technischen 
Hochschule Aachen zu der Frage " Un
fallverhütung - eine Wissenschaft? " 
als Auftakt eine Episode, die vor 2320 
Jahren geschehen sein soll : Philipp von 
Mazedonien fragte damals seinen 11-
jährigen Sohn Alexander, was er wer
den wolle? Der antwortete : "Erobe
rer' " Darauf der ruhmreiche Feldherr : 
"Wenn Dir Dein Vater zu erobern noch 
etwas übrig läßti " - Aus dem Knaben 
wurde Alexander der Große, dem zu 
erobern offensichtlich noch viel gelun
gen ist. 

Damals sollte diese Parabel jungen, 
potentiellen Kämpfern für mehr Sicher
heit dafür stehen, daß auch für sie trotz 
großer Entdeckungs-Erfolge auf diesem 
Felde noch viel an Erfahrungen und 
Erkenntnissen zu erobern übrig sei , 
und daß dazu qualifizierter Nachwuchs 
die besten Chancen habe. Meine da
malige Ansicht hat sich bis heute ver
stärkt. Väter überlassen ihren Söhnen 
immer wieder ein großes Aufgabenfeld 
in der Sicherheitstechnik, in dem mehr 
noch zu erledigen als schon gut be
stellt ist. 

Einige Parzellen dieses Aufgaben
feldes sollen in der "Vorstellung des 
Modells des neuen Fachbereichs Sicher
heitstechnik der Gesamthochschule 
Wuppertal " eingehender behandelt wer
den. 

Referat an läßlich der Gründung des Fachbe
reiches SIcherheitstechnik der Bergischen Un i
versität Gesamthochschule Wuppertal 
(GHW)) am 1. Oktober 1975, für d iese vor
liegende Veröffentl ichung leicht gekürzt und 
verändert. 
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Peter C. Compes 

1. Gründe für die neue Disziplin 
im eigenen Fachbereich: 

Sicherheitstechnik 

Doch vor dem Erörtern von Einzel
heiten sei der Komplex festgelegt , den 
wir mit mehreren Warum angehen wol
len ; denn die Fragen nach Ursachen 
und Anstößen bestimmten die Eck
punkte unserer Überlegungen bei der 
Gründung des neuen Fachbereiches 
Sicherheitstechnik, bei der Erhebung 
dieser noch jungen, neuartigen Hoch
schul-Disziplin in die höchste, autono
me Organisationsform im Universitäts
Bereich . Unser Warum gilt den Objek
ten dieser Disziplin , dem Spannungs
feld des Lebens zwischen Gefährlich
keit und Sicherheit, gilt dem Bedarf an 
dem neuen Wissenszweig in Lehre und 
Forschung, seiner Struktur und Funk
tion . 

Dabei wird einiges so grundsätzlich 
und allgemeingült ig behandelt, daß es 
internationalen Aspekten entsprechen 
mag. Wenn sich der Blickwinkel stellen
weise nur auf den Bereich der BRD 
konzentriert, so können danach mögli
che Unterschiede hinsichtlich der Ver
hältnisse anderer Länder zu Diskussio
nen anregen. 

Unser Standort im Hochschul-Be
reich bestimmt die Ebene und Per
spektive zum Objekt : Wir betrachten die 
Sicherheitstechnik in diesen Ausführun
gen nur im univers itären Raum, natür
lich in ihrer Verpflichtung zur prakti 
schen Leistungsfähigkeit. 

1.1 Um was geht es? 
SicherheItstechnische Aufgaben 

und Ziele 

Zunächst: Warum sollte der Bedarf 
der Menschheit an Sicherheitstechn ik 
so groß sein , daß sich ihrer die Hoch-

schule annimmt? Haben wir noch er
folgre ichere Sicherheitstechnik eigent
lich nötig? Was und wieviel an Sicher
heitstechnik wollen wir uns denn lei
sten - leisten im Sinne der Inan
spruchnahme sowoh l unserer mensch
lichen Fähigkeiten, etwas vollbringen, 
als auch unserer finanziellen Mittel , 
sich das leisten zu können. 

1.1.1 Was drückt uns? 
Unfall-Vorkommen heute und morgen 

Einmal auf das nur wirtschaftlich ge
sehene Verhältn is von Nutzen zu Auf
wand pragmatischer Sicherheitstechn ik 
eingehend, müssen wir ihre Ziele und 
Aufgaben so dynamisch zwischen 
Empirie und Prognose erkennen und 
entscheiden wie alle großen, zukunfts
orientierten Fragen unserer Zeit. 

Zwar würde uns das derzeitige Maß 
an Unfall-Vorkommen schon ausrei
chen, um eine Senkung der Häufigkeit 
und Schwere aller Unfälle verwirklichen 
zu müssen. 

Aber die Unfall-Last kann weit grö
ßer und schwerer als heute werden : 
Das gesamte Unfall-Vorkommen in sei
ner Häufigkeit und das einzelne Unfall
Geschehnis in seiner Schwere sind be
stimmt von den Faktoren, die in unserer 
Epoche die äußerlichen EntwiCklungen 
der Menschheit beschreiben : Wachsen
de Bevölkerungszahi und - mit gleich
bleibendem Siedlungsraum - auch zu
nehmende Bevölkerungsdichte ; anstei
gende Mengen großer techn ischer 
Systeme, mit immer größeren Energie
Ladungen. Die Entwicklungskurven 
menschlicher Macht haben bisher das 
Profil eines Ski , wie Bild 1 darstellt : 
Nach hunderten von Jahrtausenden mit 
so gut wie unbedeutendem Anstieg 
gehen die Werte in den letzten Jahr
zehnten steil aufwärts - und mit ihnen 
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BILD 1 Entwicklungsphasen der menschlichen Gesellschaft 

die Unfall daten ; dabei wollen wir par
tielle und temporäre Erfolge der Un
fallverhütung nicht übersehen, doch 
unterscheiden von dem natürlichen 
Rückgang der Unfalldaten, etwa wenn 
wegen Rohstoff- oder Energie-Krise 
Aktivitäten abnehmen. 

Die apokalyptische Vision, ein Groß
raumflugzeug stürzte voll besetzt mit 
über 100 t Brennstoff in eine belebte 
City oder ein Kernkraftwerk mit über 
1 000 MW Leistung entartete in Nähe 
einer Großflächen-Siedlung, sieht nicht 
nur eine phantasierte Möglichkeit, sol
che Ereignisse in unserer Zukunft ha
ben eine bezifferte Wahrscheinlichkeit ; 
sie mag nahe Null liegen, doch heute 
noch kleine Zahlen erlauben nicht, die
ser grundsätzlich richtigen Vorhersage 
etwas Schreckliches abzuleugnen. 

1.1.2 Wie vorgehen? 
Möglichkeiten, etwa wissenschaftliche 

Die Fachleute der Sicherheitstech
nik diskutieren längst, was zur Bewäl
tigung der unweigerlich auf uns ein
stürmenden Aufgaben getan werden 
kann und muß. Lehre und Studium wie 
Forschung und Entwicklung zur Quali
fikation von hochkarätigen Fachleuten 
in allen Einsatzgebieten mit wirksamem 
methodischen und technologischen In
strumentarium der Sicherheitstechnik 
spielen dabei eine erstrangige Rolle . 
An diesem Obligo unserer jetzigen und 
zukünftigen Existenz beteiligt sich die 
Universität mit ihren Mitteln : Zum 
einen hat sie mitzuhelfen, insbesondere 
bemenschte, gesellschaftsberührende 
technische Systeme - vor allem solche 
mit hoher Energie-Ladung - so zu ge-
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stallen, daß ihre höchste Qualität ein 
Optimum an Sicherheit und Schutz für 
Benutzer und Umgebung ist oder daß 
sie wenigstens für den Fall der Stö
rung nur in Richtung beherrschbarer 
Verhältnisse versagen. Zum anderen 
sind die Mittel zu entwickeln , diejeni
gen Personen zu finden und zu befähi
gen, die technische Mittel handhaben 
können , vor allem solche Kräfte, die 
komplizierte, komplexe, riskante 
Systeme steuern sollen. Beide Ziele 
sind miteinander gekoppelt, die Auf
gaben bedingen sich also gegenseitig 
und bestimmen universitäres Lehr- und 
Forschungs-Programm. 

Die heutigen und zukünftigen sicher
heitstechnischen Aufgaben in ihrer 
Wichtigkeit und Dringlichkeit zu skalie
ren , ist freilich nicht mehr allein die 
Kompetenz einzelner Persönlichkeiten 
oder Kreise. Die Entscheidung , was wir 
mit welcher Priorität zu tun haben zur 
Senkung von Unfall-Häufigkeit und 
-Schwere, ist mehr denn je ein soziolo
gisches, gesellschaftspolitisches Pro
blem. Unsere Entscheidungen begrün
det zu treffen , verlangt eine Strategie, 
für die ein erster Denkrahmen das 
Bild 2 sein kann . In einem Diagramm 
der absoluten oder relativen Maße " Un
fall-Häufigkeit " über "Unfall-Schwere" 
formulieren wir die Notwendigkeit, 
Grenzen zu ziehen. Lebensbereiche, in 
denen beide Unfallmaße besonders 
hoch sind, wie z. B. im Straßenverkehr, 
müssen von der Sicherheitstechnik be
vorzugt behandelt werden. Durch inter
nationale Vergleiche lassen sich die 
relativen Größen besser interpretieren. 
und für bestimmte Bereiche und Zeiten 

geltende Vorbilder können für andere 
Verhältnisse Information und Motivation 
sein . 

Letztlich müssen aber die Unfall
Gesamtverluste - hier als Parameter 
eingetragen - gemindert werden . Das 
nur kann die Reaktion auf die zynische 
Frage sein , ob die Technik von uns ge
schaffener Moloch wird oder ob wir zu
rück in die Höhle des Neandertalers 
müssen. 

Sind Ziel und Weg bekannt - man 
kann doch allen Ernstes weder be
haupten, daß beides neue und unge
klärte Fragen noch daß sie erledigt 
seien -, dann muß sich sowohl das 
Individuum in der Gemeinschaft al s 
auch die Gesellschaft für jedes Mitgl ied 
mit ihnen identifizieren . Warum haben 
Sicherheit und Schutz vor Unfällen nicht 
einen so hohen Stellenwert im Leben 
einzelner und aller, der einer dann 
stärker motivierten Unfallverhütung grö
ßere praktische Erfolge ermöglichte? 
Die Wert-Soziolog ie hätte das gründli
cher zu erarbeiten und dann aufzuzei
gen, was zur Aufbesserung des Rufes 
von Sicherheit und Schutz getan wer
den kann . Wir - zuerst und vor allem 
die Fachleute - müssen darauf drän
gen, daß sich unsere Herrschafts-Trä
ger - und dazu zähle ich mit der Ge
samtheit ihrer Einflußmöglichkeiten 
auch die Hochschulen - stärker für die 
Sicherheitsaufgaben engagieren. 

Was belegt die Bedeutung und 
Selbständigkeit einer Wissenschaft , 
wenn es um ihre Einrichtung als Fach
bereich - neuere Vokabel statt des 
tradierten Begriffes Fakultät - geht? 

Die Diskussionen in Wissenschafts
theorie und Hochschulreform haben die 
Schwierigkeit der Anpassung klassi 
scher Anschauungen an heutige An
sprüche gezeigt. Die Maßstäbe früherer 
Kriterien für d ie Eigenständigkeit einer 
Disziplin und ihrer Relation zu ande
ren kann man nicht mehr ohne weite
res gültig anlegen. 

Unter verschiedenen Charakteristika 
passen mir für die Kennzeichnung der 
Sicherheitstechnik die folgenden: Sie 
ist eine angewandte, eine Real-Wissen
schaft, ihr Arbeitsfeld liegt zwischen 
Empirie und Prognostik . Sie leistet 
Hilfsfunktionen an andere Anwendung s
fächer, wie sie andere Hilfsdisziplinen 
für die Lösung ihrer Fragen einsetzt ; 
sie ist also interdisziplinär, multidiszi
plinär, transdisziplinär, sie hat zum 
einen als moderne Wissenschaft ein bis
herige streng-enzyklopädische Wissen
schafts-Strukturen sprengendes Wesen , 
das sie zum anderen als integratives 
Moment für multifakultatives Zusam
menarbeiten wirken läßt (eine ideale 
Disziplin für junge, am gesellschaftli 
chen Alltag orientierte Hochschulen) . 
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1.1.3 Wie ging es bisher? 
UnfaJlverhütung -

übersehende Wissenschaft 

Ihre geschichtliche Entwicklung ist 
die der Menschheit schlechthin . Zu
sammen mit Unfallberichten von vor 
tausenden Jahren tauchen Überlegun
gen und Ratschläge zur Unfallverhütung 
auf. Bau-Sicherheitstechniker zitieren 
gern Moses V, 22, 8 als einen alttesta
mentarischen Beleg (z. B. der Aufgabe : 
Schutzgeländer am Hausdach nicht 
vergessen, um Absturz und Blutschuld 
zu verhindern!) . Philosophen haben 
sich mit den Phänomenen Gefährlich
keit und Sicherheit früh befaßt. Mytho
logische Geschichten über schlaue Vor
sichtigkeit, naiven Leichtsinn, ängstliche 
Feigheit oder instinktives Wittern be
handeln die Züge der Lebensweisen, 
die der Sicherheitstechnik wissenschaft
liches Objekt geworden sind: Sichern 
Von Gefährlichkeiten und Schützen vor 
Schädlichkeiten. 

Warum hat dieses Problemfeld nicht 
schon früher seinen eigenen wissen
schaftlichen , universitären Kern ent
wickelt, so wie etwa die Medizin vor 
mehr als 2000 Jahren, der doch die 
Sicherheitstechnik in Bedeutung, Ziel 
und Arbeitsweise ähnlich ist? Worin 
lag der Unterschied, die Ereignisse aus 
Pandoras Büchse, neben Glück hie 
Krankheit , dort Unfall, so unterschied
lich zu behandeln? Vermutlich in zwei 
Gründen : Krankheiten waren im Ver
gleich zu Unfällen in den früheren Jahr
hunderten ohne technische Zivilisation 
ein häufiger Grund, die Annehmlichkeit 
und Dauer des Lebens zu begrenzen. 
Sie trafen zugleich Arme und Reiche, 
und doch waren letztere stärker be
günstigt, die Medizin zur Heilung zu 
mobilisieren. Reiche dürften obendrein 
weniger unfallgeschädigt gewesen sein , 
sie gingen nicht so unmittelbar mit den 
überWiegend natürlichen Gefährlichkei
ten um. Überdies erschienen Unfälle als 
plötzlich überkommende, rasch abrol
lende Vorgänge offensichtlich eindeuti
ger Wenn-dann-Bedingungen - man 
wurde z. B. von Fallendem oder Blitz 
erschlagen, verbrannte in Feuersbrunst, 
Wurde vom Pferd getreten - , so daß 
man diese Ereignisse noch eher fata
listisch hinnahm, sie ohne Abwehr
Reaktion dem Schicksal anlastete. Be
zeichnend, daß auch die Präventiv-Me
dizin viel später als ihre ältere, kurativ 
wirkende Schwester wissenschaftsfähig 
wu~e. -

Die Entwicklung der technisierten 
Systeme zwang zu anderer Anschau
ung. Der lange Prozeß, der dem Men
schen die Natur mit ihren Energien und 
Dingen technisch verfügbarer machte, 
offenbarte nach und nach immer klarer, 
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daß die eigentliche Unfallursache eine 
Person - einzeln oder gemeinschaft
lich - in ihrem Tun oder Lassen ist, 
begleitet von - allerdings äußerst sel
tener - höherer Gewalt. Die Person 
freilich nicht nur verstanden als direkt 
Unfallbetroffener, sondern auch als 
Konstrukteur, Hersteller, Erzieher, Ver
braucher etc. So kann man im Rück
blick über 100 Jahre Industrialisierung 
erkennen, daß Schuld und Sühne im 
Lebenskapitel Unfälle oft unfair verteilt 
waren : Nicht der Gestalter eines sicher
heitstechnisch unvollkommenen Gerä
tes büßte in erster Linie die Fehler 
allein , sondern vielmehr diejenigen, die 
damit umgingen. In frühen Zeiten der 
Technisierung war so gesehen Unfall
freiheit noch das Privileg derer, die 
nicht direkt an oder mit Maschinen ar
beiten mußten. Das hat sich bis heute 
immer stärker verschoben zu einer so
zialen Egalisierung : Von einem kata
strophalen Unfall z. B. im Verkehr sind 
ausnahmslos alle betroffen. Das bedeu
tet gewiß eine immer stärkere soziolo
gische Motivierung für öffentliche Er
folge der Sicherheitstechnik von allen 
einflußreichen Seiten her. Das jährliche 
Unfallvorkommen hat die Dimension 
der Folgen eines mittelalterlichen Krie
ges angenommen, dem keiner sich mit 
eigener Macht ganz entziehen kann. 

1.2 Was bleibt zu tun? 
Sicherheitstechnische 

Hochschul-Lehre und -Forschung 

Ist denn ein massives sozial-ethi
sches und -ökonomisches Motiv schon 
eine akzeptable Begründung für eine 
wirksamere Leistung der Sicherheits
technik aus dem Hochschulbereich ? 

Wenn ja, dann bedeutet das : Ihre höch
ste Wirksamkeit erreicht eine Disziplin 
durch angemessene Größe und Stärke 
in adäquater Funktion und Position, 
unter der Voraussetzung einer Orientie
rung der Hochschul-Arbeit an den Be
dürfnissen z. B. ihres Absatz-Marktes 
für sowohl berufliche Aus- und Fortbil
dung als auch fachliche Forschung und 
Entwicklung. 

Das soll unter der Frage gesche
hen, ob die Vermutung vertretbar ist, 
daß Erfolge der Unfallverhütung an al
len ihren Fronten in den letzten Jahr
zehnten noch stärker gewesen wären, 
wenn sich schon länger ein eigenstän
diges Hochschul-Fach Sicherheitstech
nik des Alltagsproblems " Unfall" ange
nommen hätte, wie vergleichsweise die 
Medizin der Krankheit. 

1.2.1 Wer bildet wen aus? 
Konkurrenz-Kriterien 

In diesem Sinne wollen wir nun 
pragmatisch untersuchen, was eine 
Hochschule in Lehre und Forschung 
für die Sicherheitstechnik an der Front 
leisten kann. Denn spezielle Ausbildung 
oder berufsbegleitende Weiterbildung, 
auch Forschungs- und EntwiCklungs-Ar
beiten für das Fach können durchaus 
hochschulextern, etwa in Bundes- und 
Landes-Anstalten oder nichtöffentlich
rechtlichen Institutionen erledigt wer
den. Für den Bereich Arbeitssicherheit 
ist sogar respektvoll anzuerkennen, daß 
z. B. die Bundesanstalt für Arbeits
schutz und Unfallforschung oder das 
Bayerische Landesinstitut für Arbeits
schutz, die Berufsgenossenschaften 
usw. oder die hiesige Technische Aka
demie Wuppertal solche Funktionen seit 
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Jahrzehnten erfolgreich praktizieren. 
Was bleibt da einer Hochschule, etwa 
der GHW zu tun übrig? 

Zum Bedarf einer wirksamen Instal
lation hochmögender Sicherheitstechnik 
in Hochschul-Lehre und -Forschung 
sind mehrere Fragen zu diskutieren, 
z. B.: 

Erstens : Wer leistet eine qualifizier
te Grund- und Fachausbildung im si
cherheitstechnischen Feld nach so ho
hen Ansprüchen, daß sie für den wich
tigen, schwierigen Beruf fähig , erfolg
reich macht? Oder: Wer kann es bes
ser als eine Hochschule? 

Zweitens : Wie hoch ist der quanti
tative Bedarf an Hochschul-Qualifikation 
in Tätigkeitsfeldern der Sicherheits
technik? 

Schließlich : Wie wird der Ruf des 
Faches und der in ihm wirkenden Fach
leute in Praxis und Wissenschaft be
einflußt, wenn es im Hochschulbereich 
autonom wird? 

1.2.1.1 Wer unterrichtet 
und befähigt anspruchsgerecht? 

Qualität der Hochschul-Ausbildung 

Die erste Frage erfährt unterschied
liche Antworten : z. B. einige Vertreter 
sicherheitstechnischer Praxis stehen auf 
dem Standpunkt, daß eine spezifizierte 
Fortbildung in z. B. arbeitsschutz-prag
matischen Einzelheiten genügt, wenn in 
jeweiliger Funktionsebene eine andere 
Berufsqualifikation der Fachkraft schon 
vorliegt, also Arbeits-Sicherheitstechnik 
wird als zusätzliche Spezialisierung auf
gestockt. In vielen Verhältnissen mag 
das für erste bessere Ergebnisse aus
reichen , wenn sich die Erfolgansprüche 
am bisherigen Unbefriedigenden orien
tieren. 

Betrachtet ein selbst in der Sache 
nicht Versierter dagegen die Anstren
gungen, die beispielsweise dem Nach
wuchs In Staat I icher Gewerbeaufsicht, 
im kommunalen Brandschutz, bei den 
Gesetzlichen Unfall-Versicherungsträ
gern, in den Technischen überwa
chungs-Organisationen usw. gewidmet 
werden, um ihn auf der Grundlage sei
ner vorher kritisch geprüften Vorbildung 
in bestimmten sicherheitstechnischen 
Bereichen zu qualifizieren, dann ahnt 
er bald , welches Maß an umfangrei
chem und anspruchsvollem Stoff zur 
Bewältigung der normalen Probleme 
gelernt werden muß. Einmal abgesehen 
von Fragen nach Objektivität, Homoge
nität, Komplexität, Kontinuität und nicht 
zuletzt der Produktivität solcher haus
und branchenspezifischer Fortbildungs
Verfahren in Sicherheitstechnik darf 
man annehmen, daß ein Angebot von 
hochschulqualifizierten Fachleuten in 
diesen Tätigkeitsfeldern willkommen 
ist ; sie werden auch in diesen Berei-
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ehen erwartet - solche Wünsche sind 
hier bekannt - , doch konnte bisher 
nicht mit solchen Bewerbern gerechnet 
werden. Ein entsprechendes Angebot 
aus dem Hochschulbereich würde einen 
weiteren bisher unbewußten Bedarf an 
Absolventen einer Hochschulausbildung 
in Sicherheitstechnik wecken, deutlich 
u.nd relativ stark werden lassen. 

Ein Vorteil der Hochschule ist, statt 
einer funktions- oder sachgebiets-be
tonten Spezialfortbildung eine eben 
universitär gründliche, kompakte, objek
tive Ausbildung anbieten zu können. 
Diese hilft auch in Bereichen, die eine 
adäquate Nachwuchsschulung gar nicht 
oder nicht so effektiv vollziehen kön
nen und die auch etwa ein Gesetz nicht 
dazu zwingt. Die GHW will aber Sicher
heits-Ingenieure keineswegs nur für die 
Befriedigung des Bedarfs z. B. aufgrund 
des Arbeitssicherheitsgesetzes qualifi
zieren ; ihrem universitären Status ver
pfl ichtet, versucht sie, jedem prakti
schen Anspruch aus weitestem sicher
heitstechnischen Umkreis gerecht zu 
werden , indem sie z. B. - dies einer 
später noch eingehenderen Behandlung 
vorwegnehmend - Fachleute für Ex
plosions- und Brand-Sicherheitstechnik 
aller Anwendungsgebiete oder für si 
cherheitstechnische Probleme beim 
Standort-Bestimmen, Gestalten, Errich
ten und Betreiben von kerntechnischen 
Anlagen qualifiziert. Das alles spricht 
sicherlich für die Beteiligung der Hoch
schule an der sicherheitstechnischen 
Berufsbildung . 

Warum dann aber gleich die Grün
dung eines selbständigen Fachberei
ches Sicherheitstechnik? Warum nicht 
Sicherheitstechnik als aufgeteilte Kom
ponente in den Disziplinen, für die sie 
tätig ist? 

1.2.1.2 Wenn schon Hochschul-Lehre 
dann aber wie? 

Sicherheitstechnik - zersplitterte oder 
homogene Disziplin 

Die Fachwelt diskutiert schon viele 
Jahre die Alternative sicherheitstechni
scher Hochschullehre : Entweder sicher
heitstechnische Einzelheiten in den 
Stoffen verschiedener Sachgebiete mit
behandeln und damit ihrer Vermittlung 
Genüge tun - oder das Fach als eigen
ständiges auf- und ausbauen und paral
lel zu anderen wirken lassen. 

Diese Diskussion hat uns auf unse
ren Entwicklungsweg gelenkt und ge
fördert, und wir sind nun zu einem Ziel 
gekommen , das unseres Erachtens al
len fachlichen Ansprüchen gerecht wird . 
Dabei haben wir uns ernst und gründ
lich mit der Meinung auseinanderge
setzt, wie sie besonders klar auf dem 
Symposium für Unfallforschung in Dort
mund am 1. Dezember 1971 vertreten 

wurde. Danach erachtet es z. B. eine 
angesehene Technische Hochschule als 
nicht sinnvoll , ein eigenständiges Fach 
Sicherheitstechnik einzurichten, weil 
die sicherheitstechnischen Belange in 
anderen relevanten Fächern miterledigt 
werden. 

Warum sollte das nicht gehen? 
Jeder Fachmann der Sicherheitstech

nik in der Praxis wird es zu schätzen 
wissen , wenn er anderen Kräften be
gegnet, die in ihrem Fach gut qualifi
ziert sind und darüber hinaus noch die 
wichtigsten sicherheitstechnischen 
Grundlagen ihres Bereiches wenigstens 
ausreichend gelernt haben. Von ihm 
erwartet man ja umgekehrt, daß er die 
Grundlagen des Bereiches kennt, in 
dem Sicherheitstechnik helfen soll. 

Aber in allen Anwendungsfächern 
die Sicherheitstechnik so einzuweben , 
daß dem Absolventen in Berufsfeldern 
mit klassischer Unfallbelastung auch 
nur ihr Grundverständnis mitgege'ben 
ist, wirft eine Reihe von Schwierigkei
ten dieses, sagen wir traditionellen 
Unterrichtsweges auf. (Und da liegt ne
ben anderen auch ein Grund für die 
relative Stagnation der Unfallverhü
tungs-Entwicklung.) 

Erster Nachteil: Es zeigte sich , daß 
in den klassischen Lehr- und Studien
Veranstaltungen, in denen Sicherheits
technik eine Beigabe zum jeweiligen 
Kernfach ist, ihr Anteil qualitativ und 
quantitativ so unbedeutend werden 
kann, daß es als nebensächlich er
scheint ; das gibt dem Studenten nicht 
einmal stimmungsmäßig einen Eindruck 
von der Bedeutung der sicherheitstech
nischen Idee. Bei dem Trend unserer 
Studienreform zur Verkürzung der Ver
weildauer von Studenten an den Hoch
schulen und der konsequenten Konzen
tration der Stoffinhalte wird alles Nicht
eigentlich-Fachliche noch mehr ver
drängt. 

Ein weiterer Nachteil : Die ständig 
zunehmende Vielschichtigkeit und 
Schwierigkeit einer Fülle sicherheits
technischer Lehrinhalte ist nicht nur ein 
quantitatives Problem für die Gastge
berfächer, es erfordert hohe fachspezi
fisch-theoretische und -praktische Qua
lifikationen des Lehrers : Wer in den 
auch nur ihm naheliegenden sicher
heitstechnischen Spezialfragen seines 
Faches nicht laufend auf dem neuesten 
Erkenntnis- und Erfahrungs-Stand ist, 
verbreitet bald veraltete, überholte Mei
nungen . Das ist für den Fall ihrer An
wendung durch mangelhaft Qualifizierte 
möglicherweise fatal für diejenigen, die 
den Resultaten solchen Könnens unter
liegen, und ist peinlich für den Verant
wortlichen. Deshalb erbitten um sach
gerechte Vermittlung bemühte Kollegen 
solche Unterlagen, die ihnen die fach-
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spezifische Sicherheitstechnik zu brin
gen ermöglichen sollen. Dem Wunsch 
wurde z. B. für den Teilbereich Arbeits
Sicherheitstechnik durch recht umfang
reiche Lehrunterlagen der Deutschen 
Gesellschaft für Arbeitsschutz entspro
chen. Bleibt zu hoffen, daß die Gutwil
ligkeit zur Aufnahme und Übertragung 
der ja diffizilen und bedeutungsvollen 
Fakten, die nicht ohne negative Folgen 
vereinfacht oder verkürzt werden dür
fen , fachgerecht und überzeugend ge
lingt ; wenn nicht, versandet der ange
strebte Nutzeffekt beim Hörer in ver
ständlicher Geringschätzung. Um gar 
eine tiefergehende Seminar-Diskussion 
bestehen zu können , fehlt es manchem 
Kollegen natürl ich und verzeihlich an 
persönlicher oder übernommener Er
fahrung in praktischer Sicherheitstech
nik. 

Doch : Man stelle sich vergleichs
weise vor, z. B. im Grundstudium der 
Maschinenbauer würden Fachanteile 
aus der Physik oder Chemie oder Wirt
schafts- und Gesellschaftswissenschaft 
zwar als unverzichtbar anerkannt , aber 
aus Gründen der Organisation oder 
Autonomie sollten sie, jeweils in den 
Hauptstoff eingewebt, von den Vertre
tern der Maschinenbau-Fächer gebracht 
werden , die dazu ein von Zeit zu Zeit 
modernisiertes Manuskript der jeweili 
gen Disziplin als Richtschnur hätten! 
Ginge das auch? 

Wenn hierzu erwidert wird , daß die 
gerade genannten Fächer seit jeher 
eigenständige Disziplinen seien und 
aus ihrer Homogenität heraus tradi
tionsgerecht ihre Dienstleistungen an 
die Nachbardisziplinen selbständig lei
sten wollen und sollen, dann muß das 
gerade die auch nun verselbständigte 
Sicherheitstechnik für sich fordern . 

Es sei noch eine besonders kritische 
Frage zu dem konventionel len Lehrver
fahren erlaubt, in dem nur Portionen 
der Sicherheitstechnik den Hauptgän
gen beigelegt werden soll : Wie kann 
ein Student den vollen Problemkreis 
der Sicherheitstechnik erkennen aus 
mehreren ganz unterschiedlichen Per
pektiven zu dem Fach, wenn in keiner 
dessen wesentliche Charakteristika, wie 
z. B. gru ndlegende Begriffe, Denkwei
sen, Arbeitsverfahren und Mittel ge
schlossen behandelt werden oder gar 
dieser besonders wichtige Kern in sub
jetiver Meinung unterschiedlich darge
stellt wird? Wenn sicherheitstechnisch 
kompetente Leistung in der Praxis 
möglichst störfallfreie Situationen und 
Prozesse garantieren muß, ist halbes 
Wissen , das naiv-wohlwollend ange
Wandt wird , schlimmer als ein verant
wortungsvolles Bewußtsein des Nicht
wissens, das sich die Leistung versagt. 
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So doch in allen lebenswichtig-wissen
schaftlichen Fächern ! 

Demnach ist ein richt iges, genaues 
und vollständ iges Behandeln von si
cherheitstechnischen Fakten im Zusam
menhang mit anderen Hauptthemen 
zwar durchaus willkommen , aber für 
eine volle, gründliche Qualifikation in 
Sicherheitstechnik nicht ausreichend, 
selbst nicht in dem Träger-Fach . 

1.2.2 Wie viele qualifizieren wie viele ? 
Quantitative Aspekte 

universi tären Lehr-Bedarfs 

Doch weiter zur zweiten Frage nach 
dem quantitativen Bedarf an Hochschul
Qualifikationen (was zwar wichtig , aber 
disziplinär nicht bestimmend ist) : 

Gekoppelt mit der nicht schwierigen 
Voraussage eines stark ansteigenden 
Bedarfs an Sicherheits-Fach leistungen 

Sicherheitstechnik 

kann für jetzt und die nächste Zukunft 
relat iv große Nachfrage an hochschul
qualifizierten Fachleuten in verschiede-
nen sicherheitstechnischen Anwen-
dungsgebieten festgestellt werden. 
Bild 3 nennt in größerem Zusammen
hang solche Einsatzgebiete der Sicher
heitstechnik, z. B. den Bereich der Ar
beit mit etwa Schwerpunkten in der In
dustrie, im Handwerk oder bei der 
Energie-Gewinnung, -Bereitstellung und 
-Verteilung usw.; dann den Privatbe
reich mit Schwerpunkten des Haushalts, 
der Freizeit, des Hobbys und des 
Sports ; ferner den Verkehrsbereich mit 
Teilgebieten wie Straße, Schiene, Was
ser und Luft ; schließlich den Umweltbe
reich mit seinen Gebieten. 

Alle Anwendungen zentrieren sich in 
dem Kernbereich Allgemeine Sicher
heitstechn ik, die jedem theoretischen 

STRUKTUR DER ARBEITSGEBIETE DES NEUEN FACHBEREICHES 

S ICH E R HEl T S T E C H N I K 

ARBEITSGEBIETE 
ALLGE:MEINE 
SI CHERHE ITS- U. 
SCHUTZTECHNIK 
ARBEIT 
PRIVATES 
UMWELT 
VERKEHR 

BILD 3 

JEDES MIT JEDEM VERBUNDEN: 

GEMEINSAME GRUNDSATZAUFGABEN DER SITE: 
BEGRIFFE. METHODEN. TECHNIKEN, INSTRUMENTE 
ENERGIE. INDUSTRIE. HArIDWERK, DIENSTLEISTUNGEN 
HAUSHALT. FREIZEIT, SPORT, HOBBY 
NATUR. LUFT. BODEN. WASSER 
LUFT. WASSER. SCHIENE. STRASSE 

VERMASCHTES WIRKUNGSFELD SICHERHEITSTECHNIK 
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Sicherheitstech n i k 

wie praktischen Vorgehen das grund
sätzliche Rüstzeug ist. 

In Positionen gerade höheren Ran
ges werden mehr und mehr sicher
heitstechnische Fachkräfte benötigt, im 
Bereich der Verwaltung etwa in Mini
sterien, Behörden wie StaatI . Gewer
beaufsicht, Bauamt, Berufsfeuerwehr, 
Gesundheitsamt, Verkehrsamt etc.; in 
der Wirtschaft wird - man denke an 
die Forderungen des Arbeitssicherheits
gesetzes - eine relativ große Zahl an
spruchsvoll qualifizierter höherer Ange
stellter eingesetzt, die Technischen Auf
sichtsdienste der Berufsgenossenschaf
ten und sonstiger Lebens- und Sach
Versicherungen brauchen Fachpersonal, 
die Technischen Überwachungs-Vereine 
und -Ämter ebenfalls. Übersehen wir 
nicht die Forschungs- und Entwick
lungs-Institutionen, wie z. B. die Bun
desanstalt für Materialprüfung , die 
Physi kai isch-Tech nische Bu ndesanstalt, 
die Deutsche Forschungs- und Ver
suchsanstalt für Luft- und Raumfahrt, 
die Kernkraftwerkszentren etc . Über 
das Soll nach dem Arbeitssicherheits
gesetz hinaus werden Sicherheits-Spe
zialisten in der Konstruktion und Ent
wicklung der Luft- und Raumfahrt-, der 
Großchemie- und der Kernreaktor-In
dustrie gebraucht. Sie - wie bisher 
überwiegend - zum einen als Autodi
dakten der Sicherheitstechnik, zum an
deren als Absolventen mehr oder weni
ger langer Schulungskurse (gar neben 
einem anstregenden Job) ihr Qualifi
kations-Ziel verfolgen zu lassen , ist 
doch zumindest vom Nutzen-/Aufwands
Anspruch fraglich . 

Vorsichtig geschätzt, dürften jährlich 
jetzt und künftig mindestens 100 diplo
mierte Kräfte der Sicherheitstechnik in 
jenen spezielleren Einsatzgebieten auf 
entsprechenden Positionen benötigt 
werden. Das ergibt eine Studenten-Ge
samtzahl , die über alle Jahrgänge eines 
Studiums schon ausreichenden Bestand 
eines mittelgroßen Fachbereiches aus
macht. Dabei ist nicht berücksichtigt, 
daß die Möglichkeit eines Studiums der 
Sicherheitstechnik mehr Interesse von 
Bewerbern und Stellen aufwirft, die bis
her gar nicht daran dachten, das Fach 
zu studieren oder eine bestimmte Stelle 
qualifiziert zu besetzen, weil das Ange
bot der Hochschule fehlte. 

1.2.3 Wer soll und kann was forschen? 
Forderung und Rechtfertigung sicher
heitstechnischer Hochschul-Forschung 

Analoges läßt sich von sicherheits
technischer Forschung und Entwicklung 
im Hochschulbereich sagen : Selbstver
ständlich können einzelne sicherheits
technische Fragestellungen im Zusam
menhang von Forschungsproblemen mit 
angefaßt werden , deren Schwerpunkt 
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woanders liegt. Dann bleibt aber übrig 
die Behandlung der eigentlich sicher
heitstechnischen Forschungsfragen, die 
ihr derzeitig die wichtigsten sind . Sie 
müssen in einem eigenen lehrbezoge
nen Forschungsfeld untergebracht wer
den. 

Universitäre Forschung der Sicher
heitstechnik zielt demnach auf die Ge
winnung von Grundlagen des Faches in 
allen Anwendungsbereichen ; sie müßte 
dam it zur Vereinheitlichung bündeln 
und zur Praktizierung vervielfältigen 
helfen, was an einzelfachlichen Erfah
rungen und Erkenntnissen bereits vor
liegt und weiterhin hinzukommt. unab
häng ig von effämären Interessen, auch 
nicht zur vordergründigen Pragmatik 
gedrängelt. 

Soweit eine nicht vollständ ige 
Skizze des Bedarfs und der Möglich
keiten an Aus- und Fortbildung wie an 
Forschung und Entwicklung, die vorerst 
ausreichend begründen mag , daß Si
cherheitstechnik ein dem praktischen 
Anspruch folgendes Fach im Hochschul
bereich sein muß. 

1.2.4 Wer stärkt wem den Ruf? 
Möglicher Reputations-Gewinn 

für alle Beteiligten 

Doch schließlich noch dieser Aspekt, 
vielleicht weniger bedeutend : Das neu
erliche Dasein der Sicherheitstechnik in 
universitärer Lehre und Forschung be
deutet für die Praxis eine nicht zu 
unterschätzende Aufwertung ihrer Re
putation . Es mag ja fraglich sein , ob der 
Nimbus ganzer Berufshierarchien des
halb von allen ihren Rängen bean
sprucht werden kann , weil Studierte an 
der Spitze durch ihre Hochschul-Heimat 
ausgewiesen werden. Das Losungswort 
seiner Universitäts-Fakultät öffnet dem 
Akademiker und seinem Gefolge im Be
rufsstand den Zugang zu höherer Funk
tion , Position, Reputation - und auch 
Dotation . Wie vergleichen sich da z. B. 
Betriebsarzt und Sicherheitsingenieur, 
befragt nach der Karätigkeit ihrer Fach
ausbildung? Eine neutrale, objektive, 
unabhängige, sachlich kompetente und 
somit rufstärkende Vertretung des Fa
ches im Hochschul-Raum dürfte jedem 
Praktiker der Sicherheitstechnik auch 
Anteil an wissenschaftlichem Renomee 
geben. Andererseits baut die Universi
tät in ihrem Bereich ein Fach aus, des
sen interdisziplinär-komplexer, theore
tisch-komplizierter und sozial-prägnan
ter Gehalt ihre moderne Bedeutung be
stärkt. 

1_3 Was kann Unfallverhütung leisten? 
Wissenschaftliche Objekte des 

Hochschulfaches 
Das nächste Warum zielt auf die 

Struktur des Faches und darauf, wie es 
sich an der GHW darstellt. 

Dazu muß man wen igstens etwas 
näher auf die Objekte dieser Wissen
schaft eingehen , die ihre Eigenständig
keit befestigt und weiter verwirklicht. 

Ihr Ziel ist - nochmals gesagt -, 
mit ihren geeigneten Mitteln dazu bei
zutragen, daß Unfälle weniger häufig 
und weniger schwer vorkommen. Um 
das zu erreichen, muß sie sich mit dem 
Anlaß, Ablauf und Ausgang des Unfalls 
in seinen situativen Gegebenheiten be
fassen, mit den räumlichen und zeitli 
chen Bedingungen der beteiligten Kom
ponenten in dem jeweiligen Mensch
Maschine-Umwelt-System. Sicherheit 
und Schutz solcher Systeme vor Unfäl
len zu schaffen und zu erhalten ist das 
Ziel , Sicherheitstechnik die Gesamtheit 
der Mittel, es zu erreichen. Das ist das 
Thema des Opus, dessen Partitur nun 
erläutert werden soll. 

1.3.1 Verstehen wir unsere Begriffe 
richtig? 

Beispiel terminologischer Probleme 
der Sicherheitstechnik 

Wissenschaftlich anerkannte Kern
Begriffe bedingen die Selbständigkeit 
einer Disziplin und umgekehrt. Ich re
feri ere dazu Hegel : " Die Griechen ach
teten das reine Wort und die reine Be
handlung eines Satzes ebenso als die 
Sache. Und wenn Wort und Sache ein
ander entgegengesetzt wird , ist das 
Wort das Höhere ; denn die nicht aus
gesprochene Sache ist eigentlich ein 
unvernünftiges Ding, das Vernünftige 
existiert nur als Sprache." 

Sicherheit gilt als Freisein , Schutz 
als Abwehr von Gefahr, hier gegenüber 
Unfällen. Doch was ist ein Unfall? 
Mythologisch immer noch ein Chamä
leon der höheren Willkür, das sich heu
te sogar technisch tarnt und blitzschnell 
verschlingt? 

Den Begriff " Unfall " kann man aus 
verschiedenen Standpunkten deuten : 
als direkt oder indirekt Betroffener, als 
Arzt , Staatsanwalt oder Richter, Versi
cherer, Naturwissenschaftler, Philosoph. 
Für den universitären Aspekt bestim
men alle individuellen Begriffs-Ver
ständnisse die Behandlung dieses Ob
jektes, dessen Begriff daher gründlich 
und umfassend sein muß, um einer
seits in beliebigen Anwendungen prak
tikabel zu sein , ohne dabei andererseits 
unvollständig und unrichtig zu werden . 

Legt man einmal einen ersten Ak
zent auf die Erscheinungs- und Folge
Kriter ien des Ereignisses Unfall , so 
einigt man sich bei der Betrachtung des 
Bildes 4 sicher noch auf seine jahrtau
sendealten Hauptmerkmale "plötzlicher 
Eintritt und schädlicher Ausgang " . Sei
ne qualifizierende Schwere reicht von 
Bagatelle bis Unfall in einem Mensch
Maschine-Umwelt-System oder - mit 
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weiterer Skalierungs-Möglichkeit - von 
Unfall bis Katastrophe in einem Ge
meinschafts-Anlage-Natur-System. Der 
Mißerfolg ist derart, daß Werte beschä
digt oder Funktionen gestört werden. 
Beide Arten von Schädigungen können 
je einzeln allein, gleichzeitig zusammen 
oder hintereinander folgend entstehen . 
Die Wertschätzung ist - plausibel -
heute geläufiges Merkmal des Unfalls. 
Zwar gilt im Bereich des Arbeits
schutzes diese Vokabel nur für den Ver
letzungsfall des menschlichen Körpers, 
entsprechend der Definition der ehr
würdigen Reichsversicherungsordnung, 
die als Sachschaden allenfalls zuläßt, 
unfallbeschädigte Prothesen einzube
ziehen. Doch , ist es nicht sinnvoll , auch 
die Verletzungsfälle aller Lebewesen 
" Unfälle" zu nennen, um unfallbedingte 
Verluste von Nutzvieh , Haustieren, Wild 
etc. statistisch vereinheitlicht kenn
zeichnen zu können? 

Neben Verletzungen gilt im Stra
ßenjargon auch jenes Ereignis als Ver
kehrsunfall , bei dem nur Sachen be
sChädigt wurden. Aus dieser Sicht ist 
der nächste Definitionsbereich nicht 
weit, überhaupt unfall artige Beschädi
gungen von Objekten im ganzen System 
einzubeziehen , wie Bodenschätze, 
Grundwasser, Ernte, Waldbestand etc. 
Dann wären plötzliche, schädliche Vor
gänge, die jetzt noch unter undeutli
chen Namen stehen, in die Unfallbe
kämpfung einbezogen, passendes und 
ergiebiges Objekt rationeller - d. h. 
ergiebiger, aufwandsgerechter - Si
cherheitstechnik. 

Mit größeren Schwierigkeiten beim 
Unfall-Verständnis muß man bei eini
gen traditionell eingestellten Sicher
heitsfachkräften rechnen , wenn mit 
"Störfall " als Unfall-Teilbegriff eine 
System-Funktionsstörung beschrieben 
Wird . Nehmen wir als Beispiel dafür die 
Situation, daß ein großes komplexes 
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Verkehrs-Netz durch einen akuten 
Zwischenfall , bei dem Werte nicht be
schädigt werden , in eine örtlich und 
zeitlich ausgedehnte Stockung gerät. 
Der letztlich nur in Geld zu beziffernde 
insgesamte Schaden übersteigt dabei 
hoch die Kosten eines einzelnen mit
telschweren Unfalles. Außer dem Un
fall-Folge-Kriterium eines solchen un
verhofften Schadenfalls sind aber doch 
die Charakteristika der ursächlichen 
Ermöglichung, der Auslösefaktoren und 
der Ablauf-Technologie denen des 
klassischen Unfalls (plötzlich u. schäd
lich) so ähnlich , daß kein Grund be
steht , solche Vorkommnisse, die häufig 
und kostspielig unser Leben belasten, 
nicht unter dem Komplex-Begriff Unfall 
zu erfassen, damit sie Objekte der Si
cherheitstechnik sind. - Tatsächlich 
bestehen in unserer allerdings hetero
genen Fachwelt längst Unfall-Unterbe
griffe, wie z. B. Körperverletzungsfall , 
Sachschädigungsfall , Störfall etc. Für 
gemeinsame Lehr- und Forschungs
Arbeiten wird es jedoch immer unver
ziehtbarer, die Terminologie zu verein
heitlichen und dabei dann traditionelle, 
konventionelle Begriffs-Auslegungen 
nicht gelten zu lassen, wenn sie dem 
besseren Arbeitsergebnis im Wege 
stehen. 

Soweit eine Rohskizze definitori
scher Fragen des Unfallart-Begriffes, 
die allein schon für allseits brauchbare 
deskriptive Unfallstatistik geklärt wer
den müssen. 

Das dimensionale Problem der Un
fall-Mindestschwere, die qualifizierende 
Erfassungs- und Zähl-Schranke des Er
eignisses ist, hat so viele Schwierigkei
ten an sich, daß es in so knappem 
Rahmen gar nicht angeschnitten wer
den kann . 

Das terminologische Problem Unfall 
wird noch interessanter, wenn der Term 
aus kausalistischen Aspekten der Un-
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Sicherheitstech nik 

fall-Analyse und aus finalist ischen 
Forderungen der sicherheitstechn ischen 
Methodik und Systematik präzise, kor
rekt und operationabel gefaßt werden 
soll . Auch das müssen wir uns hier 
versagen. 

Halten wir von dieser Betrachtung 
fest , daß eine ganze Reihe Fragen vom 
Unfall begriff auftaucht, d ie einerseits in 
keiner der sogenannten klassischen 
Disziplinen behandelt und erledigt wer
den und andererseits auch nicht in ir
gendeine der bisher bestehenden Dis
ziplinen verwiesen werden können, da 
sie zu komplex sind . 

1.3.2 Wie erkennt man die 
Zusammenhänge? 

Kybernetische System-Aspekte 

Gehen wir weiter zum Aktionsfeld 
der Sicherheitstechnik, umschrieben mit 
dem zunächst abstrakt klingenden 
Begriff " Mensch-Maschine-Umwelt-Sy
stem " oder "Gemeinschaft-Anlage-Na
tur-System ", eine für d ie Erfüllung einer 
bestimmten Zielfunktion in dementspre
chender Struktur angeordnete bestimm
te Menge von meist aktiven System
Elementen oder -Komponenten . Auf die 
System-Konzeption muß kurz eingegan
gen werden , weil es die interdiszipli
näre Struktur der Sicherheitstechnik 
verstehen hilft, sind doch die Qualitä
ten eines solchen Systems als mögliche 
Unfall-Quelle angegeben mit Sicher
heit, Zuverlässigkeit und Wirtschaftl ich
keit der Aufgabenerfüllung . 

Bild 5 stellt uns ein vereinfachtes 
Funktionsmodell dar, in dem der 
System-Kern " Mensch-Maschine" bzw. 
" Gemeinschaft- Anlage " wie eine Regel
schle ife zu verstehen ist. In ihr benutzt 
ein einzelner Mensch oder eine Gruppe 
die jeweilige Maschine oder Anlage, um 
seine bzw. ihre Kräfte zu verstärken , 
vervielfältigen , verfeinern , verlängern 
usw. Wir denken uns nun die Glieder 
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Sicherheitstechnik 

dieser Regelstrecke, mit Steuerteilen -
wie zynisch , daß man noch allenthalben 
von " Bedienungs-Elementen " spricht -
und mit Anzeige-Instrumenten vervoll
ständigt, in ihrer Struktur so angeord
net, daß man die materiellen und infor
mationeilen Koppelungen erkennen 
kann, um alle für Unfälle wichtigen 
Kommunikationen und Interaktionen 
festzustellen. Dazu arbeitet man mit ge
danklichen Schnittflächen, die die Ord
nung der Elemente, Komponenten und 
Subsysteme zueinander sezieren las
sen . Umgeben ist der System kern 
außerhalb der ihn umgebenden gedach
ten Hüllfläche von der näheren und 
weiteren Umwelt bzw. Natur. Er wirkt 
in mannigfacher Weise in sie hinein, 
und sie bringt umgekehrt ihre Einflüsse 
in das System. 

Dem Unfall-Forscher und Sicher
heits-Wissenschaftler ist eine solche 
Systemvorstellung - im praktischen 
Einzelfall natürlich verdeutlicht und ver
feinert - das Hilfsmittel , in der kom
plexen Fülle von komplizierten Zustän
den und Vorgängen, die wir Lebendig
keit nennen, jene zu entdecken, die den 
Unfall bewirken können oder verursacht 
haben. 

Das möglichst zu quantifizierende 
Unfall-Risiko ist das Maß der Wahr
scheinlichkeit des Eintretens von Unfäl
len bestimmter Art und Schwere. Dabei 
kann diese Analyse empirisch für ge
schehene Unfälle angesetzt werden , sie 
ist schwieriger, doch noch wichtiger, bei 
prognostischen Aussagen zur Sicher
heit solcher Anlagen , die wir nicht in 
Unfälle entarten lassen dürfen . 

Diese kybernetische Vorstellung von 
Unfall-Bedingungen wenden wir einmal 
für beispielsweise das System "Fahrer
Fahrzeug-Fahrbahn-Fahrverkehr" an. 
Darin vorgekommene Unfälle lassen er
kennen , daß in jedem einzelnen Ereig
nis eine Menge von ganz unterschiedli
chen Faktoren wirkten , die den Unfall
Kausal-Nexus bedingten und ermöglich
ten. Unfall-Statistiken, häufig nur des
kriptiver Art, nicht immer systematisch 
- also nicht system-bezogen! - ange
legt und überwiegend nur eindimensio
nal , zeigen uns zwar, daß zu viele Un
fälle vorkommen, lassen aber die Aus
sage vermissen , warum sie geschehen. 

Unfallschwerpunkt-Analysen an kor
rekt und komplett erfaßten Systemen 
erbringen dagegen die Auskunft , daß 
Unfall bedingungen von der Vielzahl 
und Mannigfaltigkeit der Faktoren des 
Systems abhängen, die seine personel
len , materiellen, konstruktiven und or
ganisatorischen Bedingungen bestim
men, und daß deshalb zu der Beurtei
lung unfall bedingender Gefährlichkeiten 
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ein ganzer Kreis von Fachleuten ver
schiedener Disziplinen verlangt wird : 

Z. B. Psychologen, Ergonomen , Me
diziner, Pädagogen, Soziologen u. a. 
Humanwissenschaftier, die sich zur Si
cherheits-Gewährleistung des Fahrers 
äußern im Hinblick auf die technischen 
Anforderungen ; natürl ich Kraftfahrzeug
techniker, die unter Berücksichtigung 
von Fahrer, Fahrbahn, anderen Fahr
zeugen und Wetter die Möglichkeiten 
des Automobilbaues vertreten ; auch 
Bauingenieure, die als Statiker, Stra
ßenbauer, Verkehrsplaner, mit Beleuch
tungstechnikern , Lärmspezialisten u. a. 
im Hinblick auf Fahrzeuge und Be
nutzer die Fahrbahn richtig gestalten ; 
dann der Organisator, der Wirtschaft
ler, der Umweltchemiker, der Jurist, der 
Meteorologe, der Sozialpädagoge, viele 
bekommen wichtige Anteile aus dem 
Fragenkomplex. Wer will von diesem 
Kreis überhaupt jemanden als Vertreter 
irgendeines Faches als nicht relevant 
ausschließen? Den Theologen, der mit 
unfallspezifischen Aussagen der Moral 
das gefahrenbewußte Verhalten beein
flussen kann? Den Sprachwissenschaf
ter, der Verständigungsprobleme im 
Wortgebrauch aufgedeckt und vermei
den hilft? Den Netzplantechniker, der 
konsequente los- und zeitgerechte Ab
läufe organisieren hilft? 

1.3.3 Läßt sich Unfallverhütung lehren? 
Methodisches, Systematisches 

der Sicherheitstechnik 

Das Objekt " Unfall " im Aktionsfeld 
" Mensch-Maschine- Umwelt-System" 
bestimmt Aufgabe, Inhalt und Struktur 
der Wissenschaft Sicherheitstechnik. Wir 
verstehen sie als die Gesamtheit der 
systematisch geordneten und metho
disch angewandten Wissens-Inhalte 
zum Mindern bzw. Mildern der Unfall
Häufigkeit und -Schwere, insbesondere 
der in technisch geprägten Systemen, 
die besonders riskant, komplex und 
kompliziert sind. Weil im Wert-Rang 
der Wirksamkeit das Sichern vor dem 
Schützen geht , und deshalb Sicherheit 
der weitergehende, umfassendere Be
griff ist, verstehen wir die Schutztech
nik als einen Teil der Sicherheitstech
nik, letztere als den Oberbegriff. 

Um Mißverständnissen vorzugeugen, 
muß auch noch der Teilbegriff "Tech
nik " in dem Doppelwort erläutert wer
den. Wir verwenden ihn hier - viel
leicht etwas anders als im allgemeinen 
Sprachgebrauch - nicht nur im Sinne 
der ingenieurmäßig angewandten Na
turwissenschaft. In Sicherheits-Technik 
steht das Wort vielmehr im ursprüng
lichen Sinne der Kunstfertigkeit , der 
Handhabung . Im Zusammenhang unse
rer Disziplin bedeutet es also beson-

dere Fähigkeit im Umgang mit Begrif
fen , Prinzipien, Methoden und Instru
menten , so wie in Intellektualtechnik, 
Organisationstechnik, Finanztechnik, 
Gesprächstechnik, Psychotechnik, Ver
haltenstechnik etc. 

1.4 Wie sind sicherheitstechnische 
Probleme In Theorie und Praxis 

lösungsgerecht zu vereinheitlichen? 
Multidisziplinäre, pragmatische 

Kombinationen 

Mit all dem wird deutlich , daß Si
cherheitstechnik ein interdisziplinäres 
Fach ist und warum es multifakultativ 
besetzt sein muß! Die wenigstens wich
tigsten Disziplinen müssen in ihrer 
Teamarbeit vertreten sein. 

Sicherheitstechnik in der einen oder 
anderen ihr nahen Hilfsdisziplin unter
zubringen. heißt , sie in ein Prokrustes
bett zu legen, das ihr stets zu kurz und 
zu eng ist, womit ihr Kopf oder Extre
mitäten abgetrennt werden. Sie wird 
oder bleibt nicht lebendig. Deshalb 
muß das Fach autonom sein zwischen 
anderen Fächern , untergebracht in sei
nem " Eigenheim ". So ist sie als eigen
ständige Disziplin möglich - so ist sie 
theoretisch und praktisch nötig . 

Sicher, zunächst kann es termino
logische, methodische und systemati
sche Schwierigkeiten geben, die aus 
der Zusammenarbeit verschiedener 
Geister erwachsen . Wir sind in unse
rem heutigen Bildungssystem dazu er
zogen, zu sein und zu bleiben, als was 
wir qualifiziert und tituliert wurden : als 
Maschinenbauer oder Psychologe oder 
Mediziner. Darin - und meist eben nur 
darin - ist man zu Hause in den Be
griffen , Methoden und Systemen - und 
Palisaden trennen die Fakultäten. 

Doch wäre es nach unseren bisheri
gen Betrachtungen zu verstehen, daß 
die Sicherheitstechnik nicht ein hetero
genes Konglomerat vieler unterschied
licher Wissensinhalte sein kann . Sie 
wird als gebündelte Wissenschaft nur 
bestehen, wenn die ihr wesentlichen 
Bestandteile eine Verschmelzung mit
einander eingehen, um eine neue Le
gierung zu bilden. Eine Legierung, die 
durch ihre vielen Bestandteile mit je 
unterschiedlichen prozentualen Anteilen 
wichtig und richtig ist für die Anwen
dung in bestimmten Aufgaben. Wenn 
man von Bronze spricht, meint man ein 
künstlich legiertes Metall , das spezielle 
Aufgaben richtig erfüllt , etwa gute La
ger-Eigenschaften hat oder korrosions
beständig ist. Jemanden, der mit ihr 
umgeht, interessiert weniger, daß diese 
homogene Legierung aus Teilen von 
Kupfer, Zinn und je nach Spezialzweck 
anderen Metallen besteht, ihn interes
siert eher ihre Verwendbarkeit. 
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2. Die Struktur des Fachbereichs 
Sicherheitstechnik 

Nach diesem Konzept sind es die 
eigenständige Terminologie, Methodo
logie, Systematik und das selbstge
schaffene Instrumentarium der Sicher
heitstechnik, die ihre Autonomie be
gründen; und ihre Grundzüge in Sta
tistik, Informationstheorie, Regelungs
technik etc. bewirken das Zusammen
wachsen der beteiligten Wissenschaf
ten . 

2.1 Welche Kräfte arbeiten für 
welche Aufgaben? 

MultifakultatIves Team für 
transdlszlpllnäre Tätigkeitsbereiche 

Haben wir in Bild 3 die Kernprobleme 
der Sicherheitstechnik erkannt als eine 
SChnittmenge ihrer einzelnen Anwen
dungsgebiete, so kann ein ähnliches 
Venn-Diagramm aufgestellt werden für 
di~ Bündelung ihrer Hilfsdisziplinen. 
Bild 6 zeigt in gleicher Anordnung ver
schiedener sich überdeckender Kom
plexe die Sicherheits-Wissenschaft als 
den Überlagerungs-Kernbereich, in dem 
Ihre Hilfsdisziplinen miteinander kor
respondieren, in den Hauptmerkmalen 
kongruent werden. - Dabei kann die 
Aufzählung einzelner Wissenschaften 
innerhalb der größeren Komplexe er
weitert oder verfeinert werden, wobei 
sich zeigt, daß auch dabei wichtige Teil
gebiete interdisziplinäre Strukturen ha
ben, wie etwa die Bionik oder die 
Nuklear-Medizin. 

Zur Vereinfachung einer Vorstellung 
von der disziplinären Orientierung und 
pragmatischen Ausrichtung der Sicher
heitstechnik soll folgendes Bild 7 die
nen. Die beiden Bilder 3 und 6 seien 
die Sezierflächen einer kugelförmigen 
Ausbildung der Sicherheits-Wissen-
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schaft, wobei der eine Schnitt die nöti
gen Arbeitshilfen erkennen läßt, der 
andere die Wirkungsbereiche. 

Mit dieser Idee wurde es einfacher, 
die Aufgaben- und Personal-Struktur 
eines neuen Fachbereiches Sicherheits
technik zu konzipieren . Bild 7 führt die 
vorerwähnten Schnittflächen auf als 
Ränder der sicherheitstechnischen Auf
gabenfelder. Ausgehend von der klas
sischen, längst zu groben Einteilung 
nach Haupt-Wissenschaftsbereichen fin
det man viele, hier nur exemplarisch 
genannte Teildisziplinen, manche von 
ihnen ein Spiegelbild multifakultativer 
Kombinationen, in die Sicherheits-Wis
senschaft eingehend selbst wieder Teil 
in einem interdisziplinären Komplex. -
Ähnliches gilt für die pragmatische 
Orientierung der Sicherheitstechnik, wo
bei aus den vorigen Abbildungen noch 
geläufig ist, daß jedes der Teilgebiete 
mit jedem anderen in Korrelation steht, 
was hier durch die Akkoladen symboli 
siert wird . 

2.2 Kann man es auch etwas 
kleiner haben? 

Probleme monodiszlpllnärer Konzepte 

Warum haben wir den ganzen Kom
plex so weit angelegt? 

Weil wir nicht den schwierigen , 
wenn nicht falschen Weg gehen wollen , 
die Sicherheits-Wissenschaft ausgerech
net im universitären Raum trotz ihrer 
offensichtlichen Interdisziplinarität nur 
monofakultativ aufzuziehen, und weil 
wir uns aus wissenschaftlichen wie 
ökonomischen Gründen nicht den 
schlechten Wirkungsgrad eines Faches 
leisten wollen , im wesentlichen stärker 
bestückt zu sein, als es zur Anwendung 
nur in einem Teilgebiet nötig und rich
tig wäre ; denn die unverzichtbaren 

Grundlagen Allgemeiner Sicherheits
technik zu schaffen und dazu etwa Aus
stattung für den Bereich Arbeits-Sicher
heitstechnik zu leisten, bedeutet schon 
so viel an Substanz, daß ein Hinzuneh
men der anderen Teilbereiche des Ver
kehrs, Privaten und der Umwelt ein re
lativ geringes Mehr-Input gegenüber 
einem beträchtlich größeren Output be
deuten. Wir müssen die Schwierigkei
ten meiden , die beispielsweise an für 
Sicherheitstechnik reputierten Univers i
täten in den USA entstanden, als man 
dort Sicherheitstechn ik als Fachrichtung 
z. B. nur in der Abteilung Flugtechnik 
des Maschinenbaues unterbrachte. Da
bei entstanden hohe, doch äußerst 
schlanke Türme für sicherheitstechni
sche Spezialgeb iete, weitgehend mono
disziplinär ausgestattet und auf einen 
kleinen Anwendungsbedarf beschränkt. 

. In dieser Entwicklungsetappe be
stimmt der Personal-Ausbau der Sicher
heitstechnik ihr Leistungsprofil. Denn 
die anstehenden Aufgaben werden in 
jenen Bereichen nur in solcher Menge 
~n? faChli?her Güte erledigt, wo quali
fizierte Wissenschaftler sie behandeln . 
Treu dem vorgegebenen Thema muß
ten wir beim Ausbau die Stellen so 
plazieren, daß Bewerber einerseits die 
uns wichtigen Hilfsdisziplinen einbrach
ten und andererseits ausgewiesene 
Fachleute in den Grundproblemen der 
Sicherheitstechnik wie in je spezielleren 
Einsatzgebieten sind. Ideal wäre da
nach , das nun hilfsweise in Zeilen- und 
Spalten-Zonen aufgerasterte Mittelfeld 
so besetzen zu können, daß ein mög
lichst vollständiges Team den bei den 
einander orthogonal zugeordneten Be
setzungskriterien entspricht. 

Wird in ZIVILVERTEIDIGUNG 11/76 
fortgesetzt. 
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Allgemeiner Priedensdienst 
statt Webrpflicbt 

von Jochen Löser 

Das Leben der Bürger ist soviel wert wie die Gesellschaft für ihre Sicherheit leistet und er selbst 
dafür zu leisten bereit ist. 
Geht man von diesem Grundsatz aus, dann ist dem Bürger in der Bundesrepublik nur seine Vertei
digung nach außen etwas wert, was sicher richtig nach dem Wahlspruch der NATO ist, daß "Wach
samkeit der Preis der Freiheit " sei. Immer erst in Katastrophenfällen aber zeigt sich, daß der 
Selbstschutz im Rahmen der Zivilverteidigung dem Bürger wenig wert zu sein scheint, denn nur 
örtliche Improvisationen können immer wieder das Schlimmste verhindern. Unnötige Opfer an Leib 
und Leben entstanden. Aus innenpolitischen und Haushaltsgründen wurden immer wieder Entschei
dungen für eine Verbesserung der Zivilverteidigung im Rahmen einer "Allgemeinen Dienstpflicht" 
und im Sinne einer einheitlichen Konzeption für die Erhaltung des äußeren, inneren und damit all
gemeinen Friedens vertagt. 

Der Vorschlag einer "Allgemei
nen Dienstpflicht" der CDU oder 
"Allgemeinen Bürgerpflicht" der 
F.D.P. kam erst wieder mit der Dis
kussion über den Koal itionsvor
schlag in Gang, das Prüfverfahren 
für Kriegsdienstverweigerer aus 
Gewissensgründen aufzuheben. Die 
vernachlässigte Zivilverteidigung 
und die Möglichkeit, sie durch Ver
besserung der Wehrgerichtigkeit 
mit mehr Dienstpflichtigen aufzu
möbeln , sind bisher Randprobleme 
geblieben. Wenn es auch politisch 
notwendig ist, das Problem der 
Ausgewogenheit der Gewissens
entscheidung des einzelnen und 
der Verteidigungspflicht aller aus
zutragen, so sollte doch die Chance 
ergriffen werden, daraus eine ein
heitliche Konzeption für den freiwil
ligen und unfreiwilligen Dienst im 
Sinne einer Dienstpflicht zu ent
wickeln . Durch Gleichstellung des 
Wehrdienstes, des Dienstes in der 
Zivilverteidigung und des Ersatz
dienstes - nunmehr "Zivildienst" 
genannt - würde darüber hinaus 
der Entscheidungsspielraum des 
einzelnen erweitert werden kön
nen, frei zwischen den Diensten zu 
wählen. 
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In einem Dienst für den Frieden 
im äußeren und inneren Bereich 
sollte auch die gesellschaftspo l iti
sche Chance begriffen werden, 
durch mehr persönliches Engage
ment mehr Demokrat ie für die Ge
sellschaft in der Bundesrepublik zu 
erreichen. Sie ist, besonders in der 
Jugend, bereit dazu. Die Parteien 
sollten deshalb ihre Diskussionen 
beenden und die Bereitschaft in 
schlüssigen Programmen und Ent
scheidungen nutzen. Dabei ist kei
ne Zeit mehr zu verlieren, denn 
Jugendarbeitslosigkeit und Vorsor
ge gegen weitere Verluste von Leib 
und Leben bei kommenden Kata ... 
strophen zwingen zum politischen 
Handeln . 

Ziel dieses Beitrages soll es 
deshalb sein , Anregungen für eine 
neue Konzeption eines ALLGE
MEINEN FRIEDENSDIENSTES für 
Freiwillige und Dienstverpflichtete 
nach dem Grundgesetz zu geben. 
Wehrdienst , Dienst in der Zivilen 
Verteidigung und Zivildienst sollen 
hierin als gleichwertiger Dienst be
griffen werden. Auf der Grundlage 
dieses neuen Begriffes vom Dienen 
sollen auch Vorschläge für Erwei
terung und Koordinierung aller 

Dienste - besonders der Zivilen 
Verteidigung und der Zivilverteidi
gung - entwicke lt werden, um eine 
optimale Dienstgerechtigkeit herzu
stellen und die Wirksamkeit dieser 
Dienste zu verstärken. 

I. Vorschlag für das Konzept eines 
ALLGEMEINEN 

FRIEDENDIENSTES 

Die Innenpolitische Lage 

Bei der Darstellung der ver
schiedenen politischen Parteien 
über eine Allgemeine DienstpfliCht 
wird davon ausgegangen, daß sich 
alle zur Wehrpflicht und zum frei
heitl ichen Rechtsstaat bekennen. 
Auch steht die augenblickliche 
Grundstruktur der militärischen 
Verteidigung im Rahmen der Allge
meinen Wehrpflicht und der Zivilen 
Verteidigung nicht zur Diskussion. 

Allerdings stehen sich in der Dis
kussion über die Einführung einer 
Allgemeinen Dienstpflicht unter
schiedliche Auffassungen über 
• die Priorität der Grundrechte 

Verteidigung durch alle oder 
Gewissensfreiheit des einzelnen ; 
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• eine umfassende Sicherung 
unseres demokratischen Ge
meinwesens nach außen und in
nen; 

• einen gleichen Rang zwischen 
den Diensten und der Wahl zwi
schen Wehrdienst, Zivilverteidi
gung und Zivildienst; 

• die Wehrgerechtigkeit 
gegenüber. 

In einer Tagung der Friedrich
Naumann-Stiftung in Gummersbach 
am 1. 10. 1975 mit Mitgliedern aller 
Parteien sprach sich der Bundes
tagsabgeordnete Dr. Kraske, CDU, 
für eine allgemeine Dienstpflicht in 
erster Linie aus Gründen einer 
besseren Wehrgerechtigkeit aus. Er 
sah eine Priorität im Wehrdienst, 
stellte die Forderung des Grundge
setzes nach ausreichender Vertei
digung über das Element der Ge
wissensfreiheit des einzelnen und 
hielt an einem modifizierten Prüf
verfahren für Kriegsdienstverwei
gerer fest. Eine Ausgleichsabgabe 
für Nichtdienende wird von der 
CDU gefordert. 

Die SPD hat sich nicht für eine 
schne lle Realisierung einer allge
meinen Dienstpf licht ausgespro
chen. Der Beauftragte für den Zivil
dienst Iven will die Dienstgerech
tigkeit durch Einrichtung von 40000 
Zivildienstplätzen verbessern. Er 
stimmte dem Koalitionsvorschlaq, 
zu , das Prüfverfahren für Ungedien
te aufzuheben und für Dienende zu 
liberalisieren. Erst bei Gefährdung 
der Verteidigungsbereitschaft will 
die SPD das modifizierte Prüfver
fahren auch für Nichtdienende wie
der einführen. 

MdB Hölscher, F.D.P., hob her
vor, daß nur aus Gründen des Koa
litionsfriedens seine Partei mit den 
VorSChlägen der SPD einverstan
den sei. An sich wäre den Freien 
Demokraten ein Wegfall des Prüf
verfahrens für alle am sympa
tischsten . Ein Modell ist bei ihnen 
noch in der Diskussion einer vom 
Bundesvorstand eingesetzten Ar
beitsgruppe unter dem früheren 
MdB Will iam Born, die Verteidi
gung in einer umfassenderen Siche
rung des Gemeinwesen zu sehen 
und Sicherheit als Ganzes zu defi
nieren. Obwohl die F.D.P. sich häu
fig für eine Allgemeine Dienst- oder 
Bürgerpf licht (Berliner Programm 
1957, Aktionsprogramm 1967 Han
nover) ausgesprochen hat, liegen 
offizie lle Beschlüsse noch nicht vor. 

Zusammenfassend bleibt festzu
stellen, daß bisher keine Partei in 
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der Bundesrepublik ein offizielles 
Programm zur Einführung einer 
Allgemeinen Dienstpflicht und da
mit zur Lösung eines der wichtig
sten gesellschafts- und sicherheits
politischen Probleme verkünden 
konnte. 

Wehrgerechtigkeit 

Die Wehrgerechtigkeit wird vom 
Umfang der dienstpflichtigen Ge
burtenjahrgänge, der Aufnahmefä
higkeit im Bereich der militärischen, 
zivilen Verteidigung und des Zivil
dienstes sowie von der gesetzlich 
festgelegten Wehrdienstdauer be
stimmt. 

Da die Größen der Jahrgänge 
stark unterschiedlich sind, wurde 
versucht , vor allem in der Bundes
wehr, angesichts der beschränkten 
Stellen der Zivilen Verteidigung, 
eine größtmögliche Wehrgerech
tigkeit herzustellen. Das war mit 
militärischen Konzessionen für die 
Ausbildung verbunden, besonders 
als die Wehrdienstdauer angeSichts 
der starken Jahrgänge auf 15 Mo
nate verkürzt wurde, um genügend 
Wehrpflichtigenplätze zu schaffen. 
Das ist bis in die Mitte der 70er 
Jahre hinein gelungen. Angesichts 
der stark zunehmenden Jahrgänge 
bis zur Mitte der aOer Jahre ver
schärft sich das Problem erneut, 
weil die Wehrdienstdauer nicht wei
ter verkürzt werden kann. Bis 1979 
wird somit die Zahl der Nichtdie
nenden bis 300000 steigen.1) Erst 
durch den "Pillenknick" nimmt die 
Zahl der Nichtdienenden bis 1985 
so stark ab, daß der Bedarf in der 
vorliegenden Konzeption nicht 
mehr gedeckt werden kann. Ent
sprechend wird die Konzeption 
einer Dienstgerechtigkeit entwickelt 
werden müssen, die das freiwillige 
Engagement stärker berücksichti
gen kann. 

Aus der Lage einer schwanken
den Wehrgerechtigkeit wird klar, 
daß die bisher entwickelten Struk
turmodelle der militärischen- und 
zivilen Verteidigung - trotz Schaf
fung von 40000 Zivildienstplätzen 
- einer umfassenden Reform be
dürfen, obwohl man auch dann nie 
ganz die Wehrgerechtigkeit voll 
herstellen kann. 

Für die Zukunft und für neue 
Lösungen können aus dieser Lage 
folgende Schlüsse gezogen wer
den: 

1) Analyse und Optionen der Wehrstruktur
kommission 1972/73. 

• Mit zunehmenden Jahrgängen 
wird die Aufnahmefähigkeit ge
ringer, die Wehrgerechtigkeit 
nimmt ab; 

• Die Bedarfsdeckung wird durch 
zusätzliche Plätze für den Zivil
dienst gemildert; damit die 
Spannung in der Unterschei
dung der Dienste geringer. Da
durch wird die Wahlmöglichkeit 
zwischen den Diensten politisch 
leichter durchzusetzen sein ; 

• Die Bedarfsgrenze bei der Zivi
len Verteidigung sollte zur Auf
nahme mehr Dienstpflichtiger 
und zur Erhöhung ihrer Wirk
samkeit - besonders für Kata
strophenfälle im Frieden herauf
gesetzt werden . 

Einführung 
eines 

ALLGEMEINEN 
FRIEDENSDIENSTES 

• Es wird die Einführung eines 
ALLGEMEINEN FRIEDENSDIEN-
STES in der Bundesrepublik 
Deutschland vorgeschlagen. Er er
setzt die Wehrpflicht und sieht 
einen Dienst von freiwilligen oder 
dienstpflichtigen männlichen Bür
gern im Wehrdienst, Dienst der Zi
vilen Verteidigung oder dem Zivil
dienst vor. 

• Im Rahmen der bisher gesetz
lich vorgeschriebenen Dienstzeiten 
werden alle Dienste, ob mit oder 
ohne Waffe, gleichrangig aner
kannt. Sie können - je nach Funk
tion - zeitlich gestaffelt werden. 

• Wehrdienst dient dem äußeren 
Frieden genau so, wie die Zivilver
teidigung . Die Innere Sicherheit -
auch im Falle von Naturkatastro
phen - erfordert die Erhaltung des 
Friedens im Inneren. Der ·Zivil
dienst ergänzt die anderen Dienste 
im sozialen Bereich. 

• Der Freiwillige oder Dienst
pflichtige kann seinen Dienst frei 
wählen. 

• Eine gemeinsame Erfassung, 
Steuerung und Kontrolle aller Frei
willigen und Dienstpflichtigen soll 
durch eine einheitliche Behörde 
(Bundesarbeitsministerium) erfol
gen. 

~ Eine größere Dienstgerechtigkeit 
fur alle wird angestrebt. Sie soll 
durch Erweiterung der Plätze und 
Aufgaben in der Zivilen Verteidi
gung, vor allem des Technischen 
Hilfswerkes und des Katastrophen
schutzes, erleichtert werden . Der 
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Zivildienst ist zum Sozialdienst aus
zubauen und kann auch Freiwillige 
aufnehmen. 
• Frauen können sich freiwillig 
zum Dienst ohne Waffen für ange
messene Funktionen bewerben. 

• Das Wehrpflichtgesetz ist ent
sprechend zu ändern . 

Ziel des ALLGEMEINEN FRIE
DENSDIENSTES ist der bessere 
Schutz des Bürgers in allen äuße
ren und inneren Notlagen, Kata
strophen und Krisen. Größeren 
Pflichten wird ein größerer Frei
heitsspielraum des einzelnen durch 
Wahl der Dienstart gegenüberge
stellt. 

Dem wachsenden Bedarf der 
öffentlichen Dienstleistungen soll 
durch den ALLGEMEINEN FRIE
DIENSDIENST besser entsprochen, 
die hohe Belastung der öffentlichen 
Einrichtungen aller Ebenen mit Per
sonalkosten gemildert, der zuneh
mende Jugendarbeitslosigkeit ent
gegengewi rkt werden . 

Der Vorschlag geht von folgen
genden sicherheitspolitischen Prä
missen aus : 

• Von einem erweiterten Begriff 
der Inneren und Äußeren Si
cherheit 
Sicherheitspolitik dient der Er

haltung der Freiheit des Menschen 
und dem Schutz seiner geistigen 
und materiellen Güter gegen äuße
re, innere und soziale Gefahren 
oder Gewaltanwendung. Der Frie
den im gesellschaftlichen und per
sönlichen Bereich soll gesichert 
werden. Darüber hinaus gilt die 
Friedenssicherung auch den Nach
barn und der unterentwickelten 
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Jochen Löser, Generalmajor a. D. 
Geboren 3. 4. 1918 in Weimar. Nach 
der Reife Berufsoffizier der Wehr
macht bis zum Kriegsende. Einsatz 
vorwiegend in Rußland als Btl.- und 
Regimentsadjutant, verwundet als 
B.tl.-Kdr. in Stalingrad. Nach dem 
Kriege als Exporteur in Hamburg 
und Süddeutsch land tätig . 

In der Bundeswehr vom 1. 1. 1956 
bis 30. 9. 1974 in Generalstabs- und 
Truppenführer-Aufgaben. Zuletzt 
Kommandeur der 1. PZ.-Grenadier
division in Hannover. Zum 1. 10. 1974 
auf eigenen Antrag in den einstwei
ligen Ruhestand versetzt . Seitdem 
als freier Militärkorrespondent (u . a. 
Münchener Merkur) und Militär
sch riftsteller tätig . 

Welt , soweit die Kräfte dafür aus
reichen und die eigenen Belange 
nicht gefährlich beeinträChtigt wer
den. 

Verteidigung des freiheitlichen 
Rechtsstaates im Rahmen dieser 
Sicherheitspolitik ist als ein Ganzes 
zu sehen. Sie umfaßt die Verteidi
gung des militärischen Bündnisses 
genau so wie die Verteidigung der 
Bürger gegenüber innerer oder 
wirtschaftlicher Bedrohung. Sie 
schließt in weiterem Sinne auch 
den Zivildienst im sozialen Bereich 
mit ein. 

• Von einer größeren Bereitschaft 
der Bürger, ihr Gemeinwesen 
und sich selbst zu schützen. 

Es muß gelingen, dem Bürger 
die Verantwortung für ihr Gemein
wesen bewußter zu machen. Das 
wird durch den ~rößeren Freiheits
spielraum bei der Wahl des Dien
stes aber auch durch mehr Dienst
gerechtigkeit erleichtert. Hinzu wird 
die größere Leistungskraft des 
ALLGEMEINEN FRIEDENSDIEN
STES z. B. bei Katastrophenfällen 
für die Gemeinschaft sichtbarer. 

Entscheidend wird die Entwick
lung eines gesellschaftlichen Be
wußtseins sein, daß aus den ge
währten Grundrechten unseres frei
heitlichen Sozialstaates auch ent
sprechende Grundpflichten ant
stehen; daß man nicht alles von 
einem Staat in einer Nachtwächter
Funktion erwarten kann , sondern 
selbst ein Teil des Staates ist. Da
mit sollte das Bewußtsein der Bür
ger geweckt werden, sich aktiv im 
ALLGEMEINEN FRIEDENSDIENSli 
einzusetzen. Freiwillgikeit sollte 

Vorrang vor Zwang haben. Zwang 
sollte nur angewendet werden, 
wenn für die Allgemeinheit keine 
anderen Lösungsmöglichkeiten vor
handen sind. Er muß allerdings mit 
dem Verfassungsgrundsatz der 
Menschenwürde vereinbar sein und 
dem Gleichbehandlungsprinzip 
Rechnung tragen. 

Je enger der Bürger seinen Ein
satz mit seinen beruflichen Aufga
ben und in seinem örtlichen Be
reich verbinden kann, um so frei
williger und engagierter wird er 
die Verantwortung "vor Ort" tragen 
können. 

Der zunehmenden Bereitschaft 
der Jugend zum freiwilligen Enga
gement wird in dem ALLGEMEINEN 
FRIEDENSDIENST der Zukunft 
durch Zuweisung sinnvoller Aufga
ben und Ziele besser als bisher 
entsprochen werden können. 

• Von einem größeren Freiheits
spielraum bei der Wahl des 
Dienstes. 

Die Wahlmöglichkeit des einzel
nen Freiwilligen oder Dienstpflich
tigne zwischen der Art des Dien
stes wird auch eine Entspannung 
im gesellschaftspolitischen Bereich 
zwischen den Anhängern der 
Kriegsdienstverweigerung und dem 
Wehrdienst bringen. Da nun alle 
Dienste gleichgestellt sind und die 
Gewissenspüfung wegfallen kann, 
werden auch Verkrampfungen und 
politischer Mißbrauch verschwin
den. 

Auch im persönlichen Bereich 
können Dienstpflichtige nicht mehr 
Gewissensgründe anführen, um 
sich aus anderen Gründen dem 
Dienst am Frieden zu entziehen. 
Man wird im Ge~enteil an ein 
neues Gewissen des jungen Bür
gers für einen ALLGEMEINEN 
FRIEDENSDIENST appellieren kön
nen, weil sich ja keiner den glei
chen Verhältnissen entziehen darf. 
Friedenserhaltung erhält einen hö
heren Rang. 

Das Fundament der militäri
schen Verteidigung wird durch die 
neue Lösung nicht geschwächt, die 
Bundeswehr nicht in Frage gestellt. 
Das Vertrauen des Verteidigungs
ministers in die Bereitschaft der 
Jugend sollte man akzeptieren. Es 
ist auch nicht wirk lichkeitsfremd 
angesichts der guten Freiwilligen
lage und der zu hohen Zahl der 
Geburtsjahrgänge. Es muß aber 
bei der Vorsorge bleiben, daß bei 
Gefahr für die Verteidigungsbereit
schaft durch besondere gesetzliche 
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Maßnahmen die Dienststärken der 
Streikräfte sichergestellt werden . 

Für die Zivilverteidigung, den 
Bundesgrenzschutz, den polizeili
chen Vollzugsdienst , für alle 
Dienstleistungen im Bereich des 
Katastrophenschutzes, des Techni
schen Hilfswerkes, die karitativen 
Verbände und den Entwicklungs
dienst sollte es bei der Anerken
nund der Dienstpflicht ihrer Mitglie
der bleiben. Jedoch sollten Dauer 
der Dienste besser aufeinander ab
gestimmt, mehr Stellen in Kata
strophenfällen erhöht werden und 
dem volkswirtschaftlichen Bedarf 
der zunehmenden öffentlichen 
Dienste entsprechen. Dieser Forde
rung wird mit Sicherheit das Argu
ment entgegengesetzt werden, daß 
dafür in der mittelfristigen Finanz
planung keine Mittel bereitgestellt 
werden könnten. Dem kann mit 
zwei Beispielen widersprochen 
werden: 

In Katastrophenfällen entsteht 
wegen mangelnder Ausstattung des 
Katastrophenschutzes oder unzu
reichender Führungs- und Koordi
nationsmöglichkeiten mehr Scha
den, als bei vorsorglicher Investi
tion entstanden wäre. Allerdings 
betrifft das andere Kassen , wenn 
auch letztlich den steuerzahlenden 
Bürger. Das kann am Beispiel der 
Brandkatastrophe in Niedersachsen 
nachgerechnet werden . 

Ein anderes Beispiel. Der an
steigende Bedarf an öffentlichen 
Dienstleistungen kann durch 
Dienstpflichtige in vielen manuellen 
Bereichen kostenwi rksamer als 
durch Einstel lung hauptamtlicher 
Kräfte, z. B. Fremdarbeiter, erfüllt 
werden. Eine entsprechend besse
re Ausbildung z. B. der Zivildienst
leistenden müßte allerdings damit 
verbunden sein . 

Im Hinblick auf die zunehmende 
Jugendarbeitslosigkeit - auch in 
FOlge der größeren Jahrgänge -
könnte die Berufsvorbildung oder 
Förderung Freiwilliger (wie in der 
Bundeswehr) vorgesehen werden 
und damit ein vorrangiges gesell
Schaftspo l itisches Problem ge löst 
werden. 

Zuletzt wird mit einer höheren 
Einstellung von Dienstpflichtigen in 
z.ivilen Bereichen die Dienstgerech
tigkeit verbessert werden . Wenn 
das nicht voll gelingen kann, sollten 
d~rch eine Ausgleichsabgabe der 
NIchtdienenden mehr Plätze für 
Dienende geschaffen werden . Eine 
weitere Möglichkeit, die Aufnahme-
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fähigkeit aller Dienste zu erhöhen 
ohne die Kosten zu steigern , liegt 
in einem Vorschlag der F.D.P., eine 
gleitende Dienstzeit einzuführen. 
Die Dauer würde von der Funktion 
der Dienstleistung abhängen. Z. ß . 
könnte das Modell des Dienstes in 
karitativen Einrichtungen auch auf 
den Bereich der Bundeswehr (Er
satz der Pförtner) und des Zivil 
dienstes angewendet werden (z. B. 
im Umweltschutz) . Auch die Wehr
übungen könnten angemessen ver
kürzt werden , um dadurch das Re
servistenpotential besser auszu
schöpfen und insgesamt die Länge 
der Dienstzeit zu verkürzen . 

11. Verbesserung der Zivilen 
Verteidigung und des Selbstschutzes 

für Aufgaben 
Im Frieden und im Krieg 

Das Konzept des ALLGEMEI
NEN FRIEDENSDIENSTES setzt 
eine wirksame Verbesserung der 
Zivilen Verteidigung für Aufgaben 
im Frieden und im Krieg voraus. 

Zivile Verteidigung und Selbst
schutz waren bisher Stiefkinder der 
Nation. Zu einseitig wurde die mili
tärische Verteidigung bevorzugt 
und dabei übersehen, daß militäri
sche Verteidigung nur sinnvoll sein 
kann , wenn der zivile Bürger aus
reichend geschützt ist, der Soldat 
nur dann standhaft kämpfen kann, 
wenn er weiß, daß für seine Familie 
im Rahmen des Möglichen gesorgt 
ist. Sonst ist die Substanz gefähr
det, die es militärisch zu verteidi
gen gi lt. Da die Einrichtungen der 
Zivilen Verteidigung eng mit dem 
Katastrophenschutz verbunden sind 
und damit eine Schlüssel rolle im 
Frieden einnimmt, wurden die Ver
säumnisse immer erst im Falle von 
Katastrophen wie die Flutkatastro
phen und die Brandkatastrophe in 
Niedersachsen spektakulär. Trotz
dem wurden bisher alle wichtigen 
Entscheidungen, wie z. B. die Auf
stellung eines Z'ivilschutzkorps, aus 
Haushaltsgründen, nicht in die Tat 
umgesetzt. Bekanntlich wird für die 
Zivile Verteidigung nur weniger als 
ein Fünfzigstel des Geldes für die 
Gesamtverteidigung ausgegeben. 
Auch Kompetenzstreitigkeiten zwi
schen den Ressorts des Bundes so
wie zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden waren Gründe für die 
Stagnation. 

Dieser Zustand sollte im Inter
esse der Gesellschaft durch eine 

klare Konzeption und tatkräftiges 
Handeln überwunden werden. 
Nachstehende Vorschläge sollen 
die schon so oft beschworene Ver
änderung unterstützen. Folgerun
gen aus den Erfahrungen nach der 
Brandkatastrophe in Niedersach
sen wurden einbezogen . 

Die Zivile Verteidigung ergänzt 
die militärische Verteidigung und 
wird durch den Zivildienst im sozia
len Bereich ergänzt. Sie dient dem 
Bürger in Frieden und Krieg und 
erhält gleiche Priorität wie die mili
tärische Verteidigung . 

Eine schnellere Reaktionsfähig
keit in den Katastrophenfällen muß 
durch eine bessere Regelung der 
Kompetenzen von Bund, Ländern 
und Gemeinden in einem einheitli 
chen System der Krisenbeherr
schung in Frieden und im Krieg auf 
allen Ebenen hergestellt werden . 

Eine bessere Abstimmung zwi
schen zivilen und militärischen Auf
gaben im gemeinsamen Bereich 
sollte zu einer kostenwirksameren 
Nutzung führen , hierbei sollten mi
litärische Einrichtungen weitgehend 
durch zivile ersetzt werden , beson
ders durch solche, welche schon im 
zivilen Bereich im Frieden Funk
tionen erfüllen , die sowohl zivilen 
als auch militärischen Zwecken die
nen (Post, TransporteinriChtungen , 
Bahn , Ordnungsdienste, Gesund
heitsdienst) . 

Im einzelnen sind nachstehende 
Aufgaben im Rahmen bestehender 
Organisationen zu fördern : 

• Unterstützung der Streitkräfte 
im Frieden und Spannungsfall 

• SiCherstellen des Lebens umse
res Volkes und seiner Einrich
tungen im Frieden und im Ein
satzfall durch 

1. Selbstschutz (§ 10 KatSG) 
durch die Gemeinden auf der 
Basis der Selbsthilfe des Bür
gers ; 

2. Warn- und Alarmdienst (Er
fassung der Luft- und ABC-Lage 
und Warnung der Bevölkerung ; 
10 Warnämter, 48 Leitmeßstel
len, 1500 ABC-Meßstellen ge
plant. 2h der 80000 Sirenen 
einsatzbereit) ; 

3. Schutzbau ; 

4. örtlicher und überörtlicher 
Hilfsdienst als Katastrophen
schutz, der auch im Spannungs
fall seine Aufgaben behält ; 
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5. Gesundheitsdienst mit Sani
tätsdienst der zivilen Einsatz
verbände, milit. Sanitätswesen, 
Krankenhausversorgung (hier 
können im Frieden weitreichen
dere Abstimmungen mit den 
Einrichtungen der Bundeswehr 
vorgenommen werden) ; 

6. Aufenthaltsregelung , (Verhal 
ten der Zivilbevölkerung im 
Verteidigungsfall , Versorgung , 
Fluchtbewegungen § 12 KatSG). 
Bisher ist noch keine geschlos
sene Rechtsgrundlage für den 
Zivilschutz vorhanden . 
Koordinierung und Kräfte feh
len auf allen Ebenen und für die 
folgenden Aufgaben : 

• Zivile Verteidigung auf dem Ge
biet der Ernährung (Erhaltung , 
Transport und Schutz aller Er
nährungsbereiche) ; 

• Zivile Verteidigung auf dem Ge
biet der Wirtschaft (Vorratshal
tung , Umstellung von Friedens
wirtschaft im Einsatz, Schutz vor 
Störungen) ; 

• Zivile Verteidigung auf dem Ge
biet der Energie und Wasser
versorgung (Mineralöl deckt 
z. Z. 50 Prozent des Primärener
gieverbrauches, daher Notorga
nisation Mineralöl , Dislozierung 
von Vorräten , Pipelines, Lan
desverteilerorganisation, Steue
rung der Energie, Schutz der 
Einrichtungen) ; 

• Zivile Verteidigung auf dem Ge
biet des Post- und Fernmelde
wesens (Aufrechterhaltung und 
Schutz aller Nachrichtenmittel 
und Verbindungen) ; 

• Verkehr (Verkehrsplanung, Ord
nungsdienste, Verkehrssteue
rung , Rationierung von KFZ und 
Material , Kennzeichnung von 
Straßen, Einrichtung des zivilen 
Verkehrsleitnetzes) ; 

• Zivile Verteidigung auf dem Ge
biet des Personal bedarfs (Kräf
teausgleich zwischen ziviler und 
militärischer Verteidigung , Per
sonalsteuerung des Potentials 
an Wehrpflichtigen , zivilen Spe
zialisten) ; 

• Aufrechterhaltung der Staats
und Regierungsfunktionen im 
Frieden (bei Katastrophenfällen) 
und im Spannungsfall. 

Zu diesen meist schon beste
henden Aufgaben kommen neue 

42 

Aufgaben wie Umweltschutz, 
Selbstschutz gegen Terror und im 
verdeckten Kampf und eine besse
re Koordinierung des Brand
schutzes auf überörtJicher Ebene 
hinzu. 

Die Fülle der Aufgaben spricht 
für sich, ihre Bewältigung liegt in 
weiter Ferne. Das wird nur durch 
energische politische Maßnahmen 
möglich sein . Dazu gehören vor 
allem : 

• Rahmengesetze des Bundes für 
die Zivile Verteidigung und Re
gelung des Weisungsrechts in 
Katastrophenfällen; 

• verbesserte Koordination der 
einzelnen Träger (einschließlich 
der Bundeswehr) und optimale
re Nutzung vorhandener Ein
richtungen . Häufige Einsatz
übung ; 

• bessere Aufklärung der Bevöl
kerung über den Katastrophen
schutz ; 

• Verbesserung der Personal lage 
des Katastrophenschutzes und 
seiner Führungsorgane und 
Einrichtungen (1 Prozent der Be
völkerung im Ernstfal l bedeuten 
die Aufstellund von 600000 Hel
fern!) ; 

• mehr Plätze für Zivilschutzlei
stende im Katastrophenschutz; 

• Einrichtung von Katastrophen
schutzzentren in Schwerpunkten 
mit entsprechendem Großgerät; 

• klare Regelung der Fernmeide
verbindungen in Katastrophen
fällen auf allen Ebenen ; 

• verstärkte Kooperation über die 
Grenzen nach West und Ost hin
weg (wie z. B. mit Frankreich 
bei der Brandkatastrophe in 
Niedersachsen), hierzu Ab
schluß von bilateralen und mul
tinationalen Verträgen ; 

• bessere Vorsorge für die Ver
sorgung der Helfer und Betrof
fenen im Katastrophenfall. 

Zivile Verteidigung im ALLGE
MEINEN FRIEDENSDIENST heißt 
Schutz von Leben und Besitz der 
Bürger. Sie ist daher eine innen
politische Aufgabe ersten Ranges. 
Der Grad ihrer Vernachlässigung 
ist ein Maßstab für das Verantwor
tungsbewußtsein der zuständigen 
Politiker. 

111. Verbesserung des Zivildienstes 

Der Zivildienst sollte zu einem 
Sozialdienst entwickelt werden , der 
die Aufgaben der Zivilverteidigung 
zum Teil ergänzt, darüber hinaus 
aber besonders die Teile der Be
völkerung betreut, für die nur unzu
reichende Hilfe durch öffentliche In
stitutionen oder die Gesellschaft 
bisher möglich war. Dazu gehört 
der Einsatz in der Altenhilfe, der 
Hilfe für Behinderte und in der 
Jugendhilfe. 

Die Erweiterung der bestehen
den Einrichtungen durch den Zivil
dienstbeauftragten der Bundesre
gierung Iven auf 40000 Plätze soll
te gefördert werden. Neue Aufga
ben in der Betreuung von Kranken, 
Heimkehrern bei ihrem Hinein
wachsen in die Leistungsgesell
schaft, im Umweltschutz und im Be
reich von Landwirtschaft und For
sten sollten entwickelt werden. 

Da nun alle Dienste gleichge
stellt werden, sollte man nicht zu 
zimperlich sein , den Zivildienstlei
stenden körperliche Arbeiten zuzu
muten , wie sie den Soldaten, z. B. 
den Pionieren, auch zugemutet wer
den müssen. Zivildienstleistende 
verrichten heute bereits sehr be
lastende Einsätze mit seelischen 
und nervlichen Anforderungen (z. B. 
im Krankendienst) wie sie die mei
sten Soldaten nicht kennen . Eine 
gerechte und gleiche Belastung 
beider Gruppen und ihr gegenseiti
ger Kontakt wird die vorhandenen 
Vorurteile gegenseitig abbauen. 

IV. Schlußbemerkungen 

Die Wahl des Begriffes ALLGE
MEINER FRIEDENSDIENST statt 
Allgemeiner Dienstpflicht wurde 
bewußt vorgenommen, weil da
durch zum Ausdruck kommen soll , 
daß nicht nur Dienstpflichtige, son
dern auch Freiwillige zu diesem 
Dienst gehören sollen . Sicherung 
des inneren und äußeren Friedens 
heißt mehr als nur "Verteidigung " . 
Sie enthält einen gesellschaftspoli
tischen Impuls, den man aber nicht 
als ein neues Ethos ansehen sollte. 
Der ALLGEMEINE FRIEDENS
DIENST sollte als dynamische und 
nicht nur reagierende Aufgabe be
griffen werden. Eine Aufgabe, die 
zugleich durch den erweiterten 
Freiheitsspielraum des einzelnen 
bei der Wahl seines Dienstes ge
kennzeichnet ist, die aber auch be
wußtere Pflichten vom Bürger for
dert. 
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Ein Teilgebiet der zivilen Verteidigung unter der Lupe: 

Die Au'reclderhaNuna der 
Gesetzaebunas'unldlonen 

Mit dem Gesetz über verein
fachte Verkündungen und Bekannt
gaben vom Sommer 19751) sind 
die Reciltsgrundlagen für ein weite
res Teilgebiet der zivilen Verteidi
gung, die Aufrechterhaltung der 
Gesetzgebungsfunktionen2), ver
vollständigt worden. 

Die Aufrechterhaltung der Ge
setzgebungsfunktionen in politisch
militärischen Krisensituationen und 
in einem Verteidigungsfall wird ge
währleistet 

D durch eine stufenweise sich er
weiternde Anwendbarkeit der 
Verteidigungsgesetze und der 
zu ihrer Durchführung ergehen
den Vorschriften, 

D durch die Verlängerung von 
Wahlperioden Im Verteidigungs
fall, 

D durch die Vereinfachung des 
Gesetzgebungsverfahrens im 
Verteidigungsfall, 

D durch die Konstituierung eines 
Notparlaments für den Bedarfs
fall im Kriege und 

D durch die Vereinfachung des 
Verkündungsverfahrens. 

Für diese Vorkehrungen finden 
sich Vorbilder in der Rechtsge
schichte des 19. und 20. Jahrhun
derts. 

1. Vorgeschichte 

1.1 Der Erlaß von Gesetzen im 
Frieden bei gleichzeitiger Be
sChränkung der Anwendbarkeit auf 
den Kriegszustand läßt sich schon 
im Leistungsrecht des 19. Jahrhun
derts3) feststellen. 

D Das Preußische Gesetz wegen 
der Kriegsleistungen und deren 
Vergütung von 1851 , das 1867 vom 
Norddeutschen Bund zusammen 
mit der "gesammten Preussischen 
Militairgesetzgebung" im gesamten 
Bundesgebiet und 1881 im gesam-

ZIVILVERTEIDIGUNG 1/76 

Von Wolfgang Beßlich 

ten Reichsgebiet eingeführt worden 
war4), wurde 1868 ergänzt durch 
o das Gesetz des Norddeutschen 
Bundes, betreffend die Quartierlei
stung für die bewaffnete Macht 
während des Friedenszustandes, 
das 1871 auch in den neuen süd
deutschen Bundesstaaten einge
führt und 1898 vom Reich novelliert 
und neubekanntgemacht wurde.5) 

Das Reich schließlich erließ zur Er
gänzung des Leistungsrechts im 
Frieden 1875 
o das Gesetz über die Natural
leistungen für die bewaffnete Macht 
im Frieden.6) 

Diese Gesetze unterschieden 
o Leistungen an die bewaffnete 
Macht im Frieden 

- bei Durchmärschen nach 
dem Naturalleistungsgesetz, 

- bei Einquartierungen nach 
dem Quartierleistungsge
setz, das mit seinen weiter
gehenden Bestimmungen 
dem Naturalleistungsgesetz 
vorging , und 

o Leistungen im Kriege nach dem 
noch weitergehenden Kriegslei
stungsgesetz, das den beiden an
deren Leistungsgesetzen vorging. 

Diese drei Leistungsgesetze 
galten bis 1938.7) Ähnlich wie sie 
unterscheidet das heute geltende 
Bundesleistungsgesetz zwischen 
der Anwendung bei Manövern und 
Übungen im Frieden, bei inneren 
Notständen, in politisch-militäri
schen Krisenzeiten und im Verteidi
gungsfal1.8) Ähnlich auch das 
Wehrpflichtgesetz.9) 

Auch die Verlängerung von 
Wahlperioden im Kriege läßt sich 
bis 1870 zurückverfolgen , als die 
Legislaturperiode des 1867 ge
wählten ersten Reichstages des 
Norddeutschen Bundes "für die 
Dauer des Krieges mit Frankreich , 
längstens bis zum 31. Dezember 
1870", verlängert wurde.10) 

1.2 Die Vereinfachung des Gesetz
gebungsverfahrens sowohl 

o durch Verkürzung der Prozedur 
als auch 

o durch Ermächtigung besonderer 
Gesetzgebungsorgane läßt sich 
bis zum Beginn des Ersten Welt
krieges zurückverfolgen . 
Zu Anfang August 1914 ermäch

tigte der Reichstag den Bundesrat, 
der - im Gegensatz zum Reichs
tag - als Gesandtenkongreß der 
Bundesstaaten in der Reichshaupt
stadt ständig präsent war,ll) 

" während der Zeit des Krieges die
jenigen gesetzlichen Maßnahmen 
anzuordnen, welche sich zur Ab
hilfe wirtschaft/icher Schädigungen 
als notwendig erweisen. 

Diese Maßnahmen sind dem 
Reichstag bei seinem nächsten Zu
sammentritt zur Kenntnis zu brin
gen und auf sein Verlangen aufzu
heben." 

Nachdem der Bundesrat zwei 
Jahre lang unzählige Verordnun
gen dieser Art erlassen hatte12), 

ermächtigte er seinerseits 1916 den 
Reichskanzler zu Kriegsmaßnah
men zur Sicherung der Volksernäh
rung .13) Nach dem Waffenstillstand 
von 1918 ermächtigte der Rat der 
Volksbeauftragten , der die vorläu
fige Regierungsgewalt übernom
men hatte, den Bundesrat sogar 
zur Ausübung von Verwaltungsbe
fugnissen .14) Auch die verfassung
gebende Weimarer Nationalver
sammlung sah eine vereinfachte 
Form der Gesetzgebung für 
Zwecke der Übergangswirtschaft 
vor15) , wonach die Reichsregierung 
beim Staatenausschuß und einem 
Ausschuß der Nationalversamm
lung solche Gesetze einbringen 
konnte. Der erste republikanische 
Reichstag erneuerte dieses Gesetz 
bis zum Abbau der Zwangswirt
schaft.16) 
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1.3 Die vereinfachte Gesetzgebung 
des Zweiten Weltkrieges wurde 
schon durch das Ermächtigungsge
setz von 193317) eingeleitet, mit 
dem sich der Reichstag praktisch 
seiner Gesetzgebungskompetenz 
zugunsten der nationalsozialisti
schen Reichsregierung begab. 
Doch wurde die Gesetzgebung zu 
Beginn des Zweiten Weltkrieges 
durch die Bildung eines Minister
rats für die Reichsverteidigung , der 
Verordnungen mit Gesetzeskraft 
für die Dauer des Krieges erlassen 
konnte, noch weiter vereinfacht.18) 

Eine Sonderstellung nahm "die 
Rechtsetzung auf dem Gebiet des 
Luftschutzes während des Krie
ges "19) ein , die 1940 auf den 
Reichsluftfahrtminister übertragen 
wurde. 

Im Verlauf des Krieges zeigten 
sich auch erste Anfänge einer ver
einfachten Verkündung eilbedürfti
ger Rechtsvorschriften . So be
stimmte die "Verordnung des Füh
rers zum Schutz der Sammlung von 
Wintersachen für die Front"20) : 
" Diese Verordnung tritt mit der 
Verkündung durch Rundfunk in 
Kraft." 

Nach dem Zusammenbruch von 
1945 wurden zunächst die Besat
zungszonen und Länder, seit 1947 
in den drei westlichen Besatzungs
zonen das Vereinigte Wirtschafts
gebiet, geschaffen, in dem der von 
den Länderparlamenten beschickte 
Wirtschaftsrat die Notgesetzgebung 
ausübte.21) 

Von der Verordnungsbefugnis 
des Bundesrates im Ersten zur Ver
ordnungsbefugnis des Ministerra
tes für die Reichsverteidigung im 
Zweiten Weltkrieg und von der 
übergangsgesetzgebung nach dem 
Ersten zur Notgesetzgebung des 
Wirtschaftsrates nach dem Zweiten 
Weltkrieg läßt sich - unbeschadet 
der fundamentalen Unterschiede 
der Staatsform im Kaiserreich , im 
Dritten Reich und in der Bundes
republ ik Deutschland - eine Linie 
verfolgen , an die sich die heutigen 
Vorkehrungen zur Notgesetzge
bung im Kriege methodisch an
schließen. 

2. Entwicklung der Bundes-
gesetzgebung 

2.1 Das Grundgesetz von 1949 ent
hielt Bestimmungen über eine Not
gesetzgebung nur in Art. 81 , der 
den Gesetzgebungsnotstand regelt. 
Diese Vorschrift ist aus den Lehren 
zu erklären , die der Parlamentari
sche Rat bei der Beratung des 
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Grundgesetzes aus der Staatspra
xis der Weimarer Republik gezo
gen hat. Das Grundgesetz beschnitt 
gegenüber der Weimarer Reichs
verfassung die Befugnisse des 
Staatsoberhaupts und machte die 
Regierung nicht nur in der Amts
führung, sondern auch durch die 
parlamentarische Kanzlerwahl vom 
Bundestag abhängig . Deshalb 
mußte als Sicherung gegen eine 
ständige Abwahl des Kanzlers das 
Mißtrauensvotum an die Wahl eines 
Nachfolgers gebunden (Art. 67) und 
umgekehrt als Sicherung gegen 
eine vom Parlament verursachte 
Regierungsvakanz die Parlaments
auflösung an die negativ beantwor
tete Vertrauensfrage des Kanzlers 
gekoppelt werden (Art. 68). Damit 
war nun zwar die Kontinuität der 
Regierung garantiert, sei es durch 
Bejahung der Vertrauensfrage des 
Kanzlers, durch Wahl eines Nach
folgers oder durch Parlamentsauf
lösung mit anschließender Neuwahl 
und neuer Kanzlerwahl; die Regie
rung war aber damit allein noch 
nicht imstande, dringliche Geset
zesvorhaben gegenüber einem ihr 
unfreundlich gesonnenen Parla
ment auch durchzusetzen. 

Der Garantie dieses zweiten Er
fordernisses der Regierungseffekti
vität soll Art. 81 dienen. Als beson
dere Form des Gesetzgebungsver
fahrens ist er im VII. Abschnitt des 
Grundgesetzes über die Gesetz
gebung des Bundes enthalten. 

Nach Art. 81 kann der Bundes
präsident auf Antrag der Bundes
regierung und mit Zustimmung des 
Bundesrates für eine bestimmte 
Gesetzesvorlage den Gesetzge
bungsnotstand erklären . Vorausset
zung dafür ist entweder, daß der 
Bundestag nach einer negativen 
Beantwortung der Vertrauensfrage 
des Kanzlers nicht aufgelöst wird 
und die Gesetzgebungsvorlage ab
lehnt, obwohl die Bundesregierung 
sie als dringlich bezeichnet hat, 
oder daß er die Vorlage ablehnt, 
obwohl der Bundeskanzler mit ihr 
die Vertrauensfrage verbunden hat. 

Nach Art. 81 Abs. 2 GG gilt die 
Regierungsvorlage als Gesetz zu
standegekommen , wenn der Bun
destag sie nach Erklärung des Ge
setzgebungsnotstandes erneut ab
lehnt oder sie in einer für die Bun
desregierung unannehmbaren 
Form verabschiedet und wenn der 
Bundesrat ihr zustimmt. 

Nach Absatz 3 können während 
sechs Monaten nach Erklärung des 
Gesetzgebungsnotstandes auch 

weitere Gesetzesvorlagen dersel
ben Regierung auf diese Weise 
Gesetz werden , wenn der Bundes
tag sie zunächst abgelehnt hatte. 
Allerdings ist nach Ablauf dieser 
Halbjahresfrist während derselben 
Kanzlerschaft ein weiterer Gesetz
gebungsnotstand unzulässig . 

Das Verfahren nach Art. 81 GG 
führt zu einem formellen Gesetz, 
wobei allerdings Grundgesetzände
rungen - wie bei Gesetzen des 
Gemeinsamen Ausschusses - aus
geschlossen sind . 

Der durch Art. 81 in das Grund
gesetz eingeführte Begriff der eil
bedürftigen oder dringlichen Regie
rungsvorlage hat im Jahre 1968 sei
nen Niederschlag auch in den Be
stimmungen über die Bundesge
setzgebung für Frieden und Krieg 
- außerhalb des Gesetzgebungs
notstandes - gefunden, wie noch 
auszuführen sein wird. 

Neben dem Art. 81 für den Ge
setzgebungsnotstand hatte das 
Grundgesetz von 1949 noch keine 
Bestimmungen für die Gesetzge
bung im "äußeren Notstand " ent
halten. 
2.2 Dies änderte sich erst mit der 
Verteidigungsgesetzgebung von 
1956. Durch die Wehrverfassung22) 
wurde u. a. der Art. 59 a über den 
Verteidigungsfall in das Grundge
setz eingefügt. Danach sollte die 
Feststellung, daß der Verteidi
gungsfall eingetreten ist, vom Bun
destag getroffen und vom Bundes
präsidenten verkündet werden 
(Abs. 1). Notfalls sollte der Bun
despräsident mit Gegenzeichnung 
des Kanzlers und nach Anhörung 
der Präsidenten des Bundestages 
und des Bundesrates selbst diese 
Feststellung treffen (Abs. 2). Eine 
Notverkündung dieser Feststellung 
war nicht vorgesehen , ferner keine 
Vorschriften zur Notgesetzgebung 
im Kriege. 

Allerdings führte die Wehrver
fassung in Art. 73 Nr. 1 eine Ge
setzgebungskompetenz des Bun
des für die Verteidigungsgesetz
gebung in das Grundgesetz ein, auf 
Grund deren in der Folgezeit u. a. 
das Wehrpflichtgesetz und das 
Bundesleistungsgesetz ergin
gen.23) 

Beide Gesetze unterscheiden 
zwischen der Anwendung 
o im Frieden (Heranziehung von 

Wehrpflichtigen, Manöver und 
andere übungen) 

o in politisch-militärischen Krisen 
(verstärkte Heranziehung und In
anspruchnahme auf Grund einer 
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besonderen Feststellung der 
Bundesregierung) und 

o im Verteidigungsfall (volle An
wendbarkeit). 
Erst die Entwürfe zur Not

standsverfassung in den sechziger 
Jahren enthielten Bestimmungen 
über das Gesetzgebungsverfahren 
im Kriege.24) 

Der Schröder-Entwurf von 1960 
hatte neben einer Verlängerung 
der Wahlperiode des Bundestages 
noch gesetzesvertretende Verord
nungen der Bundesregierung im 
Ausnahmezustand grundgesetzlich 
verankern wollen, bei deren Ver
kündung - wie bei der Verkün
dung des Ausnahmezustandes 
selbst - von Art. 82 des Grundge
setzes (Verkündung im Bundesge
setzblatt) sollte abgewichen wer
den dürfen. 

Der Höcherl-Entwurf von 1963 
sah außer einer Notgesetzgebungs
kompetenz des Bundes erstmals 
einen besonderen Bundestagsaus
schuß für die Notfeststellung des 
Zustandes der äußeren Gefahr und 
für die Notgesetzgebung vor. 

Der (Benda-)Entwurf des 
Rechtsausschusses von 1965, den 
die SPD-Opposition im Bundestag 
~u Fall brachte, weil das Parlament 
Ihr bei der Anwendbarmachung der 
Notstandsvorschriften zu wenig be
teiligt erschien , wollte das jetzt 
"Gemeinsamer Ausschuß" ge
nannte Notparlament zu zwei Drit
teln aus Mitgliedern des Bundes
tages und zu einem Drittel aus Ver
tretern der Länder im Bundesrat 
bilden. 

Der Lücke-Entwurf von 1967 
~nthielt alle diese Elemente. In der 
Uberarbeitung durch den Rechts
ausschuß wurde ihnen als wichtig
ste Ergänzung der Art. 80 a GG hin
zugefügt. 

In dieser Form wurde der 2. 
Rechtsausschuß-Entwurf im Mai 
1968 als 17. Ergänzungsgesetz zum 
Grundgesetz mit den Stimmen der 
Großen Koalition verabschiedet. 
2.3 Diese Notstandsverfassung 
fügte im einzelnen u. a. folgende 
Vorschriften zur Aufrechterhaltung 
der Gesetzgebungsfunktionen in 
das Grundgesetz ein : 
o den Abschnitt IVa "Gemeinsa

mer Ausschuß " mit Art. 53 a, 
o im Abschnitt VII "Gesetzgebung 

des Bundes" den 
Art. 80 a über die Anwendung 

von Rechtsvorschrif
ten in politisch-militä
rischen Krisen , im 
Spannungs- und Ver
teidigungsfall, 

ZIVILVERTEIDIGUNG 1/76 

o den Abschnitt X a "Verteidi
gungsfall ", u. a. mit 
Art. 115 a über Begriff und Ein-

tritt des Verteidi-
gungsfalles, 

Art. 115 c über die erweiterte 
Gesetzgebungskom
petenz des Bundes im 
Verteidigungsfall , 

Art. 115 d über das Gesetzge
bungsverfahren bei 
dringlichen Gesetzes
vorlagen im Verteidi 
gungsfall , 

Art.115eüber die Befugnisse 
des Gemeinsamen 
Ausschusses im Ver
teidigungsfall und 

Art. 115 h über die Verlängerung 
von Wahlperioden im 
Verteid igu ngsfall. 

An Art. 80 a GG wurden die 
ebenfalls im Zuge der Notstands
gesetzgebung von 1968 ergangenen 
o Novellen zu den SichersteIlungs

gesetzen für Wirtschaft, Ernäh
rung und Verkehr, 

o das Arbeitssicherstellungsge-
setz, das außerdem an Art. 12 a 
GG gebunden ist, und 

o § 12 Abs. 2 des Katastrophen
schutzgesetzes gebunden.25) 
Einige andere Vorschriften wur

den zwar nicht an den Art. 80 a GG, 
wohl aber an den Spannungs- und 
Verteidigungsfall gebunden, so 
o der ebenfalls durch die Not

standsverfassung in das Grund
gesetz eingefügte Art. 87 a Abs. 
3, der den Streitkräften Befug
nisse im zivilen Objektschutz 
und bei der Verkehrsregelung 
zubilligt, und 

o § 35 Abs. 4 der Straßenver
kehrsordnung in der Fassung 
von 197026), der zivile und mili
tärische Einsatzverbände im 
Spannungs- und Verteidigungs
fall wie bei Katastrophen und 
inneren Notständen von den 
Vorschriften der Straßenver
kehrsordnung völlig freistellt. 
Dem 17. Ergänzungsgesetz vom 

Juni folgte im November 1968 das 
18. Er~änzungSgesetz zum Grund
gesetz 7), das durch Ergänzung 
der Art. 76 und 77 der Behandlung 
dringlicher Regierungsvorlagen im 
Verteidigungsfall eine Parallel rege
lung für den Frieden gegenüber
stellte. Seitdem kann die Bundes
regierung nach Art. 76 Abs. 2 Satz 
3 GG eine Vorlage, die sie bei der 
Zuleitung an den Bundesrat aus
nahmweise als besonders eilbe
dürftig bezeichnet hat, nach drei 
Wochen auch dem Bundestag zu-

leiten, selbst wenn die Stellung
nahme des Bundesrates noch nicht 
bei ihr eingegangen ist. 

Zu Ende der V. Legislatur
periode erließ der Bundestag noch 
o die Geschäftsordnung für das 

Verfahren nach Art. 115 d des 
Grundgesetzes28) und 

o die Geschäftsordnung für den 
Gemeinsamen Ausschuß29), 

o der gleichzeitig erstmals für 
diese auslaufende Legislatur
periode konstituiert wurde.3D) 
Der Gemeinsame Ausschuß für 

die VI. Legislaturperiode wurde noch 
zu Ende des Jahres 1969 mit glei
cher personeller Zusammensetzung 
konstituiert.31 ) 

Im Jahre 1970 nahm der Ge
meinsame Ausschuß die nach Art. 
53 a Abs. 2 GG und § 8 seiner Ge
schäftsordnung zweimal jährlich 
stattfindenden Informationssitzun
gen auf. Dazu erließ die Bundes
regierung im Mai 1970 die Vorläufi
gen Regelungen im Verkehr mit 
dem Gemeinsamen Ausschuß32), 
die 
o den Geschäftsverkehr zwischen 

Bundesregierung und Gemein
samem Ausschuß, 

o die Vorbereitung und Durch
führung der Unterrichtung des 
Gemeinsamen Ausschusses und 

o die Teilnahme von Regierungs
vertretern an den Sitzungen des 
Gemeinsamen Ausschusses zum 
Gegenstand haben. 
Der Gemeinsame Ausschuß für 

die VII. Legislaturperiode wurde zu 
Beginn des Jahres 1973 gebil
det.33) 

Von den 22 Mitgliedern des 
Bundestages gehörten an 
in der V. bis VI. Legislaturperiode 

11 der CDU/CSU-Fraktion, 
9 der SPD-Fraktion, 
2 der FDP-Fraktion. 

in der 7. Legislaturperiode 
10 der CDU/CSU-Fraktion 
10 der SPD-Fraktion und ' 
2 der FDP-Fraktion. 

Es fällt auf, daß die Fraktionen 
in allen drei Legislaturperioden 
ihre Spitzenpolitiker in den Ge
meinsamen Ausschuß entsandt ha
ben. 

Mit dem Gesetz über verein
fachte Verkündungen und Bekannt
gaben vom Juli 1975 wurde auch 
die Rechtsgrundlage für ein verein
fachtes Verkündungsverfahren ge
schaffen. 
3. Heutige Rechtslage 
3. Die stufenweise Anwendbarkeit 
der Verteidigungsgesetze unter
scheidet die Anwendung 
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o in normalen Friedenszeiten , 3.2 Die Verlängerung von Wahl
perioden im Verteidigungsfall er
gibt sich aus Art. 115h GG, der 
auch die Amtszeiten des Bundes
präsidenten und des Bundesrats
präsidenten im Verteidigungsfall 
regelt. Nach Art. 115 h Abs. 1 Satz 1 
enden während des Verteidigungs
falles ablaufende Wahlperioden 
des Bundestages und der Volks
vertretungen der Länder sechs Mo
nate nach Beendigung des Vertei 
digungsfalles. Nach Art. 115 h Abs. 
3 ist für die Dauer des Verteidi 
gungsfalles die Auflösung des Bun
destages ausgeschlossen. 

o in Krisenzeiten vor der Fest
ste llung des Spannungsfalles 
mit mehreren Varianten , 

o im Spannungsfall und 
o im VerteiJigungsfal1. 

Damit wurde schon im Frieden 
ein flexibles Effektuierungssystem 
geschaffen , das in politisch-militä
rischen Krisen eine dem jeweiligen 
Grad der Lageverschärfung ent
sprechende erweiterte Rechtsan
wendung ermöglicht. 

Dabei sind in den einzelnen An
wendungsphasen folgende recht
liche Vorkehrungen vorgesehen 
(vgl. untenstehendes Schaubild) : 

Abb. 1: Die stufenweise Anwendbarkeit der Verteidigungsgesetze 

Normale Friedensmäßige Rechtsanwendung; 
Friedenszeiten Vorbereitungsmaßnahmen aufgrund der 

Verleidigungsgesetze 

Krisenzeiten 1. Feststellungen und Anordnungen der Bundes-
vor FeststeI- regierung nach dem Wehrpflichtgesetz und dem 
lung des Bundesleis tungsgesetz; 
Spannungsfalles Freigabe von Stay-put-Anordnungen nach 

§ 12 Abs. 1 KatSG 

2. Anwendbarkeit einzelner Verteidigungsvorschrif-
ten "auf der Grundlage und nach Maßgabe" eines 

~ Alarmbeschlusses des NATO-Rates mit Zustim-
mung der Bundesregierung gemäß Art. 80 a 

exekutive I Abs . 3 GG 
Maßnahmen (RVOen zum WiSG, ESG, VSG; § 12 Abs. 2 KatSG) 

legislative 
3. Zustimmung des Bundestages zur Anwendung ein-Maßnahmen 

~ 
zeiner, besonders bestimmter Verteidigungsvor-
schriften gemäß Art. 80 a Abs. 1 2. Fall GG 
(RVOen zum WiSG, ESG , VSG, § 12 Abs. 2 KatSG) 

Bei Zustimmung mit Zweidrittelmehrheit auch 
Festhalten von Männern und Frauen am Arbeits-
platz und Verpflichtung Wehrpflichtiger in neue 
Arbeitsverhältnisse nach dem ArbSG (Art. 12 a 
Abs. 3 GG) 

Spannungsfall Mit Feststellung des Spannungsfalles durch den 
Bundestag mit Zweidrittelmehrheit werden alle 
unter 3. genannten Bestimmungen pauschal anwend-
bar. Die Streitkräfte können gemäß Art. 87 a Abs. 3 
GG im Innern eingesetzt werden (Art. 80 a Abs. 1) 

Verteidigungs- Bei beginnendem oder unmittelbar drohendem be-
fall waffneten Feindangriff auf das Bundesgebiet stellt 

der Bundestag mit Zustimmung des Bundesrates 
oder bei deren Ausfall der Gemeinsame Ausschuß 
den Eintritt des Verteidigungsfalles fest. Fällt auch 
der Gemeinsame Ausschuß aus, so gilt der Verteidi-
gungsfall als mit Beginn des Angriffs eingetreten. 
Dann sind alle Verteidigungsgesetze voll anwend-
bar, d. h. zusätzlich zu den im Spannungsfall gelten-
den auch das WasSG (Bewirtschaftungsbestim-
mungen) und das ArbSG (Verpflichtung von 
Frauen in neue Arbeitsverhältnisse) 
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3.3 Die Vereinfachung des Gesetz
gebungsverfahrens im Verteidi 
gungsfall beruht auf Art. 115 d GG 
und der dazu ergangenen Ge
schäftsordnung von 1969. 

Im Frieden werden Gesetzes
vorlagen der Bundesregierung -
bei vereinfachter Darstellung 
wie aus Abb. 2 hervorgehend be
handelt. 

Im Verteidigungsfall werden von 
der Bundesregierung als dringlich 
bezeichnete Gesetzesvorlagen -
wiederum in vereinfachter Darstel
lung - wie aus Abb. 3 hervor
gehend behandelt. 

Während im Frieden bis zur 
Verabschiedung eines Gesetzes im 
Normalfall Monate oder Jahre, im 
Eilfall zumindest Wochen vergehen , 
kann im Verteidigungsfall ein Ge
setz in kürzester Frist verabschie
det werden . 

3.4 Der Gemeinsame Ausschuß 
wurde auf Grund des Art. 53 a GG 
und der auf seiner Grundlage er
lassenen Geschäftsordnung konsti
tUiert.34) 

Bei der Parlamentsauflösung im 
September 197235) stellte sich her
aus, daß bei der Beratung der Not
standsverfassung von 1968 verab
säumt worden war, den dem Ge
meinsamen Ausschuß angehören
den Mitgliedern des Bundestages 
den Status von Mitgliedern des 
Ständigen Ausschusses des Bun
destages zu verleihen , damit sie 
auch zwischen zwei Legislatur
perioden amtieren können. Dies 
könnte durch Bezugnahme in der 
Vorschrift des Art. 53 a GG auf die 
Art. 45, 49 GG über die Rechte der 
Mitglieder des Ständigen, des Aus
wärtigen und des Verteidigungs
ausschusses geschehen. Bei der 
Konstituierung des Gemeinsamen 
Ausschusses für die 7. Legislatur
periode wurde das Problem durch 
die Entsendung von Mitgliedern 
des Ständigen Ausschusses in den 
GemeinsamenoAusschuß gelöst (vgl . 
Abb. 4) . 

Der Gemeinsame Ausschuß läßt 
sich zweimal jährlich über die Ver
teidigungsplanungen der Bundes
regierung informieren, um im Be
darfsfall seine Befugnisse voll 
wahrnehmen zu können (Art. 53 a 
Abs. 2 GG). 

Diese Befugnisse ergeben sich 
aus den Art. 115 a Abs. 2, 115 e und 
115 h Abs. 2 GG . 

Danach kann der Gemeinsame 
Ausschuß 
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Abb. 2: Die Behandlung von Gesetzesvorlagen im Frieden 

Bun· 
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re· 

gie-

rung 

Bundesrat 

Bundes· 

dent 

(Ausfertigung 
und 

VerkOndung) 

~ 
I + ---------------------------------------_ .. 

Abb. 3: Die Behandlung von dringlichen Gesetzesvorlagen Im Verteidigungsfall 
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Abb. 4: Der Gemeinsame Ausschuß In der 7. Legislaturperiode 

Bundestag 

==== 

SPD· 
Fraktion 

CDU/CSU· 
Fraktion 

FOP
Fraktion 

fOr alle 
Mitglieder 
aind Ver
treter 
gewählt 

G e m ein sam er Aus s c h u ß 
(7. Legislaturperiode) 

===========-============= 
Vorsitz : 
BT ·Präsident 

Bei' Informationssitzungen des Gemeinsamen Ausschusses 
ist gemllß Nr.3 Aba.3 der Vorläufigen Regelu.nge~ im Verkehr 
mit dem Gemeinsamen Ausschuß regelmäßig die Anwesen· 
heit des Generalinspekteurs der Bundeswehr sowie des 
Leiters der Abteilung ZV- Zivile Verteidigung im Bundes· 

ministerium des Innern erforderlich. 
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Bundesrat 

--------------
Baden· 
W Urttemberg 

Bayern 

Berl in 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Niedersachsen 

Nord rhein· 
Westfalen 

Rheinland· 
Pfalz 

Saarland 

Schleswig· 
Holstein 

fOr alle 
Mitg lieder 
sind Ver
treter 
bestellt 

D bei Verhinderung des Bundes
tages im Eilfall den Eintritt des 
Verteidigungsfalles feststellen , 

D bei Verhinderung des Bundes
tages im Verteidigungsfall die 
Rechte von Bundestag und Bun
desrat einheitlich wahrnehmen , 
ohne allerdings das Grundge
setz ändern zu dürfen, und 

D bei Verhinderung des Bundes
tages im Verteidigungsfall auf 
Vorschlag des Bundespräsiden
ten mit einfacher Mehrheit einen 
neuen Bundeskanzler wählen, 
während ein Mißtrauensvotum 
durch Neuwahl eines Bundes
kanzlers einer Zweidrittelmehr
heit bedarf. 
Nach Art. 115 lAbs. 1 GG kann 

der Bundestag Gesetze des Ge
meinsamen Ausschusses aufheben 
und die Aufhebung sonstiger von 
ihm getroffener Maßnahmen ver
langen. 

3.5 Die vereinfachte Verkündung 
und Bekanntgabe von Parlaments
beschlüssen im Krisen- und Vertei
digungsfall beruht auf den Art. 
115 a Abs. 3 und Art. 115 d Abs. 3 
GG und dem Gesetz über verein
fachte Verkündungen und Bekannt
gaben vom Juli 1975. 

Voraussetzung dafür ist die 
nicht oder nicht rechtzeitig mög
liche Verkündung oder Bekannt
gabe im Bundesgesetzblatt, die 
aber baldmöglichst nachzuholen 
ist. 

Fälle der vereinfachten Verkün
dung und Bekanntgabe über Rund
funk, Fernsehen , Tagespresse und 
ortsübliche amtliche Bekanntma
chung sind : 
D die Bekanntgabe der Feststel

lung des Spannungsfalles, 
D die Verkündung der Feststel

lung des Verteidigungsfalles 
oder - mangels Feststellung -
die Bekanntgabe des Zeitpunk
tes seines Eintritts, 

D die Verkündung von Bundes
gesetzen im Verteidigungsfall 
und von Rechtsverordnungen in 
den Fällen des Art. 80 a GG so
wie 

D die Bekanntgabe von Beschlüs
sen des Bundestages und der 
Bundesregierung nach Art. 80 a 
GG. 

* 
Mit den beschriebenen Bestim

mungen liegen die Rechtsgrundla
gen für die Aufrechterhaltung der 
Gesetzgebungsfunktionen des Bun
des in politisch-militärischen Kri 
senzeiten vollständig vor. 
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1) v. 18. 7. 1975, BGBI. I S. 1919. 
2) Vgl. die Begriffsbestimmungen auf dem 
Gebiet der zivilen Verteidigung, Bek. d. BMI 
v. 7. 7. 1964, GMBI. S. 324. 
3) Vgl. dazu den Aufsatz des Verfassers "Das 
Bundesleistu ngsgesetz, seine Vorläufer und 
Anwendungsbereiche" In Z IVILVERTEIDI
GUNG 11/74. 
4) v. 11 . 5. 1851, Pr. GS S. 362, eingefü hrt gem. 
Art. 61 BV v. 26. 7. 1867, BGBI. S. 1, durch 
Vo v. 7. 11 . 1867, BGBI. S. 125, neuverkündet 
am 13. 6. 1873, RGBI. S. 129, nebst Vollzugs
verordnung v. 1.4. 1876, RGBI. S. 137. 
5) v. 25. 6. 1868, BGBI. S. 523, einget. gem. 
Art. 61 RV v. 16. 4. 1871 , RGBI. S. 64, novel 
liert am 24. 5. 1898, RGBI. S. 361. 
6) v. 13. 2. 1873, RGBI. S. 52. 
7) Aufgehoben durch das Wehrleistungsgesetz 
(WLG) v. 13. 7. 1938, RGBI. I S. 887, das sei
nerseits am 1.9.1939 als Reichsleistungs
gesetz neuverkündet wurde (RLG , RGBI. I 
S. 1645). 
8) BLG v. 19. 10.1956, BGBI. I S. 815, i. d. F. 
d . B. v. 1. 10. 1961 , BGBI. I S. 1769, zuletzt ge
ändert d. Art. 157 EG StGB v. 2. 3. 1974, BGBI. 
I S. 469 (580) . Vgl. insbesondere die §§ 1, 5, 
38, 83 BLG . 
9) §§ 6 Abs. 6 u. 49 Abs. 1 WpflG i. d . F. 
d. B. v. 8. 12. 1972, BGBI . I S. 2277, zuletzt 
geändert d . d. 9. WpflÄndG v. 2. 5. 1975, BGBI. 
I S. 1046. 
10) durch Gesetz v. 21.7.1870, BGBI. S. 498. 
11) § 3 des Gesetzes, betr. die Ermächtigung 
des Bundesrates zu wirtschaftlichen Maßnah
men und über die Verlängeru ng der Fristen 
des Wechse l- und Scheckrechts Im Falle krie
gerischer Ereignisse v. 4. 8. 1914, RGBI. S. 327. 
12) Vgl . dazu den Aufsatz des Verfassers 
,,10 Jahre materielle Sicherstellungsgesetze 
1965-1975" in ZIV ILVERTEIDIG UNG IV/75. 
13) Vo v. 22.5.1916, RGBI. S. 401 . 
14) Vo v. 14. 11 . 1918, RGBI. S. 1311 . 
15) G. v. 17. 4. 1919, RGBI. S. 438. 
16) G. v. 3. 8. 1920, RGBI. S. 1493. 
17) Gesetz zur Behebung der Not von Volk 
und Staat v. 24. 3. 1933, RGBI. I S. 141, ver
längert durch Gesetz v. 30. 1. 1937, RGBI. I 
S. 1051, bis 1. 4. 1941, zu letzt durch Führer
erlaß v. 10. 5. 1943, RGBI. I S. 295, "über den 
10. Mal 1943 hinaus". 
18) Führererlaß v. 30. 8. 1939, RGBI. I S. 1539, 
geändert durch Führerer laß über die Ste ll ung 
des Leiters der Parteikanzlei (Martin Bor
mann) v. 29.5.1941, RGBI. I S. 295. - Eines 
der ersten Gesetze des Ministerrats für die 
Reichsverteidigung war das in Fußnote 7 ge· 
nannte Reichsleistungsgesetz v. 1. 9. 1939. 

19) Führererlaß v. 15. 11 . 1940, RGBI. I S. 1487. 
20) v. 23.12. 1941 , RGBI. I S. 797. 
21) Errichtet durch Proklamation Nr. 5 der 
Amerikanischen Mi l itärregierung und Verord
nung Nr. 88 der Britischen Militärregierung, 
Beilage Nr. 1 zum Wirtschaftsgesetzblatt Nr. 4 
v. 10. 12. 1947. 
22) 7. ErgG z. GG v. 19.3. 1956, BGBI. I S. 111 ; 
Art. 59 a GG wurde durch das 17. Erg .G. z. 
GG v. 24. 6. 1968, BGBI. I S. 709 (§ 1 Nr. 10) 
wieder aufgehoben und durch die Regelungen 
der Art. 115 a und 115 lAbs. 3 ersetzt. 
23) Vgl. Fußnoten 8 u. 9. Erstfassung des 
WpflG v. 21. 7. 1956, BGBI. I S. 651. 
24) Vgl. die nach ihren Initiatoren !benannten 
Vorlagen 
- Schröder-Entwurf, BT-DrS 11 1/1800 v. 20. 4. 

1960; 
- Höcherl-Entwurf, BT-DrS IV/891 v. 11 . 1. 1963; 
- Bend a-Entwurf (1 . Entwurf des Rechtsaus-

schusses) BT-DrS IV/3494 v. 31 . 5. 1965, ab
ge lehnt in 3. Lesung am 24. 6. 1965 ; 

- Lücke-Entwurf (Entwurf der Großen Koali 
tion) BT-DrS V / 1879 v. 13.6. 1967, nach 
überarbeitung als 

- 2. Entwurf des Rechtsausschusses BT-DrS 
V /2873 v. 9. 5. 1968 verabschiedet am 30. 5. 
1968, als 17. ErgG z. GG verk. 24.6. 1968, 
BGBI. I S. 709. 

25) Vgl. die Neubekanntmachungen der Si
ehersteIlungsgesetze für Wirtschaft v. 3. 10. 
1968, BGBI. I S. 1069, für Ernährung v. 4. 10. 
1968, BGBI. I S. 1075, für Verkehr v. 8. 10. 
1968, BGBI. I S. 1082, das ArbSG v. 9.7. 1968, 
BGBI. I S. 787, und das KatSG v. 9.7. 1968, 
BGBI. I S. 776. § 12 Abs. 2 KatSG betr ifft 
Bevölkerungsverlegungen. 
26) v. 16. 11 . 1970, BGBI. I S. 1565, ber. 1971 , 
S. 38. 
27) v. 15. 11 . 1968, BGBI. I S. 1177. 
28) v. 23. 7. 1969, BGBI. I S. 1100. 
29) v. 23.7.1969, BGBI. I S. 1102. 
30) Protokoll der BT-Sitzung v. 3. 7. 1969, BT
DrS V/4558 . 
31) Protokoll der BT-Sitzu ng v. 12. 12. 1969. 
32) Anlage zum Schreiben des Chefs des Bu n
deskanzleramts vom 27. 5. 1970, nicht veröffent
l icht. 
33) Protokoll der BT-Sitzung v. 22.2. 1973, BT
DrS 7/200. Der übergang von der römischen 
zur arabischen Bezifferung der Legislatur
perioden des Bundestages mit Begin n der 
7. Legislaturperiode entspricht der amtlichen 
Praxis. 
34) Vgl. dazu den Aufsatz des Verfassers 
"Der Gemeinsame Ausschuß - Aus der Ent
wicklungsgeschichte des Notpar laments" in 
ZIVILVERTEIDIGUNG 1/72. 
35) BGBI. I S. 1833. 

In Heft 11 /1976 der ZIVI LVERTEIDIGUNG, 
Erscheinungstermin Anfang Mai , lesen Sie 
unter anderem : 
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Bundestagsfraktionen von CDU/CSU, SPD und FDP: 
Stellungnahmen zum Stand des Schutzraumbaus In der 
BRD. 

W. Such: Abwärme der Industrie und Kraftwerke -
Auswirkungen auf Gewässer und TrInkwasserversor
gung. 

P. C. Compes: SIcherheitstechnik - Modell eines neuen 
Fachbereichs an der Gesamthochschule Wuppertal / 
11. Tell: SIcherheitstechnik In Lehre und Studium - In 
Forschung und Entwicklung. 

M, Urban : Probleme der Kernenergie-Entsorgung. 

H. Lützenkirchen : Verbesserte Leistungsmerkmale für 
den Zivilschutz-Fernmeldedienst. 

A. Schmitt : Meldepfllchten für die Ernährungswirtschaft 
- Voraussetzung für die SIchersteIlung der Ernährung 
in Krisenzeiten. 

Griephan-Briefe 
Die Grlephan-Brlefe sind Tlp-Dlen
ste für Unternehmer. In den Grle
phan-Brlefen stehen wirtschaftspo
litische Hintergrund-Informationen 
und handfeste Hinweise für die 
Auftrags-Akquisition bel Ministe
rien und Behörden. Die Grlephan
Briefe sind für Unternehmer der 
SchlOssel zum Behördengeschl:jft. 
Wer wissen will, wo der Bund Geld 
In die Wirtschaft pumpt und wer 
In den Vergabebehörden am Geld
hahn dreht, muß die drei Grle
phan-Brlefe abonniert haben. 

INFORMATIONEN AUS POLITIK UND 
WIRTSCHAFT: wöchentl ich donners
t.ags Trend- un d Detai l informat ionen 
zum zivi len Behördengeschäft , zur 
Beschaffungsp lanung und Auft ragsver
gabe in den Bereichen Verkehr, Bau, 
Post, Bah n, Forschung und Techn o lo
gie, zivile Verteid igung , inne re Si
cherhei t usw. Monats-Abonnements
preis DM 27,- zuzüg l ich 5,5 Ofo Um
satzsteuer. 

WEHRDIENST: wöchentl ich montags, 
Insider- Informat ionen zur Rüstungs
beschaffu ng der Bundesw ehr, zur mi
l itärischen Infrastruktur und zu m deut
schen Rüs tu ngsexport. Monats-Abon
nementspreis DM 27,- zuzüglich 
5,5 Ofo Umsatzsteuer. 

SONDERDRUCKE FOR DIE WIRT
SCHAFT: a lle 10 Tage (10., 20. und 
30. des Monats) Organ isationsp läne 
von Bundesm iniste r ien, Behö rden , Be
schaffu ngsste ll en, Ämte rn und Inst i
tuten nach neuestem Stand , mit Tau
senden von Namen und Telefonn um
mern ei ne p raktische Hi lfe f ür den 
Umgang mi t Bund esbehö rden. Mo
nats-Abonnementsp reis DM 21,- zu
züg l ich 5,5 Ofo Umsatzsteuer. 

Bestellcoupon 

Ausfüllen, unterschrei ben und 
absenden an : WEHRDI ENST 
Verlag A. M. Griephan KG, 
5300 Bonn 12, Bundeshaus, Post
fach 12 02 64. 

Wir abon nieren ab sofort Ihre 
Griephan-Briefe: 

o INFORMATIONEN AUS PO
LITIK UND WIRTSCHAFT 

o WEHRDIENST 

o SONVERDRU CKE FüR DIE 
WIRTSCHAFT 

Wir bitten um 0 halbjähr l iche 
o jähr liche Abrechn ung (Zu
treffendes bitte ankreuzen) . Kün
dlgungsmögllchkelt sechswö
chentlIch zum Quartalsende. 
Versandanschrift : 

Ort, Datum: 
Unterschrift : 

Probeexemplare der Grlephan
Briefe (3 x 3 = 9 Ausgaben) ge
gen Vorei nsendung einer Schutz
gebühr von DM 10,55 (in k!. 5,5 'I, 
USt) auf Konto 236706-509 beim 
Postscheckamt Kö ln. 
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Die Entscheidung über die Wiederverwendung vorhan
dener Schutzbauwerke aus dem 2. Weltkrieg als öffentliche 
Sch utzräume war nach § 15 (1) des Schutzbaugesetzes 
(SBauG) vom 9. September 1965 innerhalb von 3 Jahren 
vom Bund zu treffen . Als Entscheidungskriterium sollte die 
Instandsetzungswürdigkeit herangezogen werden. Durch 
die Suspendierung des Inkrafttretens des SBauG ist dieser 
Zwang zur zeitlich begrenzten Entscheidung entfallen. 

Man ging zunächst davon aus, daß alle ehemaligen 
SChutzbauwerke instandsetzungswürdig sind und entspre
chend für Zivilschutzzwecke vorgehalten werden müssen. 
Wollte jemand im Einzelfalle ein Schutzbauwerk beseitigen, 
müßte er sinngemäß § 19 SBauG, der nicht in Kraft ist, bei 
bundeseigenen Grundstücken die Zustimmung des Bundes
ministers des Innern, bei den übrigen die der zuständigen 
LandesdienststelJe einholen. Der Bescheid dieser Diens'
ste llen enthielt dann in den meisten Fällen die Auflage , 
entsprechenden Ersatz nach den Bautechnischen Grund
sätzen zu schaffen. Der Bund beteiligte sich hierbei im 

Rahmen der zur Verfügung stehenden Mittel. Freigaben 
ohne Auflagen erfolgten ab 1972 bei Stollenstummeln bis 
200 m2 Grundfläche bei drohender Einsturzgefahr, bei 
kleinen Schutzräumen bis 50 SChutzplätzen sowie bei 
Rund- und Röhrenbunkern und auch bei einzelnen größe
ren Bunkern , bei denen die Instandsetzung zu hohe 
Kosten erfordert hätte. Auf diese Weise wurden über 300 
Bunker freigegeben . Ferner wurden über 2800 Stollen, bei 
denen Einsturzgefahr bestand, nach dem Allgemeinen 
Kriegsfolgegesetz auf Kosten des Bundes verfüllt. Was 
geschah mit den freigegebenen Bunkern? 

Sie wurden entweder anderweitig als Lagerräume ge
nutzt, überbaut oder gesprengt. 

Gesprengt wurde im Jahre 1975 auch ein 13geschossi
ger Bunker in Castrop-Rauxel , der einer neuen Straßen
trasse im Wege war. Die Stadt erhielt dafür vom Bundes
minister des Innern die Auflage, einen entsprechenden Er
satzschutzraum in einem Mehrzweckbau nach den Bau
technischen Grundsätzen für Großschutzräume des Grund-

Bunkersprengung In Castrop-Rauxel 1975 (Werkfoto Fa. G. Werner KG) 
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Schutzstollen 
a) 0 h n e SchutzbauteIl - lange Vorschleusen erforderlich, deshalb nur bei flachem GeländeanstIeg - im Bereich Grund
schutz bis 3 kp/cm2 

schutzes in Verbindung mit Tiefgaragen als Mehrzweck
bauten - Fassung November 1971 - (BGT)1 mit finan
zieller Beteiligung des Bundes zu errichten. 

Zur Sprengung des Bunkers wurden ca. 850 Bohrlöcher 
im unteren Bereich ringsum in den Bunkerwänden ange
bracht. Mit Millisekunden-Zeitstufen zündete man dann ca. 
300 kg Ammon-Gelit 111 mit einem Zeitintervall von 20 ms. 
Nach der Sprengung kippte der 45 m hohe Bunker als Gan
zes in das vorgegebene Fallbett - eine gelungene Spren
gung. Zur Dämpfung des Aufpralls wurde das Fallbett vor
her entsprechend vorbereitet. Quergräben mit dazwischen 
aufgeschichtetem Lockermaterial und aufgestapelte Auto
reifen minderten die Wucht des Aufpralles. An den Funda
menten von drei 80 bis 100 m entfernten Gebäuden konnte 
durch Messungen festgestellt werden , daß mit erschütte
rungsbedingten Gebäudeschäden anläßlich des Umlegens 
des Hochbunkers nicht zu rechnen ist. Zweckmäßigerweise 
werden vor der Durchführung solcher Sprengungen ent
sprechende Beweissicherungen durchgeführt. 

Die letzte Bunkererfassung im vergangenen Jahr ergab, 
daß noch 1424 größere Bunker für Zivilschutzzwecke vorge
halten werden. Die meisten davon befinden sich auf bun
des- bzw. gemeindeeigenen Grundstücken. 

Hiervon konnten bisher 489 Objekte nutzbar gemacht 

1 Thomsen/Merk/Scholl (Hrsg .): Zivilschutz und Zivilverteidigung. 
Folge C: Baul icher Zivilschutz. Bad Honnel 1974 (Osang Verlag), 
S. 323 11. 

d. h. für einen Kurzzeitaufenthalt hergerichtet werden. Fer
ner werden in Kürze über 100 Bunker und 2 Stollen mit 
über 110000 Schutzplätzen gem. § 3 (1) instandgesetzt bzw. 
entsprechende Ersatzschutzräume errichtet sein . Diese .vor
handenen und instandgesetzten Großschutzräume besitzen 
nach ihrer Substanz eine Druckresistenz vom Grundschutz 
bis 3,0 kp/cm 2 und sind für einen längeren Aufenthalt 
geeignet. 

Insgesamt konnten bisher bei über 40 Prozent der 
1 424 Bunker bauliche Maßnahmen durchgeführt werden. 
Hinzu kommen die nutzbar gemachten und geSicherten 
Stollen. 

Die Erfassung der Stollen läuft z. Z. noch, so daß hier
über noch keine genauen Zahlen bekannt sind. Die meisten 
Stollen werden erst durch sog. Tagbrüche - Schäden an 
der Erdoberfläche - bekannt, da die Eingänge der seit 
Ende des 2. Weltkrieges nicht mehr genutzten Stollen größ
tenteil verschüttet sind. 

Das Problem bei der Instandsetzung und Nutzbarma
chung der Stollen lag bisher in den hohen Kosten der 
Eingangsbereiche. Spezielle Eingangsbauwerke erforderten 
wegen der Hangbeseitigung, nachträglichen Anschüttung, 
Sicherung, des Grunderwerbs sowie des Ersatzes zu gerin
ger Überdeckung durch Beton unverhältnismäßg hohe 
Kosten. 

Wesentl ich wirtschaftlicher sind Konstruktionen, bei de
nen keine eigentlichen Eingangsbauwerke errichtet werden, 
sondern die Schleusen an den Stellen mit günstiger Über-
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deckung in die Stollen eingebaut werden. Bei entsprechen
der Stollenbreite von etwa 2,50 m und mehr ist dies ohne 
Aufweitung des StollenquersChnitts möglich. Am Stollen
eingang ist lediglich eine Gittertüre o. ä. als Abschluß des 
Schleusenvorraumes und, sofern es räumlich möglich ist, 
ein Schutzbauteil zur Splitter-, Strahlungs- und Druckminde
rung erforderlich . Wie können nun solche Eingangsbereich.e 
von Stollen schematisch etwa aussehen? Außer den bel
den Schleusenabschlußwänden mit den Türen sind zur 
Splitter- und Strahlungsminderung Betonpfeiler zweckmä
ßig. Die Dicke dieser Einzelbauteile richtet sich nach der 
Druckresistenz des Stollensystems und der Dicke des evt!. 
SChutzbauteiles am Stolleneingang. Die gestrichelt einge
zeichneten Schrägschächte aus den Vorschleusen wirken 
positiv auf den Abbau der Reflexionsdrücke an den Schleu
sentüren . 

Mehrzweckbauten 
Der Beginn des Mehrzweckbauprogramms entwickelte 

sich im Bereich der Tiefgaragen. Es wurden Mehrzweck
räume mit 1 90 m dicken Decken und entsprechender Be
wehrung ge~en konventionelle Waffen ausgeführt. Bald je
doch stellte sich heraus, daß solche Mehrzweckbauten w.e-
gen der zusätzlichen zivilschutzbedingten technischen Rau
me und dicken Umfassungsbauteile relativ hohe Schutz
platzkosten und eine Verminderung der Stellplätze um etwa 
30 Prozent ergaben. Die Reduzierung der Deckendicken auf 
1,10 m änderte hieran nicht viel. Erst die 1968 vorgenom-

mene Herabsetzung der Decken- und Wanddicken auf 
0,40 m brachte deutlich niedrigere SChutzplatzkosten und 
eine Verringerung der wegfallenden Stellplätze. 

Um die Gefährdung der Insassen gegen durchschla
gende konventionelle Waffen zu vermindern, sollen gem. 
Nr. 2.5 der BGT in Abschnitten von 300-400 m2 30 cm 
dicke Abschottungswände die Aufenthaltsräume unterteilen. 

Durch solche Maßnahmen wird zwar die Wirkung von 
Treffern konventioneller Waffen vermindert, nicht jedoch 
der Eindringwiderstand erhöht. 

Es wurden daher 1968 auch Überlegungen angestellt , 
Großschutzräume wie in den Niederlanden im Bereich der 
unterirdischen Bahnen unterzubringen . Es entstanden die 
Bautechnischen Grundsätze für Großschutzräume des 
Grundschutzes in Verbindung mit unterirdischen Bahnen 
als Mehrzweckbauten - Fassung November 1971 -
(BGU)2. Bei entsprechender Objektauswahl und Planung 
ergibt sich hiernach die gegen konventionelle Waffen so 
dringend erforderliche Massenverstärkung - Betondecke 
und Überdeckung - über den Aufenthaltsräumen. Die 
Dicke der Decke und der Überdeckung sowie der Nutzlast 
bestimmt gleichzeitig neben der Wandausbildung durch die 
vorhandenen Spannungsreserven die Druckresistenz des 
Schutzraumes gegenüber atomaren Detonationen und somit 
der freistehenden Abschlußwände und Abschlußtore . Nach 

2 Thomsen/Merk/Scholl (Hrsg.): Zivilschutz und Ziv ilverteid igung . 
Folge C: Baulicher Zivilschutz, a. a. 0 ., S. 251 ff. 

Schutzstollen 
b) mit SchutzbauteIl 
Grundschutz bis 3 kp/cm 2 

kurze Vorschleuse, daher besonders zweckmäßig bel steilem Geländeanstieg - Im Bereich 
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Oberschlägllche Ermittlung der Druckresistenz einer Schutz
raumdecke In Verbindung mit unterirdischen Bahnen 

Nr. 4.1 der BGU sind dafür "zwischen 5000 und 
10000 kp/m2

" zu wählen. Die Angaben dieses Belastungs
bereiches in den Bautechnischen Grundsätzen zwingt zu 
Überlegungen hinsichtlich der Druckresistenz des Schutz
raumes. 

Die überschlägliche Ermittlung der Druckresistenz einer 
solchen Schutzraumdecke ergibt z. B, bei einer als ständige 
Last wirkenden Verkehrslast von 5 Mp/ m2, einer Erdüber
deckung von 4 m (y = 1,8 Mp/m3) und einer Stahlbeton
decke von 0,70 m rd . 12,60 Mp/ m2 gem. obenstehender 
Skizze. 

Die freistehenden Stahlbetonbauteile - Umfassungs
wände des Schutzraumes - sind somit, sofern keine Erhö
hung durch Reflexion (kein Expansionsraum vorhanden) 
oder Wasserdruck (bei einem Wasserstand ohne Grund
wasserabsenkung) möglich ist, nach Nr. 4.2 der BGU mit 
der Belastung 12,60/1,75 = 7,20 Mp/m2 mit dem Sicher
heitsbeiwert v = 1,75 gem. DIN 1045 zu bemessen. Die Be
lastung der Abschlußtore ist sinngemäß zu ermitteln. 

Die Praxis hat gezeigt, daß die wirtschaftlichsten Schutz
räume mit den geringsten Kosten pro Schutzplatz und dem 
größten Schutzumfang in den Haltepunkten der S-Bahnen 
mit 4-5 m und mehr Überdeckung des Fahrbereichs ent
stehen. In diesen Haltepunkten ist es auf Grund der langen 
Bahnsteige möglich, bereits einen großen Teil der Schutz
suchenden auf den Bahnsteigen und insgesamt etwa 4500 
bis 5000 Menschen unterzubringen. 

Bei den Haltepunkten der U-Bahnen ist es bedeutend 
schwieriger, gleichwertige Schutzräume in entsprechender 
Größe einzuplanen. Die Bahnsteige sind wesentlich kürzer, 
die Bahnsteigflächen sind kleiner und die Züge weisen ein 

geringeres Fassungsvermögen auf. Eine Nutzung der Be
reiche über den Bahnsteigen und Gleisen vermindert durch 
die Wegnahme der Überdeckung den Schutz vor konven
tionellen Waffen , Eine geringere Schutzplatzzahl bedeutet 
höhere Pauschalsätze und somit insgesamt gesehen weni
ger Schutzplätze im Bundesgebiet. 

Bisher wurden über 60 Mehrzweckbauten mit über 
170000 Schutzplätzen geplant, vertraglich fixiert , gebaut 
bzw. fertiggestellt. 

Dabei sind besonders die Gemeinden hervorzuheben , 
die sich bei niedrigen Einwohnerzahlen nicht scheuten , 
Großschutzräume nach den BGT zu errichten : 

Anzahl der 
Schutzplätze 

Prozentsatz der 
Bürger, die in einem 
öffentlichen Schutz

raum geschützt 
werden können 

Meßstetten 
Norden 
Heppenheim 
Senden 
Sulingen 
Gronau 
Amberg 
Erkelenz 
Herford 
Völklingen 
Limburg 

Mehrzweckbau 
Rheydt Marktplatz 

1600 
3342 
3000 
1442 
1 250 
4078 
4400 
3000 
3014 
1 500 
1 000 

30,0% 
14,0 % 
12,5 % 
11 ,0 % 
10,5 % 
10,0 % 
9,5% 
8,5% 
4,5% 
3,2% 
3,0% 

2. Tiefgeschoß, Maßstab 1 : 500 

Raumllste 
Nr. Bezeichnung 

1 Wasserversorgung 
2 Wasservorrat 
3 Kraftstoffvorrat 
4 Netzersatzanlage 
5 Lagerraum 
6 Aufsicht 
7 Flur 
8 Schleuse 
9 Treppe 

10 Fortluft 
11 Raumfilter 
12 Waschr., WC u. PP, Männer 
13 Sandfilter 
14 Lü!tungsmaschinenraum 
15 Waschr., WC u. PP, Männer 

16 Zuluft 
17 WC, Frauen 
18 Waschraum, Frauen 
19 Flur 
20 Rettungsraum 
21 Rettungsraum 
22 Lebensmittel 
23 Notküche 
24 Park- u. Aufenthaltsraum 
25 Schleuse 
26 Schleusenvorraum 
27 Schleuse 
28 Treppe 
29 Rampe 
30 Lagerraum 
31 Brunnenkammer 
32 Abwassergrube 
33 Lagerraum 
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Mit Ausnahme von Herford besitzen alle diese Gemein

den unter 50000 Einwohner. Zukünftig sollen Großschutz
räume nur noch in Gemeinden mit über 50000 Einwohnern 
mit Bundesmitteln bezuschußt werden. 

Alle diese Großschutzräume in den Bunkern , Stollen 
und Mehrzweckbauten des ruhenden und fließenden Ver
kehrs sind primär für die Personen gedacht, die sich zum 

Mehrzweckbau 

Parkhaus Herford 

Grundriß Keilergeschoß, Maßstab 1 : 500 
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Raumll.t. 
Nr. Bezeichnung 
1 Park- und Belegungsraum 
2 Park- und Belegungsraum 
3 Park- und Belegungsraum 
4 Park- und Belegungsraum 
5 Park- und Belegungsraum 
6 Park- und Belegungsraum 
7 Park- und Belegungsraum 
8 Park- und Belegungsraum 
9 Park- und Belegungsraum 

10 Park- und Belegungsraum 
11 Park- und Belegungsraum 
12 Park- und Belegungsraum 
13 Schleusenvorraum 
14 Schleuse 
14a Schleusenbeobachtung 
15 Triebwerkraum 
16 Autoaufzug 
17 Autoaufzug 
18 Treppenhaus 
19 Fahrstuhlunterfahrt 
20 Schleuse 
21 Flur 
22 Schleusenbeobachtung 
23 Waschraum u. WC, Frauen 
24 Waschr., WC, PP, Männer 
25 Waschraum , Männer 
26 WC und PP, Männer 
27 WC, Frauen 
28 Waschraum, Frauen 
29 Rettungsraum 
30 WC, Aufsicht 
31 entfällt 
32 entfällt 
33 Torraumnische 
34 Lagerraum, Krankenlieger. 
35 Lagerraum, Belegungsraum 
36 Lagerraum und Brunnen 
36 Raumfilter 
38 Sandfilter 
39 LOftungsmaschinenraum 
40 Lagerraum 
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41 Lagerraum 
42 Aufsichtsraum 
43 Wasservorrat 
44 PP, Männer 
45 Waschraum , Männer 
46 Waschraum, Männer 
47 WC, Männer 
48 Obergabebehälter 
49 Wasserversorgung 
50 Netzersatzanlage 
51 Kraftstoffvorrat 
52 Rettungsraum 
53 WC, Frauen 
54 WC, Frauen 
55 Waschraum, Frauen 
56 Waschraum, Frauen 
57 Notküche 
58 WC, Frauen 
59 Lebensm Ittellager 
60 Lüftungsmaschinenraum 
61 Raumfilter 
62 entfällt 
63 SandflIter 
64 Fleischwaren 
65 Lastenaufzugschacht 
66 Lüftungsschacht 
67 Lebensmittel 
68 Schleuse 
69 Vorraum Aufzugschacht 
70 Lastenaufzugschacht 
71 Vorraum 
72 Flur 
73 Personenaufzugschacht 
74 Treppenhaus 
75 Pumpen raum 
76 Lastenaufzugschacht 
77 Anschluß Tunnel 
78 Schlammfang 
79 Benzinabscheider 
80 Fortluftschacht 
81 Abwassergrube 
82 Abwassergrube 
83 Abwassergrube 

Mehrzweckbau 

Limburg, Parkhaus Eisen-Fischer 

Grundriß Keilergeschoß, Maßstab 1 : 250 

Raumllste 13 Wasservorrat 
Nr. Bezeichnung m2 14 Lüftungsmaschinen-
1 Park- u. Belegungs- raum 

raum 593,10 15 Außenluft 
2 Treppenhaus 16 Raumfilter 
3 Schleuse 16,70 17 Sandfilter 
4 WC, Frauen 19,20 18 Kraftstoffvorrat 
5 Waschraum , Frauen 10,75 19 Netzersatzanlage 
6 WC, Männer 11 ,40 20 Abluft 
7 Waschraum , Männer 4,63 21 Schleuse 
8 LebensmitteIlager 19,00 22 Garagenausfahrt 
9 Notküche 15,00 23 Treppenhaus 

10 Aufsichtsraum 10,00 24 Garageneinfahrt 
11 Rettungsraum 20,00 25 Lagerraum 
12 Wasserversorgung 20,00 25 Abwasserhebeanlage 

5,55 

39,00 
4,40 

11,50 
15,25 
10,25 
22,65 
0,40 

15,61, 

17,64 
5,00 

Zeitpunkt der Belegung auf der Straße oder im Verkehr in 
unmittelbarer Nähe aufhalten. Es war nie das Ziel dieser 
Programme, alle Bundesbürger in Großschutzräumen unter
zurbingen. Hauptschwerpunkt muß der dezentralisierte Bau 
der Hausschutzräume bleiben. 

Nach der mittelfristigen Finanzplanung sind 1975 und 
1976 für die Bunker/Stollen und die Mehrzweckbauten etwa 
gleichbleibende Mittel vorgesehen . Ab 1977 fällt die Mittei
vorausplanung für die Bunker/Stollen sehr stark ab. 

Dies ist um so unverständlicher, als die Instandsetzungs
kosten der Bunker pro Schutzplatz bei meist größerem 
Schutzumfang nicht höher sind als bei den Mehrzweck
bauten. 

Es ist zu hoffen , daß die Mittelansätze für die vorhande
nen Bunker und Stollen ab 1976 wieder erhöht werden, da
mit auch die restlichen Bunker und Stollen entsprechend 
hergerichtet - nutzbar gemacht bzw. instandgesetzt -
werden können. 
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Wasserfachlehrgänge Horst Roeber 

Trinkvvassernotversorgung 
im Du esaml für Zivilschutz 

Seit Jahren haben im Bundesamt 
für Zivilen Bevölkerungsschutz (jetzt 
Bundesamt für Zivilschutz) in Bad Go
desberg Ausbildungsverantaltungen im 
Rahmen des Zivilschutzes stattgefun
den. Lehrgangsteilnehmer waren vor 
allem im Zivilschutz tät ige Angehörige 
des öffentlichen Dienstes. Hierbei wur
den auch die Fragen einer Trinkwas
sernotversorgung als Aufgabe des 
Hauptverwaltungsbeamten bei Durch
führung des Wassersicherstellungsge
setzes behandelt. Dieses Thema stieß 
auf wachsendes Interesse. Bei der 
Durchfüh rung des Wassersicherstel 
lungsgesetzes erwies es sich als nütz
lich und sogar notwendig , nicht nur 
"vom grünen Tisch " aus Probleme 
durch schriftliche Hinweise, Rund
schreiben , Weisungen, Klarsteilungen 
und in ähnlicher Art zu behandeln , son
dern es zeigte sich , daß persönliche 
Besprechungen über Sinn und Aufgabe 
einer Durchführung des Wassersicher
stellungsgesetzes die Dinge vereinfach
ten und flüssiger machten. Im Einver
nehmen mit dem Präsidenten des Bun
desamtes kam es zu einer Festlegung 
von Fachlehrgängen , die nunmehr die 
Bezeichnung "Wasserfachlehrgänge" 
führten , Sie waren von Anbeginn ge
zielt ausgerichtet auf Wasserfachleute. 
Das Bundesamt stellte Räume und Or
ganisation und trug die Kosten für An
und Abreise, Aufenthalt und Unterbrin
gung der Lehrgangsteilnehmer und die 
Aufwendungen für die auswärtigen Do
zenten. Das Fachreferat im Bundesmi
nisterium des Innern, zuständig für eine 
Trinkwassernotversorgung nach dem 
Wassersicherstellungsgesetz, stellte sei
nerseits die Fachkräfte für die Vorträge. 

Ein Bericht von Rechtsanwalt Dr. Horst Roe
ber, bisher Min isterialrat und Fachreferent für 
d ie Trinkwassernotversorgung im Bundesmini 
sterium des Innern, Bonn. 
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Schon bald zeigte sich , daß eine Aus
weitung in den friedensmäßigen Be
reich der Wasserwirtschaft unerläßlich 
war und daß darüber hinaus auch Fra
gen der Wasserförderung , der Aufbe
reitung, der Wasserverteilung von Be
deutung waren . Hierfür wurden Prakti
ker aus der Wasserwirtschaft als Do
zenten gewonnen. Der erste Wasser
fachlehrgang fand vom 6. bis 8. März 
1973 statt. Ihm folgte im September 1973 
und im Oktober 1973 der zweite und 
dritte Lehrgang . Im Jahre 1974 wurden 
insgesamt 6 Fachlehrgänge abgehalten. 
Im Jahre 1975 wurde im Februar und 
zuletzt im Dezember ein Lehrgang 
durchgeführt. Insgesamt sind bisher 11 
Wasserfachlehrgänge dieser Art prakti
ziert worden . 

Die Teilnehmer an den einzelnen 
Wasserfachlehrgängen setzten sich aus 
allen interessierten Kreisen der Was
serwirtschaft zusammen. Es waren nicht 
nur Beamte und öffentlich Bedienstete 
der obersten Landesbehörden, zustän
dig für die Wasserwirtschaft, sondern 
auch Angehörige der Regierungspräsi
dien , der Landkreisverwaltungen und 
der kreisfreien Städte. Darüber hinaus 
zeigten die Wasserversorgungsunter
nehmen und die Fachverbände, insbe
sondere der DVWG 1) und der BGW2) 
großes Interesse an diesen Lehrgän
gen. Es ergaben sich recht positive An
sätze für eine Zusammenarbeit. An den 
Lehrgängen waren beteiligt Direktoren, 
technische Leiter, Werkmeister und Be
triebsleiter von Wasserversorgungsun
ternehmen sowie Angehörige von Fach
verbänden und Vertreter von Ingenieur
büros. 

1) Deutscher Verein von Gas- und Wasser
fachmännern e. V. 
2) Bundesver'band der Deutschen Gas- und 
Wasserwirtschaft e. V. 

Ein Lehrgang umfaßt in der Regel 
rd . 40 Teilnehmer. Diese 40 Teilnehmer, 
multipliziert mit der Zahl 11 , ergeben 
bereits jetzt rd . 440 Personen. Sie stei 
len wünschenswerte Multiplikatoren dar. 
Die Teilnehmer werden ausgestattet mit 
Materialien, mit Lehrunterlagen und er
halten durch die Vorträge eine einge
hende Einführung in die Probleme einer 
Wassernotversorgung. Sicherlich werden 
für manche Teilnehmer diese und jene 
Fragen bekannt sein , sicherlich werden 
aber auch viele angeschnittenen Fragen 
neu sein . Die Lehrgangsleitung hat Wert 
darauf gelegt, einen breiten Fächer von 
Problemen auszubreiten und die Dar
bietungen so zu bringen, daß sie für 
jeden Teilnehmer etwas bringen. Die 
Meldungen zu den Lehrgängen sind 
sehr viel größer, als es jeweils möglich 
war, alle Anmeldungen zu berücksichti 
gen. Angesprochen werden vom Bun
desamt und zugleich vom Bundesmi 
nisterium des Innern die für die Was
serwirtschaft zuständigen obersten Lan
desbehörden mit der Bitte, die in ihrem 
Bereich tätigen Verwaltungen, Wasser
versorgungsunternehmen, Ingenieurbü
ros und Fachverbände entsprechend zu 
unterrichten. 

Die Lehrgänge beginnen in der Re
gel am Dienstag in der Woche und en
den am Freitag der gleichen Woche. Sie 
umfassen somit 4 Tage. Bei der Auf
stellung des Lehrplans ist man sich dar
über im klaren gewesen, daß etwas Be
sonders geboten werden müsse, um 
interessierte Fachleute für 4 Tage in 
Bad Godesberg festzuhalten . Ein rei
ches Programm sorgte für entsprechen
de Berücksichtigung der Interessenlage. 

Der Zei/plan sieht zu Beginn eine 
Einführung in die Aufgaben des Bun
desamtes vor. Diese Einführung, regel
mäßig gehalten von einem Angehöri 
gen des Bundesamtes, erstreckt sich 
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auf die Übersicht über die Gesamtver
teidigung und den Zivilschutz mit sei
nen vielschichtigen Fragen der vorbeu
genden Schutzmaßnahmen, wie Bevöl 
kerungsbewegungen , Aufenthaltsrege
lung, Schutzbau und Warndienst , sowie 
auf Rettungs- und Hilfsmaßnahmen mit 
den Sonderheiten im Katastrophen
sChutz, Selbstschutz, Gesundheitswe
sen und des Kulturgutschutzes . Ein vom 
Bundesamt hergestellter Film über die 
Aufgaben des Bundesamtes mit der 
Bezeichnung "Portrait eines Amtes " 
gibt einen instruktiven Einblick in die 
Grundprobleme des Zivil- und Kata
strophenschutzes. 

1. Im fachlichen Teil des Lehrgan
ges ist Wert darauf gelegt worden, zu
nächst eine Darstellung der friedensmä
ßigen Wasserversorgung zu bringen 
und alsdann überzuleiten in die Son
derheiten der Aufgabensteilung nach 
dem Wassersicherstellungsgesetz. Mit 
einem Vortrag "Stand der Wasserver
Sorgung in der Bundesrepublik " wird 
ein Überblick über die friedensmäßige 
Wasserversorgung, den Wasserbedarf in 
Haushaltungen, den Wasserbedarf in 
der Industrie gegeben. Seit 1960 steigt 
der häusliche Wasserverbrauch je Ein
wohner und Tag in der Bundesrepublik 
stetig an. Während er 1960 noch 92 I 
betrug, hatte er bald 1261 erreicht. Im 
Jahre 1973 verbrauchte jeder einzelne 
in der Bundesrepublik in seinem priva
ten Haushalt rund 130 Liter Wasser 
täglich . 

Der Wasserbedarf der Industrie 
zeigt eine ähnliche Aufwärtsentwicklung . 
Noch im Jahre 1961 war hier der Ge
samtwasserbedarf 8807 Mio. mJ pro 
Jahr; im Jahre 1969 betrug er bereits 
10725 Mio. mJ / Jahr. Der jährliche 
Wasserbedarf in der Bundesrepublik 
beträgt nach amtlichen Erhebungen bzw. 
einer Studie des Battelle-Instituts im 
Jahre 1969 rd. 27 Mrd. mJ ; er wird 
im Jahre 2000 geschätzt auf rund 
44 Mrd . mJ

• Entsprechend mit der Ver
Sorgung läuft die Entsorgung parallel. 
Man rechnet mit ganz erheblichen Zu
nahmen der Abwasserzahlen . 

Unser Trinkwasser wird derzeit zu 
etwa 10 Prozent aus Quellen, zu etwa 
50 Prozent dem Grundwasser entnom
men. Fast 40 Prozent müssen aus mehr 
oder weniger verschmutzten Oberflä
chengewässern gewonnen und damit 
besonders aufbereitet werden. 

Es gibt im Bundesgebiet rd . 15000 
Wasserwerke. Rd. 1 300 Wasserwerke 
sind als Wasserversorgungsunterneh
men in dem Bundesverband der Gas
und Wasserwerke (BGW) zusammenge
faßt. Diese liefern ungefähr 85 Prozent 
der Gesamtmenge an benötigtem Was
ser im Bundesgebiet. Davon liefern 
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68 große Wasserwerke allein etwa 
50 Prozent der benötigten Wassermen
ge. 

Zentrale Wasserversorgungsunter-
nehmen mit ihren Gewinnungs- und 
Aufbereitungsanlagen und ihren langen 
und verzweigten Verteilungsleitungen 
sind anfällig gegen Zerstörung durch 
Unfälle, Katastrophen jedweder Art und 
insbesondere gegen Sabotagehandlun
gen. In einem Notfall , überhaupt in 
einem Krisenfall, muß gerade dort ge
nügend Wasser vorhanden sein , wo 
sich viele Menschen zusammenballen . 
Das ist der Fall in den Großstädten, in 
den Industriegebieten , in den Ballungs
räumen der Wohnsiedlungen, in Kran
kenhäusern, in Schulen. Dort muß die 
Versorgung mit Trinkwasser auf jeden 
Fall gesichert sein. Dieses Aufgabenziel 
strebt das Wasserslcherstellungsgesetz 
vom 24. August 1965 (WasSG) an. Es 
hat zwei markante Punkte, nämlich 

1. die Vorsorge zur Beschaffung des 
lebensnotwendigen Trinkwassers und 

2. den Schutz des Wassers vor schä
digenden Einflüssen. 

Wasser ist lebenswichtig. Man kann 
drei Tage hungern, aber nicht einen 
Tag dursten. Wasser muß demzufolge 
auch in Notzeiten, notfalls in minderer 
Qualität, unter allen Umständen aber 
seuchenfrei , verfügbar sein . Wasser ist 
das wichtigste Lebensmittel und unter
liegt damit den lebensmittelgesetzlichen 
Bestimmungen, zugleich aber auch den 
seuchengesetzlichen Regelungen. Frie
densmäßig liegt die Wasserwirtschaft 
ausschließlich in der Zuständigkeit der 
Länder und Gemeinden. Der Bund hat 
lediglich eine Rahmenkompetenz für 
den Wasserhaushalt nach Artikel 75 
Nr. 4 des Grundgesetzes (GG) . Der 
Bund ist bemüht, die konkurrierende 
Gesetzgebung für die Wasserwirtschaft 
nach Artikel 74 GG zu erhalten. Für das 
Gebiet der Abfallbeseitigung , der Luft
reinhaltung und der Lärmbekämpfung 
ist ihm die konkurrierende Gesetzge
bung bereits nach Artikel 74 Nr.24 GG 
zuerkannt worden. Allerdings ist die 
Frage der Zuerkennung einer konkur
rierenden Gesetzgebung des Bundes 
für die Wasserwirtschaft noch offen. 
Der Bund hat jedoch eine Volikompe
tenz nach Artikel 73 Nr. 1 GG. Der Bund 
ist danach zuständig für die Verteidi
gung , einschließlich des Schutzes der 
Zivilbevölkerung . Auf dieser Rechts
grundlage ist das Gesetz erlassen wor
den. Die Bezeichnung Wassersicherstel 
lungsgesetz ist lediglich eine Abkür
zung. Die richtige Bezeichnung lautet 
"Gesetz über die SichersteIlung von 
Leistungen auf dem Gebiet der Wasser
wirtschaft für Zwecke der Verteidigung ". 
Darin kommt zum Ausdruck, daß es 

sich um eine Sicherstellung handelt und 
daß Leistungen sichergestellt werden 
auf dem Gebiete der Wasserwirtschaft 
aber nur für Zwecke der Verteidigung: 
Unter dem Aspekt der Kompetenzver
te ilung zwischen Bund und Ländern 
nach dem Grundgesetz ist somit das 
Wassersicherstellungsgesetz zu sehen. 
Es ist ein reines Friedensgesetz. Es 
wird vollinhaltlich in Friedenszeiten 
durchgeführt, mußte aber wegen der 
fehlenden Kompetenz des Bundes für 
die Wasserwirtschaft auf die Zuständig
keit nach Artikel 73 Nr. 1 GG abge
stutzt werden. 

Das Gesetz unterscheidet deutlich 
zwischen normalen friedensmäßigen 
Bestimmungen, die in den §§ 1- 12 
und dann weiterhin in den §§ 16 ff. ent
halten sind , und zwischen den Vor
schriften für den Verteidigungsfall , die 
in den §§ 13, 14 und 15 geregelt sind. 
Die ausdrückliche Erwähnung dieser 
V-Fall-Vorschriften zeigt, daß es sich 
hierbei um einen Sonderfall der Vertei
digung handelt, der sich aus dem Rah
men des Gesamtgesetzes heraushebt. 

2. Das Wassersicherstellungsgesetz 
ist eines der 5 Sicherstellungsgesetze. 
Hierzu zählen das Ernährungss icher
stellungsgesetz, das Wirtschaftssicher
stellungsgesetz, das Verkehrssicherstel 
lungsgesetz, alle aus dem Jahre 1965 
und das Arbeitssicherstellungsgeset~ 
vom 9. Juli 1968. Sämtl iche Sicherstel 
lungsgesetze - mit Ausnahme des 
Wassersicherstellungsgesetzes - stei
len auf den Spannungsfall bzw. den 
Verteidigungsfall ab. Ihre Durchführung 
darf erst im Falle des Artikels 80 a GG 
(Spannungsfall) oder der Artikel 115 a 
ff . GG (Verteidigungsfall) erfolgen. An
ders beim Wassersicherstellungsgesetz. 
Dort werden sämtliche Maßnahmen be
reits in normalen Friedenszeiten getrof
fen . Die im Rahmen des Gesetzes er
stellten Anlagen dürfen auch zu ande
ren Zwecken als den Sichersteilungs
zwecken im V-Fall verwendet werden 
(§ 8 WasSG) . Während die 4 anderen 
Sicherstellungsgesetze, auch Vorsorge
gesetze genannt, bei ihrer Durchführung 
noch in bestimmten Fällen von Ent
schließungen des Bundessicherheitsra
tes abhäng ig sind, gilt dies nicht für 
das WasSG . 

Der im § 1 des Gesetzes enthaltene 
Aufgabenkatalog umfaßt die gesamten 
Zuständigkeiten auf dem Gebiete der 
Wasserwirtschaft. Danach sind Vorsor
gemaßnahmen zu treffen 

1. zur Deckung des lebensnotwendigen 
Bedarfs an Trinkwasser 

2. für die Versorgung mit Betriebswas
ser im unentbehrlichen Umfang 

3. für die Deckung des Bedarfs an 
Löschwasser 
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Trin kwassernotversorgung nach dem Wassersicherstellungsgesetz 
1968 bis19n 

1307 Trinkwassernotbrunnen insgesamt 
7,3 Mio versorgte Einwohner 

53,6 Mio Bundesmittel 

10.68 

165 'U19 l79 
110. 10.3 106 100 • 80 0.73 • '''7 • -• l27 35 lAl • -ll.6O 0..06 QAI QAI 0.11 Q.64 

Boden· Boyom a.tln - Hombu'1l -Württ_ 

4. für die Ableitung und Behandlung 
des Abwassers zur Abwendung ge
sundheitlicher Gefahren 

5. für das Aufstauen und Ablassen des 
Wassers in Stauanlagen sowie das 
Füllen und Entleeren von Speicher
anlagen zum Schutze gegen Überflu
tung und 

o. für die Entwässerung von besiedel
ten Gebieten mit künstlicher Vorflut 
im unentbehrlichen Umfang. 

Der Bogen ist somit gespannt vom 
Trinkwasser über Betriebswasser, Lösch
wasser, Abwasser bis zu den Talsperren 
und zu der Entwässerung für Vorfluter. 
Somit hätte der Bund hier die Möglich
keit, bei entsprechender MitteIbewilli
gung , sämtliche Maßnahmen zu regeln , 
die sonst- soweit es z. B. Abwasse r be
trifft, unter Einschaltung von ERP-Kredi
ten - und auf andere Weise geregelt 
werden müssen . Dir Durchführung des 
gesamten Aufgabenkataloges des § 1 
des WasSG hätte nach den Schätzungen 
im Jahre 1963 rd . 3,8 Mrd. DM gekostet. 
Heute würde das einen Mehrbedarf von 
etwa einer weiteren Mrd . DM ausma
chen. Das Gesetz enthält aber eine 
Haushaltsklausel und die Kostenbe
schränkung im Gesetz. Die Maßnahmen 
dürfen nur im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel gemäß § 1 Abs. 2 
WasSG durchgeführt werden. Aus An
laß dieser Kostenbeschränkung ist eine 
Konzeption der Bundesregierung, ge
nannt " Schwerpunktprogramm zur Si
cherung einer netzunabhängigen Trink
wassernotversorgung aus Brunnen und 
Quel/fassungen ", erarbeitet worden. Die 
Kosten der Durchführung dieses 
Schwerpunktprogramms betragen rd . 
285 Mio. DM. Dieses Schwerpunktpro
gramm strebt die Notversorgung der 
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Bevölkerung mit Trinkwasser im lebens
notwendigen Umfang an. Es beruht auf 
netzunabhängigen Einzelbrunnen, die 
punktuell schwerpunktmäßig in Dich
tungs- und Ballungsräumen , insbeson
dere in Großstädten und in Industrie
zentren, niedergebracht werden. Sie 
stützen sich auf Grundwasser, unterlie
gen allerdings der Gefahr einer Verun
reinigung leichter als Brunnenlagen, die 
in Wassereinzugsgebieten weit außer
halb jeder Siedlung und Industrieanlage 
niedergebracht sind. Das Schwerpunkt
programm findet seine Ergänzung in 
einem Dringlichkeitsprogramm der Bun
desregierung und in einem Prioritäten
programm der Länder. In den Prioritäts
zonen 1, 2 und 3 werden je nach der 
Dringlichkeit - Priorität 1 zuerst, die 
anderen folgend - Notbrunnen nieder
gebracht. Dieses Programm verläuft 
nach bestimmten Regelungen . Die Pla
nungen müssen nach bundeseinheitli 
chen Planungsrichtlinien (Allgemeine 
Verwaltungsvorsch rift) durchgeführt 
werden. Der Bau von Notbrunnen ist 
nach Aufträgen des Bundesinnenmi
nisteriums über die jeweiligen für die 
Wasserwirtschaft zuständigen obersten 
Landesbehörden als Weisung nach Ar
tikel 85 GG durchzuführen. Die Aufträge, 
sprich "Weisungen ", werden mit Aufla
gen in technischer, verwaltungsmäßiger 
und haushaltsmäßiger Hinsicht verbun
den. 

Die Notbrunnen sind zwar für den 
V-Fall erstellt, jedoch tür alle anderen 
Fälle der Not verwendbar. Das mag sein 
im Falle einer Wasserklemme, im Un
glücksfall , im Katastrophenfall , im 
Spannungsfall , im V-Fall. Erfahrungsge
mäß sind all diese Fälle in der 
Tangentenberührung, wenn auch unter
schiedlich in den Ebenen, die gleichen. 

Sie betreffen Krisenerscheinungen im 
Wasserbereich . 

Die friedensmäßige Planung der 
Notversorgungsmaßnahmen erfolgt nach 
§ 4 WasSG durch die Landkreisverwal 
tunden und die kreisfreien Städte. 
Wo geplant wird , wird gebaut. Die 
Allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
(1. WasSVwv v. 10. Februar 1971) geben 
genaue Hinweise über Art und Durch
führung der Planungen. 

Bisher sind im Bundesgebiet in der 
Zeit von 1968 bis 1975 für die Trinkwas
sernotversorgung nach dem WasSG ins
gesamt gebaut bzw. in Auftrag gegeben 
worden 

nahezu 2000 Trinkwassernotbrunnen 
8 Verbundleitungen 
4 Quellfassungen. 

Das Programm erstreckt sich also 
nicht ausschließlich auf den Bau und 
den Umbau von Notbrunnen. Ergibt 
sich , daß Verbundleitungen oder Quell
fassungen das zu versorgende Gebiet 
günstiger, zweckmäßiger und wirtschaft
licher zu erfassen in der Lage sind und 
wird auf Grund einer Vergleichsberech
nung festgestellt, daß der Bau von Not
brunnen unrentabel und teurer wäre, 
dann wird zum Bau einer Verbund lei
tung die entsprechende Zustimmung er
teilt. 

Durch die vorgenannten Maßnah
men werden ungefähr 12 Millionen Ein
wohner - von insgesamt 61 ,5 Millionen 
Einwohnern der Bundesrepublik - ver
sorgt. An Bundesmitteln sind hierfür 
bisher rd . 100 Mio. DM aufgewendet 
worden. 

In allen Ländern der Bundesrepu
blik werden diese Trinkwassernotver
sorgungsmaßnahmen betrieben , auch in 
Berlin , obwohl in Berlin das Wassersi
ehersteilungsgesetz keine Gültigkeit hat. 
Zwischen dem zuständigen Bundesmi
nisterium und dem Senat von Berlin ist 
hierfür ausdrücklich ein Verwaltungsab
kommen geschlossen worden. Vordring
li ch ist der Bau von Trinkwassernot
versorgungsanlagen in Nordrhein-West
falen , dem größten Lande der Bundes
republik mit 17,11 Millionen Einwoh
nern . Dort sind bisher 440 Trinkwasser
notbrunnen gebaut worden. Es folgt 
dann Niedersachsen mit 7,18 Millionen 
Einwohnern und 310 gebauten Notbrun
nen, dann Bayern mit 10,68 Millionen 
Einwohnern und 180 gebauten Notbrun
nen usw. 

3. Mit diesen Maßnahmen ist das 
Programm der Bundesregierung im 
Schwerpunktprogramm und in der Kon
zeption für ei ne Notversorgung auf dem 
Gebiete der Wasserwirtschaft noch lan
ge nicht abgeschlossen. Wenn die Trink
wasserversorgung gesichert ist, muß 
die Betriebswasserversorgung in Trink-
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Berlln : 
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wasserqualität für Betriebe, die lebens
Wichtig sind , wie Bäckereien, Fleische
reien , Schlachthöfe, pharmazeutische 
Betriebe, Mineralwasserbetriebe, Braue
reien und ähnl ichen , folgen . Darüber 
hinaus ist die Versorgung mit Lösch
wasser noch sicherzustellen und als
dann die Abwasserregelung näher ins 
Auge zu fassen . Allerdings sind alle 
diese Maßnahmen in ihrer Durchfüh
rung nur langfrist ig überhaupt noch er
Wägbar. Durch die Mittelrestriktion im 
Zuge der ei nschränkenden Sparmaß
nahmen der Bundesregierung ist auch 
der Bau von Trinkwassernotbrunnen 
erheblich betroffen. Während noch im 
Jahre 1975 hierfür ein Betrag von rd . 
13 Mio. DM zur Verfügung stand und 
nach dem Haushaltsgesetz 1975 mit 
einer Verpflichtungsermächtigung von 
10 Mio. DM gerechnet werden konnte, 
sind nunmehr die Haushaltsmittel von 
13 Mio. DM auf 7,5 Mio. DM für das 
Jahr 1976 reduziert und in etwa der 
gleichen Höhe für die Fo lgejahre bis 
1979 festgelegt worden. Das bedeutet 
eine Mittelreduzierung bei dem Not
brunnenprogramm in Höhe von rd . 
42 Prozent. Der Gesamthaushalt der zi
vilen Verteidigung hat im Rahmen der 
Sparmaßnahmen erhebl iche Abstriche 
hinnehmen müssen. Von ihnen sind 
unterschiedlich die einzelnen Bundes
ressorts im Rahmen des Einzelplanes 
36 betrOffen worden . Stark betroffen 
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. . . aus den 50er und 60er Jahren ... 

worden sind der Schu tzbau, die Maß
nahmen der ärztlichen Versorgung , die 
Maßnahmen für den Katastrophen
schutz. Insgesamt hat die Gesamtzivi l
verteidigung gegenüber einem MitteIan
satz für 1975 in Höhe von 569,5 Mio. DM 
jetzt nur noch einen Mittelansatz für 
1976 in Höhe von 530,9 Mio. DM. Das 
bedeutet eine Minderung um rd . 
38,6 Mio. DM oder 6,8 Prozent. Es ist 
schmerzl ich , daß von dieser Kürzung 
insbesondere das Programm nach dem 
Wassersicherstellungsgesetz betroffen 
worden ist. Die Auswirkungen werden 
sich sicherlich zeigen. Sie haben schon 
zu Protestmaßnahmen der betroffenen 
Firmen und Verbände geführt. Aber man 
wird hinnehmen müssen, daß bei der
artigen Mittelreduzierungen stets Pro
teste der Betroffenen eingehen. Inwie
weit dieses Sparprogramm im Bereiche 
der Bohrindustrie sowie der Zuliefe
rungsbetriebe sich wirtschaftlich und 
beschäft igungsmäßig besorgniserre
gend auswirken wird, wird noch zu ver
fo lgen sein . Evtl. müßte im Rahmen des 
Konjunkturprogramms oder des MitteI
ausgleiches eine Hi lfe versucht werden. 

4. Weitere Vorträge behandeln ver-
waltungsrechtliche Fragen bei der 
Durchführung des Wassersicherstel -
lungsgesetzes, insbesondere die Bedeu
tung und das Wesen des Verpflich
tungsbescheides sowie die Maßnahmen, 
die sich aus der Planung nach dem 

. " aus dem Jahre 1975. 

Wassersicherste llungsgesetz, den tech
nischen Auflagen und den Durchfüh
rungsbestimmungen ergeben. 

Besonderer Wert ist auf den Vortrag 
"Wassergüte bei der Trinkwassernot
versorgung " gelegt worden . Für das 
Trinkwasser bestehen Qualitätsanforde
rungen nach dem Lebensmittelgesetz 
vom 21 . September 1958 und der Trink
wasseraufbereitungsverordnung vom 
19. Dezember 1959 sowie nach der 
Trinkwasser-Verordnung vom 31 . Janu
ar 1975. Insbesondere die Trinkwasser
Verordnung bestimmt die Anforde run
gen, denen die Beschaffenheit des 
Trinkwassers und die Beschaffenheit 
des Brauchwassers für Lebensmittelbe
triebe (richtiger müßte es heißen " Be
triebswassers " ) entsprechen muß sowie 
die Pflichten des Unternehmers oder 
sonstigen Inhabers einer Wasserversor
gungsanlage. Weiter sind die Überwa
chungsmaßnahmen durch das Gesund
heitsamt in hygienischer Hinsicht vor
geschrieben . 

Diese gesetzlichen Regelungen 
werden ergänzt durch eine nicht ge
setzliche Vorschrift des " Fachnormen
ausschusses Wasserwesen ", als DIN 
2000 vom Mai 1959 bekannt . 

All diesen , für die normale (friedens
mäßige) Wasserversorgung geltenden 
Bestimmungen sind Grundsätze zu 
eigen, die sich wie folgt z~sammenfas
sen lassen : 
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- Trinkwasser muß frei sein von Krank
heitserregern. 

- Trinkwasser muß frei sein von che
mischen und radioaktiven Stoffen in 
solchen Konzentrationen , die die 
menschliche Gesundheit schädigen 
können. 

- Trinkwasser muß frei sein von Stof
fen , die auf mögliche Verunreinigung 
hinweisen . 

Der Bundesgesundheitsrat hatte in 
seiner Vollversammlung vom 14. April 
1964 sich mit Fragen der Wassergüte 
im normalen friedensmäßigen Bereich 
und bei einer Trinkwassernotversorgung 
geäußert und hatte dazu festgestellt : 

" In allgemein hygienischer Hinsicht 
sind an die Beschaffenheit des Trink
wassers folgende Mindestanforde
rungen zu stellen : 
- Fehlen von gift- und radioaktiven 

Stoffen in schädlicher Konzen
tration , 

- Fehlen von ekel erregenden Ge
ruchs- und Geschmacksstoffen, 
und 

- Fehlen von auffallender Trübung 
und Färbung. 

Diese Grundsätze gelten sinngemäß 
für die Beschaffenheit von Betriebs
wässern , die zur Herstellung von 
Nahrungsmitteln bestimmt sind." 

Das im Falle der Krise und auch im 
V-Fall zur Verfügung gestellte und zur 
Verfügung stehende Trinkwasser muß 
frei sein von Krankheitserregern ; es 
muß den Grundsätzen der Seuchenhy
giene entsprechen . Es muß in allge
mein hygienischer Hinsicht Mindestan
forderungen erfüllen ; es darf keine Stof
fe in gesundheitsschädlicher Konzentra
tion enthalten . 

Die vorgenannten Grundsätze sind 
in der 1. Wassersicherstellungsverord
nung (1 . WasSV) vom 31. März 1970 
enthalten , und zwar in § 3 dieser Rechts
verordnung unter der Überschrift " Be
schaffenheit des Trinkwassers ". Ab
satz 1 des § 3 legt diese Grundsätze 
fest. Absatz 2 des § 3 läßt jedoch Aus
nahmen zu und bestimmt, daß im Falle 
einer auf andere Weise nicht sicherzu
stellenden Deckung des lebensnotwen
digen Bedarfs an Trinkwasser mit Zu
stimmung der zuständigen Gesund
heitsbehörde von den Anforderungen 
an die Beschaffenheit des Trinkwas
sers nach Absatz 1 Satz 2 abgewichen 
werden kann. Das betrifft eine Abwei
chung (Freisein von anderen Stoffen in 
gesundheitsschädlicher Konzentration) . 
Es darf dann davon abgewichen wer
den, wenn nur geringfügige und nur 
vorübergehende gesundheitliche Stö
rungen zu besorgen sind. Das bedeu
tet, daß auch leicht verunreinigtes und 
z. B. mit Öleinsprengseln sowie etwa 
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mit Glaubersalzzusätzen versehenes 
Trinkwasser zulässig ist, wenn es nur 
vorübergehend verwendet wird. Bei 
begründetem Verdacht auf Vorhanden
sein von Stoffen in gesundheitsschädli
cher Konzentration im Einzelfall ent
scheidet die zuständige Gesundheitsbe
hörde. Diese Regelung sieht also kein 
generelles Tätigwerden der Gesund
heitsbehörde vor. 

5. Sowohl für den normalen Fall 
einer Wassergewinnung in Friedenszei
ten als auch einer Wassergewinnung in 
Spannungs- und V-Fallzeiten besteht 
das Problem der Wassergewinnung bei 
ABC-Gefährdung aus Flüssen und aus 
stehenden Gewässern . Es handelt sich 
hierbei um eine Wasserversorgung aus 
Oberflächengewässern. Diese Gewässer 
sind einer Verunreinigungs- und einer 
Vergiftungsgefahr besonders ausge
setzt. Hierzu hat sich ein Praktiker der 
friedensmäßigen Wasserversorgung in 
einem Vortrag besonders eingehend 
geäußert. Seine Kenntnisse sind für die 
Teilnehmer des Wasserfachlehrganges 
insofern bedeutsam, als der Vortra
gende in einem beim BMI gebildeten 
Fachausschuß mitwirkt. Dort werden 
Probleme behandelt , die jederzeit in 
einem Krisenfall Bedeutung erlangen 
können. In letzter Zeit sind mehrfach 
gegenüber der Bundesregierung Er
pressungsversuche unternommen wor
den, bei denen eine Vergiftung der 
zentralen Wasserversorgungsanlagen 
angedroht wurde. Sie blieben ohne Er
folg; es ereignete sich glücklicherweise 
nichts. Die Bundesregierung verkennt 
jedoch nicht die hierbei auftretenden 
Gefahrenmomente. Ihnen muß kurz
fristig und wirksam begegnet werden. 
Dazu sollen die in dem Fachausschuß 
gewonnenen Erkenntnisse beitragen. 

Jede Wasserversorgung ist auch in 
den ruhigsten Friedenszeiten von Bak
terien und Giftstoffen bedroht. Wo auch 
immer das Wasser in Kontakt mit der 
freien Atmosphäre kommt, sei es durch 
eine freie Oberfläche, sei es durch an
gesaugte Luft in einer Pumpe, enthält 
die Luft immer Keime, von denen man
che im Trinkwasser leben und sich ver
mehren können. Je mehr Verunreini
gungen und gelöste Stoffe das Wasser 
enthält, um so eher werden tür Bakte
rien günstige Lebensbedingungen ge
schaffen. Die Temperatur spielt hierbei 
in gewissen Grenzen eine das Bakte
rienwachstum begünstigende Rolle. Die 
Rohwässer - so werden die Oberflä
chenwässer, die für eine Wasserversor
gung in Frage kommen, genannt - be
nötigen stets eine komplizierte Aufbe
reitung . Das geschieht überwiegend mit 
Chlor oder Chlorverbindungen oder 
durch Oxydation (Ozoneinwirkung). 

Nach einer gewissen Einwirkungszeit 
werden die Bakterien abgetötet. Gegen
über dem Chlor hat Ozon den Nachteil , 
daß es teuer ist, daß es giftig ist und 
daß es eine verstärkte Korrosionswir
kung hat, die wiederum zu Verschlech
terungserscheinungen bei den Anlagen 
zur Wassergewinnung und Wasserver
teilung führen . In diesem Zusammen
hang ist auch von Bedeutung, daß die 
in Strömen und Oberflächengewässern 
vorkommenden Gifte und Ablagerungen 
oftmals erst durch das Zusammentref
fen mit anderen Giften schädliche Ver
bindungen eingehen. Man spricht hier
bei vom "synergistischen Effekt" . Es 
handelt sich hier um bisher unerkannte 
Erscheinungen, mit denen in Notfällen 
zu rechnen ist. Der Einsatz von fahrba
ren Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
kann für Notfälle unerläßlich sein. Es 
bedarf hierfür zahlreicher Aufberei 
tungsanlagen mit den erforderlichen 
Transportmitteln (wie Traktoren, Anhän
gern und dgl.) , die alsdann nach dem 
Bundesleistungsgesetz zu erfassen 
sind. Trinkwasseraufbereitungsanlagen 
müssen in der Lage sein, außer einer 
B- und C-Verunreinigung eine A-Verun
rein igung zu beheben. Es gibt hierfür 
die sog. Dekontamination. Diese De
kontamination bedeutet, daß eine A
Verunreinigung über Aktivkoh lefilter 
oder sog. "Mischbettfilter" ausgeschal
tet wird . Die Kosten allerdings sind 
hierbei erheblich . 

In Erwägung müssen Sabotageakte 
auf zentrale Wasserversorgungsanlagen 
und auch auf EinzeIwasserversorgungs
anlagen gezogen werden. Die damit 
zusammenhängenden Fragen sind in 
einschlägigen Ausschüssen eingehend 
geprüft worden. Ein endgültiges Ergeb
nis liegt noch nicht vo r. Eine in das 
EDV-System einzuordnende Datenbank 
für Giftstoffe könnte hierbei helfen. Es 
würde dann genügen, bei Auftauchen 
gewisser Farbveränderungen, bei Auf
treten von Geruchsempfindungen und 
bei gewissen anderen Beimischungen 
diese erkannten Merkmale in die Daten
bank einzuspeisen und von dort zu er
fahren , welche Möglichkeiten der Be
kämpfung durch Filterung oder sonsti
ge Neutralisierung bestehen. Es handelt 
sich hierbei um Maßnahmen, die noch 
einer Weiterentwicklung bedürfen. Sie 
stehen im Zusammenhang mit den Fra
gen nach wassergefährdenden Stoffen 
in Oberflächengewässern und beim 
Transport von Trinkwasser. 

6. Die netzunabhängigen EinzeI
brunnen werden nach bestimmten 
Grundsätzen gebaut. Sie werden als 
Regelentwürfe zur Auflage bei der 
Durchführung von Baumaßnahmen ge
macht. Es handelt sich hierbei um ge-
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Berliner Straßenbrunnen 
im Jahre 1975 

nau geregelte Vorschriften , die Größe, 
Art, Umfang und technische Ausfüh
rung der Brunnen vorschreiben . Damit 
soll gewährleistet werden, daß nach 
Möglichkeit einheitliche Brunnen -
daher der Name " Regelbrunnen " - im 
gesamten Bundesgebiet gebaut wer
den. Die Schwierigkeiten liegen darin, 
daß die hydrogeologischen Verhältnisse 
überall anders sind und sich dadurch 
eine unterschiedliche Ausführung oft 
nicht vermeiden läßt. In Gegenden, in 
denen das Grundwasser sehr hoch an
steht, kann mit einer Schwengelpumpe 
Oder einer Handpumpe gefördert wer
den. Dieses Verfahren ist das billigste. 
Es ist am wenigsten anfällig. Liegt der 
Wasserstand tiefer, kann mit einer Kol
benpumpe oder mit einer durch einen 
Diesel- oder Benzinmotor betriebenen 
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Kreiselpumpe gearbeitet werden. Ist 
der Wasserstand noch tiefer, muß eine 
elektrische Unterwasserpumpe ange
setzt werden . Sie ist abhängig von der 
elektrischen Stromzuführung. Bei einem 
Ausfall der Energieversorgung ist die 
Weiterarbeit der Pumpanlage nicht ge
währleistet, es sei denn, daß Notstrom
aggregate hierfür zur Verfügung stehen. 
Notstromaggregate sind teuer, sowohl 
in der Anschaffung als auch in der 
Wartung. Aus diesem Grunde werden 
sie für Trinkwassernotbrunnen nicht an
geschafft werden können. Man hat sich 
daher mit Gedanken vertraut gemacht, 
eine von der E-Versorgung unabhängi
ge Energiequelle zu schaffen. Ent
wickelt worden ist hierbei ein Verfah
ren , daß in der Bauwirtschaft seit Jah
ren bekannt ist, die sog. " Mammut-

pumpe" . Durch Einpumpen von Luft in 
ein Rohr, das nach unten in das Grund
wasser führt , steigt nach dem artesi
schen Spannungsprinzip in einem an
deren Rohr das Wasser nach oben und 
kommt als pulsierendes Luftgemisch an 
die Oberfläche. Die Probleme, die sich 
hieraus für eine Anwendung beim Not
brunnen ergeben, sind vielschichtig. Mit 
ihrer Lösung hat sich das Amt für Zi 
vilschutz in Karlsruhe und die Techni
"che Universität in Karlsruhe (Institut 
für Strömungstechnik) befaßt' . Es müs
sen hierfür Luftabscheider, ÖI(filter)ab
scheider und Ausgleichsregler geschaf
fen werden. Dieses " Lufthebeverfahren" 
ist inzwischen soweit erprobt, daß es 
bereits für den Brunnenbau Anwendung 
finden konnte. Es gibt 2 verschiedene 
Luftförderungseinrichtungen. Die eine 
arbeitet nur nach dem einfachen Lufthe
beverfahren. Die andere arbeitet in 
Verbindung mit einer elektrischen Un
terwasserpumpe. Sie stellt gewisserma
ßen das " Rettungsboot auf dem Ret
tungsboot " dar. Die letztere Ausführung 
ist die vollkommenste. Sie sichert die 
Unabhängigkeit einer Anlage vom Vor
handensein des elektrischen Stromes. 
Sie ist aber sehr teuer in der Erstel
lung. 

Das Lufthebeverfahren hat sich in 
der Praxis bewährt . Es ist wirtschaftlich 
leurer, weil die verbrauchte Energie 
(sie wird von einem Baukompressor ge
liefert) nicht im vollen Umfange bei der 
Wassergewinnung umgesetzt wird, im 
Gegensatz zur elektrischen Unterwas
serpumpe. Der Erfolg jedoch ist ent
scheidend , daß Wasser Überhaupt ver
fügbar ist. Der Vorteil der Luftförde
rungsanlage nach dem Lufthebeverfah
ren liegt bei der Wartung und Instand
haltung . Hierzu sind Richtlinien erlas
sen worden , die als Arbeitsblatt Nr. 3 
für die Wartung und Instandhaltung 
von Notbrunnen in Weisungen gegen
über den Ländern und gegenüber den 
Leistungspflichtigen umgesetzt worden 
sind . 

Zur besseren Verständlichmachung 
aller dieser Maßnahmen wird bei dem 
Lehrgang ein Farb-Ton-Film gezeigt. Er 
ist auf Anregung und unter erheblicher 
Mitwirkung des BMI vom Amt für Zivil 
schutz in Karlsruhe hergestellt worden . 
Dieser Film mit dem Titel "Wasser für 
den Notfall - eine Stadt sorgt vor -
z. B. Karlsruhe " hat überall Anklang 
gefunden. Er demonstriert als Lehrfilm 
die Herstellung von Trinkwassernot
brunnen und demonstriert auch in an
schaulicher Weise die Wirkungsweise 
des Lufthebeverfahrens sowohl im ein-

• Vgl. hierzu : Ulbrich , G.-E. : 'irinkwasserver
sorgung unabhängig vom Netz. In : ZIVILVER
TEIDIGUNG IV/1972, S. 67--ß9. 
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fachen Verfahren als auch im kombinier
ten Verfahren. 

7. Der Wartung und Instandhaltung 
von Notbrunnen ist eine besondere Auf
merksamkeit und ein besonderer Vor
trag gewidmet. Der beste Notbrunnen 
kann nicht funktionieren, wenn er nicht 
regelmäß:g gewartet und instandge
halten wird . Hierfür sind Arbeitsblätter 
ergangen . Vorgeschrieben ist danach 
ein kleiner Wartungsdienst. Er muß 
mindestens einmal im Jahre durchge
führt werden. Ein Punktsystem kenn
zeichnet Art und Umfang. Daneben gibt 
es den großen Wartungsdienst. Er ist 
erstmalig innerhalb der ersten 3 Jahre 
nach Inbetriebnahme des Brunnens 
durchzuführen. Weitere Folgen sind 
nach den ört lichen Verhältnissen und 
Erfahrungen, jedoch mindestens alle 
5 Jahre vorgeschrieben. Es müssen 
Aufzeichnungen über die durchgeführ
ten Wartungsarbeiten geführt werden, 
um jederzeit eine Nachprüfung zu er
mögl ichen. Die Wartungsarbeiten müs
sen nach dem Gesetzeswortlaut vom 
Leistungspflichtigen erbracht werden . 
Sie bedeuten für den Leistungspflichti
gen eine nicht unerhebliche Belastung, 
weil auch die Kosten beträchtlich sind . 
Sie betragen, unterschiedlich nach Art 
und Umfang der Ausfü hrung des Not
brunnens, mit einer Unterwasserpumpe 
im Jahr ungefähr 800 DM bis 1 000 DM. 
Befinden sich also im Bereiche einer 
Stadt oder einer Gemeinde eine größe
re Anzahl Notbrunnen , schlagen die 
Kosten der Wartung und Instandhaltung 
erheblich zu Buche. Nur in besonderen 
Härtefällen kann dafür ein Ausgleich 
durch den Bund gesucht und gefunden 
werden. 

8. Dipl.-Ing. Krems von den Stadt
werken Berlin hat in einer im Auftrage 
des BMI erstellten " Studie über die 
Brunnenalterung" beachtenswerte Er
kenntnisse gewonnen·. Im Rahmen der 
Wasserfachlehrgänge spricht er hier
über und zeigt anschauliches Bildmate
rial. Dieser Vortrag, inzwischen auch 
außerhalb des Bundesgebietes bekannt 
geworden, hat erhebliches Interesse in 
Wasserfachkreisen gefunden. Die Stu
die über die Brunnenalterung , insbe
sondere über die Verokerung, zählt mit 
zu den " Bestsellern ". 

Für die Tei lnehmer sind noch " Pro
bleme der Sicherung und des Schutzes 
von Grund- und Oberflächen wasser" 
interessant. Sie werden in einem Vor
trag unter Demonstrierung der Wasser
versorgungsanlagen bei der Wahnbach
talsperre und in dem Wasserwerk Mein-

• Vgl. hierzu : Roeber, H.: Neues beim Wasser
sichersteIlungsgesetz. Die zweite Rechtsver
ordnung, eine Bauanweisung tür den prak
t ischen Gebrauch. In : ZIVILVERTEIDIGUNG 
IV/1973, S. 51-58, besonders S. 54 f. 
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dorf dargestellt'. Beide Wasserversor
gungsanlagen sichern die Trinkwasser
versorgung für die Bundeshauptstadt 
und den Großraum Bonn. 

Ein weiterer Vortrag behandelt den 
Warndienst für die Rheinwasserwerke. 
Zuständig ist hierfür der Regierungs
präSident in Düsseldorf. 

In früheren Lehrgängen wurde auch 
das Wasserwerk Kempen-Krefeld be
sichtigt. Der dortige Wassergewin
nungsverband hat dort auf Betreiben 
seines Geschäftsführers Dipl.-Ing . 
Schietzelt auf eigene Kosten eine Ver
bunkerung der Wasserversorgungsanla
ge durchgeführt . Dabei sind Lösungen 
gefunden worden , die beispielhaft für 
eine einfache und zweckmäßige Bau
ausführung sind . Sie zeigen auf, daß 
mit relativ geringen Mitteln bei entspre
chender vorausschauender Planung 
Vorsorgemaßnahmen gegen Verunreini 
gungsgefahren durch A-, B- und C-Ein
Wirkungen und gegen Gewalteinwir
kungen (z. B. Absturz von im dortigen 
Luftwarteraum kreisenden Flugzeugen) 
bei der Trinkwasserversorgung getrof
fen werden können. - Aus zeitlichen 
und aus Kosten-Gründen mußten diese 
Besichtigungen eingestellt werden . Die 
Anlage soll jedoch verfilmt und alsdann 
den Lehrgangsteilnehmern im Film ge
zeigt werden. 

9. Im Rahmen des Katastrophen
sChutzes fallen dem Hauptverwaltungs
beamten der Landkreise und der kreis
freien Städte besondere verantwortliche 
Aufgaben zu . Brandkatastrophen , wie 
die Waldbrände in Niedersachsen, oder 
Überschwemmungs-, Sturm- und Flut
katastrophen der jüngsten Zeit haben 
das sehr hautnah aufgezeigt. Hierbei 
muß sowohl eine Versorgung mit Trink
Wasser als auch mit Löschwasser gesi
Chert sein . Dem Stab des Hauptverwal
tungsbeamten muß ein Fachmann der 
Wasserwirtschaft angehören, der - mit 
den örtlichen Besonderheiten vertraut 
- über Art und Vorkommen von Was
serversorgungsstellen, über die Ein
satzmöglichkeit von Notbrunnen, Not
stromaggregaten, Baukompressoren, 
Wassertankwagen, verlastbaren Was
serbehältern , Wasseraufbereitungsan
lagen und fliegenden Leitungen Be
scheid weiß. Er muß die notwend igen 
Kontakte mit den Versorgungsbetrieben 
(Gas, Wasser, Elektrizität) und dem 
Werkschutz der Industrie halten, über 
den Einsatz von Wasserentkeimungs
mitteln (Chlortabletten) bestimmen kön
nen, für Kraftstoff- und Betriebsmittel
bereitsteilung zuständig sein . Er muß -• Siehe hierzu : Such , W. : Probleme der Si -
Cherung und des Schutzes der Wasserversor
gung in der BundesrepublIk Deutschland . In : 
ZIVILVERTEIDIGUNG 11/1975, S. 16-25, lVI 
1975, S. 16-24. 
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auch Hinweise auf Alarm-, Katastro
phen- und Sabotagepläne für den Be
reich der Wasserwirtschaft geben kön
nen. Als "Wasserbeauftragter" sind be
reits in Schleswig-Holstein derartige 
Wasserfachleute tätig . Ihre Tätigkeit 
auch in anderen Ländern vorzusehen, 
muß Ziel einer entsprechenden verwal 
tungsmäßigen Regelung sein . - In 
einem gesonderten Grundsatz-Vortrag 
werden diese Probleme behandelt. 

10. Bei den Wasserfachleuten findet 
eine im Zeitplan vorgesehene Demon
stration von Notbrunnen im Rahmen 
der Trinkwassernotversorgung der Stadt 
Bonn stets besonderes Interesse. 
Gezeigt werden : ein Regelbrunnen, 
ausgestattet mit einer elektrischen Un
terwasserpumpe, eine Tiefsaugvorrich
tung und eine kombinierte Luftförde
rungsanlage. 

Die Wasserfachlehrgänge haben 
einen größeren Personen kreis der Was
serwirtschaft erschlossen. Es sind Er
kenntnisse in einem steten Zusammen
wirken zwischen Lehrgangsteilnehmern 
und Lehrgangsleitung gewonnen wor
den, die sich recht positiv bei der wei
teren Durchführung von Maßnahmen 
zur Sicherung einer Trinkwasser-Not
versorgung auswirken werden. Dem 
Bundesamt für Zivilschutz, seinem Prä
sidenten und seinen bei den Lehrgän
gen mitwirkenden Kräften ist Dank und 
Anerkennung zu zollen . Hierbei müssen 
auch die Lehrgangsteilnehmer und die 
sie entsendenden Stellen erwähnt wer-

Neu bei Osang: 

den. Qualifi zierte Mitarbeiter für 4 Tage 
hintereinander auf die "Schulbank" zu 
setzen, sie von ihrer üblichen - und 
vielfach dann unerledigt liegenbleiben
den - Arbeit frei zustellen und sie zu 
einem solchen Lehrgang zu entsenden, 
löst ebenfalls Probleme aus. 

So konnte selbst bei der angespann
ten Haushaltsmittellage des Bundes 
eine nützliche Aufklärung , eine Weiter
bildung und ein Verständnis für eine 
sinnvolle Fortführung der wasserwirt
schaftlichen Vorsorgemaßnahmen er
re icht werden . Besonders hervorzuhe
ben ist auch der bereitwillige Einsatz 
der Gastdozenten aus dem gesamten 
Bundesgebiet. Sie haben neben ihrer 
berufl ichen Inanspruchnahme Mühe 
und Zeit für die Vorträge und die Dis
kussionen in den Wasserfachlehrgän
gen geopfert. 

Die Lehrgänge werden auch im Jah
re 1976 weiter durchgeführt werden. Es 
sind Lehrgänge geplant für die Zeit 

vom 17. bis zum 20. Februar 1976 
und 
vom 22. bis zum 25. Juni 1976. 
Es ist beabsichtigt, weitere Lehr

gänge in der zweiten Hälfte des Jahres 
1976 abzuhalten . 

Art und Umfang der Lehrgänge wer
den abhängen von der Weiterentwick
lung auf dem Gebiete der wasserwirt
schaftlichen Durchführungsmaßnahmen 
nach dem Wassersicherstellungsgesetz, 
nicht zuletzt auch von den zur Verfü
gung stehenden Haushaltsmitteln . • 

Zivilschutz und Zivilverteidigung . Fortsetzungswerk. 
Hrsg. : Hans-Arnold Thomsen / Hans Günter Merk. 

Folge C: Baulicher Zivilschutz. 

Folge C/1: 
Technische Richtlinien / Nachtrag 1: 
Anhang Nachweis der Schocksicherheit von Einbauteilen 
in Schutzräumen. 

Folge C/2: 
Technische Richtlinien / Nachtrag 2: 
Arbeitsblatt Ausführung , Prüfung und Abnahme von 
lüftungstechnischen Einbauteilen in Schutzräumen. 
Mit diesen beiden Ergänzungen ist das Standardwerk über alle verfüg
baren Rechts- und Verwaltungsbestimmungen sowie technischen Richt
linien und Grundsätze auf dem Bereich des Baulischen Zivilschutzes 
auf den neuesten Stand gebracht. 

Schocksicherheit. 
32 Seiten, 8 Abb. , Sachwortreg ister, DIN A 5, Broschüre oder Loseblattwerk 
(bitte angeben) . 
1976, 9,80 DM, ISBN: 3-7894-0033 - 5 (brosch .) 3-7894-0034-3 (LosebI.) 

Lüftungstechnische Einbauteile. 
40 Seiten , 14 Abb ., Sachwortregister, DIN A 5, Broschüre oder Loseblattwerk 
(bitte angeben) . 
1976, 9,80 DM , ISBN : 3-7894-0035-1 (brosch.) 3-7894 - 0036 - X (LosebI.) 
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Waldbrandbekämpfung 

Stellungnahme und Vorschläge 
der Deulschen Rettungsflugwacht 

von 

Die Waldbrandkatastrophe in Nie
dersachsen hat das Signal gesetzt, her
kömmliche Brandbekämpfungsmetho
den zu überprüfen. Gegenüber der Be
kämpfung normaler Brände ist die 
Waldbrandbekämpfung mit besonde
ren Augen zu betrachten: 

1. In Zeiten der Waldbrandgefahr 
muß die vorsorgende Beobachtung er
weitert werden. Diese sollte mit 
Leichtflugzeugen ähnlidl dem 
ADAC-Slraßendienst erfolgen. 
Durchführung evtl. durch die Deutsche 
Reltungsflugwacht. 

wasserstellen nur in inem sehr be
grenzten Umfang vorhanden. Es ist 
auch kostenmäßig unvertretbar, alle 
Gebiete ausreichend mit Anschlußstel
len zu versorgen. Somit ist eine aus
reichende Beweglichkeit für en /spre
chende Wassermengen bei geringstem 
Kostenaufwand zu schaffen. Selbstver
ständlich wird man auf das Löschen 
per Sdllauchleitung durch die Freiwil
ligen Feuerwehren nicht verzichten 
können. Die zum Teil vertretene An 
sidll: "Das ist mein Feuer, idl werde 
es schon packen", sollte überprüft 
werden. Jede Einsatzgruppe freut sich, 
wenn sie einen Brand gemeistert hat. 
Bei Waldbränden müßte jedoch gleich 
eine entsprechende Unterstützung an
gefordert werden. 2. Die Brandbekämpfung aus der 

Luft muß jetzt auch in Deutscllland in 
Entstehungsbrände sind grund
sätzlich sofort mit allen zur Ver
fügung stehenden Mitleln wirk
sam zu bekämpfen. 

Grundsatz: 

die bisher üblichen Brandbekämp- I 
fungsmethoden integriert werden . Der 
Einsatz dieser zeitgemäßen Mittel er
möglicht nicht nur eine schnellere 
wirksame Brandbekämpfung, sondern 
verhindert insbesondere eine Gefähr
dung von Menschen und Malerial. Die 
Bekämpfung des Feuers erfolgt dabei 
"auf Distanz". Verluste von Men
schenleben sowie Material durch Ein
schließen der Löschmannschaften durch 

Materialeinsatz geht vor Einsatz 
von Menschen einschließlidl deren 
Gefährdung. Darum muß die unver
züg liche Anforderung von Hubsch rau 
bern (Heer, BGS oder SAR) zum Ab
wurf von Wassersäcken eine Selbs/ -
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das Feuer können sich hi erbei nicht 
ergeben. 

Welche Möglichkeiten sind gege
ben? In Waldgebieten sind Lösdl-

verständlichkeit werden. 

Hubschrauber - z. B. vom Typ 
UH lD - sind nicht nur auf vielen 
Flugplätzen in Deutschland in ausrei-

chender Menge vorhanden, sondern 
sind auch stets einsatzbereit. Die An
schaffung eigener Hubschrauber oder 
Flugzeuge für die Brandbekämpfung 
ist indiskutabel. Es würden nicht nur 
Anschaffungskosten entsteh n, son
dern sehr hohe Bereilschaflskosten für 
das Personal sowie Unterhaltungs
kosten. 

Sogenannte "Wasserflugzeug" 
sind für deutsche Verhältnisse unge
eignet, da sie an größere Wasserflä
dlen gebunden sind oder befestigte 
Flugplätze direkt am Brandherd benö
tigen. Infolge der langen Anflugzeiten 
konnten die drei in Niedersadlsen 
zum Einsatz gekommenen französi
sdlcn Wasserflugzeuge zum Teil 
stündlich nur je 12 t Wasser abwer
fen. Diese Menge ist für einen Inten
s ivei nsatz viel zu gering. Außerd !TI 

gehen dann noch Wasseranteile durch 
Verdunstung beim Ablassen verloren, 
und nur ein Teil rreicht den Feuer
herd am Boden. Ferner ist die Ziel
genauigkeit nicht mit der von Hub
schraubern zu vergleichen. 

Das Feuer findet im Unterholz die 
meiste Nahrung. Es wandert am Boden 
vor, und dort muß es inte nsiv be
kämpf/ werden. Die Tiefe der wan
dernden Feuerfläche beträgt hier nur 
wenige Meter. Vom Hubschrauber ab
geworfene Wassersäcke fallen durch 
das Eigengewidll von über 800 kg und 
Fallgesdlwindigkeit ungehi nd ert durch 
Äste oder dgl. und platzen mit eno r
mer Wucht auf dem Boden an der Ent
s /ehungsste lle des Feuers . Ein Bereich 
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Bild links oben : Wassersack, ca. 800 Liter Fassungsvermögen, In AnnahmestatIon, 
Seile zum Einhängen in den Lastenhaken vom Hubschrauber liegen oben Im 
verschweißten Deckel. Die neben dem Wassersack stehenden Personen sehen 
nicht gerade abgekämpft aus - auch ein Vorteil dessen, eine Feuerbekämpfung 
auf Distanz durchzuführen. Bild rechts oben: Die Anzahl der EInsatzkräfte kann 
sehr gering gehalten werden. Der für den Abwurf zuständige Mann übernahm 
hier auch bald die Einweisung. Kopfhörer erleichtern die Kommunikation mit 
dem Piloten. Bild unten: Drei Aufnahmeständer auf engstem Raum nebeneinan
der. Es Ist leicht zu erkennen, daß insgesamt nur wenige Personen für die 
Bedlennung einer "Wassertankstelle" erforderlich sind. 
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von ca. 30 m Durchmesser wird dann 
intensiveingeschlämmt. Solange sich 
der Wassersack in der Luft befindet. 
geht kein Tropfen verloren, selbst 
WE'nn sich der Sack in der Luft über
schlagen sollte. Ein eingeschweißter 
Deckel verhindert ein Auslaufen. Dds 
Wasser erreicht dann hundertprozen
tig die Stelle, an der es die größte 
Wirkung besitzt. 

Auch die Arbeitszeit der Männer 
von der Freiwilligen Feuerwehr ist 
kostbar. Darum sollte man nicht nur 
sparsam damit umgehen, sondern auch 
daran denken, daß fast alle einem Be
ruf nachgehen und am Tage zum Teil 
schlecht zu erreichen sind. Bei Ver
wendung von Wassersäcken ist nur 
ein geringer Personaleinsatz erforder
lich. 2-3 Personen sind in der Lage, 
eine Abnahmestation zu betreuen. Es 
ist sinnvoll, eine Wassertankstelle mit 
3- 4 Abnahmestationen nebeneinan
der mit einem seitlichen Abstand von 
50- 70 m einzurichten. So können 
Hubschrauber gleichzeitig bei ausrei
chendem Sicherheitsabstand anfliegen. 

Von einer Wassertankstelle mit 4 
Abnahmestalionen können ca. 150 t = 

1500001 innerhalb einer Stunde ohne 
VerdunstungsverJuste gezielt an den 
Brandherd gebracht werden. - Ubri
gens haben 3 Wassersäcke den glei
chen Inhalt wie die normalerweise im 
Einsatz befindlichen Tanklöschfahr
zeuge (TLF 16). 

Der Wassersack wird zum Füllen 
in einen Spezial ständer gehängt. Nach 
ca. 70 Sekunden ist er gefüllt und die 
Seile (Tragsicherheitswert von über 
400 Prozent) sind in den am Boden des 
Hubschraubers befindlichen Haken 
eingehängt. Beim Anheben klappen 
die seitlichen Haltestützen automa
tisch - ähnlich wie bei abhebenden 
Raketen - nach der Seile weg. Der 
Hubschrauber kann dann ungehindert 
zum Einsatzort fliegen, wobei Schräg
lagen von 45° genausowenig ein Pro
blem darstellen wie die Flugge
schwindigkeit von etwa 150 km/ ho 
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So platzt ein Wassersack. Aufschlagpunkt ungefähr In BIldmitte. Wirkungskreis 
30 m Durchmesser. 

Was ist zu tun? 
1. Vorsorgende Beobachtungsflüge 

sind zu organisieren. Der Kostenauf
wand ist wesentlich geringer als ange
nommen wird. Vom Flugzeug sind in 
1 Stunde ca. 3 000 qkm zu beobachten. 
Kostenaufwand ca. 130 DM je Flug
stunde = 5 Pfennig je Quadratkilo
meter Beobachtungsfläche je Flug. 

2. Brandgefährdete Gebiete sind an 
bestimmten geeigneten Stellen mit 
Aufnahmestationen für Wassersäcke 
sowie mit entsprechenden Fülleinrich
tungen zu versehen, Lagekarten zu 
erstellen und bekanntzugeben. 

3. Alarm- und Lagepläne in Ver
bindung mit Bundeswehr, BGS, SAR, 
DRF oder dgl. sind gemeinsam zu er
arbeiten und den in Frage kommenden 
Stellen zur Kenntnis zu bringen. 

4. Kommunikationssysteme sind zu 
überprüfen, so daß der Brandmeister 
am Boden z. B. bei Einsatz transpor
tabler Funkgeräte den im Einsatz flie
genden Hubsmraubem gen aue Anwei
sungen oder Informationen geben 
kann. 

5. Jede Hubschraubergruppe sollte 
ein Megaphon mitführen, so daß vor 
Beginn des Abwurfes eventuell am 
Brandherd befindlime Personen eine 
Information über den Beginn der 
Lösmarbeiten aus der Luft erhalten 

können. Damit wird vermieden, daß 
irgendwelme Personen zu Schaden 
kommen. 

6. Alle für den Löscheinsatz vor
gesehenen Fahrzeuge sollten nunmehr 
unverzüglich mit der vorgesehenen 
Dachbeschriftung (Kennummer) verse
hen werden. Für die in der Luft ope
rierenden Einsatzkräfte muß stets eine 
sofortige Aussagefähigkeit über jedes 
Fahrzeug am Boden gegeben sein. 

Die in der Schweiz entwickelten 
und zuerst eingesetzten Wassersäcke 
sowie Aufnahmestationen werden 
jetzt in Lizenz durch mehrere Betriebe 
in Deutschland gefertigt. Die Koordi
nation erfolgt durch die DEUTSCHE 
RETTUNGSFLUGWACHT, Kontakt
steIle Nord, 3 Hannover 61, Spinoza
straße 6, Tel. 05111420045. 

Ab sofort lieferbar: 

Einbanddecken 
für den Jahrgang 1975 

der 
ZIVILVERTEIDIGUNG 
blau, mit GOldprägung 

Ganzleinen, 
DM 9,80 

Osang Verlag 

Leserbrief an den 
Bonner General-Anzeiger: 

"Zusammenarbeit 
allein nutzt nichts" 

Betr. : Artikel "Bonn für Katastro
phen gut gerüstet U im General-Anzei
ger vom 23. Oktober 1975. 

"Als Mitarbeiter im Katastrophen
schutz mömte im folgendes zum Arti
kel hinzufügen: In der Ubersmrift 
wird gefragt : Ist Bonn gut gerüstet? 
Die Verwaltung antwortet: Die Zu
sammenarbeit ist gut! Es geht nimt 
alleine um die Zusammenarbeit zwi
schen den einzelnen Organisationen 
im K-Schutz, welche in Bonn wirklich 
gut ist. Aber mit Zusammenarbeit al
lein kann im Katastrophenfall nidlt 
geholfen werden! 

Mit der Stellungnahme der Ver
waltung wird wieder einmal die Be
völkerung beruhigt. Es hat keinen 
Zweck, mit Zahlen von vorhandenen 
Kfz für den K-Schutz zu prahlen und 
mit Zahlen von Helfern, die im Ernst
fall eingesetzt werden können . Aus
smlaggebend ist dom meiner Ansicht 
nach, wie die Kfz und das Materia l 
des K-Schutzes aussehen! Allein bei 
den Sanitätsorganisationen geht es 
nimt an, daß verletzte Personen in 
alten Krankenwagen transportiert 
werden, oder die Helfer ihr zum Teil 
schweres Material so schnell wie mög
lich zu Fuß zum Einsatzort bringen 
müssen, da nicht genügend geeignete 
Transportkapazität vorhanden ist. 

Auf Ausstellungen werden immer 
Fahrzeuge des K-Schutzes auf k lein
stem Raum ausgestellt, das sieht dann 
sehr bombastisch aus, ist es in Wirk
lichkeit gar nicht! Die Bevölkerung 
erfährt im Grunde genommen nie, daß 
ja eigentlich nur einigen wenigen im 
Ernstfall geholfen werden kann, da 
nicht genügend Material zum Helfen 
da ist! In den nächsten Diskussionen 
und Ausstellungen über den K-Schutz 
ist es daher effektiver, über die feh
lenden Dinge zu sprechen, als mit dem 
wenigen vorhandenen Material zu 
prahlen." 

V. M. Bonn 
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Herzdiagnose über Funk 
und Registriereinheit der Bioteleme
trie-Anlage befindet. 
Fadlbera/ung über Sprechfunk 

Neue Biotelemetrie-Anlage beim DRK in Ulm 
Aus den Herzstromkurven, die auf 

dem Monitor in der Intensivstation 
dargestellt werden, kann sich der Kar
diologe dank der gleichzeitig über 
Sprechfunk gegebenen mündlichen In
formation durch den Notarzt oder Ret
tungssanitäter ein vorläufiges Bild 
über den Zustand des Patienten ma
chen. Gleichzeitig ist er in der Lage, 
den No tarzt oder Re ttungssanitäter 
fachlich zu beraten und so einen wich
tigen Beitrag zur Behandlung am Not
fall ort und während des Transports zu 

Das Rellungsnetz wird immer eng
maschiger: Durch den Notarztwagen, 
der einen Arzt direkt zum Unfallort 
oder Krankenlager bringt, wurden 
schon viele Menschenleben gerettet. 
Mit der Biotelemetrie steht außerdem 
ein wichtiges diagnostisches Kriterium 
am Einsatzort zur Verfügung, das 
Elektrokardiogramm (EKG) . 

Da die umfassende Auswertung 
von Herzrhythmuskurven jedoch Spe
zialkenntnisse erfordert, wird der 
Elektrokardiograph durch eine Uber
tragungseinrichtung ergänzt. Diese 
übe rmittelt das Elektrokardiogramm 
an die Intensivstation des nächstgele
genen Krankenhauses, wo immer e in 
Arzt Dienst hat, der in der Lage ist, 
die kompli zierten Kurven genau aus
zuwerten. 

Bei dieser Ubertragung spielen 
Funk und Vermittlungseinrichtungen 
der Rettungsleitstellen, wie sie über
all in der Bundesrepublik, meist beim 
Roten Kreuz, eingerichtet werden, 
eine zentrale Rolle. 
Erfolgreiche Erprobung im Rellungs
zen/rum 

Die Biotelemetrie-Anlage, die in 
U1m seit einiger Zeit im echten Ein
satz und mit großem Erfolg erprobt 
wird, wurde unter Leitung von Prof. 
Dr. Ahnefeld, Universität U1m, in Zu
sammenarbeit mit dem dortigen Re t
tungszentrum, der Firma Heilige, Frei
burg, und AEG-Telefunken entwickelt. 

Die Anlage besteht im wesentli
chen aus einer tragbaren Kompaktein
heit und der Sicht- und Registrierein
heit in der Intensivstation des Kran
kenhauses. Zur Kompakteinheit ge
hört die Dreipunktelektrode, die auf 
den Brustkorb des Kranken oder Ver
unglückten plaziert wird. Die damit 
aufgenommenen bioelektrisdlen Sig
nale werden verstärkt und über einen 
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Modulator dem Funkgerät zugeführt. 
Mit dem Funkgerät "Teleear TS, 

80 MHz" von AEG-Telefunken oder 
beim Einsatz im Notarztwagen über 
das Funkgerät .FuG 7 b " des Fahr
zeugs werden die Signale an die zu
ständige Re ltungsleitstelle übermit
telt. Von dort geht die Information 
p r Telefonleitung weiter an das 
Krankenhaus, in dem sich die Sidlt-

Neuerscheinung : 

leisten. 

Strahlengefährdung 
Strah lenschutz 

AEG-Telefunken 

-
Strahlengefährdung Strahlen- zelle und vor allem auf die verschie-

schutz - ein Leilfaden für die Praxis denen Phasen des Zellzyklus. In 
von H edi Fritz-Niggli, 255 Seilen, einem relativ kurzen Abschnitt von 
64 Abbildungen, 55 Tabellen, karto- 10 Seiten wird auf die krebserzeugen
niert, Fr. 39, DM 37, Verlag Hans Hu- de Wirkung ionisierender Strahlen 
ber, 1975 eingegangen. Ebenfalls 10 Seiten um-

Das von Hedi Fritz-Niggli ge- faßt das Kapitel über strahlenbedingte 
schriebene und 1975 im Verlag Hans Entwicklungsstörungen. Im 7. Kapitel 
Huber, Bem, erschienene, 255 Seiten werden die an den verschiedenen Or
umfassende Buch gliedert sich in 11 ganen sich abspielenden akuten und 
wesentliche Kapitel. Auf 59 Seiten chronischen Veränderungen als Folge 
werden physikalische Grundlagen der Einwirkung ionisierender Strahlen 
einschließlich der wichtigsten Meß- abgehandelt. Die restlichen Kapitel 
methoden ionisierender Strahlen be- sind dem Strahlenschutz gewidmet, 
sprochen. Das 2. Kapitel mit insgesamt wobei vor allem in zahlreichen Tabel-
25 Seiten befaßt sich mit der biologi- len auf die Strahlenbelastung durch 
sehen Wirkung ionisierender Strahlen, diagnostisdle Untersuchungen einge
wobei vor allem audl auf die Erho- gangen wird. 
lungsvorgänge nadl Bes trahlung ein- Das Budl zeidlOet sidl durdl seine 
gegangen wird. In einem 3., 30 Seiten klare Gliederung und die knappe aber 
umfassenden Absdmitt werden die dennodl gut verständlidle Darstellung 
genetisdlen Wirkungen der Bestrah- aus. Letztere und die beigegebenen 
lung und ihre Nachweismethoden be- geschickten Schemazeichnungen er
handelt. Das 4. Kapitel beschäftigt möglidlten es, einen derart umfang
sich auf 22 Seiten mit der Wirkung reichen Stoff auf so kleinem Raum 
ionisierender Strahlen auf die Einzel- darzustellen. Prof. Or. W. Oehlert 
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Planungsseminare 

"Baulicher Zivilschutz -
Grundlagenlehrgang " 
Veranstaltungen im ersten Halbjahr 
1976 beim Bundesamt für Zivilschutz 

Das Bundesamt für Zivilschutz in 
53 Bonn-Bad Godesberg, Deutschher
renstraße 93, führt im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Raum
ordnung, Bauwesen und Städtebau im 
ersten Halbjahr 1976 Planungssemina
re durch. 

Die Planungsseminare "Baulicher 
Zivilsmutz - Grundlagenlehrgang" 
setzen sich mit Grundlagenproblemen 
des Zivilsmutzes und des Schutzbaues 
auseinander, unabhängig von den 
Baurichllinien. 

Zu diesen Planungsseminaren gin
gen die Einladungen für leitende Be
dienstete der staatlichen und kommu
nalen Bauverwaltungen, Baugenehmi
gungs- und Bauaufsichtsbehörden und 
Hochsmulen an die obersten Baube
hörden der Länder bzw. die zu beteili
genden Bauressorts. Zu den Semina
ren sind auch' wieder freismaffende 
Architekten, Baumeister und Bauinge
nieure sowie beratende Ingenieure 
und leitende Bedienstete der Woh
nungsbau- und Siedlungsgesellschaf
ten eingeladen. 

Die entsprechenden Berufs- und 
Fachverbände wurden verständigt. 

Im 1. Halbjahr 1976 werden folgen
de Seminare durmgeführt: 

Planungsseminar, "Baulimer 
Zivilsmutz - Grundlagenlehrgang" 

10.2. - 13. 2.1976 16.3. - 19. 3. 1976 
24.2. - 27.2. 1976 27.4. - 30.4.1976 
2.3 . - 5.3.1976 18.5. - 21. 5.1976 

Es ist zu empfehlen, daß zu dieser 
Lehrgangsreihe nur solche Teilnehmer 
kommen, die den ersten Lehrgang, der 
sim auf die Rimtlinien stützt, mitge
macht hab n. 

Die Teilnahme an den Seminaren 
ist gebührenfrei; s ie finden im Dienst
gebäude des Bundesamtes statt. Das 
Bundesamt erstattet die Reisekosten 
nam dem Bundesreisekostengesetz. 

5. Internationales Brandschutz-Seminar 1976 
in Karlsruhe 

Die Vereinigung zur Förderung des 
Deutschen Brandsmutzes e. V. (VFDB) 
veranstaltet in vierjährigem Turnus 
internationale Brandschutz-Seminare. 
Das erste und das zweite dieser Brand
smutz-Seminare fanden 1960 und 1964 
an der Technismen Homsmule in 
Karlsruhe, das dritte 1968 an der 
Temnismen Homsmule in Eindhovenl 
Niederlande und das vierte 1973 in 
Zürich/Smweiz statt. 

Für das 5. Internationale Brand
smutz-Seminar ist wiederum die Uni
versität in Karlsruhe als Veranstal
tungsort und als Termin der 22. bis 
24. September 1976 vorgesehen. 

Folgende aktuelle Themen werden 
behandelt werden: 

1. Brandverhalten brennbarer fester 
Stoffe mit den Unterthemen : 

1.1. Grundlagen für Modellbrandver
sume 

1.2. Theorie und Erfahrungen 

1.3. Brennbare Stoffe in der Anwen
dung 

2. Verhalten und Schutz des Men
schen im Brandfall 

3. Löschmiltel und Löschverfahren 

4. Datenbank für das Brandschutz
wesen - Dokumentation, Infor
mation, Auswertung und Anwen
dung 

Als Referenten konnten anerkannte 
Fadlleute aus über 10 Industriestaaten 
gewonnen werden. Die Referate wer
den den Seminarteilnehmern bis Ende 
Juli 1976 zugestellt werden. Am Semi
nar wird das Schwergewicht auf die 
Diskussion gelegt. Konferenzsprachen 
sind Deutsm, Englism und Französisch. 
Die Einladungen samt Programm und 
Anmeldeunterlagen werden im Miirz 
1976 versandt werden. 

Dieses Seminar wird, wie die frü
heren, bei den Brandschutzfachleuten 
zweifellos auf großes Interesse stoßen. 

Fachausstellung "Sicherheit für Banken, Handel und 
Industrie" im US-Handelszentrum Frankfurt 

Vom 6. bis 9. April 1976 veransta l
tet das US-Handelszentrum in Frank
furt am Main eine Ausstellung, auf 
der über 50 amerikanische Hersteller 
von Sicherheits- und Alarmanlagen 
ihre Produkte dem deutschen Fam
publikum vorstellen. 

Uber 80 Prozent der Aussteller sind 
neu auf dem deutsdlen Markt und 
sumen in erster Linie Kontakte zu 
Vertriebsfirmen, Lizenznehmern oder 
Partnern für gemeinsame Projekt. 

Folgende Hauptgruppen werden 
während der Ausstellung in Funktion 
demonstriert: Einbrudlmelder mit ver
schiedenartigen Sensoren, darunter: 
Ultraschall-, fotoel ktrische-, Infrarot-, 
Mikrowellen-, seismische- und kapa
zitive, sowohl drahtgebunden als auch 
drahtlos; Zaunsicherungen, Multiplex
Alarmmelder für Zentralen und Poli-

zeidienststellen, tragbare Notrufgeräte, 
Raubüberfallbeobachtungskameras,Au
tomobildiebstah lsicherungen, Zeitraf
fer-Videogeräte für Kaufhäuser und 
dergleichen; Ionisalions- und Raum
feuermelder; Türsimerungssysteme mit 
elektronischer Kodierung und Spezial
sd1lössern für Notausgänge, Hotelzim
mer und dergleichen; elektron ische 
Abwehrgeräte u. a. zum Auffinden von 
Abhörmikrophonen ; Metallspürgeräte, 
Briefbombendetektoren; Mikrowellen
sensoren zur Entlarvung von Laden
dieben, mobile Personenrufanlagen ; 
Spezialnamrichtengeräte einsch ließlich 
Datenterminals für Polizei und Feuer
wehr, Namtsichtgeräte; Jnfrarotmikro
skop zur Echthei tsprüfung von Doku
menten; kugelsichere Westen, Licht
bildausweissysteme, Kreditkarten mit 
Magnetkodierung und vieles mehr. 
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Die schwersten Erdbeben seit 1348 

1348 Villacher Bergsturz (Osterreich) 
- 5 000 Tote 
1509 Is tanbul - 13000 Tole 
1693 Sizilien - 60000 Tole 
1730 Tokio - 137000 Tote 
1755 Lissabon (12 Meter hohe Flul
we lle) - 60 000 Tote 
1783 Ka labrien (Flutwe lle, über 32 Me
ler breile SpaHe) - 50000 Tole 
1797 Qulto (Ecuador) - 40000 Tole 

1960 SüdchIle (mit Erdrulschen und 
Vu lkanausbrüchen) - 5 700 Tole 

1962 West- und Zentraliran - 12400 
Tole 

1963 Liby en - 2 500 Tole 

1963 Skopje (Jugoslawien) - mehr als 
1 000 Tote 

1965 Chile (mil Dammbrüchen, 
Schlammfluten , Erdspallen und -rul

1966 Anatolien (Osllürkei) - 2500 
Tote 
1968 Nord- und Os tira n - 10000 Toll' 
1969 Swatow (China) - 3 000 Tole 
1970 W estanatolien (Türkei) - 3 000 
Tole 
1970 Peru - 50 000 Tole 
1972 N ica ragua (die Hauplsladt Mana
gua wird zerslört) - 10000 Tole 
1974 Yuennan und Setschuan (Süd
china) - 20000 Tole 

1975 Lice (Südosltürkei) - 3000 Tole 

1891 Mino-Owarl (Japan) - 7500 Tole ---------------~ ________________ I 
1905 Kangra (Indien) - 20000 Tole 
1906 San Franclsco (Horizonlalver
schiebung des San-Andreas-Grabe ns, 
Flulwell e und Feuersbrü nsle) - I 000 

(nadl ddp) schen) - 420 Tote 

Tole 
1906 Va lparaiso (Chi le) - 1 500 Tole 
1907 KIngs ton (Jamaica) - 1 400 Tole 
1908 Messlna (Bild ung von Spalten 
und Flutwellen) - mehr als 100000 
Tote 
1912 Türke i - 3000 Tote 
1915 Avezzano (Mittelitalien) - 30 000 
Tote 
1920 Kansu (China) - 200000 Tole 
1923 Tokio (Hebungen und Senkun
gen, F lulwel len und Feuersbrünsle in 
der Sangamibucht) - 145000 Tole 
1927 Japan - 34500 Tole 
1930 Iran und Nepal - 5000 Tole 
1932 Kansu (China) - 70000 Tole 
1933 Japan - 1 560 Tote 
1934 Indien - 60000 Tote 
1935 Que tta (Belutschislan) - 50000 
Tote 
1939 Chillan (Südchile) - 30000 Tole 
1939 Erzlncan (öslliche Türkei) 
45000 Tote 
1943 Is tanbul - 1 300 Tole 
1948 Fukui (Japan) - 3580 Tote 
1949 Zentral-Ecuador - 6 500 Tole 
1950 Assam (mil elDlgen hund er l 
Nachslößen, Bergstürzen, Aufslauung 
des Brahmaputra und Verwüslungen) 
- 25 000 Tole 
1954 China - 10000 Tote 
1960 Agadir (Marokko) mit Flulwelle 
- 12000 Tote 
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BHWI Die Bausparkasse, 
die es ihren Kunden leichter macht 

Straen dafür, 
daß IIschlands 

li erDlense 
kann! 

BHW 1~~ ~:~ts:c~~~~~~e öffentlichen Dienst 
325 Hameln 
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Zeitschriften schau 
Belgien 

Aus "Civiele Bescherming", No 3-4, 
Juli 1975 : 

Eine bereits seit langem erwartete 
Maßnahme: Lt. ministerieller Verfü
gung müssen in Zukunft alle Ein
richtungen und Ausrüstungen zur 
Brandbekämpfung über einheitliche, 
d. h. standardisierte Kupplungs
stücke verfügen (S. 4-5). 

Sowohl vom belgischen Zivilschutz 
als auch von der Industrie wird 
mehr und mehr Löschschaum zum 
Löschen von Bränden verwendet 
(S. 26-31) . 

Dänemark 

Aus : " Civilforsvars Bladet", Nr. 5, 
1975: 

Nach einem Beschluß des Reichs
tags in Schweden sollen nun auch 
Wochenendhäuser einen Schutz
raum haben (S. 10-11). 

Zivilschutz-Erfahrungen aus dem 
Vietnam-Krieg (S. 14-17). 

Nr. 6, 1975: 

Die Betriebsschutz-Idee ist begrü
ßenswert und richtig , die gesetzliche 
Seite jedoch ist sehr unzureichend 
(S. 4-7) . 

Die zivile Verteidigung gehört zur 
täglichen kommunalen Bereitschaft 
(S.14-15). 

Wehrpflichtige werden die Lücken 
in verschiedenen Diensten ausfüllen 
(S. 18- 19). 

Die NATO-Länder vernachlässigen 
den Zivilschutz (S. 21) . 

Frankreich 

Aus : "Protection clvile et securlte 
industrielle" No. 246, Okt. 1975: 

Sicherheit gegen Brandgefahr in al
ten Bauwerken (S. 20-23). 

Verwendung von Quecksilber in den 
Versuchslaboratorien , seine Gefähr
lichkeit als Bestandteil der Labor
atmosphäre; das bedeutet : Einatmen 

als Dampf oder Aerosol und Ab
sorption über die Haut (S. 30-34). 
Ein neuartiges Hilfsgerät der Feuer
wehr : ein Teleskop-Kran, der mit 
einer Gondel ausgestattet ist (S. 42 
bis 52) . 

Großbritannien 

Aus : "Journal of the Institute of CI
vii Defence" Voll. XXXVIII Nos 1 
und 2: 
Aktuelle und im Katastrophenfall 
vorkommende und wahrscheinliche 
Probleme. 

Niederlande 

Aus : " de paladljn", Jg. 23, 1975, 2 
(November) : 
Nach der Meinung des Innenmini
sters muß die BB bestehen bleiben, 
für den Kriegs- als auch Katastro
phenfall (S. 2-3) . 
Aus : " Noodzaak", Jg. 24, 1975, 7 
(Okt./Nov.) : 
In einem so dicht bevölkerten Land 
wie den Niederlanden ist der Trans
port gefährlicher Stoffe eine kaum 
zu verheimlichende Gefahr für das 
Leben und die Gesundheit der Be
völkerung (S. 137-139). 

Gefährliche Güter: hier wird deut
lich gemacht, daß man auf alle auf
tretenden Fragen noch keine er
schöpfende Antwort geben kann . Es 
werden noch viele Untersuchungen 
und statistische Erhebungen not
wendig sein, ehe das Problem in 
seiner Gänze und mit Sicherheit 
übersehen und so wirkungsvoll wie 
nur möglich angepackt werden kann 
(Dr. C. H. Buschmann) (S. 140-144). 

Die Gefahren beim Transport radio
aktiver Stoffe (S. 145-147). 

Transport und Gebrauch von Explo
siv-Stoffen (S. 152-155). 

Transport gefährlicher Güter auf 
Straßen (S. 155-158). 

Transport gefährlicher Güter per 
Eisenbahn (S. 158--161). 

Transport gefährlicher Güter per 
Schiff, ihre Behandlung und ihr Um
schlag in den Häfen (S. 162-164). 

Transport gefährlicher Güter ; Hilfe 
bei Unfällen (S. 165-166). 

Die Organisierung der Katastrophen
bekämpfung ist nach dem heutigen 
Gesetzgebungsstand Sache der Ge
meinden (S. 167-168). 

Betriebs-Feuerwehren sind unbe
dingt notwendig (S. 169-174). 

Die situationelle Vorsorge hinsicht
lich der gefährlichen Stoffe (Prof. 
Dr. J. P. Kuiper) (S. 175-176). 

Norwegen 

Aus : ,,5 B - 5ivllt Beredskap", Jg. 
18, 1975, 3. Quartal : 

Zivilschutz und Kampf gegen die ÖI
verschmutzung in Norwegen. 

Starkes Engagement des Staates zur 
Stärkung der Bereitschaft im Kampf 
gegen die Umwelt-Verschmutzung. 
Verlagerung von entsprechenden 
Verantwortungen auf die Kommu
nen. Auch überlegt man, in welchem 
Maße der Zivilschutz einbezogen 
werden kann. 

An 6 verschiedenen Orten ent
lang der Küste sollen Depots ange
legt werden mit einer ÖI-Schutz
Ausstattung. 3 wichtige Einrichtun
gen in Norwegen: a) die Hauptsta
tion für Öl-Schutz in Bergen; b) Der 
staatliche ÖI-Schutz-Rat ; c) Das nor
wegische Petroleum-Institut (S. 2 bis 
10). 

Die Verteidigungs-Akademie 
Bindeglied zwischen militärischer 
Verteidigung und ziviler Bereitschaft. 
Mit ihren Traditionen, die zurück
reichen bis 1817, ist die Verteidi
gungs-Akademie keineswegs eine 
neue Institution innerhalb der Ver
teidigung. Ob die Hochschule mit 
der Entwicklung Schritt gehalten hat 
und sie heute im Rahmen der Ge
samtverteidigung eine gute Ausbil
dungsstätte geblieben ist, unter
sucht J. Bjorkelund (S. 11-14). 

Neues über die zivilen Rettungs
dienste: 

Transport von Zivilschutz-Material 
durch Helikopter; der Platz des Zi
vilschutzes innerhalb der zivilen 
Rettungsdienste; elektronische Aus-
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Zeitschriften schau 
rüstung als Hilfsmittel zu rascher 
Suche und Auffindung notgelande
ter oder havarierter Flugzeuge; Ein
satz des Zivilschutzes bei der Be
kämpfung von Waldbränden (S. 22 
bis 26) . 

Was im Zeitraum einer Schadensbe
kämpfung in den Verantwortungs
bereich des örtlichen Zivilschutz
Chefs gehört: 

Schadensbekämpfung bedeutet für 
den Zivilschutz vor allem : Rettung 
von Menschen und materiellen Wer
ten . Durch Gesetze und Vorschriften 
wird seit langem die ordentliche 
Verantwortungs-Aufteilung geregelt 
(S.27-29). 

Bericht über den Besuch eines däni
schen Sektions-Chefs beim Italieni
schen Zivilschutz (S. 32) . 

Die Landwirtschaft in China (S. 33 
bis 35) . 

österreich 

Aus "Zivilschutz", Nr. 8, August 1975: 
Über das geplante Energiesiche
rungsgesetz (S. 2-3 u. 14). 

Psychologische Aspekte der zivilen 
Landesverteidigung (Dr. W. Mann) 
(S.7-12) . 

Grundlagen des Strahlenschutzes 
(Forts.) (S. 12-14). 

Nr. 9, Sept. 1975 : 

Der Warn- und Alarmdienst in der 
Bundesrepublik Deutschland (Frhr. 
v. Neubeck) (S. 2-10). 

Massenmedien und Gesamtverteidi
gung (S. 12-13). 

Nr. 10, Okt. 1975: Zivilschutz-Europa
tage in der Schweiz (MinRat Dr. F. 
Dworak) (S. 2-12). 

Schweizer Zivilschutz - Maßstab 
des Möglichen (K. F. Rohrbeck) (S. 
12-13). 

Nr. 11, Nov. 1975: ZLV: Erfreuliche 
Fortschritte. (Vorarbeiten zum Lan
desverteidigungsplan-Programm der 
Herbsttagung des Arbeitsausschus
ses "Z" - Kulturgüterschutz -
Weiterer Ausbau des Warn- und 
Alarmdienstes - Objektschutz -
Einrichtung einer Informationsstelle 

für Katastrophenschutz - Forcie
rung des Schutzraumbaues - Ini
tiative für verstärkte Öffentlichkeits
arbeit) (Gen.Sekr. Dir. J. Heins) (S. 
2-5). 

Der Zivilschutz in Luxemburg (S. 6 
bis 9); Grundlagen des Strahlen
schutzes (22. Forts.) (Dr. O. Widet
schek) (S.9-11). 

Nr. 12, Dez. 1975: 50, Zivilschutz
woche in Niederösterreich (S.2- 13). 
Der Zivilschutz in Luxemburg (Forts. 
aus 11/75) (Dir. J. Hans) (S.14-15). 
Nr. 1, Jan . 1976: Jugend und Zivil
schutz. (Die Jugend ist für Zivilschutz 
aufgeschlossen - Wie die Jugend 
über den Zivilschutz denkt - Schul
aufsichtsbehörden und Lehrerschaft 
unterstützen die Bemühungen des 
ÖSZV tatkräftigst - Der Zivilschutz 
im Unterrichtsgeschehen - Wie die 
Jugend angesprochen und für den 
Zivilschutz gewonnen wird - Inter
view mit F. Sinowatz, Bundesmini
ster für Unterricht und Kunst) (S. 2 
bis 10). 

Schweden 

Aus : "Civllt Försvar", Jg. 38, 1975, 
7 (September) : 

Bomben- und Minen-Räumung im 
Krieg sind ein wichtiges Problem. 

Fragen, wie man in verschiedenen 
Abschnitten der Gesamtverteidigung 
und des zivilen Gemeinwesens das 
Bomben- und Minen-Räum-Problem 
im Krieg angeht, sind bisher noch 
nicht gelöst (S. 150-153). 

Wenn die Bedrohung Wirklichkeit 
werden sollte . . . Panik oder sonsti
ges Katastrophen-Verhalten zu er
forschen mit einem wissenschaftlich 
verwertbaren Ergebnis, ist nicht ein
fach . Labormäßig kann das schwer
lich geschehen. Ebenso schwierig 
ist es, im Frieden das Verhalten der 
Menschen unter Kriegsbedingungen 
zu studieren. Erfahrungen aus dem 
Zweiten Weltkrieg nach Luftangrif
fen und bei Einsätzen verschieden
ster Art lassen einige Perspektiven 
zu (S. 154-159). 

Eine Überlegung, den Zivilschutz 
enger an die Kommunen zu binden 

(von Sven-Erik Frödin) (S.160-163) . 

Ein Zivilschutz-Experiment : 
Fünf Leute für zwei Tage auf 6 qm 
eingeschlossen (S. 164-165). 

Motorreparatur-Dienste - ein wich
t iges Gl ied in der Gesamtverteidi
gung (S. 166-167). 

Die Vereinigung "Armee-, Marine
und Luftwaffen-Film " - AMF -
kann auf 55 Jahre im Dienst der 
Verteidigung zurückblicken (S. 172 
bis 173). 

Jg. 38, 1975, 8 (Oktober) : 

Der Zivilschutz beruft 21 000 25jährige 
Frauen ein. - Man ging bisher da
von aus, daß 85 Prozent der zum 
Zivilschutz Einberufenen Männer und 
nur 15 Prozent Frauen sind. Das 
will die Zivilschutz-Behörde nun än
dern. In Zukunft w ill man mehr 
Frauen zum Zivilschutz bekommen 
(S. 187-188). 

Der Kampf um die Rohstoffe in einer 
Welt in Waffen, ein globales Pro
blem ; denn wie lange werden die 
Bodenschätze noch reichen? 
(S. 188- 191 u. 203) . 

In den Haushaltsvoranschlägen der 
zivilen Verteidigung für 1976/77 sind 
die Hauptposten für Material und 
Schutzraum ausgeworfen (S. 197 bis 
198). 

Schweiz 

Aus : "Presse- und InformatIons
dienst" 

Nr. 21 /75 vom 4. 11 . 75 : 

Zivilschutz, Aufklärung in den Schu
len ; Jugend und Zivilschutz in der 
Schweiz. 

Nr. 22/75 v. 18. 11 . 75 : 

Die Motivat ion des Zivilschutzes. 

Nr.24/75 v. 16. 12. 75 : 

Aus der Wehrpflicht in den Zivil
schutz. 

Nr. 1/76 v. 13. 1. 76 : 

Der Zivilschutz 1976 vor großen Auf
gaben. 

Nr. 2/76 v. 27.1 . 76 : 

Zivilschutz ist auch Katastrophen
schutz. 

~---------------------------------------------
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Kugelsicherer 
Schutzpanzer 

phosphat und einer oder 
mehrerer bei Hitzeentwick
wirkung carbonisierender 
Substanzen. Dispersionsmittel 
und Füllstoffe können noch 
zugesetzt sein. Um einer sol
chen Überzugsmasse die 
noch relativ hohe Wasserlös
lichkeit zu nehmen und eine 
Entmischung der Dispersion 
zu unterdrücken, wird erfin
dungsgemäß ein Ammonium
polyphosphat der allgemei
nen Formel 

Den eigentlichen Schutz
panzer bildet eine gröP.ere 
Anzahl (bis 25) von Stoffla
gen, wobei jede Lage aus ei
nem dicht gewebten Material 
aus schweren Nylonfäden, 
z. B. in der Größenordnung 
von 1 000 Den, besteht. Zur 
Erzielung einer guten Bieg
samkeit, welche das Tragen 
eines solchen Schutzpanzers H(n-m).2( NH4)mPn0 3n+l 
wesentlich erleichtert, sind verwendet, in welcher n einen 
die einzelnen Lagen unter- ganzzahligen Durchschnitts-

wert von über 400 bis etwa 
einander nur an möglichst 800 bedeutet und das Ver-
wenig Stellen miteinander hältnis von m zu n etwa 1 be-
verbunden , z. B. nur längs ei- trägt. 
ner Kante etwa durch einfa- Das Bindemittel kann aus 
ches Umbiegen eines länge- einer wäßrigen Kunststoffdis-
ren Streifens. Das so gebil- ... 
dete Polster wird in eine der persion oder einer Losung ei-

nes Harzes in einem organi-
Körperform angepaßte Stoff- schen Lösungsmittel beste-
hülle eingeschoben, die mit hen , z. B. aus einer wäßrigen 
Schulter- und Schließriemen Polyvinylacetatdispersion, ei -
versehen ist. Falls erforder- ner wäßrigen Dispersion ei-
lich können zwischen zwei nes Copolymerisates aus 
Lagen noch Metallplatten ein- Vinylacetat und Dibutylmale-
geschoben werden . Das Ny- inat oder aus einer Lösung t: i-
Ion material absorbiert die nes Harnstoff-Formaldehyd-
Energie eines Geschosses in Ilarzes in einem Lösungsmit-
Form von Wärmeenergie, die teigemisch aus Butanol und 
die Aufschlagsteile zum Xylol. Als carbonisierende 
Schmelzen bringt, bevor das Substanz eignen sich Dycia-
Polster durchschlagen 1St. Die nidiamid, Pentaerythrit oder 
Eigenschaften eines solchen~ / Melamin und als Dispersions-
~anzers werden noch wesent- mittel Wasser, Äthylacetat, 
Ilch verbessert, wenn .. man Butylacetat Xylol oder Toluol. 
das Nylongewebe aus Faden ' 
mit linear ausgerichteten Mo- Anmelder: Hoechst AG , 
lekülen fertigt und das Mate- 6 Frankfurt; Erfinder : Dipl.-
rial während einer verhältnis- Chem . Dr. Franz-Josef Dany, 
mäßig kurzen Zeit, z. B. eine 5042 Erftstadt; Dipl.-Chem. 
Stunde, einer Temperatur Dr. Joachim Wortmann , 5159 
nahe dem absoluten Null- Türnich; Dipl.-Chem. Dr. Joa-
punkt ausgesetzt hat. chim Kandler, 5042 Erftstadt; 

Anmelder und Erfinder Anmeldetag : 30. 11 . 1973; Of-
Richard Clinton Davis, Cen fenlegungstag: 5. 6. 1975; Of-
tral Lake, Mich . (USA) ; An fenlegungsschrift Nummer 
meldetag : 13. 12. 1973; Offen 2359699; Klasse C 09 D 5118. 
legungstag: 19. 6. 1975; Of 
fenlegungsschrift Nummer 
2362390; Klasse F 41 H 1102 

Aufblähbare, 
flammhemmende 
Oberzugsmasse 

Zum Zwecke d~s Feuer 
schutzes ist es bekannt, auf 
Holz- und sonstige Konstruk
tionen Überzugsmassen auf
zubringen,die sich bei Hitzeein
wirkung aufblähen und eine 
feuerbeständige Dämmschicht 
bilden. Derartige Überzugs
massen basieren im allgemei
nen auf einem Gemisch eines 
filmbildenden Bindemittels 
mit einem Ammoniumpoly-
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Strahlendosiswarngerät 

Die im Strahlungsdetektor 
1, z. B. ein Geiger-Müller
Zählrohr, erzeugten elektri
schen Impulse gelangen 
gleichzeitig in drei Meßzwei
ge I, II und 111. Die Dosismeß
anordnung 2 im Zweig I bil 
det aus der Anzahl der De
tektorimpulse eine Meßgröße, 
z. B. eine Spannung oder ei 
nen Zählwert, der der Dosis 
seit dem Meßbeginn ent
spricht . Der Schwellwert xs , 

oberhalb dem die Schwel 1-
wertanordnung 3 ein Aus
gangssignal abgibt, ist auf 
den Wert r1 eingestellt, der 

beispielsweise der maximal 
zulässigen Tagesdosis ent
spricht. Beim Überschreiten 
dieses Schwellwertes wird in 
dem an ein Oder-Glied 8 an
geschlossenen Signalgerät 9 
ein Warnsignal ausgelöst. 

Die Dosisleistungsmeßan
ordnung 4 im Zweig II bildet 
aus der Impulsrate des De
tektors 1 eine Meßgröße x, 
die in der Anzeigevorrichtung 
5 erscheint. Bei höheren und 
damit bei den gefährlicheren 
Strahlungsintensitäten nimmt 
die Meßgenauigkeit erheblich 
ab. Insbesondere liegt der 

I J 

, 0'[,1 
1 ~ ~ I 8 9 

[] ,11, ~·,o 0 0 
,,0"0 

angezeigte Dosiswert infolge 
der Eigenschaften des Strah
lungsdetektors beträchtlich 
unter dem tatsächlichen, so 
daß der Tagesdosiswert der 
dieser Strahlung ausgesetz
ten Person zum Zeitpunkt des 
Warnsignals das zulassige 
Maß gefährlich überschritten 
haben kann. Um auch in die
sem Fall ein Warnsignal aus
zulösen , ist der dritte Zweig 
III vorgesehen , der aus einer 
Impulsratemeßanordnung 6 
(Meßgröße X3) mit einer 
nachgeschalteten selbsthal-
tenden Schwellwertkippschal
tung 7 besteht. Der Kippunkt 
ist auf einen Wert X3 einge
stellt , der der Impulsrate am 
Anfang des nichtlinearen 
Meßbereiches entspricht. 

Anmelder : Graetz KG, 599 
Altena ; Erfinder: Hans-Diet
rich Girle, 599 Altena; Horst 
Wojtyniak, 46 Dortmund; An
meldetag: 21 . 12. 1973; Offen
legungstag : 26. 6. 1975; Of
fenlegungsschrift Nummer 
2363732; Klasse G 01 T 1100. 

Atemgerät mit einer 
Atemgasspareinrichtung 

Zwecks Erzielung einer 
optimalen Atemgasausbeute 
und Sicherheit fängt die 
Atemgasspareinrichtung bei 
jedem Ausatmungsvorgang 
einen Teil des Ausatmungs
gases auf und gibt diesen 
beim folgenden Einatmungs
vorgang zwecks Wiederein
atmung frei. Das erfindungs
gemäße Gerät ist so ausge
legt, daß sich die aufgefan-

~dene Menge des ausgeatme-

ten Gases dem jeweils vorlie
genden Wert des kinetischen 
Totvolumens anpaßt, d. h. 
wenn sich der Benutzer des 
Gerätes in Ruhe befindet, be
trägt das aufgefangene Volu
men 300 ml. Dieses Volumen 
vergrößert sich entsprechend 
der Arbeitsbelastung und 
folglich entsprechend dem je
weiligen Atemvolumen, so 
daß stets der optimale Ar
beitspunkt sowohl bei starker 
als auch bei schwacher Ar
beitsbelastung eingestellt ist. 
Eine mögliche Ausführungs
form einer solchen Einrich 
tung ist an Hand der Figur 
erlautert: Eine Atemgasquelle 
10 führt dem Benutzer über 
eine Leitung 12 sauerstoffhal
tiges Gas mit Atmosphären
druck zu . Das ausgeatmete 
Gas (gestrichelte Pfeile) ge
langt in eine Auffangvorrich
tung 16 z. B. in Form einer 
Balganordnung mit einem er
sten Teil 16a mit festem Ma
ximalvolumen und einem 
zweiten Teil 16b mit verän
derlichem Maximalvolumen 
welch letzterer mit Hilfe eine; 
Volumenbegrenzungseinrich
tung 17 absperrbar ist. Die 
Kapazität von 16a entspricht 
dem Totvolumen im Ruhe-

J
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stand, und die von 16b ist so 
ausgelegt, daß sie den zu er
wartenden übrigen Betrag 
des kinetischen Totvolumens 
aufnehmen kann. Die Einrich
tu~g 17 arbeitet in Abhängig
keit von einem Fühler 18 in 
der Leitung 12, der die Strö
mungsgeschwindigkeit und 
das Volumen des eingeatme
ten Gases mißt und das 
rechtzeitige Schließen der Be
grenzungseinrichtung 17 ver
anlaßt. Nach Schließen von 17 
wird das Ausatemgas weiter 
durch ein Rückschlagventil 20 
in die Umgebung abgeblasen. 

Anmelder: Westinghouse 
Electric Corp., Pittsburgh, Pa. 
(USA) ; Erfinder : Frank E. 
Martin , Chester; John R. Col
ston, Annapolis; Norman E. 
Smith, Pasadena; Md. (USA); 
Anmeldetag: 31. 10. 1974, 
USA 6. 11 . 1973; Offenle
gungstag : 26. 6. 1975; Offen
legungsschrift Nr. 2451916; 
Klasse A 62 B 7/00. 
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Flammabweisende 
Beschichtungsmassen 

Die Masse besteht aus 
einer wäßrigen Dispersion 
a) eines wasserunlöslichen 
Amidpolyphosphat-Konden
sats, das durch thermische 
Kondensation von Harnstoff 
und/oder Harnstoffphosphat 
mit einer Phosphorsäurever
bindung und einem Cyan
amid-Derivat in einem MoIver
hältnis von 0,8:1 :0,05 bis 
1,5 :1:1 (Phosphorsäureverbin
dung als H3PO. zugrunde
gelegt) bei Temperaturen von 
etwa 150 bis 3500 C herge
stellt worden ist, 
b) einer Lösung eines filmbil
denden Polymerisats in ei
nem organischen Lösungsmit
tel oder einer wäßrigen Emul
sion des Polymerisats und 
c) eines Saccharids oder 
mehrwertigen Alkohols , wo
bei die Komponenten a). b) 
und c) in einer Gesamtmenge 
von etwa 20 bis 90 Gew.-Pro
zent der Masse vorliegen. 

Eine solche auf die zu 
schützenden Objekte leicht 
auftragbare Masse zeichnet 
sich durch gute Beständigkeit 
gegen Wasser, Feuchtigkeit 
und Witterungseinflüsse aus. 
Die Masse bläht sich unter 
Hitzeeinwirkung auf, wodurch 
eine gute Wärmeisolierung 
erzielt wird . Sie ist auch frei 
von giftigen Komponenten . 

Anmelder: Sumitomo Che
mical Co., Ud., Osaka (Ja
pan); Erfinder : Kozo Fukuba; 
Yasutomo Ogushi; Nühama, 
Ehime (Japan) ; Anmeldetag: 
5.3. 1975, Japan 6.3. 1974 
und 17. 6. 1974; Olfenlegungs
tag: 11. 9.1975; Offenlegungs
schrift Nr. 2509632; Klasse C 
090,3/70. 

Atemapparat für Notfälle 

An das Vorderteil der die 
Atemorgane des Trägers um
sch ließenden Atemmaske 1 
ist über die Atemöffnung un
mittelbar ein auswechselbarer 
Filtereinsatz 3 mit einer Koh
lendioxid entfernenden und 
Sauerstoff erzeugenden Che
mikalie 14 angeschlossen . 
Dieser folgt ein Atemsack 16, 
dessen peripherer öffnungs
bereich mit der Ausgangs
seite 6 des Filtereinsatzes 3 
und dessen zentraler Bereich 
mit dem Einatemdurchlaß 7 in 
Verbindung steht. Ein Rück
sch lagventil 12, 13 im Durch
laß 7 verhindert, daß die aus-
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geatmete Luft direkt in den 
Atemsack 16 gelangt. 

Das im geschlossenen 
Kreislauf arbeitende Gerät 
nimmt auch bei tiefen Tempe
raturen sehr schnell die Sau
erstoffversorgu ng auf, da das 
Chemikalienbett auf Grund 
der kompakten Bauweise 

noch von der Ausatemluft im 
warmen Zustand erreicht wird . 
Das Gerät ist klein , handlich 
und leichtgewichtig, so daß 
es ohne Behinderungen mit
geführt werden kann . Die 
Sauerstoffproduktion des Fil
tereinsatzes 3 vermag eine 
Person ca. 5 Min. am Leben 
zu erhalten, eine Zeitspanne, 
die in vielen Fällen ausreicht, 
um einen Ort freier Atmung 
zu erreichen. 

Anmelder: Mine Safety 
Appliances Co. , Pittsburgh , 
Pa . (USA) ; Erfinder: John W. 
Maustel/er, Evans City; Miles 
J. McGolf, Warrendale ; Da
niel L. Thiebaud, Zelienople ; 
Pa . (USA); Anmeldetag : 6.2. 
1975, USA 4.3. 1974; Offenle
gungstag: 18.9.1975; Offen
legungsschrift Nr. 2504 881 ; 
Klasse A 62 B 7/08. 

Schaumverteilungsdüse 

Die Löschmittelleitung 10 
mündet in eine Düse 12, in 
welche mit Hi lfe eines von 
außen betätigbaren Hebelsy
stems 20, 22, 23, 24, 26, 28 
maulartig zu öffnende Deflek
toren 14, 16 eingesetzt sind. 
Die Deflektoren 14, 16 sind 
mit Löchern 36 durchsetzt 
und ihre Vorderkanten zahn-

artig 37, 38 ausgebildet. Die 
stromab gelegenen Ränder 
der Löcher 36 sind nach Art 
einer Messerschneide gestal
tet. Die Steuerstange 28 ist in 
jeder beliebigen öffnungs
steIlu ng der Deflektoren 14, 
16 verriegelbar. Mit Hilfe der 
durchlöcherten und gezähn
ten Def lektoren 14, 16 wird in 
ih rer Sch ließsteIl ung der 
Schaumstrom in eine Reihe 
von Stromfäden zerschnitten . 
Durch Einstellen des öff
nungswinkels zwischen den 
bei den Deflektoren 14, 16 
kann das Sprühmuster des 
Löschmittelstrahles in weiten 
Grenzen variiert werden . So 
tritt in der geÖffneten Stei
lung ein in senkrechter Rich
tung verhältnismäßig tiefes 
und in waagerechter Richtung 
schmales Strahlbündel aus, 
während in der geschlosse
nen Stellung ein in senkrech
ter Richtung flacher und in 
waagerechter Richtung breiter 
fächerförmiger Löschstrahl er
zeugt wird. Die löcher- und 
zahnartige Ausbildung der 
Deflektoren bringt den weite
ren Vorteil einer wesentlichen 
Verringerung des durch den 
Löschstrahl auf sie ausgeüb
ten Gegendrucks, so daß sich 
die Deflektoren leicht verstel 
len lassen. 

Anmelder: Rockwood Sy
stems Corp., South Portland , 
Me. (USA) ; Erfinder: C. Ja
mes Hardy, Gorham ; A. Brian 
Stevens , Westbrook ; Me. 
(USA) ; Anmeldetag : 3. 5. 1974; 
Offenlegungstag: 13. 11.1975; 
Offenlegungsschrift Nr. 2421-
566; Klasse 62 C 31/12. 

Leichtschaumgenerator 
für Feuerlöschzwecke 

Brandherde in geschlosse
nen Räumen werden meist 
mit Hilfe von Leichtschaum
generatoren gelöscht, wenn 
ein direkter Löschangriff in
folge starker Rauchentwick
lung nicht möglich ist oder 
Wasserschäden vermieden 
werden sollen. In einem 
Leichtschaumgenerator wi rd 
dabei mittels eines Schaum
mittels, Luft und Wasser ein 
Leichtschaum erzeugt, der mit 
Hilfe eines Luft aus der Atmo
sphäre ansaugenden Geblä
ses durch einen Schlauch zum 
Brandherd gefördert wird . 
Nach dem Erlöschen des 
Brandes am Brandherd vor
handene giftige Gase werden 
mit einem Spezialgerät abge
saugt . Um ein solches Ab-

sauggerät überfl üssig zu ma
chen , wird erfindungsgemäß 
vorgeschlagen , den Leicht
schaumgenerator selbst als 
Absaugvorrichtung zu benüt
zen, indem die Ansaugöff
nung seines Gebläses mit ei
nem Schlauch verbindbar ist, 
z. B. mit Hilfe eines Rohr
stutzens und einer Schnell
kupp lung . Das offene Ende 
dieses Schlauches wird in die 
abzusaugende Atmosphäre 
gelegt. Der Ausstoß der abge-
saugten Gase aus dem 
Schaumgenerator erfolgt 
durch die öffnung , durch die 
sonst der Schaum zum Brand
herd gefördert wird . 

Anmelder : Daimler-Benz 
AG , 7 Stuttgart ; Erfinder : Wil
helm Stößer ; Stefan Traub; 
756 Gaggenau; Anmeldetag: 
8. 5. 1974; Offenlegungstag : 
20. 11. 1975; Offenlegungs-
schrift Nr. 2422131; Klasse A 
62 C 5/04. 

Einschließverfahren 
radioaktiver Abfälle 
und Brennofen dazu 

Zur Verhinderung einer 
Kontamination der Umwelt 
durch radioaktive Abfälle ist 
es bekannt , diese in einem 
Schmelzofen in eine glas
artige Masse einzubetten . Die
ser Einschmelzprozeß läßt 
sich wesentlich schneller und 
homogener vollziehen, wenn 
das Material vorher einen 
speziellen Brennofen durch
läuft. Dieser besteht aus einer 
in einem Elektroofen 2 rotie
renden Stahltrommel 3, deren 
Achse leicht gegen die Hori
zontale geneigt ist. Über eine 
Leitung 8 wird die aus Glas
körner bestehende Fritte in 
den höher gelegenen Ab
schnitt der Trommel 3 einge
geben, in dem etwa eine Tem
peratu r von 1200 C herrscht. 
Sie vermischt sich mit dem 
von einer Brause 14 austre
tenden radioaktiven Abfall in 
Form einer Flüssigkeit oder 
in einer Flüssigkeit suspen
dierter Partikel. Infolge der 
Drehung und Neigung der 
Trommel 3 bewegt sich die 
Mischung kontinuierlich zum 
Austrittsende der Trommel , 
wo eine Temperatur von ca . 
4000 C herrscht. Hier um
schließt das gebrannte Mate
rial regelmäßig die Körner 
der Glasfritte. Die Mischung 
gelangt durch einen Durch
bruch 18 im Stirnstutzen 7,17 
in die zum Schmelzofen füh
rende Leitung 25, wenn der 
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Durchbruch 18 die Talsohle 
passiert. Eine Leitung 9 mit 
eingesetztem Filter 15 ermög
licht den Gasabzug. 

Anmelder: Commissariat a 
I'Energie Atomique, Paris; Er
finder: Roger Bonniaud, Fon
tenay-aux-Roses ; Antoine 
Jouan, Gif-sur-Yvette ; Claude 
Sombret, Orange (Frankreich) ; 
Anmeldetag : 26. 2. 1975, 
Frankreich 28. 2. 1974; Offen
legungstag: 4. 9. 1975; Offen
legungsschrift Nr. 2508401 ; 
Klasse G 21 F 9/16. 

Trag- und rollbares 
Löschgerät 

Der Wasserbehälter ist 
nach Art eines Kraftfahrzeug
rades , bestehend aus Reifen 
1 und Felge 2 aufgebaut. Bei 
Inbetriebnahme wird über ei
nen Einfüll stutzen 3 mit Ab
schlußschraube 4 eine das 
Lösch- und Treibmittel, z. B. 
Natriumhydrogencarbonat, 
enthaltende Patrone 5 in das 

Schlauchinnere eingebracht. 
Der Spritzschlauch wird an 
eine die Felge durchsetzende, 
ei n Absperrventil 7 und ein 
Bodensieb 8 enthaltende Lei
tung angeschlossen. Bei ei
nem sich im Reifen einstel
lenden Überdruck spricht das 
Sicherheitsventil 6 an. Der 
Wasserbehälter kann auch 
aus einem ringförmigen 
Schlauchkörper bestehen. Bei 
wiederholtem Gebrauch, z. B. 
bei Feuerwehren, kann das 
Löschmittel bereits der Was
serfüllung zugesetzt sein , 
so daß im Löschfalle nur 
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noch das Treibmittel durch 
den Stutzen 3 eingegeben zu 
werden braucht. Ein solches 
Löschgerät kann durch Tra
gen, aber insbesondere durch 
Rollen leicht an den Brand
herd gebracht werden. Die 
Hände sind zur Strahlrohrfüh
rung frei , da die Betätigung 
einer Pumpe entfällt. 

Erfinder und Anmelder: 
Josef Strakata (t), 63 Gie
ßen ; Anmeldetag: 1. 10. 1973; 
Offenlegungstag: 4.9. 1975; 
Offenlegungsschrift Nr. 2349-
317; Klasse A 62 C 13/52. 

Vorrichtung 
zum Abscheiden von Öl 
auf Wasseroberflächen 

An den länglichen flexiblen 
Ölsammelbehälter 1 ist über 
eine Leitung 7 eine auf einem 
Ponton 4 schwimmende Saug
pumpe 3 mit einer knapp un
ter der Wasseroberfläche 
mündenden Ansaugleitung 5, 
6 angeschlossen . Nach Inbe
triebnahme der Pumpe bleibt 
ein am anderen Ende des Be
hälters 1 befindliches Ventil 
13 solange geöffnet, bis Flüs
sigkeit als Anzeichen für die 
Luftverdrängung aus dem Be
hälter 1 austritt. I n dem Be
hälter tritt auf Grund der un
terschiedlichen spezifischen 
Gewichte von Wasser und Öl 
eine Entmischung ein . Das 
Wasser wird aus dem Behäl
ter 1 mit Hilfe der in Boden
nähe 9 mündenden Auslaß
leitung 8, 12 ausgestoßen. Die 
Füllung des Behälters 1 mit 
Öl macht sich durch einen 
Ölzusatz in dem aus dem 
Auslaß 12 entweichenden 
Wasser bemerkbar. 

Anmelder: The Dunlop 
Co ., Ud., London; Erfinder: 

John Eric Wool/ey , Southport, 
Lancashire (Großbritannien) ; 
Anmeldetag: 9. 1. 1968, Groß
britannien 11.1.1967; Be
kanntmachungstag: 13. 11. 
1975; Auslegeschrift Nr. 1642-
815; Klasse B 01 0 17/02. 

Transportvorrichtung 
für eine verletzte 

kontaminierte Person 

Eine transparente Kunst
stoffwanne 1 und ein an 
diese mit Hilfe eines Schar
niers 3 angelenkter durch
sichtiger Deckel 2 bilden die 
wesentlichen Bestandteile. In 
die Wanne ist eine Tragbahre 
einsetzbar. Zur Fixierung des 
geschlossenen Deckels 2 sind 

auf der dem Scharnier 3 ab
gewandten Längsseite Klet
tenverschlüsse 29 a, b zwi
schen Wanne und Deckel vor
gesehen . Längs des Deckel
randes erstreckt sich ein 
Dichtungsstreifen 25, der 
beim Schließen der Vorrich
tung zwischen den Wannen
rand 4 und den Deckel 2 zur 
Isolierung der kontaminierten 
Person eingeklemmt wird . 
Zwischen den Verstärkungs
rippen 20, 21 des Deckels 
sind mit Hilfe von Kappen 
dicht abschließbare Öffnun
gen 23 angebracht, in welche 
zur Hilfeleistung an der im 
gesch lossenen Behälter I ie
genden Person Handschuh-

hüllen eingesetzt werden kön
nen oder auch Luftfilter. Ein 
Luftaustrittsfilter 22 im Dek
kel verhindert den Austritt 
kontaminierter Luft. Kontami
nierte Flüssigkeiten, wie Ab
sprühflüssigkeiten zur Besei
tigung der Kontamination , 
werden über den Stutzen 20 
in der Wanne 1 abgelassen. 

t. ; \ ... ' I \ _ I " \,. 
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Anmelder: Intranor S. A., 
Gent (SchweIz); Erfinder: 
Harry Shlndler, Hartford, 
Conn , (USA); Anmeldetag: 
7. 12.1972, Schweiz 29. 9. 
1972; Bekanntmachungstag: 
13.11. 1975; Auslegeschrift 
Nr. 2259894; Klasse A 61 G 
1/00. 

Gerät zur künstlichen 
Beatmung 

Das Beatmungsgerät um
faßt einen vornehmlich elek
tromotorisch über ein Vierge
lenkgetriebe betätigten Pum
penbalg 4 mit Auslaßöffnung 
37. Das am Anfang der Ge
lenkkette befindliche erste 
Gelenk 11 ist ortsfest gehal
ten, jedoch relativ zu einem 
Gestell 3 z. B. mit Hilfe eines 
SChneckenantriebes 20. 21 , 22, 
23 ein- und feststellbar. Das 
dem ersten Gelenk 11 be
nachbarte und mit demselben 
über ein Glied 7 verbundene 
zweite Gelenk 12 ist mit dem 
gegenüber dem Gestell orts
fest positionierten Antrieb 6 
gekoppelt. Das dritte zwi
schen dem zweiten Gelenk 12 
und dem vierten Gelenk 14 
am Pumpenbalg 4 befindliche 
Gelenk 13 ist an einer ein
stellbaren Führung gelagert, 
die im wesentlichen aus He
beln 27, 29 besteht. Der He
bel 27 ist mit seinem unteren 
Ende an der Drehachse 26 
und mit seinem oberen Ende 
an einer Schwenkachse 28 
angelenkt, welche am oberen 
Ende des um eine Schwenk
achse 30 verschwenkbaren 
Hebels 29 angeordnet ist. 
Zum Verschwenken des He
bels 29 dient ein von außen 
betätigbarer Zahnantrieb 31, 
32, 33, 34. Diese Kinematik 
ermöglicht eine voneinander 
unabhängige Einstellung des 
Pumpenhubes durch Ver
schwenken des Hebels 20 
und des Atemzeitverhältnis-
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ses durch Verschieben des 
Gelenkes 11 mit Hilfe des 
Schwenkhebels 18, wobei un
ter Atemzeitverhältnis das 
Zeitverhältnis zwischen Ein
atemzeit und Ausatemzeit 
verstanden wird . 

Anmelder: Georg Kinzier, 
8025 Unterhaching; Erfinder: 
Dr.-Ing. Uwe Clausen, 8000 
München; Anmeldetag: 8. 11 . 
1972; Bekanntmachungstag : 
4. 12. 1975; Auslegeschrift Nr. 
2254634; Klasse 61 M 16/00. 

Vorrichtung zum Löschen 
von Bränden 

von einem Helikopter aus 

An den Hubschrauber ist 
ein einziges, abwerfbares, 
formunstabiles, das Löschmit
tel enthaltendes Behältnis 
pendelartig angehängt. Am 
Hubschrauber sind das Be
hältnis von außen an mehre
ren Stellen erfassende und 
seine Füllform bestimmende 
Stützen angebracht, die bei 
Aufnahme und beim Abwer
fen des Behältnisses von die
sem trennbar ausgebildet 
sind. Die Anordnung kann 
z. B. so getroffen sein , daß 
die Stütze klappbar und drei
beinig ausgebildet ist und die 
Beine um einen festen Mittel
teil unter Federspannung 
schwenkbar gelagert sind. 
Diese konstruktiv einfache 
Vorrichtung ermöglicht bei 
minimalem Zeitaufwand das 
Be- und Entladen des Heli
kopters mit den löschmitteIge
füllten Behältnissen. Das Be
hältnis braucht nicht stabil zu 
sein, da seine Beanspruchung 
sowohl während des Auffül 
lens am Boden als auch wäh
rend des Flugs minimal ist, 
so daß es nur auf seine Be
stimmung, nämlich das Auf
platzen im Brandherd, ausge
legt zu sein braucht. Das Be
hältnis kann mit SolIreißsteI
len, z. B. Reißbahnen, ver
sehen sein , um beim Aufprall 
ein nach allen Seiten gleich
mäßiges Aufplatzen zu ge
währleisten . 

Anmelder und Erfinder : 
Ramond Sarbach, SI. Niklaus 
(Schweiz); Anmeldelag: 9. 10. 
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1973, Schweiz 17. 4. 1973 und 
4. 6. 1973; Bekanntmachungs
tag : 4. 12. 1975; Auslegeschrift 
Nr. 2350573; Klasse A 62 C 
3/02. 

Saugfähiges Streumittel 
zum Aufsaugen 

von ausgelaufenem Öl, 
Benzin oder dergleichen 

Das insbesondere zur Ver
wendung auf Verkehrsflächen 
bestimmte Streumittel besteht 
aus gemahlener Hochofen
schlacke mit einer Korngröße 
bis maximal 10 mm und einer 
Beimengung von etwa 5 Pro
zent Tonstaub. Es hat ein 
spezifisches Gewicht von et
wa 900 bis 1 000 kg/mJ und 
weist etwa folgende Grund
bestandteile in Prozentsätzen 
auf : 32,82 Si02, 14,41 
AI 20 J, 45,42 CaO, 1,06 Fe, 
0,99 Mn, 0,01 P, 2,42 MoO, 
2,10 S . 

Das Streumittel ist äußerst 
preiswert aus Schlackenmate
rial herstellbar. Auf Grund 
seines aufgeblähten schaumi
gen Zustands verfügt es über 
ein hohes Absorptionsvermö
gen. Die Tonstaubbeimen
gung wandert durch die Streu
gutschicht nach unten und 
setzt sich unmittelbar auf der 
Streugutfläche ab, wobei es 
selbst aus feinen Rissen und 
Spalten noch das Öl heraus
holt und adsorptiv bindet . 

Anmelder und Erfinder : 
Artur Steinhauer, 52 Siegburg, 
Friedrich Wilhelm Thissen , 
5 Köln ; Anmeldetag : 27. 11. 
1968; Bekanntmachungstag : 
13. 11 . 1975; Auslegeschrift 
Nr. 18 11 131 ; Klasse E 01 H 
10/00. 

Akustischer Alarmgeber 

Die Warneinrichtung be
steht aus einem Gehäuse 1, 
einem Elektromagneten 2, 
einem Unterbrecher 3, einem 
Anker 4, der über eine Ach 
se 5 mit einer Membran 6 und 
einer Resonanzscheibe 7 fest 
verbunden ist. Die Membran 6 
ist erfindungsgemäß auf dem 
Gehäuse 1 mit Hilfe eines 

gebauchten Formkörpers 8 
eingespannt, der eine Dämp
fungskammer bildet und Öff
nungen 9 gegenüber der Re
sonanzscheibe 7 und Öffnun
gen 10 längs des Umfanges 
aufweist. Im Zentrum des 
Formkörpers 8 ist dreh- und 
arretierbar eine entsprechend 
gebauchte Scheibe 11 mit 
Durchbrüchen 14 gelagert. Je 
nach dem Verdrehungsgrad 
zwischen der Scheibe 11 und 
dem Formkörper 8 werd en 
die von der Dämpfungskam
mer 6, 8 ins Freie mündenden 
Öffnungen vergrößert oder 
verkleidert. Je kleiner der 
öffnungsgrad ist, um so ge
ringer ist der spektrale Ener
gieanteil hoher Frequenz im 
Warnsignal. Die Energieanteile 
tiefer Frequenzen entweichen 
unabhäng ig vom Öffnungs
grad durch die Umfangsöff
nungen 10. Auf diese Weise 
kann die spektrale Zusam
mensetzung der Energie des 
Warnsignales so eingestellt 
werden , daß sich das Signal 
optimal vom Umgebungs
schallpegel abhebt. 

Anmelder: Klaxon S. A. , 
Courbevoie (Frankreich) ; Er
finder : Nichtnennung bean
tragt; Anmeldetag: 30. 5.1975 , 
Frankreich 31 . 5. 1974; Offen
legungstag : 18. 12. 1975; 
Offenlegungsschrift Nr. 
25 23 854; Klasse G 10 K 
9/00. 

TeIlchenfilter zur 
Adsorption radioaktiver 
Verunreinigungen eines 

Gasstromes 

Das an Hand der Fig. 1 in 
der Ansicht und der Fig. 2 im 
Querschnitt längs der Linie 
2-2 in Fig. 1 dargestellte Fil 
ter hat ein Gehäuse A mit den 
Wänden 16, 18, 20, 22 und mit 
Einlaßstutzen 12 für das ver
seuchte Gas und einem an 
eine Pumpe angeschlossenen 
Auslaßstutzen 14. In das Ge
häuse ist eine Vielzahl von 
quaderförmig ausgebildeten 
Filterbetten B 1, Beingesetzt, 
welche zwischen sich Strö
mungskanäle 48 für den Zu
tritt des verseuchten Gasstro
mes und Kanäle 60 für den 
Austritt des gereinigten Gas
stromes bilden. Über an der 
Deckseite 20 angebrachte 
Verschlüsse 24, 26, 28 wer
den die Filterbetten B 1, B 
mit einem entsprechenden 
Filtermaterial , z. B. Aktivkohle, 
gefüllt, Die bei den Außen
wände je eines Filterpaares 

laufen an ihren unteren Enden 
in trichterartige Wandteile 64, 
66 aus, die einen Spalt 68 
zum freien Durchfallen des 
Adsorbtionsmaterials bilden. 
Die Spalten 68 sind je von 
einer Sammelrinne 70 dich-

tend umschlossen, welche 
über Sauggebläse P an einen 
Sammelbehälter 78 mit Teil 
chenabscheider 80 ange
schlossen sind. Mit zuneh
mendem Abstand von dem 
mit dem Gebläse P verbun
denen Ende der Sammelrin
ne 70 wächst der Abstand der 
Unterkante der Spalten 68 
vom Boden der Sammelrin
ne 70. 

Bei einer solchen Kon
struktion ist jedes Filterbett 
über seine gesamte Seiten
fläche als Filter wirksam , so 
daß eine maximale Aus-

nützung des Filtermaterials 
erfolgt. Das Be- und Entladen 
des Filters mit dem Filterma
terial erfolgt bei optimaler 
Abschirmung der Bedienungs
person . 

Anmelder: Pennwalt Corp. , 
Philadelphia, Pa. (USA); Er
finder : John William Bonn, 
COlumbus, Ohio (USA) ; Anmel
detag : 29. 4. 1975, USA 3. 6. 
1974; Offenlegungstag : 18. 12. 
1975; Offenlegungsschrift Nr. 
2519003; Klasse G 21 F 9/02. 
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Tragbahre 
mit Vakuummatratze 

Bei solchen Tragbaren ent
hält die Matratzenhülle ein 
körniges Gut, z. B. ein Kunst
stoffgranulat, das sich bei be
lüftetem Innenraum äußeren 
örtlichen Druckeinwirkungen 
nachgebend beliebig verteilen 
läßt. Legt man einen Ver
letzten auf die belüftete Va
kuummatratze, so verteilt sich 
das kö rnig e Gut nach Maß
gabe der Körperkontur. Bei 
der anschließenden Evakuie
rung der Hülle verfestigt sich 
das körnige Gut in der ange
nommenen Form und gibt so
mit dem angeschnallten Ver
letzten einen festen groß
fläch ig anliegenden und ge
gen Versetzu ngen sicheren 
Halt. Um di e bei Verwendung 
einer eigenständigen Evakuie
rungspumpe auftretenden 
Probleme, z. B. ihres Trans
portes , auszusch ließen und 
sofort nach der Bettung des 
Verletzten mit der Evakuie
rung beginnen zu können, ist 
erfindungsgemäß zumindest 
in einem rohrförmig ausgebil 
deten Bereich ei ner oder bei
der Tragstangen wenigstens 
eine an die Matratze ange
schlossene Vakuumpumpe, 
insbesondere in Form einer 
Kolbenpumpe, angeordnet, 
deren Bedienungsgriff stirn
seitig am Ende der Tragstan
ge gelagert ist. 

Anmelder: Asmund S. 
Laerdal, Stavanger (Norwe
gen) ; Erfinder: Nichtnennunq 
beantragt ; Anmeldetag : 3. 9. 
1969; Bekanntmachungstag : 
11. 12. 1975; Auslegeschrift 
Nr. 1944646; Klasse A 61 G 
1/00. 

Rettungsleine 

Das durch ein Gewicht 13 
belastete Seil 1 wird mit Hil 
fe eines nicht dargestellten 
Karabiners an einem Gebäu
devorsprung, Fensterrahmen , 
Stiegengeländer o. dg!. auf
gehängt. Die von einem Si
cherhei tsgürtel 4 aufgenom
mene, sich rettende Person 
umfaßt mit beiden Händen 
eine das Seit 1 umschließen
de Geschwindigkeitsregulier
vorrichtung 3, bestehend aus 
einem weichen 31 und einem 
harten Gummiteil 32. Entspre
chend der von den Händen 
auf das Teil 31 ausgeübten 
Verformungskraft wird der 
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Reibschluß zwischen 3 und 
dem Seit 1 und damit die 
Sinkgeschwindigkeit einge
stellt. 

Um ein Abstürzen der Per
son beim Loslassen der Re
guliervorrichtung 3 zu ver
hindern, ist am Gürtel 4 bei 
43, 44 ein evt!. gewellter oder 
gezackter Stahldraht 5 ange
lenkt, welcher zunächst eine 
erste Bohrung 34 a in einer 
vom Hartgummiteil 32 nach 
oben vorstehenden Lasche 
34 durchsetzt, anschließend 

das Seil 1 umschlingt, eine 
zweite Bohrung in der Lasche 
34 durchsetzt und am ande
ren Ende unter Zwischen
schaltung einer Feder 53 in 
ein Endstück 52 größeren 
Durchmessers eingesetzt ist. 
Der Draht 5 hat eine solche 
Länge, daß er bei einem Um
greifen von 3 durch die Hände 
schlaff durchhängt, bei einem 
Loslassen der Hände jedoch 
sofort gespannt wird und in 
das Seil 1 eingreift , wodurch 
die Abseileinheit 3 gestoppt 
wird. 

Anmelder und Erfinder: 
Shi-Cho Tsai, Tainan , Taiwan 
(China); Anmeldetag: 8. 6. 
1974; Offenlegungstag: 18. 12. 
1975; Offenlegungsschrift Nr. 
2427 750; Klasse A 62 B 1/14. 

Energieabsorbierende 
Ausfütterung 

für einen Sicherheitshelm 

Die Ausfütterung umfaßt 
eine gegossene oder spritz
geformte Schale 1, die in den 
Helm 2 eingepaßt ist. Von 
ihrer Oberseite erstrecken 
sich eine große Anzahl von 
hohlen, Schlag- oder Druck
einwirkungen absorbierenden 
Elementen 3, die einstückig 
mit der Schale ausgebildet 

sind und die Innenseite des 
Helmes 2 berühren. Die Ele
mente 3 verlaufen im wesent
lichen senkrecht zu den Scha
lenbereichen. Die Elemente 
sollen nicht kürzer als 0,65 cm 
und mindestens an einem 
ihrer beiden Enden offen sein. 
Sie können auch konisch 
ausgebildet sein. In den Helm 
können auch mehrere solcher 
Schalenelemente eingesetzt 
sein. Bei einer Schlag- oder 
Druckeinwirkung erfolgt eine 
plastische und damit energie
absorbierende Verformung 
der Ausfütterung. 

Anmelder Mine Safety 
Appliances Co., Pittsburgh , 
Pa . (USA); Erfinder: James 
J. Summers, Bethel Park ; 
Harry W. Wilson , Monroe
ville; Pa. (USA); Anmeldetag: 
6. 2. 1975, USA 8. 5. 1974; 
Offenlegungstag: 20. 11. 1975; 
Offenlegungsschrift Nr. 2504 
849; Klasse A 42 B, 3/00 , 

Ortungssystem 
mit mehr als zwei 
Ortungsgeräten 

Radarsysteme z. B. zur Er
fassung von Flugzeugen oder 
Raketen , diE' mit einer Zen
tralstelle zusammenarbeiten , 
in der die Gesamtinformation 
über ein größeres zu über
wachendes Gebiet gesammelt 
wird , verlieren ihre Funktions
fähigkeit , sobald die Zentral 
steIle ausfällt. Der Erfindung 
liegt daher die Aufgabe zu
grunde, die Übertragung und 
die Verfügbarkeit der Or
tungsinformationen in einem 
Ortungssystem mit mehr als 
zwei an räumlich getrennten 
Ortungsstellen befindlichen 
Ortungsgeräten sicherer zu 
gestalten und die mit einer 
Zentralstelle verbundenen 
Schwierigkeiten zu vermei
den . 

Dies wird erfindungsge
mäß dadurch bewerkstelligt, 
daß die einzelnen Ortungs
steIlen untereinander zu 
einem ohne Zentralstelle ar
beitenden Ortungsnetz zu
sammengefaßt sind, derart, 
daß zumindest einem Teil der 
Ortungsstellen die vom zuge-

hörigen Ortungsgerät gewon
nenen eigenen Zielortungsda
ten zu mehr als einer weite
ren Ortungsstelle übertragen 
werden und daß zumindest 
von einem Teil der Ortungs
ste Ilen auch die von anderen 
Ortungsstellen stammenden 
und bereits übertragenen 
fremden Zielortungsdaten zu
sammen mit den eigenen Da
ten zu weiteren Ortungsstei
len übertragen werden , so 
daß die gesamten Zielorfungs
daten an mehreren Ortungs
steIlen vorhanden sind. 

Auf diese Weise wird auch 
in gewissem Umfang die 
Übertragung der Daten ver
einfacht , weil nicht mehr alle 
Übertragungswege auf die 
Zentralstelle hin gerichtet sein 
müssen, was z. B. die Einhal
tung anderer Reichweitenbe
dingungen erfordern würde. 
Außerdem können alle 
Systemkomponenten weit-
gehend gleichartig aufgebaut 
werden . 

Anmelder: Siemens AG, 
1 Berlin und 8 München ; Er-
finder: Dipl.-fng. Wem er 
Schwarz, 8131 Traubing ; 
Dipl-Ing. Joachim Seidel-
mann, 8 München; Anmelde
tag : 5. 3. 1974; Offenlegungs
tag : 11. 9. 1975; Offenle
gungsschrift Nr. 24 10 380: 
Klasse G 01 S, 5/00. 
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